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Tagblatt
des

Großen Rathes des Kantons Bern.

Ordentliche Frühlingssttznng 1871.

Kreisschreiben b. Dekrete.

1) Dekret über die Feststellung des Repräsentationsverhält-
an nisses der kantonalen Wahlkreise.

2) Dekret betreffend die Verrechnung des Erlöses von ver-

sämmtliche Mitglieder des Großen Rathes. 3) Dekre" b?treffend"die Korrektion der Aare bei Uttigen und
die Verlegung der Zulgmündung.

4) Dekret über Trennung der Gemeinde Schwarzhäusern von
der Kirchgemeinde Niederbipp und dem Amtsbezirk Wangen

und Zutheilung derselben an die Kirchgemeinde und
den Amtsbezirk Aarwangen.

5) Dekret über die Anerkennung der Privatanstalt für Pflege

m
und Erziehung schwacksinniger Kinder auf dem Wvler bei

Bern, den w. Mal 1871. Bern als juristische Person.

Herr Großrath!

Der Unterzeichnete hat im Einverständnisse mit dem
Regierungsrathe beschlossen, den Großen Rath aus Montag den
29. Mai 1871 zur Sitzung einzuberufen. Sie werden demnach
eingeladen, sich am bezeichneten Tage, des Vormittags um 8 Uhr,
im gewohnten Lokale auf dem Rathhause in Bern einzufinden.

Die Gegenstände, welche zur Behandlung kommen werden,
sind folgende:

V. Entwürfe von Gesetzen und Dekreten.

a. Gesetze zur ersten Berathung.

1) Bürgerliches Gesetzbuch für den Kanton Bern, I. Buch,
Personen- und Familienrecht.

2) Gesetz über die Finanzverwaltung.
3) Gesetz über Beförderung und Versetzung der Jnfanterie-

ofsiziere. (Vorlage der Großrathskommtssion.)
4) Gesetze betreffend das Jagdwesen und die Fischerei. (Vom

Regierungsrathe zurückgezogen.)
5) Gesetz über Ausgabe von Noten durch Privatbanken.

L. Vorträge.

i>. Des Regierungspräsidenten.

1) Bericht über Ersatzwahlen in den Großen Rath.
2) Bericht über die Volksabstimmung vom 15. Januar.

d. Der Direktion des Gemeinde- und Armen¬
wesens.

Beschwerde der Burgergemeinde Pruntrut betreffend die re-
gierungsräthliche Sanktion des Spitalreglements.

o. Der Direktion der Justiz und Polizei.

1) Naturalisationen.
2) Strafnachlaßgesuche.
3) Gesuch mehrerer Kaminfeger betreffend Abänderung des §

39 der Feuerordnung von 1819.

<l. Der Direktion des Kirchenwesens.

Kompetenz der Kirchenvorstände.
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e. Der Direktion der Finanzen.

Bericht über die außerordentlichen Militärausgaben der Grenz¬
besetzung und Anträge zur Deckung derselben.

t. Der Direktion der Domänen und Forsten.

Bericht und Antrag betreffend die Erstellung der Bundesgasse
und die Veräußerung der Nordbastion.

A. Der Direktion der Erziehung.

Vorstellung betreffend Unterstützung der deutschen Schulen im
Jura.

Ii. Der Direktion des Militärs.

1) Entlassungsgesuche von Offizieren.
2) Vorlagen der Großrathskommission:

g. betreffend Revision des Gesetzes über die Schützen¬
gesellschaften vom 3. Dezember 1861.

I). betreffend Schießübungen der Infanterie.
3) Expropriationsbegehren der Schützengesellschaft Völligen.
4) Bericht über die Pferdevergütungen und Fouragerationen

während der Grenzbesetzung.

i. Der Direktion der öffentlichen Bauten.

1) Vertheilung des Kredites für Hochbau-Neubauten.
2) Vertheilung des Kredites für Straßen-Neubauten.
3) Verträge über die Straßenbauten und Brückenbauten.
4) Definitive Feststellung des Extrakredites für Herstellungs¬

arbeiten infolge Wasserschadens.

ll. Der Direktion der Eisenbahnen.

1) Entlassungsgesuch des Herrn Staatsbahndirektor Schaller.
2) Subventionirung der Eisenbahn LangnamLuzern, als Fort¬

setzung der Berncr-Staatsbahn.
3) Subventionirung der Broyethalbahn.
4) Konzession einer Eisenbahn zwischen Burgdorf und Solo-

thurn.
5) Bericht über das Subventionsbegehren des Komites der

Brünigbahn.

lj. Wahlen.

1) Des Präsidenten, der zwei Vizepräsidenten und der
Stimmenzähler des Großen Rathes.

2) Des Regierungspräsidenten.
3) Des Direktors der bernischen Staatsbahn.
4) Des Kommandanten der Artillerie.

Von Stabsoffizieren.
6) Des Gerichtspräsidenten von Neuenstadt.
7) Des Verwalters der Strafanstalt in Bern.

Für die erste Sitzung werden auf die Tagesordnung
gesetzt die Vorträge des Regierungspräsidenten und der
Direktionen, sowie die Berathung der Dekrete.

Die Wahlen finden Mitwoch den 31. Mai statt.

Mit Hochschätzung!

Der Großrathspräsidcnt:

Fr. Hofer.

Erste 8itzung.

Montag, den 29. Mai 1871.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten H oser.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend mit Entschuldigung: die Herren Aebi, Bütigkofer,
Cuttat, Egger, Hektor; Feune, Gfeller, Joh. Ulr. ; Girard,
Gouvernon, Grosjean, Klaye, Kohlt, Ulrich; Mägli, Marti,
Ott, Reber in Diemtigen, Nenfer in Bözingen, Röthlisber-
ger, Wilhelm; Schort, Weber, Wirth, Zyro; ohne
Entschuldigung: die Herren Althaus, Beuret, Blösch, Bouvier,
Brunner, Joh.; Burger, Peter; Burger, Franz; Chevrolet,
Egger, Kaspar; Flück, Gobat, v. Gonzenbach, Greppin, v.
Grünigeu, Hennemann, Henzeliu, Jndermühle, Joliat, Kaiser,

Niklaus; Kehrli, Heinrich; Keller, Knechtenhofer, Kummer,
Liechti, Jakob; Linder, Locher, Macker, Migy, Mischler,
Müller, Johann; Oberli, Plüß, Pretre, Racle, Reöer iu
Niederbipp, Rebetez, Regez, Rieder, Rosselet, Ruchti, Salz-
niann, Scheidegger, Schmid, Samuel; Schrämli, Schwab,
Johann; Seiler, v. Siebeuthal, Sigri, Sommer, Samuel;
Spycher, Johann; L-tcrchi, v. Tavel, Thönen, v. Wattenwyl,
Ludwig; v. Wattenwyl, Eduard; Willi, Wüthrich, Christian;
Zingg, Zumkehr, Zumwald, Zwahlen.

Der Herr Präsident eröffnet die Sitzung mit folgenden
Worten:

Meine Herren!

Ich heiße Sie beim Beginn der gegenwärtigen Sitzung
des Großen Rathes herzlich willkommen. Diese Sitzung, die
als eine ordentliche der Behörde anzusehen ist, fällt in eine
etwas ungewohnte und vielleicht für Viele von Ihnen
unbequeme Zeit. Der Regierungsrath und das Präsidium des

Großen Rathes haben bedauert, den Beginn der Sitzung, der
anfänglich auf den Anfang des Monats Mai in Aussicht
genommen war, verschieben zu müssen. Der Grund dieser
Verschiebung lag darin, daß der Regierungsrath großen Werth
darauf setzte, dem gegenwärtig zusammentretenden Großen
Rathe einen Bericht Wer die Kosten der Grenzbesetzung des

vorigen Jahres und über die Mittel zur Deckung derselben
vorzulegen. Unordnung in der Geschäftsführung einer Central-
verwaltung haben die frühere Vorlage dieses Berichtes unmöglich

gemacht, da zuerst der Gang der Untersuchung
abgewartet werden mußte. Ich glaube deßhalb, die Regierung
werde die Verschiebung und die verspätete Vorlage des Berichtes
hinlänglich rechtfertigen können, und sie wird vielleicht auch
im Stande sein, Ihnen über den Stand der Untersuchung
Bericht zu erstatten.



Sie haben aus dem Traktandenverzeichniß ersehen, daß
dasselbe eine ziemlich große Anzahl von Geschäften aufweist.
Wenn man indessen annimmt, daß einzelne Geschäfte und zwar
gerade die wichtigsten wegen der nothwendigen Vorberathung
in der gegenwärtigen Sitzung kaum an die Hand genommen
werden können, so wird es möglich sein, die übrigen
Geschäfte im Laufe dieser Woche zu erledigen, ohne dabei einer
gründlichen Vorberathung Abbruch zu thun.

Ich habe leider noch zu erwähnen, daß diese Behörde
seit der letzten Sitzung wiederum einige Mitglieder und zwar
solche, die zu den thätigsten der Behörde gehörten, durch den
Tod verloren hat. Wir wollen indessen hoffen, daß die infolge
der stattgefundenen Ersatzwahlen neu eintretenden Mitglieder
im Stande sein werden, die entstandenen Lücken auszufüllen.

Mit diesen wenigen Worten erkläre ich die gegenwärtige
Sitzung des Großen Rathes für eröffnet.

S

Bodenheimer gestorben sei und daß keine Ersatzwahl stattgefunden

habe, weil dieselbe auf die heiligen Sonntage gefallen
wäre.

Bernard erklärt sich durch diese Auskunft für befriedigt,
bemerkt jedoch, daß der katholische Theil des Jura keine
Kommunionssonntage habe.

Der Antrag des Regierungsralhes wird ohne Einsprache
genehmigt.

Hierauf leisten die sechs neugewählten Mitglieder den
verfassungsmäßigen Eid.

Der Herr Präsident verliest ein Schreiben des Herrn
I. Renfer in Bözingen, worin derselbe auf den Schluß der
gegenwärtigen Session seinen Austritt aus dem Großen Rathe
erklärt. Es wird davon im Protokolle Vormerkung genommen.

Tagesordnung:

Bortrag über die seit der letzten Session stattgefundenen
Ersatzwahlen.

Laut demselben wurden zu Mitgliedern des Großen Rathes
gewählt:

im Wahlkreis Aarberg am Platz des verstorbenen Herrn
Joh. v. Känel:

Herr Joh. Walt h er, Sohn, Landwirth, zu Landers-
Wyl bei Radelfingen;

am Platz des austretenden Herrn Schort:
Herr Bend. Arn, Fürsprecher, in Aarberg;
im Wahlkreis Aarwangen am Platz des verstorbenen

Herrn Herzog -

Herr Hans Herzog, Gemeinderathspräsident, in Langen-
thal;

im Wahlkreis Neuenstadt am Platz des zum
Gerichtspräsidenten von Freibergen gewählten Herrn Rössel:

Herr Karl Bourguignon, Notar, in Neuenstadt;
im Wahlkreis Herzogenbuchsee am Platz des zum

Gerichtspräsidenten von Wangen gewählten Herrn Böstger:
Herr Matthias Röthlisberger, Kommandant, in

Herzogenbuchsee ;
im Wahlkreis Pruntrut am Platz des verstorbenen

Herrn vr. Bodenheimer:
Herr Paul Jolissaint, Aidemajor, in Bressaucourt.

Da diese Wahlverhandlungen ohne Einsprache geblieben
sind und auch sonst keine Unregelmäßigkeiten darbieten, so

trägt der Regierungsrath auf Genehmigung derselben an.

Bernard stellt die Anfrage, warum für den
verstorbenen Herrn Fresard, dessen Tod zu gleicher Zeit erfolgte
wie derjenige des Herrn Dr. Bodenheimer, noch keine Ersatzwahl

stattgefunden habe.

Weber, Regierungspräsident, als Berichterstatter,
bemerkt, daß Herr Fresard ungefähr 8—10 Tage nach Herr vr.

Tagblatt des Großen Rathes 1871,

vr. Hügli. Anfänglich war die gegenwärtige Sitzung
des Großen Rathes auf den 22. Mai angeordnet, später aber
wurde der Beginn derselben um 8 Tage hinausgeschoben.
Diese Verschiebung ist um so mehr zu bedauern, als
gegenwärtig auf dem Lande die Heuerndte im Gange ist, so daß
voraussichtlich sehr viele Mitglieder verhindert sein werden,
an den Verhandlungen des Großen Rathes Theil zu nehmen.
Sie wissen, daß die Stelle eines Mitgliedes des Großen
Rathes nicht gerade zu den lukrativsten gehört. Um so mehr
wäre zu wünschen, daß man die Großrathssessionen auf Zeiten

verlegen würde, in denen es den Mitgliedern vom Lande
möglich wäre, den Sitzungen beizuwohnen. Dieß ist denn
auch früher stets geschehen, indem man den ersten Theil der
Frühlingssesfion im März und den zweiten Theil im Mai
abhielt. Heute wäre nun

Herr Präsident. Herr vr. Hügli scheint bei der
Eröffnung der Sitzung nicht anwesend gewesen zu sein. Ich habe
nämlich bereits bemerkt, daß der Grund der Verschiebung der
gegenwärtigen Sitzung auf den 29. Mai darin liege, daß
Unordnung in der Geschäftsführung einer Centralverwaltung
es der Regierung unmöglich machte, ihren Bericht über die
Kosten der Grenzbesetzung und die Mittel zu ihrer Deckung
früher vorzulegen.

Frage der Ueberweisung von Traktanden an Kommissionen.

Es werden gewiesen:
1) Der Entwurf des bürgerlichen Gesetzbuches, I. Buch,

Personen- und Familienrecht, an eine vom Büreau zu ernennende

Kommission von 7 Mitgliedern, die ermächtigt sein soll,
sich bis auf 80 zu ergänzen und zwar auch durch Personen
außerhalb des Großen Rathes;

2) der Gesetzesentwurf über die Finanzverwaltung an
die Staatswirthschaftskommission, entgegen einem Antrag auf
Niedersetzung einer eigenen Kommission;

3) der Dekretsentwurf über Verrechnung des Erlöses von
verkauften Domänen an die Staatswirthschaftskommission;

4) der Bericht über die außerordentlichen Militärausgaben
der Grenzbesetzung nebst Anträgen zu Deckung derselben an
die Staatswirthschaftskommission;

5) der Bericht und Antrag betreffend die Erstellung der
Bundcsgasse und die Veräußerung der Nordbastion der kleinen
Schanze an die Staatswirthschaftskommission;
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6) der Bericht über die Pferdevergütungen und Fourage-
rationen während der Grenzbesetzung an die Staatswirthschaftskommission

;
7) die Vorträge über Verthcilung der Kredite für

Hochbau-Neubauten und für Straßen-Neubauten au die
Staatswirthschaftskommission ;

8) die Vorträge über Straßen- und Brückcnbauten an die
Staatswirthschaftàmmissîon;

9) der Vortrag über die definitive Feststellung des
Extrakredites für Herstellungsarbeiten infolge Wasserschadens an die
Staatswirthschaftskommission;

19) der Dckretsentwurf über Trennung der Gemeinde
Schwarzhäusern von der Kirchgemeinde Niederbipp und dem
Amtsbezirk Wangen und Zutheilung derselben an die
Kirchgemeinde und den Amtsbezirk Aarwangen an eine Kommission
von 5 Mitglidern, zu ernennen durch das Büreau;

11) die Vorstellung betreffend Unterstützung der deutschen
Schulen im Jura an die Bittschriftenkommission;

12) die Konzession für eine Eisenbahn zwischen Vurg-
dorf und Solothurn an eine Kommission von 5 Mitgliedern,
zu ernennen durch das Büreau;

13) die Vorschläge zu Stabsoffizierswahlen an eine vom
Büreau zu ernennende Kommission von 5 Mitgliedern.

Ueber die Frage der Niedersctzung einer Kommisston für
die Vorlagen betreffend Snbventionirung der Eisenbahn Lang-
nau-Luzern, der Broyethalbahn und der Brünigbahn fallen
folgende Bemerkungen:

Herr Präsident. Diese Subventionsfrage ist nach
meinem Dafürhalten nicht so dringend, daß sie in der
gegenwärtigen Sitzung erledigt werden muß; auf der andern Seite
aber ist sie so wichtig, daß sie einer gründlichen Vorberathung
bedarf. Ich schlage deßhalb vor, die unter litt, ö, k., Ziff.
2, 3 und 5 des Traktandenzirknlars figurirenden Gegenstände
an eine Kommission zu weisen, welche bis zur nächsten Sitzung
des Großen Rathes Bericht erstatten soll. Diese Sitzung
könnte unter Umständen eine außerordentliche sein, in der
hauptsächlich diese drei Gegenstände berathen würden. Es
würde dann Ihrem Präsidium in Verbindung mit dem
Regierungsrathe anheimzustellen sein, den Zeitpunkt des Beginns
dieser Sitzung zu bestimmen.

v. Känel, Fürsprecher. Ich bin mit dem Vorschlag auf
Niedersetzung einer Kommission einverstanden, nicht aber mit
der Bemerkung des Präsidiums, daß die Sache nicht dringlich
sei. Die Frage der subventionirung der Broyethalbahn muß
vor dem Zusammentritt der Bundesversammlung entschieden
werden, da diese das vom Jnitiativkomite der Broyethalbahn
eingereichteZwangskonzessionsbegehren in ihrer nächsten Sitzung
behandeln wird und im Hinblick auf die finanzielle Lage der
Angelegenheit behandeln muß. Die Zusichernng einer
Subvention von I'/, Millionen von Seite des Kantons Waadt
erlischt nämlich, wenn das Zustandekommen des Unternehmens
bis 1. Oktober 1871 nicht gesichert ist. Es würde aber mit
Schwierigkeiten verbunden sein, von Waadt eine neue
Subventionszusage zu erkalten, da in diesem Kanton ein derartiger
Beschluß dem Volke zur Genehmigung vorgelegt werden muß.
Nun wollen aber die Bundesbehörden sich mit dem
Zwangskonzessionsbegehren nicht befassen, bis sich das Jnitiativkomite
über die finanziellen Mittel zur Ausführung der Bahn
ausgewiesen hat, und zu diesem Ausweis gehört eben auch die
Subvention des Kantons Bern. Es wäre aber für diesen
nicht sehr lobenswerth, wenn einzig durch sein Zögern die
Sache rückgängig würde. Ich muß deßhalb darauf bestehen,
daß diese Angelegenheit noch in der gegenwärtigen Session
behandelt werde. Von Seite der Regierung wurde s. Z. die
Zusicherung gegeben, daß schon im Februar oder März zu

diesem Zwecke eine Sitzung des Großen Rathes stattfinden
werde.

Michel, Fürsprecher. Ich stelle den Antrag, es sei die
Kommission für diese drei Subventionsfragen ans 15
Mitgliedern zu bestellen und vom Großen Rathe selbst zu ernennen.

Es handelt sich hier um eine der wichtigsten finanziellen
Fragen, welche den Großen Rath seit längerer Zeit beschäftigt
haben. Die Entlebucherbahn verlangt eine Subvention von

Fr. 2,900,099
die Broyethalbahn eine solche von „ 000,990
und die Brünigbahn eine Subvention von „ 2,909,000

Im Ganzen werden also Fr. 4,600,000
verlangt, eine Betheiligung unserer Finanzen, die gewiß als
eine sehr schwere bezeichnet werden muß. Eine solche Frage
soll gründlich untersucht werden, und dieß kann eher geschehen,
wenn der Große Rath selbst aus seiner Mitte die Wahl von
Vertrauensmännern trifft, die möglichst auf alle Parteien
vertheilt sind. Ich mache darauf aufmerksam, daß anläßlich dieser
Subventionsbegehren noch andere ähnliche Begehren einlangen
können. Es sind noch andere Landestheile, die vielleicht auch
Etwas verlangen werden, und da dürfte es vielleicht einmal
an der Zeit sein, zu fragen, ob nicht die ganze Subventionsangelegenheit

durch ein Gesetz zu regliren sei, wie dieß vor
einigen Jahren auch in Bezug auf das Straßcnwesen geschehen

ist.

Herr Präsident. Auf die Bemerkung des Herrn von
Känel muß ich darauf aufmerksam machen, daß es sich eben
fragen wird, ob es der Kommission möglich sein werde, die
Angelegenheit noch im Laufe' dieser Session Vorzuberathen.
Uebrigens muß die Frage jedenfalls dem Volke vorgelegt werden,

und es ist daher zu bezweifeln, ob es möglich sei, sie
vor dem Zusammentritt der Bundesversammlung zu erledigen.

Jolissaint, Eisenbahndirektor. Der Regierungsrath
hätte gewünscht, daß man sich mit diesen verschiedenen Fragen
in der gegenwärtigen Zession hätte beschäftigen können. Ich
begreife jedoch, daß es mit Rücksicht auf ihre Wichtigkeit mit
Schwierigkeiten verbunden ist, sich sofort damit zu befassen.
Es fragt sich aber, ob es nicht möglich wäre, die Frage der
Subventionirung der Broyethalbahn gesondert zu behandeln,
und ich stelle deßhalb den Antrag, die Frage der Verschiebung
dieser Angelegenheit nächsten Freitag an die Tagesordnung zu
setzen. Der Ernennung einer Kommission von 15 Mitgliedern,
Wie Herr Michel beantragt hat, steht kein Hinderniß entgegen.

Herr Präsident. Ich möchte davor warnen, einen
besondern Tag zur Behandlung der Verschiebungsfrage
anzusetzen; denn ich sehe voraus, daß diese Frage einen ganzen
Tag in Anspruch nehmen würde, da es wahrscheinlich nicht
zu verhindern wäre, auf die Sache selbst einzutreten. Ohne
der Ansicht des Großen Rathes vorgreifen zu wollen, glaube
ich, es lasse sich unter den gegenwärtigen Verhältnissen nichts
Anderes thun, als eine Kommission niederzusetzen mit der
Ermächtigung, den Großen Rath außerordentlich einzuberufen,
sobald sie ihre Berathung beendigt hat. Die Kommission wird
dann auch untersuchen, ob die Frage der Subventionirung
der Broyethalbahn so dringlich sei, daß ihre gesonderte
Behandlung durch den Großen Rath geboten scheint.

K a r rer. Nach meinem Dafürhalten sind die vorliegenden
Fragen viel wichtiger, als dringlich. Wenn eine Sache

von einem Tag auf den andern entschieden werden muß, nur
damit sie zu Stande gebracht werden kann, so ist sie nicht
von großem Werthe. Ein Gegenstand, der wirklich Werth hat,
behält denselben auch in fernen Zeiten. Es ist daher Aufgabe
des Großen Rathes, diesen Fragen seine ganze Aufmerksam-



keit zu schenken und ihnen die gehörige Zeit zu widmen. Ich
bin mit den Vorrednern einverstanden, daß alle drei Fragen
an die gleiche Kommission gewiesen werden sollen, obwohl ich

auch nichts dagegen hätte, für die Broyethalbahnangelegenheit
eine besondere Kommission niederzusetzen. Dem Antrage auf
Wahl der Kommission durch den Großen Rath kann ich nicht
beistimmen. Das Bureau wird viel besser im Falle sein,
die richtigen Persönlichkeiten zu wählen und dabei die einzelnen

Landcstheile zu berücksichtigen, als der Große Rath.
Wird die Wahl dem Bureau überlassen, so gewinnt der
Große Rath auch Zeit.

v. Känel, Fürsprecher. Ich will keinen besondern An-
trag stellen, wünsche aber, daß es der Kommission überlassen
bleiben möge, den einen oder andern dieser Gegenstände ge-
trennt noch während der gegenwärtigen Sitzung zur Behandlung

zu bringen.

Jolissatnt, Eisenbandirektor, zieht seinen Antrag
zurück.

Abstimmung.

Für die Wahl der Kommission durch den Großen
Rath Minderheit.

Somit ist, als nicht bestritten, die Niedersetzung einer
Kommission von 15 Mirgliedern beschlossen, deren Wahl durch
das Büreau zu erfolgen hat.

Die Berathung der Frage, ob in die Gesetzesentwürfe
betreffend

die Beförderung und Versetzung der Jnfanterieoffiziere,
das Jagdwesen und die Fischerei,
die Ausgabe von Noten durch Privatbanken,

sowie in die Vorlagen der Großrathskommission betreffend
die Revision des Gesetzes über die Schützengesellschaften,
die Schießübungen der Infanterie,

einzutreten sei, wird auf eine spätere Sitzung verschoben.

Der Herr Präsident schlägt vor, schon heute zu
beschließen, die Session nicht über die gegenwärtige Woche hinaus
dauern zu lassen.

Karr er möchte diese Frage noch verschieben, bis ein
Theil der Geschäfte erledigt sei.

Der Herr Präsident erklärt, daß er, sobald sein
Antrag auf Widerspruch stoße, nicht darauf beharre.

Scherz nimmt den Antrag des Herrn Präsidenten auf.

Abstimmung.

Mit dieser Woche die Session zu schließen Mehrheit.
Hierüber heute nicht zu entscheiden Minderheit.

7

Bericht des Regicrnngsrathes über die Volksabstimmung vom
15. Januar 1871 betreffend das Dekret über den

Staatshanshalt des Kantons Bern vom 1. Januar 1871 bis 31.
Dezember 1874.

Laut diesem Berichte ist das Dekret mit 20,188 gegen
13,959 Stimmen angenommen. In den einzelnen Amtsbezirken

gestaltet sich das Verhältniß der Annehmenden und
Verwerfenden, wie folgt:

Amtsbezirke. Annehmende. Verwerfende.

Aarberg 1,100 663
Aarwangen 827 894
Bern 1,655 2,331
Viel 274 30
Büren 395 370
Burgdorf 871 550
Courtelary 1,939 82
Delsberg 1,152 312
Erlach 159 135
Fraubrunnen 460 395
Freibergen 533 167
Frutigen 458 539
Jnterlaken 1,085 472
Konolsingen 641 743
Laufen 384 384
Laupen 224 355
Münster 856 211
Neuenstadt 358 101
Nidau 502 249
Oberhasle 173 100
Pruntrut 1,605 339
Saanen 65 217
Schwarzenburg 91 385
Sestigen 422 837
Signau 601 555
Ober-Simmenthal 370 263
Nieder-Simmenthal 410 301
Thun 1,237 562
Trachselwald 706 817
Wangen 635 600

Total 20,188 13,959
13,959

Mehr Annehmende als Verwerfende 6,229

Projekt-Dekret
über die

Feststellung des Nepräsentationsverhältniffcs der kantonalen
Wahlkreise.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Ausführung des § 7, Ziff. 3, des Gesetzes über die

Volksabstimmungen und öffentlichen Wahlen vom 31.
Oktober 1869,

auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

8 i.
Die Zahl der Mitglieder des Großen Rathes, welche die
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kantonalen Wahlkreise zu wählen haben, wird nach Maßgabe
der Volkszählung von 1870 festgesetzt wie folgt:

Zahl der
Mitglieder

Oberland. Seelenzahl., des

I u r a.

1. Oberhasle
2. Brienz
3. Unterseen
4. Gsteig
5. Zweilütschinen
6. Frutigen
7. Saanen
8. Obersimmenthal
9. Niedersimmenthal

19. Hilterfinqen
11. Thun
12. Steffisburg

Mittella nd.

13. Thierachern
14. Gurzelen
15. Belp
19. Riggisberg
17. Guggisberg
18. Wahlern
19. Köniz
20. Bern: Obere Gemeinde
21. „ Mittlere Gemeinde
22. „ Untere Gemeinde
23. Völligen

Emmenthal.
24. Biglen
25. Münsingen
26. Dießbach
27. Höchstetten
28. 'Lngnau
29. Langnau
39. Lauperswyl
31. Sumiswald
32. Rüegsau
33. Huttwyl

Oberaargau.

34. Rohrbach
35. Langenthal
36. Aarwangen
37. Oberbipp
38. Herzogenbuchsee
39. Burgdorf
49. Oberburg
41. Kirchberg
42. Bätterkinden
43. Jegenstorf

Seeland.

44. Wohlen
45. Laupen
46. Aarberg
47. Schupfen
43. Büren
49. Nidau
59. Erlach
51. Viel

7,^
4,713
5,903
8,088
5,114

19,614
5,097
7,946

10,357
5,297
7,446

10,650

Großen Rathes.

4
2
3
4
3
5
3
4
5
3
4
5

5,962
5,584
6,360
7,929
5,295
6,042
9,863

14,446
11,365
9,690
8,331

8,^
5,277
6,227
5,859
7,773

10,547
5,354
7,220
6,759
9,674

8,208
9,952
7,024
8,660

10,790
10,129
7,347
9,777
5,581
7,370

6,264
9,189
7,617
8,595
8,886

12,300
6,519

10,564

3
3
3
4
3
3
5
7
6
5
4

3
3
3
4
5
3
4
3
5

4
5
4
4
5
5
4
5
3
4

3
5
4

6
3
5

52. Neuenstadt
53. Courtelary
54. St. Immer
55. Dachsfclden
56. Münster
57. Delsberg
58. Bassecourt
59. Laufen
60. Frcibergen
61. Pruntrut
62. Courtemaiche

Uebertrag

Seelenzahl.

407,492
4,412

10,293
12,420
7,249
6,363
7,709
5,437
5,683

10,791
13,235
10,639

Mitglieder
des

Großen Rathes.

205
2
5
6
4
3
4
3
3
5
7
5

Uebertrag 407,492 205

501,873

Die Gesammtzahl der Großrathsmitglieder beträgt 252

8 2.

Dieses Dekret tritt auf den 1. Juli in Kraft.
Durch dasselbe wird das Dekret, betreffend die

Feststellung des Repräsentationsverhältnisses im Großen Rathe,
vom 2. März 1870 aufgehoben.

Vom Regierungsrathe genehmigt und mit Empfehlung
dem Großen Rathe überwiesen.

Bern, den 13. Mai 1871.

(Folgen die Unterschriften.)

Weber, Regierungspräsident, als Berichterstatter des
Regierungsrathes. Bei der Berathung des Gesetzes über die
Volksabstimmungen und öffentlichen Wahlen ist die Feststellung
des Repräsentationsverhältnisses der kantonalen Wahlkreise
dem Erlaß eines Dekrets vorbehalten worden. Ein solches
Dekret wurde denn auch am 2. März 1870 erlassen. Damals
war natürlich das Ergebniß der Volkszählung vom 1.
Dezember 1870 noch nicht bekannt, und man war daher allgemein

der Ansicht, es solle das Dekret nach Feststellung der
Ergebnisse der Volkszählung auf Grundlage dieser Ergebnisse
sofort abgeändert werden. Man wollte sogar anfänglich eine
sachbezügliche Bestimmung ins Dekret selbst aufnehmen, und
der der Kommission vorgelegte Entwurf enthielt folgenden
Passus: „Nach amtlicher Ermittlung des Ergebnisses der
Volkszählung von 1870 wird das Rcpräsentationsverhältniß
der kantonalen Wahlkreise neu festgestellt. In Wahlkreisen,
in welchen eine Vermehrung der Repräsentantenzahl sich
ergibt, sind Ergänzungswahlen anzuordnen; in Wahlkreisen,
welche eine Verminderung der Repräsentantenzahl ausweisen,
verbleiben die gewählten Mitglieder bis zum Auslauf der
Amtsperiode." In der Großrathskommission abstrahirte man
von der Aufnahme dieser Bestimmung ins Dekret. Man
sagte, es sei im höchsten Grade unwahrscheinlich, daß in
irgend einem Wahlkreise eine Verminderung der Bevölkerung
stattgefunden habe, und man hielt es für zweckmäßig, zuerst
die Volkszählung abzuwarten, um dann, gestützt auf deren
Ergebnisse, entsprechende Anträge zu stellen. Es hat sich nun
wirklich herausgestellt, daß seit 1860 in keinem Wahlkreise
eine Verminderung der Bevölkerung eingetreten ist, sondern
daß sich vielmehr in allen die Bevölkerung in höherem oder
geringerem Maße vermehrt hat, infolge dessen die Mitgliederzahl

des Großen Rathes um 17 vermehrt würde. Der
Regierungsrath erachtete es daher für seine Pflicht, sofort nach
amtlicher Ermittlung der Ergebnisse der letzten Volkszählung
dem Großen Rathe ein neues Dekret über die Feststellung des



Repräsentationsverhältnisses der Wahlkreise vorzulegen. Dieses
Dekret ist in der Hauptsache rein arithmetischer Natur, und
die Zahl der Mitglieder des Großen Rathes ist darin nach
Mitgabe der Verfassung und der betreffenden Wahlgesetze
berechnet. Die Zahlen sind wiederholt verifizirt worden, und es

ist nicht anzunehmen, daß sich in denselben Unrichtigkeiten
finden. Einen Zuwachs ihrer Vertretung im Großen Rathe
wurden folgende Wahlkreise erhalten:

Mitglieder
des Großen Rathes

Bevölkerung nach der Volkszahl Vermehrung.

1'70.

Gsteig 8,088
Zweilütschinen 5,114
Saanen 5,097
Hilterfingen 5,297
Thun 7,446
Bern, obere Gemeinde 14,446

„ mittlere „ 11,365

„ untere „ 9,690
Sumiswald 7,220
Aarwangen 7,024
Oberburg 7,347
Kirchberg 9,777
Laupen 9,l89
Viel 10,564
Dachsfelden 7,249
Pruntrut 13,285

1860. 1870. 1860.

6,513
4,628
4,821
4,897
6,277

11,596
10,976
6,444
6,911
6,664
6,852
8,917
8,933
8,138
6,483

11,713

4
3
3
3
4
7
6
5
4
4
4
5
5
5
4
7

3
2
2
2
3
6
5
3
3
3
3
4
4
4
3
6

1

1

1

1

1
1

1

2
1

1

1

1

1

1

1

1

16 Wahlkreise. Total: 73 56 17
Vermehrung der Bevölkerung im ganzen Kanton 34,732

Seelen.
Ich muß noch einen Punkt berühren, der hier zur Sprache

kommen kann. Bei der Berathung des Gesetzes über die
Volksabstimmungen und öffentlichen Wahlen, sowie später bei der
Berathung des daherigen Dekrets wurde der Wunsch
ausgesprochen, es möchte eine andere Eintheilung der politischen
Versammlungen vorgenommen werden. Damals glaubte man
jedoch, es solle die bestehende Eintheilung der politischen
Versammlungen nicht berührt werden, bis die Ergebnisse der
Volkszählung von 1870 bekannt seien. Es liegt nun in der
Absicht der Behörde, nach Annahme des vorliegenden Dekrets
dem Großen Rathe noch ein weiteres Dekret vorzulegen, welches

eine neue Eintheilung der kantonalen Wahlkreise in
politische Versammlungen enthalten und dem vielfach geäußerten
Wunsche, es möchten die größern politischen Versammlungen
in Unterabtheilungen getrennt werden, möglichst Rechnung
tragen würde. Dieser Gegenstand bedarf indessen einer ziemlich

weitläufigen Untersuchung und konnte daher bis zur
gegenwärtigen Session nicht vorbereitet werden. Ich empfehle
die Berathung des vorliegenden Dekrets in Alobo und die
Annahme desselben.

Das Dekret wird ohne Einsprache vom Großen Rathe
genehmigt.

eingereichte Gesuch, daß dieser Anstalt die Eigenschaft einer
juristischen Person ertheilt werden möchte,

in Betrachtung,

daß der Entsprechung dieses Gesuches kein Hinderniß im
Wege steht, daß es vielmehr im öffentlichen Interesse liegt,
den Fortbestand dieser gemeinnützigen Anstalt sicher zu stellen,

auf den Antrag der Direktion der Justiz und Polizei
und nach geschehener Vorberathung durch den Regierungsrath,

beschließt:

1) Die auf dem Wyler bei Bern bestehende Privatanstalt

für Pflege und Erziehung schwachsinniger Kinder ist von
nun an in dem Sinne als juristische Person anerkannt, daß
sie unter der Aufsicht der Regierungsbehörden auf ihren
eigenen Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen
kann.

2) Für die Erwerbung von Grundeigenthum hat dieselbe
jedoch die Genehmigung des Regierungsrathes einzuholen.

3) Sie hat dem Regierungsrathe ihre Statuten zur Sanktion

vorzulegen und darf ohne dessen Zustimmung sie nicht
abändern.

4) Die Rechnungen der Anstalt sollen alljährlich der
Direktion des Innern mitgetheilt werden.

5) Eine Ausfertigung dieses Dekrets wird dem Komite
der Anstalt übergeben. Es soll in die Gesetzessammlung
aufgenommen werden.

Te us cher, Direktor der Justiz und Polizei, als
Berichterstatter des Regierungsrathes. Es hat sich bereits im
Jahre 1868 in Bern eine Gesellschaft unter dem Namen
„Gesellschaft für Erziehung und Pflege von schwachsinnigen
Kindern" gebildet. Diese Gesellschaft hat sich bereits vor einiger
Zeit provisorisch auf dem Wylerfelde eröffnet und verpflegt
daselbst eine Anzahl solcher Kinder. Sie wünscht sich nun
definitiv zu organisiren und beabsichtigt, zu diesem Zwecke eine
geeignete Liegenschaft anzukaufen, welche früher Herrn alt-
Regierungsstatthalter Wenger gehörte. Um die Liegenschaft
selbst acquiriren zu können^ statt daß sie, wie dieß gewöhnlich
geschieht, ein Mitglied auf seinen eigenen Namen erwerben
würde, wünscht die Gesellschaft, durch den Großen Rath die
Eigenschaft einer juristischen Person zu erlangen. Der
Regierungsrath hat gefunden, die Gesellschaft sei in ihrem
Begehren zu unterstützen, da sie einem durchaus wohlthätigen
und gemeinnützigen Zwecke huldigt. Es wird Ihnen daher ein
Dekretsentwurf zur Annahme vorgelegt, durch welchen der
genannten Gesellschaft die Eigenschaft einer juristischen Person
ertheilt wird. Der Entwurf ist nach der Form einer Reihe
ähnlicher, früher erlassener Dekrete abgefaßt. (Der Redner
theilt hierauf die einzelnen Bestimmungen des Dekretsentwurfes

mit und empfiehlt denselben zur Annahme.)

Der Entwurf wird vom Großen Rathe ohne Widerspruch
genehmigt.

Dekret
über die

Anerkennung der Privatanstalt für Pflege und Erziehung
schwachsinniger Kinder ans dem Wyler bei Bern als
juristische Person.

Der Große Rath des Kantons Bern,
auf das vom Komite der Privatanstalt für Pflege und

Erziehung schwachsinniger Kinder auf dem Wyler bei Bern

Tagblatt des Großen Rathes 1871.

Strafnachlaßgesnche:

1) des Henri Justin Voirol, gew. Landwirth zu Genevez.

Der Regierungsrath trägt auf Abweisung an.

Teuscher, Justizdirektor, als Berichterstatter des
Regierungsrathes. Die Justizdirektion hat beim Regierungsrathe
beantragt, dem Petenten den letzten Viertheil seiner Strafe

3
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nachzulassen, der Regierungsrath stimmte aber diesem Antrage
nicht bei, sondern beschloß, beim Großen Rathe auf Abweisung

anzutragen. Die Justizdirektion hält heute ihren Antrag
nicht aufrecht, sondern verficht denjenigen des Regierungsrathes.
Der Petent, I. Voirol, 30 Jahre alt, gew. Landwirth, ist wegen
Mißhandlung, die den Tod des Verletzten zur Folge hatte, am
14. April 1869 zu drei Jabren Korrektionshaus verurtheilt
worden und sucht nun beim Großen Rathe um Nachlaß des

Restes der Strafe oder wenigstens des letzten Viertheils nach.
Der Regierungsrath hat gefunden, man solle, hauptsächlich
aus Konsequenzrücksichten, bei derartigen Raufereien, die den
Tod einzelner Personen zur Folge haben, Strenge walten
lassen; übrigens sei das Gesuch verfrüht. Es ergibt sich zwar
aus den Akten, daß das Betragen des Pctenten in der
Strafanstalt sehr befriedigend war, ferner, daß er die ganze
Entschädigung an die Civilpartei, über Fr. 2,000, nebst Kosten
vollständig bezahlt hat und endlich, daß er nicht recidiv ist.
Aus diesen Gründen hat denn auch die Jnstizdirektion darauf
angetragen, es sei dem Pctenten, der zu Hause eine alte
Mutter hat, der letzte Viertheil der Strafe zu erlassen. Der
Regierungsrath hat aber, wie gesagt, einen andern Standpunkt

eingenommen und trägt auf Abweisung an.

Bernard. Ich muß mich dem Antrage des Regierungsrathes

widersetzen. Bereits bei einem frühern Anlasse habe
ich darauf angetragen, dem Begehren des Pctenten zu
entsprechen. Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
erwiederte damals, wenn Voirol einen größer» Theil seiner Strafe
gehalten habe, so werde er dann auf Nachlaß des letzten
Viertheils antragen. Der Herr Justizdirektor hat Wort
gehalten; denn er trug im Regierungsrathe auf Entsprechung
des Begehrens an. Der Regierungsrath dagegen beantragt
aus Konsequenzrücksichten Abweisung des Gesuches. Ich will
die Gründ» nicht wiederholen, welche zu Gunsten des Pctenten
sprechen, dà ich sie schon früher auseinandergesetzt habe. Ich
will bloß bemerken, daß man in Genevez und Umgegend
allgemein dafür hält, Voirol sei nicht der Urheber des Mordes,
der seine Verurtheilung veranlaßte. Uebrigens ist er der Sohn
einer armen Wittwe, welche ihr Vermögen für die Bezahlung
der Entschädigung und der Gerichtskosten aufopfern mußte.
Es scheint mir, diese Gründe sollten den Großen Rath
bestimmen, den Antrag der Justizdirektion zu genebmigen. Dieß
ist auch der Antrags den ich der Versammlung zur Annahme
empfehle.

Abstimmn» g.

Für Abschlag 47 Stimmen.
Für Willfahr 46 „

Es werden ferner mit ihren Strafnachlaßgesuchen auf
den Antrag des Regierungsrathes abgewiesen:

2) Paul Cachelin, von Villiers, Kt. Neuenburg.
3) Franz Perrot, v. Pruntrut.
4) Niklaus Schort, von Wierezwyl.
5) Joh. Hirschi, von Schangnau.
6) Christian Kämpf, von Sigriswyl.
7) Jakob Hügli, von Sumiswald.
8) Beda und Adolf Lachat, von Schelten.
9) Martin Maillat, von Courtedoux.

10) Christian Zahnd, von Guggisberg.

Dagegen wird auf den Antrag des Regierungsrathes
erlassen:

1) dem Christian Gysin, Wagner zu Oberbottigen, die
verwirkte Buße von 50 Fr.;

2) dem Herrn Collot aus Belfort, in Pruntrut, die ihm
auferlegte Buße von 25 Fr.;

3) dem Joseph Froideveaux, von La Bosse, die Hälfte
seiner einjährigen Enthaltung in einer Besserungsanstalt;

4) dem Joh. Teuscher, von Limpach, Melker in Burgdorf,

seine 30tägige Gefangenschaft;
5) der Anastasia Kniaskoff, aus Rußland, die letzten 6

Monate ihrer wegen Kindstödtung verwirkten dreijährigen
Zuchthausstrafe;

6) der Elisabeth Rüsenacht, von Hasli, und der Anna
Maria Zingg, von Bußwyl bei Mclchnau, der Rest der ihnen
wegen Kindsmord auferlegten Zuchthausstrafe von je zwölf
Jahren;

7) dem Christian Michel, von Bönigen, der Rest seiner
20monatlichen Zuchthausstrafe;

8) dem Jakob Bill, von Moosseedorf, der nicht mehr
einen Viertheil betragende Rest seiner 18monatlichen
Zuchthausstrafe ;

9) dem Joh. Schneider, von Signau, der nicht mehr
einen Viertheil betragende Rest seiner 18monatlichen
Zuchthausstrafe;

10) dem Christian Jmhof, von Fahrni, der letzte Viertheil
seiner einjährigen Zuchthausstrafe;

11) dem Elias Weil, aus dem Elsaß, der letzte Viertheil
seiner 20monatlichen Zuchthausstrafe.

Der Herr Präsident theilt mit, daß das Büreau die
nachstehenden Kommissionen bestellt habe, wie folgt:

Stabsosfizierswahlen.

Herr v. Büreu,
„ Mauerhofer,

„ Meyer,

„ Scherz,

„ Seßler,

Lostrennung von Schwarzhäusern.

Herr Kehrli in Utzenstorf,

„ Burger in Sumiswald,
„ Fahrni-Dubois,
„ Gruber,
„ Zumkehr.

Kompetenz der Kirchenvorstände.

An Platz des ausgetretenen Herrn Bösiger wurde7Hcrr
Herzog zum Mitgliede dieser Kommission bezeichnet.

Naturalisationsgesuche:

1) Des Herrn Abraham Bonefs, von Oberdorf im Elsaß,
Pferdehändler in Bern.

Teuscher, Direktor der Justiz und Polizei, als
Berichterstatter des Regierungsrathes. Die Regierung beantragt,
dem Gesuche des Herrn A. Boneff um Aufnahme ins berni-
schc Landrecht zu entsprechen. Die Burgergemeinde von Strätt-
ligen hat ihm das Ortsburgerrecht zugesichert, nachdem er
vorher die üblichen Schritte gethan hatte. Herr Boneff ist
Jsraelit, gebürtig aus Oberdorf im Elsaß, 1816 geboren,
seit 1850 verheirathet und hat 4 minderjährige Kinder aus



seiner Ehe, die in der Naturalisation inbegriffen wären. Er
ist seit mehr als 20 Jahren in Bern niedergelassen, wo er
den Beruf eines Pferdehändlers ausübt. Laut Zeugniß der
Stadtpolizei ist er gut beleumdet und im Besitz der bürgerlichen

Rechte und Ehren. Er hat sich durch notarialische
Bescheinigung über den Besitz eines Vermögens von Fr. 55,000
ausgewiesen, welches in Depositen bei hiesigen Banken, in
Titeln und in Baarschaft besteht. Im Hinblick auf diese
Verhältnisse, und da die Gemeinde, welche ihm das Burgerrecht
zugesichert hat, die nöthigen Garantien darbietet, stellt der
Regierungsrath den Antrag, es sei dem Naturalisationsgesuche
des Herrn A. Boneff zu entsprechen unter der Bedingung,
daß er eine Urkunde über seine Entlassung aus seinem
bisherigen ^taatsverbande beibringe.

Abstimmung.

Für Willfahr 66 Stimmen.
Für Abschlag 25 „

Herr Boneff ist mit dem gesetzlichen Mehr von ^ Stimmen

naturalisât.

2) Des Herrn Bernhard Bloch, von Winzenheim im
Elsaß, Uhrenfabrikant, in St. Immer.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Der
Petent, B. Bloch aus Winzenheim, ist 1846 geboren, stammt
von ehelichen Eltern, ist unverheirathet und gehört der
israelitischen Glanbcnsgenosscnschaft an. Die Gemeinde Epique-
rez hat ihm das Ortsbnrgerrecht zugesichert. Er ist bereits 4
Jahre nach seiner Geburt mit seinen Eltern aus dem Elsaß
in die Schweiz gekommen und hat sich seither ununterbrochen
im St. Jmmerthal aufgehalten. Das Geschäft, das er später
mit seinem Bruder gründete, genießt eines guten Rufes und
beschäftigt eine Menge Arbeiter. Er hat sich über guten
Leumund ausgewiesen und bescheinigt, daß er sich im Besitze der
bürgerlichen Rechte und Ehren befindet. Laut notarialischer
Bescheinigung besitzt er ein Vermögen von Fr. 60,900. Der
Regierungsrath beantragt die Aufnahme des Petenten ins
bernische Landrecht unter der gleichen Bedingung, wie bei dem
Vorhin naturalisirten Herrn Boneff.

Abstimmung.

Für Willfahr 75 Stimmen.
Für Abschlag 15 „

Herr Bloch ist ebenfalls naturalisirt.

3) Des Herrn August Maria Alphons Bauer, von Straßburg,

Handelsmann, in Bern.

Herr Berichterstatter des Regieruugsrathes. Dem
gegenwärtigen Petenten, Herrn A. Bauer aus Straßburg,
hat die Gemeinde Bern das Ortsbnrgerrecht zugesichert. Die
Regierung stellt auch hier den gleichen Antrag, wie bei den
vorhergehenden Gesuchen. Herr Bauer ist 1841 in Bern
geboren und daselbst auferzogen worden, so daß er seinem
Heimatsstaate ziemlich fremd steht. Er ist katholischer Konfession,
unverheirathet und seit 1864 förmlich in Bern niedergelassen,
wo er auf eigene Rechnung den Beruf eines Speditors und
Handelsmannes betreibt. Von der Stadtpolizei in Bern ist
ihm ein gutes Leumundszeugniß ausgestellt worden, und er
befindet sich im Besitze der bürgerlichen Rechte und Ehren.

II
Er hat ein Vermögen von Fr. 32,900 nachgewiesen, bestehend
in Zinsschriften, Immobilien und Betriebsfond.

Abstimmung.

Für Willfahr 82 Stimmen.
Für Abschlag 4 „

Herr Bauer ist naturalisirt.

4) Des Herrn Emanuel Bloch, von Dürmenach im Elsaß,
Kleiderhändler in Bern.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Auch
diesen Petenten, Herrn E. Bloch aus dem Elsaß, empfiehlt
der Regierungsrath zur Aufnahme ins bernische Landrecht
unter dem Vorbehalte der Beibringung einer Entlassungsurkunde

ans seinem bisherigen Staatsverbande. Herr Bloch ist
im Jahre 1817 geboren, ist israelitischer Konfession, gut
beleumdet und steht in bürgerlichen Rechten und Ehren. Die
Gemeinde Epiquerez hat ihm das Ortsbnrgerrecht zugesichert.
Seit 1847 ist er in Bern als Kleiderhändler etablirt, und
sein Geschäft genießt eines bedeutenden und guten Rufes. Er
war verheirathet, seine Frau ist jedoch vor einigen Jahren
gestorben. Aus der Ehe sind drei Kinder vorhanden, von
denen aber bloß zwei in der Naturalisation inbegriffen sind,
da die älteste Tochter durch Verheirathung Genferbürgerin
geworden ist. In Betreff der Vcrmögensverhältniffe ist zu
bemerken, daß Herr Bloch sich über den Besitz eines sichern
Vermögens in Waaren, Debitoren und Mobiliar im Ge-
sammtbetrage von Fr. 137,000 ausgewiesen hat.

A b st i u, m u n g.

Für Willfahr 79 Stimmen.
Für Abschlag 7 „

Herr E. Bloch ist naturalisirt.

5) Des Herrn Alex. Joseph Camille Warenhorst, gew.
Negotiant in Havre, jetzt in Wabern bei Bern.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Herr
Warenhorst ist 1837 in Paris geboren, wo sein Vater den
Beruf eines Kaufmanns ausübte. Er betrieb anfänglich das
Geschäft, einen Handel mit feinen Tischlerhölzern,
gemeinschaftlich mit seinem Vater, später etablirte er sich in Havre.
Er hat sich 1861 verheirathet, 1869 ist aber seine Frau
gestorben. Aus der Ehe ging ein einziges Kind, ein gegenwärtig

9 Jahre alter Knabe, hervor, der in der Naturalisation
Inbegriffen ist. Herr Warenhorst ist beim Ausbruch des
französisch-preussischen Krieges in die Schweiz gekommen, nachdem
er vorher sein Geschäft in Havre liquidirt hatte, und er hat
sich entschlossen, das Schweizerbürgerrecht zu erwerben und
sich bleibend in der Schweiz niederzulassen. Die Gemeinde
Erlach hat ihm das Ortsbnrgerrecht zugesichert. Er hat sich
über den Besitz eines Vermögens von wenigstens Fr. 50,000
ausgewiesen. Der Militärpflicht in seiner bisherigen Heimat
hat er Genüge geleistet. Wie aus den Akten hervorgeht,
wurde er zwar 1858 als Militär herausgeloost, hat aber
damals einen Stellvertreter gestellt. Uebrigens läßt auch schon
sein gegenwärtiges Alter darauf schließen, daß er nicht mehr
dienstpflichtig ist. Der Regierungsrath trägt unter der nämli-
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chen Bedingung, wie in den vorhergehenden Fällen, darauf
an, es sei dem A. I. C. Warenhorst die Naturalisation zu
ertheilen.

Abstimmung.

Für Willfahr 83 Stimmen.
Für Abschlag 4 „

Herr Warenhorst ist naturalisât.

6) Des Herrn Ludwig Heinrich Adolf Pochon, von Cor-
taillod, Kanton Neuenburg, Golvschmied in Bern.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Herr
Pochon stammt von ehelichen Eltern aus dem Kanton Neuen-
burz. Er ist 1836 in Bern geboren und auch daselbst erzogen

worden. Die Burgergemeinde Bern hat ihm das Bur-
gerrecht zugesichert. Sein Vater hat sich in Bern als
Goldschmied etablirt, und nach dessen Tode ist das Geschäft auf
den Sohn, den heutigen Petenten, übergegangen. Herr Pochon
ist seit 1866 mit einer Bernerin von Hindelbank verheirathet,
und es sind aus dieser Ehe drei minderjährige Kinder
vorhanden, die in der Naturalisation inbegriffen sind. Die
Familie ist protestantisch und genießt eines guten Leumundes.
Herr Pochon, der im Besitz der bürgerlichen Rechte und Ehren
ist, hat sich über ein Vermögen von Fr. 19,666, herrührend
aus der elterlichen Theilung, ausgewiesen, und überdieß
gewährt ihm sein Geschäft ein jährliches Einkommen von wenigstens

Fr. 3,666 Der Regierungsrath empfiehlt das Gesuch
des Herrn Pochon zur Willfahr.

A b stim m u n g.

Für Willfahr 86 Stimmen.
Für Abschlag 2 „

Herr Pochon ist naturalism.

8) Des Herrn Karl August Wilhelm Riemenschneider, aus
Stolzenberg in Ostpreußen, Rentier zu Nenenstadt.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Um die
Naturalisation sucht ferner nach Herr Riemenschneider, Rentier

in Neuenstadt, dem die dortige Burgergemeinde das Orts-
burgerrecht zugesichert hat. Er stammt von ehelichen Eltern
ab, ist 1815 geboren und hat bereits 1842 seine Heimatb,
Ostpreußen, verlassen und sich nach Rußland begeben, um
dort eine Privatlehrerstelle zu übernehmen. 1845 erhielt er
eine Lehrerstelle am Gymnasium zu Dorpat, wurde später
Lektor an der dortigen Universität und bekleidete diese Stellen
ununterbrochen bis vor einem Jahre, wo er auf sein Ansuche» von
der russischen Regierung unter Verdankung seiner langjährigen
geleisteten Dienste mit einer Jahrespension von 766 Rubel in den
Ruhestand versetzt wurde. Er zog hierauf nach Neuenstadt, da er
bereits 1845 eine Bernerin von Neuenstadtgeheirathet hatte. Aus
dieser Ehe sind drei Kinder vorhanden, wovon zwei noch
minderjährig sind. Es stehen ihm die günstigsten Zeugnisse
sowohl über seine Wirksamkeit als Lehrer in Rußland, als über
seinen Leumund zur Seite. Die ganze Familie bekennt sich

zur lutherischen Konfession. Außer seinem Ruhegehalte besitzt
Herr Riemenschneider Grundeigenthum in Neuenstadt, das er
durch seine Heirath erworben hat, auch hat er noch eine
Anwartschaft. Er hat sich ferner über den Besitz von
Werthschriften im Betrag von Fr. 62,156 ausgewiesen, welche Summe
theilweise in russischen Geldinstituten angelegt ist. Im Hinblick

auf diese Verhältnisse stellt der Regierungsrath den
Antrag, es sei Herrn Riemenschneider die Naturalisation zu
ertheilen unter dem Vorbehalte, daß er nachträglich eine
Urkunde über seine Entlassung ans dem bisherigen Staatsverbande

vorlege.

A b st i m m u n g.

Für Willfahr 86 Stimmen.
Für Abschlag 2 „

Herr Niemenschneidcr ist naturalisât.

7) Des Herrn Eduard Hilberer, von Schenkenzell, Groß-
herzogthum Baden, Uhrenzifferblattfabrikant in Viel.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Dem
Herrn Eduard Hilberer hat die Burgergemeinde Mett das
Ortsburgerrecht zugesichert. Sein Naturalisationsgesuch wird
vom Rcgierungsrathe emfohlen, in dem Sinne jedoch, daß
Herr Hilberer nachträglich seine Entlassung aus seinem
bisherigen Staatsverbande bescheinige. Er ist gebürtig aus dem

Großhcrzogthum Baden, geboren 1833 und in zweiter Ehe
mit einer Bernerin verheirathet. Er hat aus seinen beiden
Ehen drei noch minderjährige Kinder, gehört der katholischen
Konfession an, ist gut beleumdet und steht in bürgerlichen
Rechten und Ehren. Seit 1857 übt er in Viel den Beruf
eines Uhrenzifferblattfabrikanten aus. Auch hat er sich über
den Besitz eines Vermögens von Fr. 24,821, bestehend in
Liegenschaften und Mobiliar, ausgewiesen.

Abstimmung.

Für Willfahr 78 Stimmen.
Für Abschlag 7 „

Herr Hilberer ist naturalisât.

9) Des Herrn Joh. Heinrich Moulen, aus Seffert,
Gemeinde Laurenzberg, Kreis Aachen in Rheinpreußen, Spinnmeister

in Münstngen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Auch
hier trägt der Regierungsrath auf Ertheilung der Naturalisation

unter dem nämlichen Vorbehalte, wie im vorigen Falle,
an. Herr Moulen aus Rheinpreußen, dem die Gemeinde
Münstngen das Ortsburgerrecht zugesichert hat, ist 1837
geboren, unverheirathet, Katholik und seit mehreren Jahren im
Tuchfabrikationsgeschäft der Herren Gebrüder Schüpbach in
Münstngen als Spinnmeister angestellt. Es ist ihm die
Association "mit den genannten Herren in Aussicht gestellt, da er
sich mit einer Schwester derselben zu verheirathen gedenkt.
Herr Moulen hat bereits in seiner jetzigen Stellung als Spinnmeister

ein hinreichendes Einkommen und hat sich überdieß
über eine Anwartschaft von Fr. 26,666 ausgewiesen. Diese
Verhältnisse sind zwar nicht so günstig, wie vielleicht in manchem

der vorhergehenden Fälle, immerhin aber sind sie nach
dem Dafürhalten des Regierungsrathes hinreichend zur
Naturalisation, um so mehr, als Herr Moulen eines sehr guten
Leumundes genießt und sich im Besitze der bürgerlichen Rechte
und Ehren befindet.

Da sich an der Abstimmung bloß 78 Mitglieder bethei-
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ligen, so ordnet der Herr Prä side nt dieselbe auf morgen Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
an und schließt die Sitzung. vom Großen Rathe ohne Einsprache genehmigt.

Schluß der Sitzung um 1>/z Uhr. An Platz des abwesenden Herrn Berger bezeichnet der
Herr Präsident zum Stimmenzähler für heute Herrn v.
Erlach.

Der Redaktor.-

Fr. Zuber.

Zweite Sitzung.

Dienstag, den 30. Mai 1871.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Hofer.

Nach dem Main ens aufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend mit Entschuldigung: die Herren Aebi, Berger, Gott-
lieb; Bütigkofer, Cuttat, Feune, v. Fischer, Gfcller, Johann
Ulr. ; Girard, Gouvernon, Grosjean, Klaye, Kohli, Ulrich;
Mägli, Ott, Renfer in Bözingen, Röthlisberger, Wilhelm;
Schon, Weber, Wirth; ohne Entschuldigung: die Herren
Arn, Berger, Christian ; Beuret, Bouvier, Burger, Peter;
Chevrolet, Därendinger, Egger, Kaspar; Frote, Geiser, Go-
bat, v. Gonzenbach, Gyger, Hennemann, Henzclin, Jnder-
mühle, Joliat, Kaiser, Niklaus; v. Känel, Peter; Linder,
Macker, Müller, Johann;^ Rebetez, Regez, Rieder, Ritzenthaler,

Rojselet, Salzmann, Schertenleib, v. Siebenthal,
Sommer, Samuel; Thonen, v. Wattenwyl, Ludwig; Wender,

Joseph; Widmer, Willi, Zingg, Zumwald.

Tagblatt des Großen Rathes l87l.

Der Herr Präsident theilt mit, daß das Büreau
diejenigen Kommissionen, von deren Bestellung er gestern noch
nicht Kenntniß gegeben, in folgender Weise zusammengesetzt
habe:

Subvention verschiedener Eisenbahnen.

Herr Karrcr,
„ Anker,

„ Berger in Bern,
„ Blösch,

„ Bucher,

„ Kaiser in Grellingen,
„ Lehmann-Cunier,

„ Meyer,

„ Brunner in Meiringen,
„ Röthlisberger in Walkringen,
„ Schrämli,

„ Schwab,

„ Steiner,
„ v. Wattenwyl in Rubigen,
„ v. Werdt.

Konzession der Eisenbahn Burgdorf-Solothurn.
Herr Zyro,

„ Ducommun,
„ v. Erlach,

„ v. Muralt, -
„ Vogel.

Bürgerliches Gesetzbuch.

Herr Brunner in Bern,
„ Hofer in Thun,
„ v. Känel in Aarberg,

„ Karrer,

„ Marti,
„ Moschard,

Weber, alt-Oberrichter.

Tagesordnung:

Naturalisationsgesuche:

l) Des Herrn Joh. Heinrich Moulen, v. Rheinpreußen,
Spinnmeister, in Münfingen.

Die Berichterstattung über dieses Gesuch fand schon
gestern statt, der Herr P r äsi d e n t geht dahrr sofort über zur

4
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Abstimmung.

Für Willfahr 114 Stimmen.
Für Abschlag 3 „

Herr Moulen ist mit dem gesetzlichen Mehr von zwei
Drittel Stimmen naturalisât.

2) Des Herrn Christoph Häuptli, von Fällanden, Kanton

Zürich, Schneidermeister, in Bern.

Teu scher, Direktor der Justiz und Polizei, als
Berichterstatter des Regterungsrathes. Herr Christoph Häuptli,
aus Fällanden, Kanton Zürich, ist im Jahr 1829 geboren
und hat sich mit einer Bernerin verheirathet. Aus dieser Ehe
sind zwei minderjährige Kinder vorhanden. Er ist seit 1855
in Bern als Schneidermeister angesessen und gehört der
protestantischen Konfession an. Von Seite der hiesigen Stadtpolizei

wird ihm ein gutes Zeugniß über seinen Leumund
ertheilt. Laut notarialischer Bescheinigung besitzt er ein
Vermögen von Fr. 26,121, wozu noch Anwartschaften von Seite
seiner Frau, deren Mutter sich noch am Leben befindet, kommen.
Die Burgergemeinde Bern hat ihm das Burgerrecht zugesichert.
Der Regierungsrath stellt den Antrag, es sei dem Gesuche
des Herrn Häuptli zu entsprechen.

Abstimmung.

Für Willfahr 99 Stimmen.
Für Abschlag 9 „

Herr Häuptli ist naturalisirt.

3) Des Herrn Jules Gruey, von Montböliard, Departement

du Doubs, Schriftstecher in Renan.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Herr
Jules Gruey ist gebürtig aus Montböliard in Frankreich,
hielt sich aber nie dort auf, sondern wurde 1830 in Renan
geboren und auch daselbst auferzogen. Seit 1853 ist er mit
einer Neuenburgerin verheirathet, und aus dieser Ehe ist ein
minderjähriges Kind vorhanden. Er ist protestantischer
Konfession und übt den, wie es scheint, ziemlich lukrativen Beruf
eines Schriftstechers aus. Er hat ein durch Fleiß und
Sparsamkeit erworbenes Vermögen von Fr. 20,000 nachgewiesen.
Die Gemeinde Renan hat ihm das Ortsburgerrecht zugesichert,
und er ist von der Gcmeindsbehörde auch durch seine persönlichen

Eigenschaften empfohlen. Die Regierung beantragt die
Aufnahme des Herrn Gruey ins bernische Landrecht uuter der
Bedingung, daß er noch seine Entlassung aus dem französischen.

Staatsverbande bescheinige.

Abstimmung.

Für Willfahr 87 Stimmen.
Für Abschlag 0 „

Herr Gruey ist naturalisirt.

4) Des Herrn Georg Marcelin Chipot, von Villars-
s ous-Dampjoux, Departement du Doubs, Bicrbrauereibesitzer
in Viel.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Auch
hier handelt es sich um die Naturalisation eines Franzosen,
des Herrn G. M. Chipot, Bierbrauereibesitzer in Viel,
welchem das Ortsburgerrecht dieser Gemeinde zugesichert ist. Er
ist im Jahr 1824 geboren, seit 1850 mit einer Neuenburgerin
aus Landeron verheirathet, und es sind aus dieser Ehe zwei
Kinder vorhanden. Herr Chipot ist Katholik, befindet sich im
Besitze der bürgerlichen Rechte und Ehren und genießt eines
guten Leumundes. Er hat sich über ein Vermögen von Fr.
100,000 in Grundeigenthum und Beweglichkeiten ausgewiesen.
Mit Rücksicht auf diese Verhältnisse stellt der Regierungsrath
den Antrag, es sei dem Naturalisationsgesuche des Herrn
Chipot unter der Bedingung zu entsprechen, daß er eine
Urkunde über seine Entlassung aus dem französischen
Staatsverbande beibringe.

Abstimmung.

Für Willfahr 85 Stimmen.
Für Abschlag 2 „

Herr Chipot ist naturalisirt.

Strafnachlaßgesuch.

Auf den Antrag des Regierungsrathes werden die
Gebrüder Samuel, Christian und Peter Wittmer mit ihrem
Gesuche um Nachlaß einer ihnen wegen Ohmgeldverschlagntß
auferlegten Buße von Fr. 708. 80 abgewiesen.

Entlassungsgesuche.

Hierauf ertheilt der Große Rath auf den Antrag des
Regierungsrathes

1) Herrn Julian Schaller, als Direktor der Staatsbahn,
die wegen anhaltender Krankheit nachgesuchte Entlassung unter
bester Verdankung der geleisteten Dienste;

2) Herrn Daniel Siegenthaler, als Gerichtspräsidenten
von Signau, die nachgesuchte sofortige Entlassung.

Herr Präsident. Es sind f. Z. mehrere Vorstellungen,
militärische Gegenstände betreffend, dem Regierungsrathe

zur Begutachtung überwiesen worden. Bis jetzt hat aber der
Regierungsrath dem Großen Rathe noch keine Anträge darüber
vorgelegt. Das nämliche ist der Fall mit einem s. Z. erheblich

erklärten Anzüge des Herrn Fahrnt-Dübois betreffend die
Gefährdung der Gegend von Thierachern durch das Ztel-
schießen auf der Thunerallmend. Herr Fahrni-Dübois hat
nun folgende Mahnung eingereicht:

»Ich finde mich neuerdings veranlaßt, den Großen
„Rath auf den gefährlichen unerträglichen Zustand des
„unsichern Schießens mit Kanonen auf der Thunerall-
„mend aufmerksam zu machen, da auf letzthin gemachten
„Anzug die Regierung der Sache keine Folge gab in
„dieser Angelegenheit."

Ich stelle nun den Antrag, der Große Rath wolle den
Wunsch aussprechen, es möchte der Regierungsrath diese
Gegenstände an die Hand nehmen.



KiIia n, Stellvertreter des Militärdirektors, als
Berichterstatter des Regierungsrathes. Es liegt ein Gesuch vor
von Herrn Dragonerhauptmann I. G. Feller, dahin gehend,
es möchte der Große Rath das Gesetz betreffend Rekrutirung
der Kavallerie an die Hand nehmen. Ich kann in Betreff dieser

Angelegenheit dem Großen Rathe mittheilen, daß Herr
Militärdirektor Karlen bereits im Laufe des verflossenen Winters

dem Regiernngsrathe einen Gesetzesentwurf über diese
Materie vorgelegt hat. Die Berathung dieses Entwurfes durch
den Negierungsrath fand aber noch nicht statt, sondern wurde
verschoben. Der Militärdirektor war außerordentlich in
Anspruch genommen durch die nach dem Neujahr stattgefundene
Grenzbesctznng. Kaum ging diese ihrem Ende entgegen, so

erfolgte die Internirung der französischen Ostarmee in der
Schweiz, welche Angelegenheit für die Militärdirektion
wiederum eine Menge von außerordentlichen Geschäften herbeiführte,

so daß der Herr Militärdirektor sehr oft den Sitzungen

des Negierungsrathes nicht beiwohnen konnte. Er hatte
verschiedene Anordnungen zu treffen sowohl in Bezug auf die
Internirung der Mannschaft, als hinsichtlich der Unterbringung

der vielen Pferde, welche dem Kanton Bern zugewiesen
wurden. Dazu kam, daß der Sekretär der Militärdirektion
sehr schwer erkrankte. Kaum war die Jnternirungsangelegen-
heit zu Ende, sah sich der Militärdirektor veranlaßt, wegen
seiner angegriffenen Gesundheit einen Urlaub auszuwirken.
Daß er gegenwärtig schwer erkrankt ist, ist allgemein bekannt.
Dieß sind die Gründe, warum der betreffende Gesetzesentwurf
vom Regierungsrathe nicht in Behandlung gezogen werden
konnte. Man könnte zwar einwenden, es wäre Sache des
Stellvertreters des Militärdirektors gewesen, die Angelegenheit

vorzubringen, allein ich erlaube mir, darauf aufmerksam
zu machen, daß der Stellvertreter bereits mit einer mit
Geschäften überladenen Direktion betraut ist und daher die
Geschäfte der Militärdirektion unmöglich bis in alle Details
besorgen kann. Ohnehin mußten verschiedene Vorlagen, und
zwar auch der Militärdirektion, an den Großen Rath besorgt
werden, und zudem fanden sich noch eine Menge Rückstände
infolge der Internirung. Dazu kam noch die Angelegenheit
des Kriegskommissariats, welche die Militärdirektion ebenfalls
stark beschäftigte. Es kann auch noch beigefügt werden, daß
man wünschte, den fraglichen Gesetzesentwurf durch Herrn
Militärdirektor Karlen vortragen zu lassen, da er bekanntlich
mit dieser Materie sehr vertraut ist und eine Menge
Erfahrungen gemacht hat, die der Berathung sicher zu nutze
gekommen wären. Der Regierungsratb wird indessen die
Angelegenheit an die Hand nehmen, sobald es ihm möglich ist.

Der Antrag des Herr Präsidenten wird vom Großen
Rathe genehmigt'und die Mahnung des Herrn Fahrni-Dübois
erheblich erklärt.

Entlassungsgesnche von Stabsoffizieren.

Auf den Antrag des Regierunsrathes wird folgenden
Stabsoffizieren die nachgesuchte Entlassung in Ehren und
unter Verdankung der geleisteten Dienste ertheilt:

1) Herrn Oberstlieutenant Arnold Ruef, in Burgdorf,
Waffenkommandanten der Artillerie;

2) Herrn Johann Ulrich Zaugg, Scharfschützenmajor,
vom Militärdienste überhaupt;

3) Herrn Karl Ludwig Kocher, in Bern, Kommandanten
des Landwehrbataillons Nr. 11.

4) Herrn Joh. Albert Lüthi, von Rohrbach, Major des

Reservebataillons Nr. 92;
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5) Herrn Jakob Jmobersteg, von Voltigen, Kommandanten

des Reservebataillons Nr. 92, nach Mitgabe des

§ 46 der Militärorganisation mit Beibehaltung der
Ehrenberechtigung seines Grades;

6) Herrn Jakob Walther, von Wohlen, Major des
Landwehrbataillons Nr. 13.

Fahrni-Dübois. Gestatten Sie mir noch einige
Worte über meine vorhin behandelte Mahnung. Mein früherer

Anzug betreffend die Gefährdung der Gegend von Thier-
achern durch das Ziclschießen auf der Thunerallmend ist vom
Negierungsrathe nicht berücksichtigt und es ist darüber dem

Großen Rathe nicht Bericht erstattet worden. Es scheint nun,
meine heutige Mahnung solle wieder den gleichen Weg gehen
und dem Regierungsrathe überwiesen werden. Die ^ache ist
von der größten Dringlichkeit. Gegenwärtig findet in Thun
die Artillerieschule statt, uud es wird täglich über die Thier-
achern- Amsoldingenstraße geschossen, so daß man sich empören

muß, daß die Behörden nicht einmal die Straße absperren,
wodurch die auf derselben Verkehrenden riskiren, erschossen zu
werden. Jahre lang hat dieser Uebelstand nun gedauert, und
daherige Vorstellungen sind immer in den Papierkorb geworfen

worden. Man hat alle möglichen Schritte gethan und sich

an die kantonalen und die eidgenössischen Behörden gewendet,
aber man ist immer abgewiesen worden. Man hat sogar den

Civilweg betreten, hatte aber keinen Erfolg, als daß man
eine Rechnuim bezahlen mußte. Während der Artillericschule
fliegen eine Menge Kugeln auf Mannshöhe über die genannte
Straße. Die Sache ist so dringend, daß ich wünsche, der
Große Rath möchte die Regierung beauftragen, sogleich die
Sache streng zu untersuchen und Vorkehren zu treffen, daß
die Straße, über die in einem einzigen Tage oft 5—19
Kugeln hinüberfliegen, so lange das Schießen dauert, abgesperrt
werde. Wenn ein Bauer von seinem Felde einen Stein auf
die Straße wirft, so begehrt der Wegknecht auf, wenn aber
Kugeln daher fliegen, so sagt man nichts.

Herr Präsident. Ich nehme an, die Ueberweisung
der Mahnung an die Regierung sei in dem Sinne erfolgt,
daß sie die Angelegenheit beförderlichst an die Hand nehme.

K ili an, Stellvertreter des Militärdirektors. Es ist mir
erst diesen Morgen von der neuen Anregung des Herrn Fahrni
Kenntniß gegeben worden. Hätte ich schon gestern darum
gewußt, so hätte ich mir Zeit zu nehmen gesucht, die Angelegenheit

auf der Militärdirektion zu untersuchen. Ich glaube
mich aber bestimmt erinnern zu können, daß die Militärdirektion

neuerdings Schritte bei den eidgenössischen Behörden
gethan hat. Der Regierungsrath wird natürlich die Sache
nicht aus den Augen verlieren. Die Absperrung der Straße
wird nicht wohl möglich sein; denn es handelt sich hier um
eine öffentliche Verkehrsstraße, die man nicht wochenlang wird
abschließen können. Dagegen wird man suchen, den von
Herrn Fahrni berührten Uebelständen auf andere Weise
abzuhelfen.

Herr Präsident. Ich nehme an, es bleibe bei der
Ueberweisung der Mahnung an den Regierungsrath, wie sie

vorhin beschlossen worden ist.

Niemand erhebt dagegen Einsprache.
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Vortrage der Baudircktion.

1) Virtheilung der Kreditsumme der Hochbauten
pro 137t.

Der Vortrag der Baudirektion au den Regierungsrath lautet :

Herr Präsident,
Meine Herren!

Mit Vortrag vom 17. Dezember abhin hatte Ihnen die
Baudirektion das Projekttableau über die Vertheilung der

Kreditsumme von Fr. 150,000 auf die einzelnen Bauobjekte
vorgelegt. Sie erachteten es jedoch für angemessen, die Vorlage
dieses Geschäftes bis auf die im Monat Februar in Aussicht

genommene Großrathssession zu verschieben. Obwohl nun laut
Ihrem Beschlusse vom >5. dieß der Große Rath voraussichtlich

erst zu Anfang des Monats Mai zusammentreten wird,
so muß doch die Baudirektiou Sie ersuchen, die Behandlung
dieser Angelegenheit im Regierungsrathe nicht weiter zu
verschieben, damit die hierseitige Behörde in Betreff der
anzuordnenden Bauten nicht länger der nöthigen Anhaltspunkte
entbehren muß. Es ist nämlich leicht begreiflich, daß wenn
der erste Drittheil des Jahres verstreichen würde, ohne daß
die Vorbereitungen und Anordnungen der vorgesehenen
Bauten getroffen'werden könnten, es nicht möglich wäre, die

Bauobjekte im Reste des Jahres so zu betreiben und zu
fördern, wie das Interesse der Verwaltung und die einzelnen
Bedürfnisse es erheischen. Bei verschiedenen Bauten ist übrigens

die absolute Nothwendigkett vorhanden, sie ohne Ver-
schub an die Hand zu nehmen, daher Ihnen die Baudirektion
die Spezialvorlagen darüber machen wird, nachdem Sie
Ihrerseits über das Vertheilungstableau eine Schlußnahme
gefaßt haben werden.

Was nun das Ihnen bereits im Dezember vorgelegte
Tableau betrifft, so erleidet dasselbe einige Modifikationen
infolge des Beschlusses, den Sie am 25. Januar abhin in
Bezug auf die baulichen Veränderungen im Seminar zu

Münchenbuchsee gefaßt haben. Für diese Anstalt war nämlich
ein Ansatz von Fr. 5000 zur Fortsetzung der Umbauten
aufgenommen, welche vor einigen Jahren durch die Reorganisation

der Anstalt (Vermehrung der Zöglinge rc.) nöthig wurden.

Hiezu kommt nun laut Ihrem oben angeführten
Beschlusse der Umbau des Erdgeschosses des Hauptgebäudes für
die neue Couvikteinrichtung und die Erstellung der Wohnung
für den damit betrauten Lehrer. Demgemäß mußte der Ansatz
für diese Anstalt im Vertheilungstableau auf Fr. 11,KW
erhöht werden, was nur dadurch geschehen konnte, daß einzelne
andere Posten noch pro 1871 fallen gelassen oder aber redu-
zirt wurden. Die Baudirektion beehrt sich daher, Ihnen
nachstehend ein neues Vertheilungstableau vorzulegen, in welchem
die angedeuteten Modifikationen berücksichtigt sind. Obwohl
jedem Bauobjekte eine Erläuterung beigefügt ist, glaubt sie

doch darüber noch folgende allgemeine Bemerkungen anbringen

zu sollen:
1) Das Tableau enthält nur die allerdringlichsten

Objekte, welche dem großen, dem vierjährigen Finanzplane

beigelegten Tableau für Hochbauten entnommen
sind.

2) Bei einigen Bauten, wie Hiudelbankseminar, Frienis-
berganstalt u. s. w. wird daran erinnert, daß diese
Umbauten auf Grundlage eines seiner Zeit bestimmten

Programmes und Planes successive nach Mitgabe
des jeweiligen möglichen Büdgetkredites ausgeführt
werden, womit in diesen Anstalten allmählig erheblich

bessere und zweckentsprechende Einrichtungen
erzielt werden. In ähnlicher Weise wird bei den Um-
und Zubauten der Bezirksgefängnisse verfahren.

Die Baudirektion ersucht Sie, Herr Präsident, Herren
Regierungsräthe, hiernach folgendes Tableau dem Großen
Rathe zur Genehmigung empfehlen zu wollen.

Mit Hochachtung!

Bern, 17. Febr. 1871. Der Direktor der öffentlichen Bauten :

F. Lilian.
Tableau über die Vertheilung der Kreditsumme der Fr. 150,000 auf die einzelnen Bauobjekte.

1) Bern, Staatsapotheke
2) „ Botanischer Garten
3) „ Thierspital
4) „ Große Remise für Kriegsfuhrwerke
5) „ Wasserversorgung
6) „ Entbindungsanstalt
7) Rütti, Ackerbauschule
8) Münchenbuchsee, Seminar

9) Hindelbank, Seminar
10) Frienisberg, Anstalt
11) Schattig Landorf (Dependenz der Strafan
12) Thorberg, Anstalt
13) Laupen, Schloß
14) Fraubrunnen, Schloß
15) Saignelegier, Amthaus
16) Längeneischeuer

17) Wimmis, Domänialgebäude
18) Sumiswald, Pfarrhaus
19) Pieterlen, „
20) Worb, „
21) Wattenwyl, „
22) Zäziwyl, Helferei
23) Verschiedene Kirchenchore

24) Pruntrut, Staatsgebäude
25) Amtsgefängnisse '.
26) Verfügbare Restanz

Sumn

Fr. Erläuterungen.
9,000 Umbau und Vergrößerung der Laboratorien und Kloakcnbau.

12,000 Lange Stützmauer mit Einfriedung laut Vertrag mit der Gem. Bern.
5,000 Zu- und Umbauten infolge Reorganisation der Anstalt.

17,000 Bau auf der großen Schanze laut Regierungsrathsbeschlüssen.
3,000 Für verschiedene Staatsgebäude.
3,500 Vorarbeiten und Expertisen für den Neubau.

10,000 Zu- und Umbauten von Dcpendenzen.
11,000 Umbauten. Dieselben betreffen laut Rathsbeschluß vom 25. Januar

abhin hauptsächlich das Erdgeschoß.
2,600 Umbauten in Folge der Reorganisation der Anstalt.
3,000 Umbauten.

st.) 3,000 Umbauten des großen Ziegelofens und neue Einrichtungen.
10,000 Um- und Zubauten.
3,500 Umbau der ehemaligen Pächterwohnung laut Rathsbeschluß.
4,000 Umbauten wegen Feuchtigkeit der Amtslokale.
2,000 Umbauten für Lokalumtausch verschiedener Büreaux.
4,000 Bau infolge Brand. Zuschuß zur Brandentschädigungssumme wegen

Verlegung der Scheuer ».Wohnungseinrichtungen lt. Rathsbeschluß.
6,500 Umbauten verschiedenerGebäude, namentlich der gr. Herrenmattscheuer.
1,300 Restanz des Umbaues.
2,000 Neues Ofen- und Waschhaus wegen Feuergefahr.
2,000 Umbauten wegen Feuchtigkeit und Trockenfäulniß.
3,600 Umbauten (das Haus ist fast nicht bewohnbar und ärztlich verpönt).
2,000 Bau eines seit Jahren verlangten Ofen- und Waschhauses.
8,000 Umbauten sind bei mehreren Kirchenchoren wegen Trockenfäulniß

dringend geworden.
2,000 Umbauten.

12,000 Umbauten und Vermehrung von Lokalen.
3,000 Für Vorarbeiten, Bauaufsicht zc.

a 150,000



Vom Regierungsrathe genehmigt und nebst Beilagen mit
Empfehlung dem Großen Rathe überwiesen.

Bern, den 8. März 1871.
(Folgen die Unterschriften.)

Vorstehendem Vortrage ist folgender weitere Vortrag der
Baudirektion nebst zudienendem Ucbersichtstablean beigegeben:

Herr Präsident,
Meine Herren!

Nachdem das Budget pro 187l und der Voranschlag für
die vierjährige Finanzperiode von 1871—1874 vom Großen
Rathe berathen und beschlossen war, wurde in Ihrem Schooße
bezüglich der Hochbau-Neubauten der Wunsch geäußert, es

möchte die Baudirektion mit dem Tableau über die Verthei-
!ung der Kreditsumme von Fr. 150,000 für die im Jahr 1871

auszuführenden Hochbauten gleichzeitig ein Uebersichtstableau

für die Periode von 1871—1874 vorlegen, damit die Behörde
zum Voraus einen Ueberblick über die muthmaßlich in diesem

ganzen Zeiträume in Aussicht zu nehmenden Hochbauten
gewinnen könne.

Indem die Baudirektion diesem Wunsche nachkommt und

Ihnen nachstehend eine Zusammenstellung der in Aussicht
genommenen Bauten vorlegt, hat sie darüber folgende
Erläuterungen zu geben.

Als es sich um die Entwerfung des Voranschlags für die

Finanzperiode von 1371—1374 handelte, richtete die hierseitige
Direktion ein Cirkular an die sämmtlichen Direktionen und
an die Regierungsstatthalterämtcr, um ihre Wünsche und
Anträge in Bezug'auf die in dieser Periode nothwendig
werdenden Hochbauten zu vernehmen. Hierbei wurde ausdrücklich

verlangt, daß nur wirklich nothwendige Bauten in Vorschlag
gebracht werden möchten, indem Bauten, die zwar wüuschens-

werth, aber nicht dringlich seien, bei der Finanzlage des

Staates nicht berücksichtigt werden könnten. Die hierauf
erfolgten Eingaben der verschiedenen Verwaltungen wurden
vom Kantonsbaumeister gesammelt und die vorgeschlagenen

Bauobjekte in einem Voranschlage zusammengestellt, welcher

sodann dem vierjährigen Büdget der Baudirektion beigelegt
wurde. Dieser Boranschlag ist somit der Akt, aus welchem
die von den verschiedenen Verwaltungen und Vezirksbeamten
geltend gemachten Baubedürfnisse entnommen werden können.

Die Voranschlagssummen dieser Bedürfnisse übersteigen jedoch
die in das vierjährige Büdget aufgenommene Sumnie von
Fr. (4x 150,000) — Fr. 600,(100 um ein Bedeutendes, so

daß die Ausführung verschiedener Bauten, obwohl nothwendig,

auf spätere Zeiten verschoben werden muß. Diejenigen
Bauten, die als die dringlichsten in erster Linie zur Ausführung

vorgeschlagen werden, sind in dem pro 1871 bestimmten

Repartitionstableau enthalten, worüber Ihnen hierseits
ein besonderer Vortrag von heute vorgelegt worden ist, und
diejenigen Bauobjekte, welche zur Ausführung pro 1872,
1878 und 1874 in Aussicht genommen werden, sind in der

nachstehenden Zusammenstellung aufgeführt. Das darin figu-
rircnde größte Bauobjekt betrifft den Neubau der Entbindungsanstalt,

dessen Nothwendigkeit bereits sowohl in der Büdget-
berathung vor dem Großen Rathe als in der Botschaft an
das Bernervolk zum vierjährigen Finanzplane betont worden
ist, mit dem Bemerken, daß dieser Ban nunmehr gegenüber
andern größern Hochbauten in den Vordergrund gestellt werden

müsse. Obwohl über die Größe dieses Baues noch kein

Programm vorhanden ist, indem dieses in erster Linie vom
Direktor der Anstalt aufgestellt werden muß, ist doch mit
ziemlicher Sicherheit anzunehmen, daß der Voranschlag des

Gebäudes auf wenigstens Fr. 200,000 ansteigen wird. Muß
nun diese Summe in der nachstehenden Zusammenstellung
berücksichtigt werden, so nimmt dieser einzige Bau schon den

dritten Theil der für die vierjährige Periode bestimmten Büd-
getsumme von Fr. 600,000 in Anspruch, so daß die übrig

Tagblatl des Großen Rathes 1871.

bleibenden Fr. 400,000 auf 4 Jahre vertheilt, das jährliche
Durchschnittsbüdget ganz gleich stellen, wie die Hochbaubüdgets
der letzten Jahre. Wenn daher sowohl in und außerhalb der obersten

Landcsbehörde die Ansicht geäußert worden ist, die Hochbau-
Neubauten seien in dem vierjährigen Voranschlage für die all-
gemeinen Baubedürfnisse besser als bis dahin bedacht
worden, so beruht dieselbe auf Irrthum. Die Wahrheit ist
die, daß die Ausführung eines größ ern Neubaues möglich
gemacht worden ist, daneben aber ist die jährliche Büdgetsumme
die gleiche, wie bis dahin geblieben nnd es kann daher den
mannigfachen Bedürfnissen und Baubegehren, die aus allen
Verwaltungen stets geltend gemacht werden wollen, um nichts
leichter und besser begegnet werden, als es bis anhin der Fall war.

Die einzelnen Posten der nachstehenden Zusammenstellung
zu erörtern und zu begründen, kann nicht der Zweck dieses
Vertrages sein, da es sich für jetzt um keine Schlußnahme
darüber, sondern nur um eine Mittheilung handelt, damit die
Behörde einen Ueberblick über die hierseits auch für die Jahre
1872-1874 vorläufig in Aussicht genommenen Bauten
erhalte. Das Uebersichtstableau ist daher auch nicht in dem
Sinne aufzufassen, als sei dasselbe etwas Feststehendes und
Unabänderliches, indem ja leicht in einem Zeitraume von 4
Jahren neue dringende Bedürfnisse auftauchen können, welche
alsdann Modifikationen erheischen und die Reduktion oder
Verschiebung von einzelnen Bauobjekten nöthig machen, um das
augenblicklich Dringlichere berücksichtigen zu können. Wün-
schenswerth bleibt es zwar immerhin, daß nicht neue
Anforderungen dazwischen kommen, weil eine Menge der vorgesehenen

Bauobjekte schon seit Jahren auf den hierseitigen
Traktanden stehen, und daher die Verschiebung auf spätere Zeiten
zum Nachtheile und auf Unkosten der betreffenden Verwaltungen
geschehen muß. Diese Bemerkung betrifft alle Kategorien von
Gebäuden, denn überall sind alte Bedürfnisse aufzuweisen,
welche bis dahin noch nicht befriedigt werden konnten, weil
bei jeder Büdgetberathung geltend gemacht wurde, es gestatte
die Bilanz der Einnahmen und Ausgaben nicht, der Rubrik
„Hochbauten" eine größere Summe zuzuwenden.

Mit Bezugnahme ans die im Uebersichtstableau aufgeführten
Umbauten von D omänia l g ebäud e n bleibt schließlich

noch der Wunsch auszusprechen, es möchten alle Domänen,
deren Besitz für den Staat nicht von besonderem Nutzen ist,
baldmöglichst veräußert werden. Alle daherigen Ersparniße
an Baukosten könnten alsdann den Bedürfnissen der andern
Hochbauren zugewendet werden.

Mit Hochachtung!
Der Direktor der öffentlichen Bauten:

F. Kilian.

Ueberstchtstableau über die Hochbau-Neubauten^

welche in der Finanzperiode von 1871 — 1874 voraussichtlich

znr Ausführung kommen sollten.

Kreditsumme — 4 x 150,000 ^ Fr. 600,000.

Zusammenstellung nach den Kategorien der Gebäude.

Muthmaßliche
Kosten

Die im Repartitionstableau pro 1871 aufgeführten Fr.
Bauobjekte mit 150,000

Sodann für die Jahre 1372, 1873 und 1874
folgende Bauten:

Lehranstalten.
Bern. Hochschule und Kantousschule. Chemisches

Laboratorium, Zeichuungssaal und Abtrittbau 22,000
Bern. Botanischer Garten. Neue Gewächshäuser 12,000
Münchenbuchsee- und Hindelbank-L-eminar. Vollendung

der Umbauten und neuen Einrichtungen 18,000

Uebertrag Fr. 202,000
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Fr.
Uebertrag 202,000

Frienisberg. Anstalt. Vollendung der Umbauten
und neuen Einrichtungen 8,000

S a n i tä t s a n st a l t e n.

Bern. Thierspital. Umbauten in Folge der
Reorganisation der Anstalt l2,000

Bern. Neue Entbindungsanstalt 200,000

„ Wasserversorgung öffentlicher Gebäude 9,000

M i l i t ä r a n st a l t e n.

Bern. Kasernen. Abtrittbantcn rc. 5,000

A m t s g e b ä u d e.

Bern. Trachsclwald, Neuenstadt, Erlach und Lang-
nau, Amthäuser. Archivbauten ; ferner zu Langnau
Wohnung für den Gerichtspräsidenten. Thun,
Schloß, neue Einrichtungen und Laupen, Schloß,
Zufahrtsbrücke an Stelle der wegfallenden Scheune 19,000

F i n a n z g e b ä u d e.

Saanen soder wenn dringender Kallnach), Bau eines
Ohmgeldgebäudes 20,000

Thun. 'Salzmagazin. Wohnung für den Amtschaffner

und Salzfaktor 5,000

Strafanstalten.
Bern. Zuchthaus. Schöpf und Stallgebäude 1

Tborberg. Anstalt. Umbauten und neue Einrich-
tungen t

Pruntrut. Zuchthaus. Viehstall und Hcumagazin

B e z i r k s g e fä n g n i s s e.

Umbauten u. Vergrößerungen in verschiedenen Bezirken 40,000

K i r ch e n g e b ä n d e.

Verschiedene Kirchenchore. Umbauten. 16,000

Pfarrgebäude.
Ferenbalm und Münchenbuchsee, Umbauten -

Eourtclary, deutsches Pfarrhaus, Kellerbau j '

Domänialgebäude.
Birrcn-Staffel; Hegenalphütte und Schweinställe;

Pfarrscheunen zu Bätterkinden, Münchenbuchsee
und Wange». Ferner Domänialgebäude zu
Frienisberg; Schweinscheune beim Schloß Köniz, alles
Umbauten und Bern, Schützenmatthalde, große
Dohle, resp. Kloake 27,500

Vorarbeiten und Bauleitung für die Jahre 1872,
1873 und 1874 10,000

Total Fr. 600,000
Bern, den 17. Februar 1871.

Der Direktor der öffentlichen Bauten:
F. Kilian.

Der Regierungsrath hat von obigem Vortrag nebst Uebersicht

Kenntniß genommen. Derselbe geht als Beilage zum
Bericht über die Vertheilung des dießjährigen Hochbau-Neubautenkredites

an den Großen Rath.

Bern, den 8. März 1371.

Im Namrn des Negierungsrathcs,
Der Präsident:

Weber.

Der Rathsschreiber:
vr. T râch sel.

Die L: taatswir thschaftskommission pflichtet dem
Antrage des Regierungsrathes ans Genehmigung des Tableau
über die Vertheilung der Kreditsumme der Hochbauten pro
1871 bei.

Kilian, Bandirektor, als Berichterstatter des Regie-
rungsrathes. Im Bridget pro 187t ist eine Summe von
Fr. 150,000 für Hochbau- Neubauten ausgesetzt. Es handelt
sich nun darum, diese Kreditsumme auf die verschiedenen
Objekte zu vertheilen, welche in diesem Jahre zur Ausführung
gelangen sollen. Die Baudirektion hat darüber ein Tableau
aufgestellt und dasselbe dem Regierungsrathe zu Handen des
Großen Rathes eingereicht. Dieses Tableau ist nebst einem
erläuternden Berichte den Mitgliedern dieser Behörde ausgetheilt

worden, und ich glaube mich deßhalb ziemlich kurz fassen
zu können. Die Vertheilung ist in der Weise vorgenommen
worden, daß die dringlichsten Objekte aus einem allgemeinen
Voranschlage für die 4jährige Finanzperiode ausgewählt und
für das Jahr 1871 zur Ausführung bestimmt worden sind.
Als es sich um die Aufstellung des Finanzplanes handelte,
wurde der Baudirektion die Aufgabe zu Theil, zu untersuchen,
welche Bauten in dem 4jährigen Zeitraume zur Ausführung
vorzuschlagen seien. Um den Bedürfnissen, die sich in den
verschiedenen Administrationszweigen geltend machen, möglichst

Rechnung zu tragen, wurde sämmtlichen Regicrungs-
statthaltern und Amtschaffnern die Weisung ertheilt, die
vorhandenen Bedürfnisse anzugeben, sich dabei aber nur ans die
allerdringlichsten Objekte zu beschränken, da die Finanzzustände
derart seien, daß auf bloß wünschbare Bauten nicht eingetreten

werden könne. Die betreffenden Bezirksbeamten kamen
dieser Weisung nach, und ans Grundlage der von ihnen
eingereichten Vorschläge stellte der Kantonsbaumeister ein Tableau

auf, das auf mehr als eine Million anstieg. Es konnte
natürlich nicht die Rede davon sein, für die 4 Jahre eine
solche stimme zu bewilligen, da sonst die Bilanzirung des
Büdgets nicht möglich gewesen wäre. Der Rcgiernngsrath
beantragte daher beim Großen Rathe, eine Summe von Fr.
600,000 auszusetzen, wobei man einen größern Neubau in Aussicht

nahm, die Erstellung einer neuen Entbindungsanstalt,
deren Bedürfniß sowohl durch den Vorsteher der Anstalt,
Herrn Professor Breisky, als durch eine Eingabe von Aerzten
des Kantons konstatirt worden ist. Es handelte sich nun darum,
aus den im Laufe der 4 Jahre auszuführenden Bauten
diejenigen Objekte auszuwählen, die in erster Linie auszuführen
sind, und dieß ist in dem Ihnen zur Genehmigung vorgeleg-
ten Tableau geschehen. Die Baudirektion glaubte aber, sich

damit nicht begnügen zu sollen, sondern sie legte dem
Regierungsrathe auch einen Bericht über die in den nachfolgenden

drei Jahren dieser Periode auszuführenden Bauten vor,
zwar nicht, um darüber einen Beschluß zu fassen, sondern nur,
um eine Uebersicht zu gewinnen und die für die ganze Periode
in Aussicht genommenen Bauten mit dem dießjährigen Tableau

vergleichen zu können; denn es hätte ja möglicherweise
im Schooße des Regiernngsrathes die Ansicht auftauchen können,

es sei die eine oder andere der in der Beilage
aufgeführten Bauten noch dringlicher, als das eine oder andere
Objekt des heute zur Genehmigung vorgelegten Tableau's
pro 1871. Was nun dieses letztere Tableau betrifft, so kann
ich mich darüber kurz fassen, da im gedruckten Vortrage bei
jedem einzelnen Objekte die nöthigen Erläuterungen beigefügt
sind. Ich will nur darauf aufmerksam machen, daß unter
Ziff. 4 ein Objekt aufgeführt ist, das möglicherweise nicht zur
Ausführung zu gelangen braucht. Es betrifft dieß die Erstellung

einer großen Remise auf der großen Schanze zur
Unterbringung der Kriegsfuhrwerke. Die Militärdirektion hat im
vorigen Jahre den Antrag gestellt, es möchte von der
Baudirektion das Projekt für einen solchen Bau aufgenommen
werden, der absolut nothwendig sei, da man nicht genügende
Räumlichkeiten zur Unterbringung der Kriegsfuhrwerke habe.



die darunter bedeutend Schaden leiden; ein solcher Bau sei

um so dringender, als noch weitere Kriegsfuhrwerke sich in
Fabrikation befinden. Die Baudirektion hat ein solches Projekt

aufgestellt, dessen Ausführung aus circa Fr. 19,999 zu
stehen käme, indessen sind dabei Einfriedungen angenommen,
die einstweilen wahrscheinlich noch weggelassen werden könnten,
wodurch die Kosten auf Fr. 17,991) reduzirt würden. In
dieser Summe sind übrigens noch Fr. 1,299 für Erstellung
eines kleinen Anbaues im Zeughause zur Unterbringung von
Kriegsgeräthschaften inbegriffen. Es ist nun die Möglichkeit
vorhanden, den Neubau zu ersparen, was die Baudirektion
um so mehr wünschen müßte, als das Geld für andere Objekte

verwendet werden sollte, die ebenso dringend sind. Man
wird nämlich trachten, irgend ein Lokal zur Unterbringung
der Kriegsfuhrwerke zu pachten. Uebrigens schwebt nun ein
Projekt in der Luft, wonach es möglich werden könnte, in
vielleicht nicht ferner Zeit die Militärbauten zu erstellen. Von
diesem Projekte wird Ihnen noch im Laufe dieser Session der
Herr Domänendirektor Kenntniß geben. Sollte das Projekt
zu Stande kommen, so wäre es nicht klug, auf wenige Jahre
für einen Schuppen Fr. 16—17,999 auszugeben. Immer-
hin wünscht man sich die Frage offen zu behalten, damit,
wenn das angedeutete Projekt sich nicht verwirklichen sollte,
dann der betreffende Schuppen erstellt werden könnte. Sollte
derselbe aber nicht ausgeführt werden, so würde von Seite
des Regierungsrathes eine Uebertragung auf einige der
übrigen im Tableau genannten Objekte stattfinden, und zwar
ist einer solchen Vermehrung namentlich der Posten 25
„Amtsgefängnisse" bedürftig. Es ist Ihnen bekannt, daß seit einer
Reihe von Iahren Verbesserungen und Erweiterungen der
Amtsgefängnisse vorgenommen werden, allein es bleibt in
dieser Angelegenheit noch viel zu thun. Auch, sind noch andere
Objekte angeführt, für die eine Vermehrung der dafür ausgesetzten

Summe sehr wünschbar wäre, damit sie rascher zu Ende
geführt werden könnten. Ich will noch bemerken, daß einzelne
Bauten bereits begonnen werde» mußten, weil die
gegenwärtige Session des Großen Rathes um mehrere Monate
verschoben wurde und man mit dem Beginn einiger Bauten nicht
zuwarten konnte, wenn man nicht die administrativen
Interessen gefährden wollte. Die Baudirektion und der Regierungs-
rath empfehlen das Tableau zur Genehmigung, immerhin
jedoch in dem Sinne, daß von Ziffer 4 eine Uebertragung
auf andere Objekte gemacht werden kann, falls die Remise
ans der Großen Schanze nicht erstellt zu werden brauchte.

Schmid, Rudolf, als Berichterstatter der Staatswirth-
schaftskommisfion. Die Staatswirthschaftskommission hat das
vorgelegte Tableau über die Vertheilung der Kreditsumme von
Fr. 159,999 auf die im Jahr 1871 auszuführenden
Hochbauten geprüft und erklärt sich mit demselben einverstanden.
Nur in Betreff der Ziffer 4 „Große Remise für Kriegsfuhrwerke"

macht die Staatswirthschaftskommission darauf
aufmerksam, daß die dafür angesetzte Summe wahrscheinlich erspart
werden könnte, wenn man auf 2 oder 3 Jahre eine Remise
pachten würde. Der Herr Baudirektor hat die nöthigen
Aufschlüsse über diesen Gegenstand ertheilt, und die
Staatswirthschaftskommission erklärte sich durch dieselben für befriedigt.
Ich trage Namens der Staatswirthschaftskommission darauf
an, es sei das vorgelegte Tableau zu genehmigen.

Das von der Regierung vorgelegte Tableau wird in dem
Lnnnc des Antrages des Herrn Berichterstatters des
Regierungsrathes genehmigt.

2) Verwendung der Kreditsumme pro 1871
für die Straßen-Neubauten.

Der Vortrag der Vaudirektion lautet wie folgt:

Herr Präsident!

Meine Herren!

Gemäß Beschluß des Großen Rathes vom 12. März 1868,
welcher den Beschluß vom 14. März 1865 zum Vorgänge hat,
sind — gleichwie pro 1369 und 1879 — Fr. 399,999 für die
Straßen-Neubauten, resp, für die Vervollständigung

des kantonalen Straßennetzes, in das Ban-
büdget pro 1371 aufgenommen worden. Die Vertheilung
dieser Kreditsumme auf die einzelnen Bauobjekte ist der
Genehmigung des Großen Rathes vorbehalten. Daß eine da-
herige Vorlage noch nicht erfolgt ist, hat — wie Ihnen bestens
bekannt — seinen Grund einzig in dem Umstände, daß Sie
es für angemessen erachteten, dieselbe auf die Großrathssession
zu verschieben, welche für den Monat März in Aussicht
genommen war, nun aber erst zwei Monate später stattfinden
wird. Ihnen daher über diesen Gegenstand Anträge vorzulegen,

hätte die Sache bis dahin um nichts fördern können.
Die Baudirektivn beehrt sich nunmehr, Ihnen die

Vertheilung der Kreditsumme von Fr. 399,999 nach Mitgabe des
nachstehenden Verzeichnisses vorzuschlagen und sie glaubt, Sie
werden dieselbe dem Großen Rathe unbedenklich empfehlen
können, nachdem Sie von den dem Verzeichnisse beigefügten
Erläuterungen Kenntniß genommen haben werden.

^4. Korrektionen bestehender Staatsstraßen.

1. Wylerbrücke-Meyringen-Straße Fr. 15,999
2. Grindelwald-L-traße „ 26,999
3. Simmenthal-Straße „ 8,999
4. Zweisimmen-Saanen-Straße „ 17,999
5. Steffisburg - Schwarzenegg-Sü-

dern-Straße „ 9,999
6. Dießbach-Linden-Straße „ 4,999
7. Worb-Walkringen-Straße „ 1,999
8. Huttwyl-Langenthal Straße „ 6,999
9. deftigen - Uttigen - Uetendorf-

«straße „ 15,999
19. Vern-Schwarzenburg-Straße „ 33,999
11. Jura-Straßen „ 38,999
12. Verfügbare Restanz (Vorarbeiten,

Aufsicht w.) „ 6,599

Fr. 173,599

L. Staatsbeiträgc an neue Straßen (Staatsstraßen).

13. Gonten-Merligen-Straße Fr. 9,999
14. Wynigen-Mühleweg-Straße „ 11,999
15. Linden-Straße (Thöringen-Lin¬

denholz) „ 9,999
16. Seeberg-Riedtwyl-Straße „ 6,999
17. Jns-Hagneck-Nidau-Straße „ 22,999
18. St. Ursanne-Epauvillers-Sou-

bcy-Straße „ 9,999
19. Soulce-Undervelier-Straße „ 3,999
29. Develier-Bourrignon-u.Pleigne-

Scholis-Straße „ 8,999
21. Breuleux-St. Jmier-Straße „ 19,999
22. Dittingen-straße „ 3,999

Fr. 99,999

Uebertrag Fr. 268,599
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Uebertrag Fr. 263,50(1

0. Freiwillige Staatsbeitrage an Straßen IV. Masse.

23. Thun-Goldiwyl-Straße Fr. 7,(100
24. Tannen-Ochsenwalv-Straße „ 1,500
25. Dürrgraben-,Laternengraben- u.

Lichtgutgraben-Straße „ 7,600
26. Wohlen-Straße (mit Aarübcr-

gang) „ 7,000
27. Riedern-Straße „ 1,600

^Fr. 24,900
v Saldo früher bewilligter Staatsbeitrage Fr. 6,600

Fr. 6,600

Snmina Fr. 300,000

Kk. Bei dcr Mchr^cihl der Bauobjekle unter bitt. Ii und 0 sind die aus¬

gesetzten Summen nur Theile der betreffenden Zlaatsbciträge. I.iu. I)
enthält die Summe den S ta at ö b eit> agsrc st a n z en, welche wegen
Rückstand der bauten »cch nicht ausbezahlt werden konnten.

Ueber dieses K r e d i t v e r t h e i l u n g s t a b l e a u ist
vorab die allgemeine Erläuterung zu geben, daß dasselbe, im
Vergleich zu dem Tableau vom letzten Jahre, beinahe durch-
geheuds die gleichen Bauobjekte cuthält. Als neue Objekte
erscheinen nur lall. Art. 4 (Zweisimmen-Saanen-Straße)
und lütt. 0, Art. 27 (Riederen-Straße), über welche die
Auskunft sich nachstehend bei den Erläuterungen über die einzelnen
Bauobjekte findet. Es bedarf kaum eines weitläufigen
Nachweises, daß das Tableau keine größere Belastung mit neuen
Bauten vertragen kann.

Bis im Frühjahr 1869, wo infolge des Großrathsbe-
schlnsses vom 12. März 1368 der erste Jahreskredit für die
Vervollständigung des Straßennetzes flüssig wurde, hatten sich

die Begehren und Anerbieten für Straßenbauten aus den
verschiedenen Landesthcilen schon zu einer erheblichen Zahl
angehäuft und erhielten seither neuen Zuwachs. Diejenigen
Bauten, die wegen ihrer Dringlichkeit, besonderer Verhältnisse
und der Opferwilligkeit der betreffenden Gemeinden wegen,
zu berücksichtigen waren, kamen in den Vordergrund und wurden

theils in' dem Krcdittableau von 1869, theils in
demjenigen von 1870 aufgenommen. Es ist nun aber
selbstverständlich, daß diese Aufnahmen eine gewisse Grenze nicht
überschreiten dürfen. Es hätte dieß Nachtheile zur Folge, welche
sowohl den Staat als die Gemeinden, welche die Straßen
mit Staatsbeiträgen bauen, nahe berühren. Soviel es den

Staat betrifft, darf einerseits kein Mißverhältniß zwischen
den eingegangenen Verpflichtungen und den verfügbaren Mitteln

geschaffen werden und anderseits ist darauf Rücksicht zu
nehmen, daß den Straßenbauten des Staats die nöthigen
Summen zugewiesen werden, um die einmal in Ausführung
begriffenen Bauten in einem angemessenen Zeiträume vollenden

zu können. In Bezug auf die Gemeinde n hätte eine
weitere Zersplitterung der jährlichen Kreditsumme den Nachtheil,

daß sie allzulange auf die Ausbezahlung des
Staatsbeitrages vertröstet werden müßten. Obwohl zwar die
Gemeinden es schon als einen wesentlichen Vortheil ansehen,
wenn ihre Bauten ans dem Kredittableau erscheinen, weil
damit ihre Rangordnung gesichert wird, und obgleich die
Gemeinden zum Voraus wissen, daß sie sich die nöthigen Mittel
für den Betrieb der Bauten verschaffen müsse», ohne auf große
jährliche Abschlagszahlungen auf Rechnung des Staatsbeitrages
rechnen zu dürfen, so hat doch auch hier die Baudirektion,
als antragstellende Behörde, darauf zu achten, daß eine
Ueberladung des Tableau zu Ungunsten der bauführenden
Gemeinden nicht stattfinde. Wird hierin das rechte Maß gehalten,
so kommt dieses Verfahren auch den später aufzunchmenden
Bauobjekten zu gut, indem dasselbe dann auch für sie zur
Geltung kommt. In der That liegen aus verschiedenen
Landestheilen noch viele Begehren für Straßenkorrcktioncn und für

Bewilligung von Staatsbeiträgen vor, die zur Zeit schlechterdings

noch nicht berücksichtigt werden können, obwohl die
Nothwendigkeit der Bauten hierseits nicht bestritten werden
kann. Sobald aber in den einzelnen Landestheilen (Banbezirken)

erledigte Bauobjekte aus den Traktanden fallen, wird
dann eine Nachschiebung von neuen Objekten innert den

Grenzen, die durch das Kredittableau bedingt sind, stattfinden
können. Bis dieß aber möglich ist, werden die betreffenden
Gemeinden sich in das Unvermeidliche fügen müssen.

Ueber das Kreditvertheilungstableau im Allgemeinen ist
noch zu bemerken, daß die meisten Bauobjekte auf bereits
erfolgten Spezialbcschlüssen beruhen und mehrtheils im Baue
weit vorgerückt sind. Hiervon sind nur die Art. 4, 16, 17,
20 und 27 ausgenommen, für welche selbstverständlich die
Spezialbewilligungen wie bisher vorbehalten bleibe», indem
das Kredittableau überhaupt uur als eine Büdgetsache zu
betrachten ist.

Auf die einzelnen Bauobjekte des Tableau übergehend,
glaubt die Baudirektion folgende Erläuterungen anbringen
zu sollen:

4. Korrektionen bestehender Staatsstraßen.

Art. 1. Wylerbrücke - Meiring en - Straße. Es
betrifft dieß die Straße von der Wylerbrücke (mit Inbegriff
des Baues dieser Brücke) längs dem neuen Aarkanal bis zur
Neubrücke (auch Balmbrücke genannt) unterhalb Meiringen.
Dieser Bau wird vom Unternehmen der Haslethalentsumpfnng
ausgeführt und gemäß Beschluß des Großen Rathes vom 27.
November 1867 hat der Staat, resp, die Vaudircktion, daran
ein Kostenbctreffniß von Fr. 72,000 zu leisten. Bis Ende
1870 sind an diese Summe Abschlagszahlungen von zusammen
Fr. 33,000 erfolgt.

Art. 2. Grindelwald-Straße. Die gegenwärtig
im Baue begriffenen Korrektionen sind die des Rüglistaldens
bei Gündlischwand und des Wartcnbergstutzes, welch' letztere
sich oben an die im Jahre 1869 ausgeführte Korrektion im
Lütschenthal anschließt und sich thalaufwärts bis zur sog.
Seeplatte erstreckt. Beide Korrektionen sind so weit vorgerückt,
daß die Straße befahren werde» kann. Um die Bauten in
diescni Jahre vollenden und die Voranschlagssumme von Fr.
62,000 auf die Jahre 1870, 1871 und 1872 vertheilen zu
können, haben die Gemeinden Gündlischwand und Grindelwald

entsprechende Verpflichtungen übernommen.

Art. 3. Si mme »th al-Straße. Korrektion von der
sog. Wösch hinter Erlenbach bis Lochmatte oberhalb Där-
stetten.

Der Bau, der auf Fr. 54,000 veranschlagt war und so
viel kosten wird, ist so viel als vollendet und wird die Rechnung

darüber in diesem Jahre mit den ausgesetzten Fr. 8,000
geschlossen werden können.

Art. 4. Zweisimmen-Saanen-Straße. Die
vorzunehmende Korrektion besteht in einem 20(N langen und 72^
hohen Viadukte über den großen Simmengraben, dessen Kosten
circa Fr. 40,000 betragen werden. Wegen der Sicherheit des
Verkehrs muß der Bau bis im nächsten Jahre vollendet sein
und sollen in diesem Jahre die Unterbauten ausgeführt werden.

Das daherige Projekt wird in nächster Zeit zur Vorlage

gelangen. Wegen dieses dringenden Baues, dessen Kosten
nur auf 2 Jahre vertheilt werden können, werden die weitern
größern Korrektionen auf der Simmenthalstraße einstweilen
unterbleiben müssen.

Art. 5. Stefffisburg - Schwarzenegg - Südern-
Straße. Die voriges Jahr mit einem Kostenanschlage von
Fr. 2l,700 begonnene .Korrektion bei Schwarzenegg ist ziemlich

vorgerückt und soll im Laufe dieses Jahres vollendet
werden.
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Art. K. Dießbach-Linden-Straße. Korrektion des
Grafenbühlstutzes. Der Bau wird in einigen Monate» vollendet

sein. Die weiter nothwendigen Korrektionen ans dieser
Straße werde» für die nächsten Jahre in Aussicht genommen,
sofern die betheiligten Gemeinden dieselben mit Beiträgen
unterstützen wollen.

Art. 7. Worb-Walkri ngen-Straße. Korrektion zu
Walkringen. Dieser von einer Baugesellschaft mit einem
Staatsbcitrage von Fr. 7,299 unternommene Bau ist nahezu
vollendet und es sind die ausgesetzten Fr. 1,999 für die Ne-
stanzzahlung bestimmt.

Art. 8. Huttwhl-Langenthal-Straße. Korrektion
zu Nobrbach. Der auf Fr. 23,999 veranschlagte Van wird
in einigen Monaten vollendet sein. Obwohl noch einige
Korrektionen auf dieser sehr stark freqnentirten Straße mit der
Zeit vorzunelunen sein werden, so sind doch durch die Korrektionen

bei Gutenburg und zu Nohrbach nun die größten
Verkehrshindernisse beseitigt.

Art. 9. Seftigen-Uttigen-Uetendorf-Straße. Dieser

von einer Baugesellschaft unternommene Bau ist ausge-
geführt. An den Staatsbeitrag von Fr. 39,999 bleiben noch
Fr. 6,999 zu entrichten. Mit dieser neuen Straße, welche
eine Viertelstunde oberhalb Uttigen in die Kirchdorf-Thun-
Straße ausmündet, steht aber noch das Projekt einer Ver-
bindungs - Straße mit der Eisenbahnstation bei Uttigen,
sowie die Korrektion des sog. Sägestutzes im Dorfe Uttigen
(Kirchdorf-Thun-Straße) im Zusammenhang. Unter der
Voraussetzung, daß die dortige Gemeinde oder eine Baugesellschaft

diese zusammen auf circa Fr. 18,999 veranschlagten
Bauten im laufenden Jahre mit einem Staatsbeitrage
ausführen werden, sind hiefür Fr. 9,999 in der ausgesetzten
Summe angenommen.

Art. 19. Bern-Sch warzenburg-Straße. Korrektion
des Schcrlistntzes und neue Verbindung mit der Oberbalm-
straße. Diese sehr wichtige Korrektion, in welcher auch eine
164" lange und 78" hohe steinerne Brücke mit 2 Pfeilern be-

begriffe» ist, wurde im letzten Jahre begonnen und wird bis
gegen Ende dieses Jahres vollendet werden können. Die
Baukosten werden, nach Abzug der von den Gemeinden übernommenen

Grundentschädigungen, gegen Fr. 69,999 betragen.

Art. 11. Jura-Straßen. Es betrifft dieser Posten
die .Korrektion der Dachsfelden-Münster-Straße zwischen Re-
convilicr und Moulin de Pontenet (Voranschlagssnmme Fr.
48,999), die .Korrektion der Delsberg-Basel-Straße bei Dels-
bcrg (Staatsbeitrag Fr. 29,999) und die Korrektion der Frei-
bergen-^traße. Die Korrektion bei Reconvilier ist nahezu
vollendet und diejenige bei Delsberg weit vorgerückt. Auf der
Freibergen Straße, wo die dringendsten Korrektionen successive

ausgeführt werden, wird hauptsächlich diejenige an prsnä
Orooux zwischen Bömont und Montfaucon mit einem Voranschlag

von Fr. 6,999 in Aussicht genommen, weil jene Straßenstrecke

wegen eines Abgrundes gefährlich geworden ist. Auch
eine ähnliche Korrektion zwischen les Malettes und la Caque-
relle kann unter Umständen in Angriff genommen werden.

k. Staatàitrâgk an nrue Straßen. (Staatsstraßen.)

Art. 13. Gonten- Merlig enStraße. Der Bau ist
im vorigen Jahre begonnen worden.

An den Staatsbeitrag von Fr. 62,599 ist mit Ende 1379
die erste Abschlagsrate von Fr. 5,999 entrichtet.

Art. 14. Wynigen-M ü hlewegstraß e. Dieselbe ist
wenigstens ans der halben Länge gebaut und wird voraussichtlich

im nächsten Jahre zur Vollendung kommen. Bis Ende
<879 sind Abschlagszahlungen im Betrage von Fr. 24,999
an den Staatsbeitrag von Fr. 79,999 geleistet worden.

Tcigblatt des Größen Rathes 187t.

Art. l5. Lindenstraße. (Thörigen-Lindenholz). Der
Bau ist letztes Jahr in Angriff genommen worden. Auf Rechnung

des Staatsbeitrages von Fr. 44,999 sind Fr. 19,999
angewiesen.

Art. 16. Seeberg-Niedtwhl-Straße zur Verbindung

eines Theils des Amtsbezirks Wangen mit der Bahnstation

Niedtwyl. Das nunmehr von der betheiligten Gegend
eingereichte Projekt mit einem Kostenanschläge von circa Franken

49,999 ist den Baubeamten zur Untersuchung überwiesen
worden und wird zur Vorlage an die Behörde gelangen,
sobald die Gemeinden zusichernde Beschlüsse für die Bciuüber-
nahme gesaßt haben werden.

Art. 17. J»s-Ha g n eck-Nida u - S t raß e. Wie
bereits in den Erläuterungen zum vorjährigen Tableau angeführt

ist, betrifft dieß die in den Gemeinden Ins, Vrüttelen,
Hagneck, Täusfelen, Gerlafingen, Mörigen, Latrigen, Sutz,
Jpsach nndNidau seitJahrzehndeu verlangte Straße aufdemGe-
biete längs dem südlichen Uferdes Bielersee's, deren Kosten für eine
Länge von beinahe 4 stunden auf circa Fr. 423,999 veranschlagt

sind. Die Gemeinden verpflichten sich, den Bau mit
einem der Hälfte der Devissnmmc gleichkommenden Staatsbeitrage

zu übernehmen. Die Angelegenheit wäre spruchreif,
wenn nicht noch eine Differenz mit der Gemeinde Ins wegen
der Ausmündung in dortiger Ortschaft obwaltete. Es ist
jedoch zu hoffen, daß dieser Austand in nächster Zeit erledigt
werden könne.

Art. 18. St. Ursa n ne-Ep auv illers-Soubey-
Straße. Der Bau dieser für das Clos du Doubs höchst
wichtigen Verkehrslinie ist so weit vorgerückt, daß er voraussichtlich

bis im nächsten Jahre wird vollendet werden können.
Auf Rechnung des Staatsbeitrages von Fr. 53,599 sind
Fr. 27,199 bezahlt.

Art. 19. S o ul ce-U n d er v el i er-S tr a ß e. Der Bau
dieser Straße, welcher die Kirchgemeinde Sonlce mit den
Hauptstraßen bei Undervelier verbindet, ist nahezu vollendet.
Die ausgesetzten Fr. 3,999 bilden die Restanz an den Staatsbeitrag

von Fr. 13,999.

Art. 29. Develier-Bourrignon- und Pleigne-
S ch o lis-S tr aß e. Bezüglich dieses Objektes muß auf den
Großrathsbeschluß vom l7. Mai 1869 verwiesen werden,
womit vorläufig die Baupläne mit Rücksicht auf die besondern
Verhältnisse genehmigt worden sind. Hierauf hat die Gemeinde
Bourrignon den Bau auf ihrem Bezirke in der Richtung
gegen Develier begonnen. Die Staatsbeitragsbewilligung
konnte hierseits jedoch nicht beantragt werden, weildie den Gemeinden

Develier, Bourrignon undPleigneabverlangte Kollektivverpflichtung

wegen eines Auslandes mit der Gemeinde Pleigne
noch nicht eingelangt ist.

Art 21. Breuleux-St. Jmmer-Tramlingen-
Straße. Nachdem der Große Rath unterm 26. Dezember
abhin den Staatsbeitrag mit Fr. 66,999 bewilligt hat, treffen
die übernehmenden Gemeinden nunmehr die Einleitung zu
diesem Bau, welcher den Zweck hat, eine direkte Verbindung
sowohl zwischen dem St. Jmmerthale und dem mittlern und
nördlichen Theile der Freibergeu, als dem St. Jmmerthale
und dem Thaïe von Tramlingen zu erstellen. Der Nutzen
dieser Straße wird nunmehr durch die Erstellung der Eisenbahn

durch das St. Jmmerthal noch erhöht.

Art. 22. D itti nge n - Str a ß e zur Verbindung der
Kirchgemeinde Dittingen mit der Landstraße durch das Laufenthal,

wofür ein Staatsbeitrag von Fr. 5,899 bewilligt ist.
Der Bau ist von der Gemeinde Dittingen vorbereitet und
soll in diesem Frühling begonnen werden.

k
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0. Freiwillige Stsatsbeiträge sn Strichen IV. Kläffe.

Art. 23. Thu n-Goldiwyl-Straße. Der Bau ist
in Ausführung begriffen. Der bewilligte circa einen Viertheil
der Devissumme betragende Staatsbeitrag ist Fr. 38,Ml),
wovon Fr. 3,30V bezahlt sind.

Art. 24. Tan nnen-Ochsenwald-Straß e. (Arni-
Landiswylw.). Der Bau ist weit vorgerückt. Die ausgesetzten

Fr. 1,500 bilden die Restanz an den Staatsbeitrag von
Fr. 3,500.

Art. 25. Dürrgraben-, Laternen graben- und
Lichtgutgraben-Straßen im Amtsbezirk Trachselwald.
Der Bau ist in Ausführung begriffen. An den Staatsbeitrag
von Fr. 12,000 sind Fr. 3,000 bezahlt.

Art. 26. Wohlenstraße (mit Aarübergaug bei Hin-
terkappelen). Diese, die Gegend von Wohleu direkte mit der
Stadt Bern verbindende Verkehrslinie ist im Ban begriffen.
Die an den Staatsbeitrag von Fr. 20,000 geleisteten

Abschlagszahlungen betragen Fr. 6,340.

Art. 27. Niedernstraße zur Verbindung der neuen
Straße zwischen Brünnen und Frauenkappelen (Murtenstraße)
mit der Riederen, an deren Kosten sFr. 7,200) der Gemeinde
Bümplitz ein Staatsbeitrag von Fr. l,800 in Aussicht gestellt
worden ist.

Sie, Herr Präsident, Herren Regiernngsräthe, werden
nunmehr ersucht, dem Großen Rathe folgende Schluß nahmen

empfehlen zu wollen:
1) Das von der Direktion der öffentlichen Bauten vor¬

gelegte Verzeichniß über die Vertheilung der gemäß
Großrathsbeschluß vom 12. März 1868 für Straßenbauten

und daherige Staatsbeiträge im Jahr 1871
zu verwendenden Fr. 300,000 wird genehmigt, in dem
Sinne, daß die für einzelne Bauten noch nicht
erfolgten Bewilligungen den Beschlüssen über die dahe-
rigen Projcktvorlagen vorbehalten bleiben.

2) Bezüglich allfällig" im Laufe des Jahres nicht zur
Verwendung kommender Beträge einzelner Bauten ist
der Negierungsrath ermächtigt, dieselben auf andere
Bauobjekte des Verzeichnisses, im Interesse ihres
Baubetriebs, überzutragen.

Mit Hochachtung!

Bern, den 13. März 1871.

Der Direktor der öffentlichen Bauten:
F. Kilian.

Vom Negierungsrath genehmigt und mit Empfehlung
an den Großen Rath gewiesen.

Bern, den 22. März 187 l.
Im Namen des Rrgicrungsrathcs,

Der Präsident:
Weber.

Der Rathsschreiber:
Dr. Trächsel.

Die Staatswirth schaftskommission empfiehlt
vorstehende Anträge zur Genehmigung.

Herr Berichterstatter des Regicrnngsrathes. Wie
Ihnen bekannt, hat der Große Rath unterm 12. März 1868
beschlossen, es sollen während 10 Jahren jährlich Franken
300,000 für die Vervollständigung des kantonalen Straßennetzes

ins Büdget aufgenommen werdcn. Diesem Beschlusse
entsprechend, wurden in den Jahren 1869 und 1870 für die

Vertheilung der betreffenden Kreditsummen Tableaux aufgestellt.

Heute liegt nun das Tableau für die im Laufe dieses
Jahres auszuführenden Straßenbauten vor, und zwar ist
Ihnen dasselbe mit zudienendem Berichte gedruckt ausgetheilt
worden. Sie haben dadurch nicht bloß von den betreffenden
Bauobjekten Kenntniß erhalten, sondern dem Berichte auch
entnehmen können, ans welchen Gründen die Baudirektion
und der Negierungsrath nur wenige neue Objekte ins Tableau
aufgenommen haben. Es geschah dieß mit Rücksicht auf den
Umstand, daß bereits viele Objekte im Bau begriffen sind
und für die von den Gemeinden auszuführenden Straßenbauten

eine erhebliche Summe au Staatsbeiträgen bewilligt
ist, so daß der Staat bereits in erheblicher Weise Verpflichtungen

übernommen hat. Es muß wirklich in der Aufgabe
der Baudirektion liegen, genau darauf zu achten, daß in Bezug

auf diese Verpflichtungen nicht eine Ueberlastnng und nicht
ein Uebermaß stattfinde. Allerdings wird bei der Bewilligung
von Staatsbeiträgen an Straßenbauten jeweilen die Bedingung

aufgestellt, daß die Gemeinden sich bezüglich der
Ausbezahlung des Staatsbeitrages nach den jeweiligen Büdget-,
resp. Kreditverhältniffeu zu richten haben. In den meisten
Fällen sorgen daher die Gemeinden für die nöthigen
Geldmittel, um den Bau möglichst rasch durchzuführen. Sie haben
zwar dann den Nachtheil, daß sie bis zur Ausbezahlung des
Staatsbeitrages den Zins des ausgeworfenen Kapitals
verlieren, soweit dieses nicht durch Abschlagszahlungen des Staats
gedeckt werden kann. Auf der andern Seite haben sie aber
den Vortheil, daß sie die ausgeführte Straße benutzen können,
und es ziehen daher viele Gemeinden vor, einen Bau zu
beginnen und durchzuführen, wenn sie auch während einer Reihe
von Jahren nicht auf die Ausbezahlnng des Staatsbeitragcs
rechnen können. Allein Alles hat sein Maß und sein Ziel,
und auch in dieser Beziehung muß eine Schranke gesetzt werden.

Verschiedene Gemeinden werden die von ihnen in
Angriff genommenen Straßen in kurzer Zeit vollendet haben.
Es wäre nun sehr fatal, wenn diese Gemeinden noch eine
lange Reihe von Jahren auf die Ausbezahlung des
Staatsbeitrages warten müßten. Es liegen aber auch noch eine
Menge Gesuche aus allen Landesgegendeu um Bewilligung
von Staatsbeiträgen an Straßenbauten vor. Die Nothwendigkeit

dieser Bauten kann nicht bestrittcn werde», allein es ist
eben unmöglich, Alles miteinander zu machen. Vergessen wir
nicht, daß, als es sich um die Aufstellung eines Projektes über die
Vervollständigung des Straßennetzes handelte, die Großrathskommission

die Ausgaben, soweit sie den Staat betreffen, auf
10 Millionen Franken berechnete. Unterm 12. März 1863
hat aber der Große Ratb bloß 3 Millionen, d. h. jährlich
Fr. 300,000 auf eine Reihe von 10 Jahren bewilligt. Daran
kehren sich indessen die betreffenden Gemeinden und Gegenden
nicht, sondern, wenn das Bedürfniß eines Straßenbaues an
sie herantritt und sie die nöthigen Mittel aufbringen können,
so reichen sie ein Gesuch um Bewilligung eines Staatsbeitrages

ein. So haben sich seit Jahren eine Masse solcher
Gesuche angehäuft, aber es ist rein unmöglich, denselben auf
einmal Rechnung zu tragen. Wird übrigens das System, nach
welchem die Behörde vorzugehen wünscht, befolgt, so haben
dann die Gemeinden, welche für die Bewilligung von Slaats-
beiträgen später au die Reihe kommen, die Vortheile desselben
auch zu genießen und brauchen dann nicht allzu lange auf die
Ausrichtung des Staatsbeitragcs zu warten. Die angedeuteten
Verhältnisse haben nun die Baudirektion nolons volons
gezwungen, im Tableau pro 1871 nur wenige neue Objekte
aufzunehmen. Sie will vor allem aus die im Bau begriffenen
Objekte möglichst fördern, und wenn dann in einer Landesgegend

ein Bauobjekt bereinigt ist, so kaun in derselben wieder

ein neues berücksichtigt werden. Es ist auch nöthig, daß
man nach den verschiedenen Landesgegendeu vorgehe, indem
immer dafür gesorgt werden muß, daß die Bauten in den
verschiedenen Baubezirken vertheilt werden. Allen diesen Ver-



Hältnissen muß bei der Aufstellung des Tableau's Rechnung
getragen werden, und ich kaun versichern, daß es keine

Kleinigkeit ist, dasselbe aufzustellen und dafür zu sorgen, daß,
um mich populär auszudrücken, die Kirche mitten im
Dorfe bleibt. Aus diesen Gründen hat die Baudirektion
nur zwei neue Objekte aufgenommen. Das erste derselben

betrifft die Zweisimmen - Saanenstraße, wo ein großer
Viadukt zu erstellen ist, worüber noch im Laufe der heutigen
Sitzung ein Projekt wird vorgelegt werden können. Es ist
dieß ein förmlicher Nothbau, der ausgeführt werden muß,
weil sonst der Verkehr in hohem Maße gefährdet wäre. ES
besteht dort seit 7—8 Jahren eine offene Nothbrücke aus
Holz, die aber schon ziemlich baufällig ist, so daß ein Neubau

in der Form eines laugen und hohen Viadukts ausgeführt

werden muß. Das zweite neue Objekt findet sich im
Tableau unter lilt. 0. „freiwillige Staatsbeiträge an Straßen
IV. Klasse" und betrifft die Riedernstraße. Es handelt sich hier
um die Bewilligung eines Staatsbeitrages an eine
Verbindungsstraße zwischen der neuen Korrektion des Brünneustutzes
und der Ortschaft Riedern, die zur Gemeinde Vümplitz
gehört. Der Beitrag soll an letztere Gemeinde bewilligt werden
und ist solcher derselben von Seite des Regierungsrathcs
bereits in Aussicht gestellt worden. — Ich will nicht weitläufiger
sein. Es handelt sich hier im Grunde nur um eine Büdget-
vorlage, aber gleichwohl glaubte die Baudirektion, es liege
im Interesse der Sache und es sei den Behörden angenehm,
wenn zu dem Tableau ein Kommentar gegeben werde, was
sonst bei Büdgetvorlagen bisher nicht geschah. Es ist aber

gut, wenn der Große Rath einen nähern Einblick in die Bauten

gewinnt und wenn die Gemeinden, welche Bauten
ausführen, den gedruckten Bericht beziehen können, damit sie

sehen, in welcher Beziehung ihr Unternehme» zu dem Tableau
steht. Der Regierungsrath empfiehlt die Genehmigung des
Tableau's in dem Sinne, daß die für einzelne Bauten noch
nicht erfolgten Bewilligungen den Beschlüssen über die dahe-
rigen Projektvorlagen vorbehalten bleiben. Im Weitern wird
beantragt, es sei bezüglich allfällig im Laufe des Jahres nicht
zur Verwendung kommender Beträge einzelner Bauten der
Regierungsrath zu ermächtigen, dieselben auf andere Bauobjekte

des Verzeichnisses, im Interesse des Baubetriebes, zu
übertragen. Es können immer Umstände eintreten, welche die
Ausführung eines beabsichtigten Baues ganz oder theilweise
unmöglich machen. In diesem Falle liegt es im Interesse der
Sache, daß die betreffenden Summen auf andere Bauobjekte
übergetragen werden, natürlich nur auf solche, welche im
Verzeichnisse aufgeführt sind.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.
Die Staatswirthschaftskommission empfiehlt auch

dieses Tableau dem Großen Rathe zur Genehmigung. Die
meisten Objekte, welche auf dem Tableau angeführt sind, figu-
rirten bereits im vorjährigen Budget. Die Staatswirth-
schaftskommission ist mit dem Grundsatze vollkommen
einverstanden, daß man mit der Bewilligung von Staatsbeiträgen
an neue Unternehmen möglichst zurückhallen solle, so lange
die in Angriff genommenen Objekte nicht bereinigt sind. Der
Staat ist schon mehrere Male in den Uebelstand verfallen,
neue Straßen anzufangen, bevor die im Bau befindlichen
vollendet waren, was zur Folge hatte, daß die Bauten
ungemein verzögert wurden. Im Schooße der
Staatswirthschaftskommission ist ein einziges Bedenken geäußert worden,
das ich hier anführen will. Es betrifft dieß die Ins Hagneck-
Nidau-Straße. Wenn die projektirtc Broyethalbahn mit einer
Subvention des Kantons Bern gebaut wird, so könnte
vielleicht die Ausgabe für diese Straße, deren Kosten auf mehr
als Fr. 400,000 veranschlagt sind, erspart werden. Die
Staatswirthschastskommissiou will indessen aus verschiedenen
Gründen nicht auf Streichung dieser Straße antragen. Für
dieselbe spricht der Umstand, daß an der projektirten Straßen-
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linie mehrere Kirchgemeiuden liegen, die ein gesetzliches Recht
auf eine Straße habe». Uebrigeus ist das Projekt vom
Großen Rathe noch nicht genehmigt, sondern wird demselben
in nächster Zeit noch zur Genehmigung vorgelegt werden
müssen, so daß er noch immer Gelegenheit haben wird, sich
darüber auszusprechen.

Hofstetter. Ich begreife ganz gut, daß mau mit
Fr. 300,000 für Straßenbauten nicht allen Bedürfnissen und
Wünschen entsprechen kann. Ich begreife auf der andern
Seile auch, daß es für die Baudirektion mit Schwierigkeiten
verbunden ist, die Fr. 300,000 so zu vertheilen, daß, wie
der Herr Berichterstatter des Regternugsrathes sich ausdrückte,
die Kirche mitten im Dorfe bleibt und daß einerseits diejenigen

Gemeinden, welche Bauten in Angriff genommen haben,
in ihren Interessen nicht geschädigt werden und anderseits
die Ausführung des Straßennetzes so schnell und so billig als
möglich erzielt werden kann. Wenn man indessen uichts'sagt,
so ist man zu dem Glauben berechtigt, man sei mit dem
Tableau, wie es vorliegt, vollkommen einverstanden, was bei
mir nicht ganz der Fall ist. Von den Fr. 300,000 figurirt
für den Amtsbezirk Frutigen kein Rappen, weder unter der
Rubrik eV „Korrektionen bestehender Staatsstraßen", noch unter
der Rubrik 11. „Staatsbeiträge au neue Straßen", noch endlich

unter der Rubrik 0. „Freiwillige Staatsbeiträge an Straßen
IV. Klasse". Und doch wären im Amtsbezirk Frutigen
verschiedene bringende Korrektionen auszuführen, so die
Bühlstutzkorrektion in Kandcrsteg, die nichts weniger als vollendet
ist, obschon ein stück davon gemacht worden ist. Ferner die
Korrektion im Emdthal, die man ebenfalls nur theilweise ausgeführt

hat. Es sollten aber auch dringende Straßenueubautcn
ausgeführt weroeu. schon im Straßennetztableau.vou 1863 hat
man eine neue Verbindungsstraße von Leißigeu über Aeschi nach
dem Emdthal, resp, zwischen den Amtsbezirken Jnterlaken und
Frutigen in Aussicht genommen, durch welche die direkteste
Verbindung zwischen Brünig und Gemmi hergestellt würde.
Die große Bedeutung dieser Straße kann nicht bestritten werden,

und es haben sich deßhalb die Gemeinden Aeschi und
Kralligen zusammengethan und beschlossen, die Straße von
sich aus auszuführen, natürlich unter der Voraussicht, daß
der Staat einen Beitrag bewilligen werde. Man hat daher
Plan und Devis aufnehmen lassen und dieselben vor mehr
als einem Jahre mit dem Gesuche eingesandt, es möchten die
Pläne genehmigt, ein Staatsbeitrag an diese Straße bewilligt
und den Gemeinden Aeschi und Kralligen das Expropriationsrecht

ertheilt werden. Verschiedener technischer Anstünde wegen
kamen die Pläne vor einem Jahre zurück. Man hat sich alle
Mühe gegeben, die bezeichneten Uebelstände zu heben und hat
die Pläne ändern lassen. Die Sache ist vom Bczirksingenieur
untersucht worden und wurde bereits vor 6 Monaten au die
Negierung zurückgeschickt, seither hat man aber nichts mehr
davon gehört. Wir begreifen ganz gut, daß man nicht auf
einmal Allen entsprechen kann und und namentlich nicht in
dem Maße, wie es überall gewünscht wird, wenn man
indessen etwas mehr guten Willen hätte, könnte mau vielleicht
solche Unternehmen etwas rascher nachziehen. Ich will
beispielsweise nur bemerken, daß die Korrektion der Grindelwaldstraße

schon seit mehreren Jahren mit bedeutenden Summen
auf dem Tableau figurirt, und auch im vorliegenden Tableau
wieder mit Fr. 26,000. Man hätte vielleicht da einige
tausend Franken wegnehmen können, ebenso z. B. bei der Bern-
Schwarzenburg-Straße, für die Fr. 33,000 angesetzt sind, und
bei den Jurastraßen, welche mit Fr. 38,000 auf dem Tableau
figuriren. Auf diese Weise hätte man schließlich eine Summe
von Fr. 10-12,000 erhalten, mit welcher das Unternehmen
wenigstens hätte in' Leben gerufen werden können. Die fGe-
meindeu Aeschi nnd Kralligen haben alle finanziellen Mittel
bereit, sie haben beschlossen, die Straße von sich aus
auszuführen, sobald ihnen ein Staatsbeitrag zugesichert sei. Es



ist il» weitern noch des Umstands zu erwähnen, daß zu gleicher

Zeil, als die Leißigen-Aeschi-Eindthal-Straße projektirt
wurde, dieß auch mit der Merligen-Guuten-Straße geschah.
An diese letztere Straße wurde vor 6 Monaten ein Staatsbeitrag

von der Hälfte der Kosten bewilligt. Ich babe durchaus

keine Aversion gegen diese Straße, indessen ist dwch zu
bemerken, daß die Leißigen.Aeschi-Emdthal-Straße die Straße
von Guntcn nach Merligeu an nationalökonomischer und
lokaler Bedeutung weit übersteigt. Diese letztere Straße wird
noch für lange Zeit eine Sackgasse bleiben und erst dann eine

größere Bedeutung erlangen, wenn sie auf Jnterlaken fortgesetzt

ist. Bis dabin oder schon vorher werden wir hoffentlich

eine Eisenbahn- oder doch wenigstens eine Trajektschiffverbindung

mit Jnterlaken haben, so daß die Fortsetzung der
Mcrligenstraßc noch lange auf sich warten lassen kann. Die
Straße von Leißigen nach dem Emdtbal stellt dagegen, wie
gesagt, die direkte Verbindung zwischen dem Brünig und der
Gemmi her, und zudem muß bemerkt werden, daß Krattigen
noch gar keine Staatsstraße und Aeschi nur eine Sackgasse
von einer solche» hat. Abgesehen davon, daß die gegenwärtige

Verbindung zwischen den Amtsbezirken Frutigen und
Jnterlaken eine unvollständige und unrationelle ist und den

jetzigen Zcitverhältnissen nicht entspricht, ist zu erwähnen, daß
vor noch nicht langer Zeit Rutschungen stattgefunden haben,
durch welche der Verkehr ein oder zwei Tage ganz unterbrochen
wurde. Auch ist diese Verbindung zu schmal und zu lang.
Alle die angeführten Umstände haben mich veranlaßt, das

Mißverhältnis? zu rügen. Ich muß noch auf eine Bemerkung

des Herrn Berichterstatters der Staatswirthschaftskommission

zurückkommen, welcher sagte, die Staatswirthschaftskommission

stimme dem Grundsatze bei, mit der Bewilligung
von Krediten für neue Straßen möglichst zurückhaltend zu sein.

In einem Momente, wo allerorts Eisenbahnen subventionirl
werden sollen, nachdem wir Oberländer die Ostwestbahn
haben bauen, das Seeland, das Haslethal entsumpfcn und die
Jurabahncn erstellen helfen, sagt nun, da es sich nm eine

Ausgabe von einigen tausend Franke» handelt, mit der eine
prächtige neue Straße erstellt werden könnte, die
Staatswirthschaftskommission, man solle sich nicht in weitere Ausgaben
einlassen, die Staatsfinanzen seien in Gefahr u. f. w., u. f. w.
Und dieß in dem Augenblicke, da hier 2 Millionen, dort 2
Millionen und an einem dritten Ortr 666,666 Franken
verlangt werden. Was nützen uns die Eisenbahnen im
Oberlande? wir haben ja keine Straßen! Ich glaube, es liege in
der Natur der s?ache, daß mit dem Fortschreiten der
Eisenbahnen und deren Subventionirung auch die Korrektion und
der Neubau von Straßen Schritt halten soll. Ich will keinen
Abänderungsantrag stellen. Die Gemeinden Aeschi und Krattigen

werden später eine direkte Vorlage und ein bezügliches
Gesuch an den Großen Rath richten, und ich bebalte mir vor,
dann bei diesem Anlasse auch noch einige Worte zu sprechen.
Ich wollte indessen nicht crmangeln, das bestehende Mißverhält-
uiß und die obwaltende Unbilligkeit zu konstatiren und zu
rügen.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Herr Hofstetter hat mich, wie es scheint, ganz
unrichtig aufgefaßt. Die Staatswirthschaftskommission hat nicht
den Grundsatz adoptirt, man solle mit der Erbauung neuer
Straßen möglichst zurückhaltend sein. Laut Großrathsbeschluß
vom 12. März 1868 sollen ja während einer Reihe von
Jahren jährlich Fr. 360,666 für Straßenbauten und zwar
auch für Straßcnneubautcn in's Büdget aufgenommen worden.

Daran will die Staatswirthschaftskommission nicht einen
einzigen Rappen abmarkten. Ich habe bloß bemerkt, die
Staatswirthschaftskommission habe den Grundsatz adoptirt,
der auch vom Herrn Baudirektor befürwortet worden ist, daß
man möglichst darauf bedacht sei, seine Kräfte nicht zu
zersplittern, damit man nicht eine Menge neuer Straßen beginne,

aber keine vollenden könne oder doch erst nach einem
Zeitraume von 6—l6 Jahren, so daß, wenn der Bau zu Ende
geführt ist, derjenige Theil, wo man angefangen hatte, wieder

in Zerfall ist.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes.
Gestatten Sie mir einige Worte der Erwiederung auf das Votum

des Herrn Hofstetter. Er hat uns verschiedene noch notb-
wendige Straßenkorrektionen im Amtsbezirk Frutigen aufgezählt.

Es ist jedoch in dieser Beziehung zu bemerken, daß in
den letzten 16 Jahren im Amtsbezirk Frutigen denn doch auch
Etwas geschehen ist. So ist z. B. die Bühlstutzkorrektion, die
circa Fr. 56,666 kostete, ausgeführt worden. Auch seitber sind
kleinere Korrektionen gemacht worden, so bei Kandersteg und
Egrischwand. Im Emdtbal ist ferner auf eine ziemliche
Ausdehnung eine Korrektion gemacht worden, die sehr wohlthätig
ist. Ich mache ferner auf die vor 16 bis 15 Jahren ausgeführte

Korrektion des sog. Mühlenenstutzes aufmerksam, sowie
darauf, daß vom Emdthal nach Aeschi eine Straße gebaut
wurde, welche später der Staat zum Unterhalt übernahm.
Allerdings bleiben nun noch verschiedene Korrektionen im
Amtsbezirk Frutigen auszuführen, und Herr Hofstetter hat
sogar eine Hauptstraße vergessen, nämlich die Adelbodenstraße,
die wahrscheinlich auf Fr. 366,666 wird zu stehen kommen
und auf deren Ausführung namentlich die Gemeinde
Adelboden dringt. Es ist aber rein unmöglich, allen Bedürfnissen
auf einmal zu begegnen, und man muß daher eines nach dem
andern zu befriedigen suchen. Dieß geschieht auch in
Wirklichkeit, mau muß sich aber dabei an einen bestimmten Grundsatz

halten, und es können selbst Sympathien, die man etwa
hat, nicht in Betracht kommen. Herr Hofstetter sagte, die
Gemeinde Aeschi habe ein Gesuch um Bewilligung eines
Staatsbeitrages eingereicht und später eine neue Vorlage gemacht,
seither habe man aber nichts von der Sache gehört. Ich kann
nicht begreifen, wie Herr Hofstetter dieß sage» konnte. Er
hat sich ja selbst auf die Baudirektion verfügt, mau bat ihm
Abschriften von den Berichten der Beamten gegeben, und ich
habe ihn persönlich mit den obwaltenden Verhältnissen genau
vertraut gemacht und ihm die Gründe angegeben, warum
einstweilen dem Wunsche der Gemeinde Aeschi nicht entsprochen
werden könne. Herr Hofstetter setzt den guten Willen der
Behörde in Zweifel, indem er sagte, wenn sie guten Willen
hätte, so hätte man mehr thun könne». Wenn die betreffende
Straße nur einen Staatsbeitrag von einigen tausend Franken
erforderte, so hätte man sie vielleicht auf das Tableau
aufnehmen können. Allein es handelt sich hier um einen sehr
erheblichen Staatsbeitrag, und wenn man gleichwohl einen
Theil davon ins Tableau aufgenommen hätte, so wäre dieß
im Widerspruch gestanden mit dem System, wie es die
Regierungsbehörden durchführen möchten, nämlich nicht zu viele
Verbindlichkeiten auf einmal einzugehen, damit man ihnen
innerhalb eines angemessenen Zeitraumes begegnen kann. Die
Gemeinden, welchespäter an die Reihe kommen, haben dann
die Vortheile dieses Systems auch zu genießen. Die Behauptung,

es fehle am guten Willen der" Behörden, ist für die
Baudirektion sehr bemühend, und ich hätte diesen Ausdruck
von Herrn Hofstetter um so weniger erwartet, als ich ihm
selber erklärt habe, daß ich alle Sympathie für die Aeschi-
Leißigen-Straße habe und es mich in hohem Maße freuen
werde, wenn einmal der Beitrag bewilligt werden könne. Ich
gebe nämlich zu, daß diese Straße für den Fremdenverkehr
von großem Nutzen und für die Gemeinden Aeschi, Krattigen
und Leißigen sehr wohlthätig sein wird. Was aber die Ver-
gleichung mit der Gunten Merligen-Straße betrifft, so muß
ich darauf aufmerksam machen, daß es sich hier darum handelt,

einer Kirchgemeinde, die noch keine Staatsstraße besitzt,
eine solche zu verschaffen, und daß daher ein solches
Unternehmen in den Vordergrund gestellt zu werden verdient gegenüber

einem andern in einer Kirchgemeinde, die, wie Aeschi,



bereits eine Staatsstraße hat. Das Gesetz sagt nämlich, daß
die Kirckgemeinden Anspruch haben auf eine Staatsstraße zur
Verbindung entweder mil einer andern Kirchgemeinde oder
mit einer Landstraße. Eine solche Straße ist auf Aeschi
gebaut worden und somit die gesetzliche Bestimmung in Bezug
auf diese Gemeinde vollständig erfüllt. Kann man aber noch
weiter gehen, so wird es sicher Niemanden mehr freuen, als
den Baudirektor selbst, der für diese Straße große
Sympathie hat.

Die Anträge des Regierungsrathes und der Staatswirth-
schaftskvmmission werden vom Großen Rathe genehmigt.

3) Z weisimme n - Saa nen- Stra ß e.

Der Regierungsrath stellt folgende Anträge:

s. Das von der Baudirektion vorgelegte Projekt für den
Bau eines großen Viadukts mit gedecktem Oberbau von Holz,
in einer Länge von circa 200' und einer Höhe von 83' über
der Sohle des großen Simmengrabens, auf der Zweisimmen-
Saauen-Straße, welcher Bau auf Fr. 45,000 veranschlagt
ist, wird genehmigt.

li. Dieser Bau ist beförderlich an die Hand zu nehmen
und bis im Sommer 1872 auszuführen.

Herr B e r i ch te r st a t t e r des Regierungsrathes. Schon
anläßlich der Behandlung des Tableau's über die Vertheilung
der Kreditsumme von Fr. 300,000 pro 1871 hat Ihnen der
Berichterstatter mitgetheilt, daß es sich auf der Zweisimmen-
Saanen-Straße um einen Neubau von bedeutendem Umfange,
um den Bau eines Viadukts über den sog. Si IM en grab en
handle. Wie bereits angedeutet, mußte daselbst Vor ungefähr
7 Jahren eine Nothbrücke aus Holz erstellt werden, um den
Verkehr zu sichern, indem die alte steinerne Brücke wegen der
Mangelhaftigkeit des Baumaterials und der vorhandenen
ungünstigen Verhältnisse abgetragen werden mußte. Die
Baudirektion ließ in erster Linie ein Projekt für einen Viadukt
mit steinernen Widerlagern und mit eisernen Pfeilern und
eisernem Oberbau aufnehmen. Dieses Projekt ist an und für
sich zweckmäßig, im Vergleich zu den dortigen Lokalitäten aber
sehr kostspielig, indem der Bau auf Fr. 78,000 zu stehen
käme. Die Baudirektion ließ daher noch ein Projekt für einen
Bau mit hölzernem, gedecktem Oberbau aufnehmen. Nach
diesem Projekte würde in einer Höhe von 83' über dem

Simmengraben eine 200' lange gedeckte hölzerne Brücke
erstellt werden. Die Kosten dieses Baues werden auf Franken
45,000 berechnet, was gegenüber dem ersten Projekte eine Er-
sparniß von Fr. 33,000 ergibt. Schon diese Kostenersparniß
spricht für die Wahl des zweiten Projektes. Wenn man zwar
die Unterhaltungskosten für den eisernen Bau kapitalisirt, so

stellt sich das Verhältniß für denselben um Fr. 4,000 günstiger,
als für eine hölzerne Brücke. Zieht man aber auch diese
Summe von den Fr. 33,000 ab, so ergibt sich immerhin eine
Kostcndifferenz von Fr. 29,000, welche Summe so erheblich
ist, daß dem Bau eines bedeckten hölzernen Viaduktes der
Vorzug gegeben werden muß. Dazu kommt noch der Umstand,
daß für solche Bauten das Eisen in jüngster Zeit ziemlich im
Preise gestiegen ist, und zwar in Folge der großen
Zerstörungen von Brücken in Frankreich, deren Herstellung nun eine
vermehrte Nachfrage nach Eisenmaterial veranlaßt. Die Kostensumme

für einen eisernen Viadukt würde daher vermuthlich
noch größer ausfallen, als sie hier angenommen ist. Es ist
im Weitern zu erwähnen, daß das Baulokal sich in einer sehr
entfernten Gegend befindet und das Eisen auf eine große
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Distanz auf gewöhnlichen Straßen geführt werden müßte.
Auch ist zu berücksichtigen, daß der Bau in einer ziemlich
holzreichen Gegend erstellt wird, wo es fast auffallen müßte,
wenn man einen eisernen Bau ausführen würde. Schließlich
ist als ein Vortheil des zweiten Projektes auch zu erwähnen,
daß es in dieser isolirten Gegend wünschenswerth ist, ein
Schutzmittel gegen ungünstige Witterung zu haben. Der Ban
kommt in die Nähe der sog. Saanenmöser, wo große Schneemassen

fallen, und es wird dem reisenden Publikum sicher
angenehm sein, hier einen geschützten Bau benützen zu können.
Der Bau soll noch in diesem Sommer begonnen, die Widerlager

bis im Herbst ausgeführt und der ganze Viadukt im
nächsten Jahre vollendet werden. Auf dem vorhin genehmigten

Straßentableau ist eine Summe von Fr. 17,000 für diesen
Bau aufgenommen. Ich empfehle die Anträge des Regierungsrathes

zur Genehmigung.

Der Große Rath genehmigt ohne Einsprache die Anträge
des Regierungsrathes^

4)Develier-Bourrignon-Scholis-Straße.
Die Anträge des Regierungsrathes gehen dahin:

s. Nach Mitgabe des bereits angenommenen Projektes
mit den seither angebrachten Modifikationen werden an die
Kosten des Neubaues der Develier-Bourrignon-Scholis-Straße
folgende Staatsbeiträge bewilligt. :

der Einwohnergemeinde Develier Fr. 26,000
„ „ Bourrignon „ 36,300

Zusammen Fr. 62,300
Die Ausbezahlung dieser Beiträge richtet sich jeweilen

nach dem Stande der ausgeführten Arbeiten, namentlich aber
nach den Kreditverhältnissen und Büdgetansätzen.

l». Die Ausführung dieses Straßenbaues soll kunstgerecht,
solid und nach den Vorschriften der Baudirektion geschehen.

c. Nach vorschriftmäßiger Ausführung und Vollendung
des Baues ist diese neue àratze vom Staate zum Unterhalt
zu übernehmen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Der
Große Rath hat bereits unterm 17. Mai 1869 die Pläne für
Erstellung einer Straße von Develier nach Bourrignon und
Scholis und von Pleigne nach Bourrignon genehmigt. Es
handelte sich hier gewissermaßen um ein Straßennetz, welches
für verschiedene Gemeinden des Amtsbezirks Delsberg von
großer Wichtigkeit ist. Die Gemeinde Bourrignon gehört zu
denjenigen Kirchgemeinden, welche noch keine Staatsstraße
besitzen und nach dem Gesetze eine solche beanspruchen können.
Bourrignon hat bereits seit 20 Jahren an diesem Projekte
laborirt, das aber, soweit es wenigstens die Vorarbeiten
betrifft, erst in jüngster Zeit zu einem Abschlüsse gelangt ist.
Die Gemeinde Bourrignon hat sich mit den Gemeinden Pleigne
und Develier verständigt, um einesolche Verbindung zu erhalten,
und vor circa 2 Jahren sind sie mit dem Gesuche eingelangt, es

möchte ein Staatsbeitrag an diese Straße bewilligt werden.
Damals konnte aber in das Gesuch noch nicht eingetreten
werden, jedoch waren die Umstände derart, daß es wünschenswerth

erschien, wenigstens vorläufig die Pläne genehmigen zu
lassen. Schon voriges Jahr war der Bau in dem Kredit-
tablau für Straßenbauten enthalten, allein es zeigten sich

Anstünde, welche das Unternehmen auf eine andere Grundlage
brachten. Die Gemeinde Pleigne ist nämlich rückgängig
geworden, obwohl sie früher den Beschluß gefaßt hatte, einen

7
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Beitrag an den Bau zu leisten, und obwohl sie auch bei dem

Kollektivgesuch partizipirt hatte. Es entstand nun die Frage,
ob die Gemeinden Develier und Bourrignon den Bau, mit
Weglassung der Zweiglinie nach Pleigne, gemeinschaftlich
ausführen wollen. Die beiden Gemeinden haben sich in der
That dahin verständigt, ja die Gemeinde Bourrignon ist nach
Genehmigung der Pläne durch den Großen Rath bereits vor
einem Jahre, in Betracht der Nothwendigkeit und Nützlichkeit
der Straße, im Ban vorgegangen und hat ein Stück der
Straße in Ausführung genommen. Die Baudirektion mußte
den Gemeinden erklären, daß sie die Bewilligung eines
Staatsbeitrages nicht befürworten könne, bis eine bestimmte
Kollektiverklärung von Seite der Gemeinden Bourrignon und
Develier eingelangt sei, durch welche sie sich zur Ausführung des
Baues gegen einen bestimmten Staatsbeitrag verpflichten.
Dabei wurde in Betracht gezogen, daß, wenn das Straßenstück

bei Develier korrigirt wird, dann auch der Verkehr
zwischen Delsberg und Pruntrut wesentlich erleichtert wird. Mit
Rücksicht auf diesem Umstand wurde ein etwas höherer Staatsbeitrag

(44°/,) für dieses Straßenstück in Aussicht genommen,
als für die übrigen Sektionen, für welche der Beitrag auf
einen Drittheil der Kosten festgesetzt wurde. Die Gemeinden
haben nämlich erklärt, daß sie, wenn sie für das Straßenstück
bei Develier einen Staatsbeitrag von 44"/« der Kosten erhalten,

die übrigen Sektionen mit einem solchen von '/»
ausführen wollen. Vor Kurzem ist nun von Seite der Gemeinden

Develier und Bourrignon die Erklärung zur Ausführung
des Unternehmens mit einem Staatsbeitrag im genannten
Verhältnisse eingelangt, und zwar in rechtsgültiger Form, wie sie

von Seite der Baudirektion verlangt wurde. Die Gesammt-
kostcn des Unternehmens gestalten sich, wie folgt:
Sektion. Länge. Kosten.

I. Develier defsom'-Develier dessuS-Straße 6,747' Fr. 42.920, 95
II. Develier dcssnS-Bonrrignon-Straße 6,000' „ 21,326. 90
III. „ „ „ „ 8,048' „ 29,796. —
IV. „ „ „ 9,978' „ 20,925. 45
— Bonrrignon-Mvulin-Straße 6,710' „ 23,763. 30
II. Moulin de Bourrignon.Scholis-Straße 6,547' „ 34,319. 72

44,030' Fr. 173,052. 32

Nach der eingesandten Kollektiverklärung würde Develier
die Sektionen I. und II. und Bourrignon die ganze übrige
Strecke ausführen. Der Staatsbeitrag würde demnach sich

in folgender Weise auf die beiden Gemeinden vertheilen:
Develier, Länge 12,747^:

Sekt. I. Fr. 42,820. 95. Beitrag von 44°/« ^ Fr. 18,885. 20.

„ II. „ 21,326. 90. „ „ ^ „ 7,W8. 97.

"Fr. 25,994. 17.

Bourrignon, Länge 31,283^:
4 Sektionen, Fr. 108,804. 47. Beitrag von '/z ^ Fr. 36,268.
16 Rp.

Im Ganzen würde sich also der Staatsbeitrag auf rund
Fr. 62,300 belaufen, wovon Develier Fr. 26,000"und
Bourrignon Fr. 36,300 erhalten würde. Als erste Abschlagszahlung

ist auf das Straßenbautableau pro 1871 eine Summe
von Fr. 8,000 aufgenommen worden. Auch hier zeigt es

sich also, wie wichtig es ist, an dem Grundsatze festzuhalten,
daß nicht zu viele Bauten auf einmal auf das Tableau gesetzt
werden. Wenn auch die Gemeinden in 2—3 Jahren den
Bau ausgeführt haben, werdeu sie gleichwohl noch einige
Jahre warten müssen, bevor ihnen der ganze Staatsbeitrag
ausbezahlt werden kann. Hätte man aber noch mehr Bauten auf
das Tableau genommen, so würden sich die Zahlungen noch
aus viel längere Zeit erstrecken. Der Regierungsrath empfiehlt
die Bewilligung des genannten Staatsbeitrages. Die
betreffenden Pläne sind, wie bereits bemerkt, schon vor 2 Jabren
vom Großen Rathe genehmigt worden, und es tritt nun bloß
die Modifikation ein, daß die Abzweigung nach Pleigne aus
dem Projekt wegfällt. An die Bewilligung des Staatsbei¬

trages sind die gewöhnlichen Bedingungen geknüpft, daß die
Ausführung des Straßenbaues solid und kunstgerecht und nach
den Vorschriften der Baudirektion zu geschehen habe, und daß
nach vorschriftmäßiger Ausführung und Vollendung des Baues
die neue Straße vom Staate zum Unterhalt übernommen
werden soll.

Die Anträge des Regierungsrathes werden ohne
Einsprache vom Großen Rathe genehmigt.

Dekrets-Entwurf
über

die Korrektion der Aare zwischen Thun und Uttigcn nebst

Verlegung der Zulgausmiindung.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Erwägung

1) daß der verwilderte und ungeregelte Zustand der Aare
von der Thunallmend bis gegen Uttigen, sammt der
Zulgeinmündung, fortwährend das anstoßende Land
und selbst die Eisenbahn Bern-Thun bedroht, so daß
eine durchgreifende Regulirung des Flußbettes und
eine gleichzeitige Verlegung der Zulgeinmündung
nothwendig geworden ist;

2) daß die betheiligten Grundeigenthümer, namentlich
die Burgergemeinden Heimberg, Uetendorf und Uttigen,

sowie die Centralbahngesellschaft, die Anhandnahme

der Korrektion verlangen, deren Dringlichkeit
der Regierungsrath mit Beschluß vom 28. September
1370 ausgesprochen hat ;

3) daß das Projekt für diese Korrektion öffentlich auf¬
gelegt und als solches von keiner Seite beanstandet
worden ist und daß die von den betheiligten
Grundeigenthümern und der Centralbahngesellschaft
angenommenen Statuten unterm 13. April abhin bereits
die regierungsräthliche Sanktion erhalten haben;

auf den Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten
und des Negierungsrathes,

beschließt:

8 i.
Der Staat leistet an das Unternehmen der Aarekorrektion

zwischen Thun und Uttigen nebst Verlegung der Zulgaus-
mündung einen Beitrag, welcher einem Drittheile der Kosten
gleichkommt.

8 2.

Die Ausbezahlung des Staatsbeitrages soll sich nach den
jeweiligen Büdgetansätzen richten, und es haben die
Eigenthümer des bethetligten Landes und der Eisenbahn dafür zu
sorgen, daß die erforderlichen Geldmittel nach den Bedürfnissen

des Unternehmens immer rechtzeitig zur Verfügung
gestellt werden.

8 3.

Der Staat übernimmt die Kosten der technischen
Oberleitung und Oberaufsicht der Korrektion.

8 4.

Der Regierungsrath setzt den Aussührungsplan fest, be-



stimmt die Reihenfolge der Arbeiten und ordnet Alles an,
was zur Einleitung und Ausführung des Unternehmens
nothwendig ist.

8 5.

Der Regierungsrath ist ermächtigt, das zur Ausführung
des Planes erforderliche Eigenthum zu Handen des
Unternehmers zu expropriiren.

8 6.

Dieses Dekret tritt sofort in Kraft und erlischt mit der
Vollendung des Unternehmens und der Abtragung aller Kosten.

Obiger Dekretsentwurf wird dem Tit. Regierungsrathe
zu Handen des Großen Rathes zur Genehmigung empfohlen.

Bern, den 19. Mai 1871.

Der Direktor der öffentlichen Bauten:
F. Kilian.

Vom Rcgierungsrathe genehmigt und mit Empfehlung
dem Großen Rathe überwiesen.

Bern, den 22. Mai 1871.

(Folgen die Unterschriften.)

Kilian, Baudirektor, als Berichterstatter des
Regierungsrathes. Bevor ich über den vorliegenden Dekretsentwurf

betreffend die Korrektion der Aare zwischen Thun und
Uttigen nebst Verlegung der Zulgausmündung Bericht
erstatte, wird es angemessen sein, Ihnen über die geschichtlichen
Vorgänge in dieser Angelegenheit einige Auskunft zu
ertheilen. Wohl Viele von den Mitgliedern dieser Versammlung
haben bereits Gelegenheit gehabt, den Zustand dieser Flußstrecke

zwischen Thun und Uttigen wahrzunehmen, welche wirklich

ein trostloses Bild darbietet. Schon wenn man auf der
Eisenbahn von Bern nach Thun reist, kann man sich

überzeugen, in welchem chaotischen Zustande sich diese Flußstrecke
befindet. Es ist kein regelmäßiges Bett, keine gehörige
Eindämmung vorhanden, sondern der Rinnsal der Aare
vertheilt sich in viele Arme nnd hat eine Menge Reisgründe
und Geschiebsablagerungen. Dieser Zustand wurde
hauptsächlich durch die sehr ungünstige Ausmündung der Zulg in
die Aare herbeigeführt. Die Zulg, ein sehr reißendes und
eine Menge Geschiebe führendes Wildwasser, das beim
Hochwasserstande per Sekunde eine Wassermenge von 3—491)9

führt, mündet unter sehr ungünstigen Verhältnissen in die
Aare aus. Die Ausmündung findet nämlich in einem rechten
Winkel statt und zwar gerade einem nicht sehr widerstandsfähigen

Uferlande gegenüber. Die Zulg hat einen ganz
bedeutenden Geschiebskegel in die Aare gebildet, der sich stets
vergrößert, infolge dessen das linkseitige Aarufer immer mehr
zurücktritt und der Aarlauf die Form eines großen Bogens
angenommen hat. Auf dem linken Ufer befindet sich nämlich
der Zulgausmündung gegenüber das sog. Kandergrien, wo die
Kander vor ibrer Ableitung in den Thunersee sich mit der
Aare vereinigte. Das Uferland besteht daher meist aus leichtern

Geschiebsmassen und besitzt deßhalb eine sehr geringe
Widerstandsfähigkeit gegenüber den Einwirkungen des
vorgeschobenen Geschiebskegels der Zulg. Aus diesen Verhältnissen
ging ein weiterer Uebelstand hervor, der namentlich das rechte
Aarufer betrifft, das von der Gemeinde Heimberg zu
unterhalten ist. Je mehr nämlich der Geschiebskegel der Zulg sich

nach links drängte, desto größer wurde der Rückprall der Aare
nach dem rechten Ufer. Es lag deßhalb der Gemeinde Heimberg

seit vielen Jahren eine bedeutende Schwellenpflicht ob,
der sie nur mit großen Anstrengungen Genüge leisten konnte.
Auch die Gemeinde Uetendorf hat wesentlich unter dem
gegenwärtigen Zustande gelitten. Ebenso die Centralbahngesellschaft,
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welche in den letzten Jahren bei der Eisenbahnstation Uttigen
erhebliche Arbeiten hat machen müssen, um die Bahn vor
Uferbrüchen und Wegschwemmungeu zu sichern. Auch gegenüber

der Zulgausmündung ist die Bahnlinie durch das stete
Zurückdrängen der Aare infolge der Zunahme des Geschiebskegels

der Zulg bedroht. Endlich hat auch die Gemeinde
Uttigen ein großes Interesse an der Korrektion des
Aarelaufes, da sie längs der Bahn einen ziemlich großen Streifen
Land besitzt. Seit einer Reihe von Jahren schon suchte man
das Uebel durch Palliativmittel zu bekämpfen, obschon es

längst gerechtfertigt gewesen wäre, eine umfassende Korrektion
an die Hand zu nehmen. Allein man mußte auch hier
zuwarten, weil es nicht möglich war, mit den betreffenden
Krediten allen Bedürfnissen im Wasserbau zu begegnen. Es ist
im Kanton Bern überhaupt eine große Aufgabe der
Staatsbehörde, den Uebelständen an unsern Gewässern zu
begegnen. Wir haben in unserm Kanton eine eigenthümliche
Musterkarte von Gewässern, und es ist die Behanprung sicher
gerechtfertigt, daß in ganz Europa, ja vielleicht auf der ganzen

Erde sich kein Land findet, das auf einer verhältnißmäßig
so kleinen Fläche so verschiedenartige Gewässer hat. Wir
haben größere und kleinere Seen, reißende Wildwasser und
Bergbäche, kleinere und größere Flüsse, und überall sind
bedeutende Arbeiten nöthig, bei denen der Staat theilweise nach
Maßgabe des vorhandenen Bedürfnisses, theilweise nach
Vorschrift der betreffenden Bestimmungen des Wasserbaugesetzcs
sich betheiligen muß. Dazu kommen noch die großen
Wasserverheerungen, die umfangreiche Herstellungsarbeiten nothwen-
dig machen, bei denen der Staat in wesentlichem Maße par-
tizipircn muß. Nun reichen aber die Palliativmaßregeln, die
bis dahin getroffen worden sind, um die Aareufer zwischen
Thun und Uttigen zu sichern, nicht mehr hin, und es ist
absolut nothwendig, daß hier eine systematische und gründliche
Eindämmung und Korrektion der Aare nebst Verlegung der
Zulgausmündung vorgenommen werde. Die interessirten
Gemeinden und Privaten sind mit dem projektirten Unternehmen
einverstanden, ja sie haben bereits seit einer Reihe von Jahren

petitionirt, es möchte die Korrektion an die Hand
genommen werden. Die Baudirektion ging denn auch in der
Sache vor und ließ vor Allem ans einen Situationsplan
über das Aaregebtet zwischen Thun und Uttigen aufnehmen,
da die in frühern Zeiten aufgenommenen Pläne wegen der
mannigfachen Veränderungen der Ufer kein richtiges Bild
mehr darboten. Gestützt auf diesen im Jahr 1867 aufgenommenen

Plan wurde sodann ein Korrektionsprojekt entworfen
und vorläufig dem Regierungsrathe vorgelegt. Das Projekt
nimmt eine Korrektion in Aussicht, die sich auf eine Länge
von 12,899^ von der Thunerallmend bis zur Eisenbahnstation
Uttigen erstreckt. Es ist hier im Großrathssaale ausgestellt,
so daß die Mitglieder Gelegenheit hatten, davon Kenntniß zu
nehmen. Was die Richtung der Korrektionslinie betrifft, so
sind verschiedene Varianten möglich: Man kann eine gerade
Linie oder auch eine Linie mit einem großen Bogen annehmen.

Die erstere Linie hätte allerdings den Vortheil der
geringern Länge, allein die Kosten würden sich dabei erheblich
höher stellen, und da eine gerade Linie hier durchaus nicht
geboten ist, so hat der Oberingenieur eine Linie mit einem
großen Bogen vorgeschlagen. Man erwartet, diese Linie werde
ihrem Zwecke vollständig entsprechen und es werden in Bezug
auf den Unterhalt der Versicherungsbauten keine Uebelstände
an den Tag treten. Für die Korrektion wurde eine Normal-
breite von 131R angenommen, welche Breite bereits vor circa
19 Jahren vom Regierungsrathe als Normalbreite für die
Aare festgestellt worden ist und nach neuern Untersuchungen
den Verhältnissen vollkommen entspricht. Das Gefäll des
neuen Flußlaufes wird circa 3°/«» betragen. Eine wichtige
Frage war in Betreff der Wahl des Eindämmungssystems zu
entscheiden. Man hatte Kenntniß von Bausystemen an Flüssen
in Bayern, die sich als sehr zweckmäßig erwiesen haben, und
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es lohnte sich daher der Mühe, daß der Sprechende in
Begleitung des Oberingenieurs diese Systeme in Augenschein
nahm. Dieß geschah im vorigen Jahre, wo der Lech und die
Wertach bereist wurden, zwei Flüsse in der Nähe von Augsburg.

Das vorläufig in Aussicht genommene System ist nämlich

das sog. Gumppenberg'sche Sinkwaizensystem ohne Ende.
Diese Walzen sind aus Faschinen mit einem kreisförmigen
Durchschnitt hergestellt; die äußere Umhüllung besteht aus
Faschinen, das Innere aus Kies. Die Faschinen werden mit
geglühtem Eisendraht umwunden und in die Flußtiese gelegt.
Man macht Kombinationen von 1—5 Sinkwalzen, die ohne
Ende erstellt werden und sich, wenn der Fluß sich vertieft, in
die Tiefe legen, so daß neue Walzen darauf angebracht werden

können. Dieses System hat sich in Bayern an den

genanten Flüssen und ebenso an einigen Flüssen in Württemberg
bewährt. Es entstand nun die Frage, ob es auch im vorliegenden

Falle angewendet werden solle. Nach reiflicher Prüfung
gelangte man zu dem Resultate, es sei das Sinkwalzensystem
nicht rein anzuwenden, sondern mit einer Steinabpflasterung
in Verbindung zu bringen. Es werden daher die Sinkwalzen
gleichsam als Fundament gebraucht werden und ans dieselben
eine Steinabpflasterung erstellt. Dieß ist das System, welches
der Oberingenieur nach sorgfältiger Untersuchung vorgeschlagen
hat. Was die Zulg betrifft, so muß diese auf eine Länge von
2730' verlegt werden, um eine günstigere Ausmündung in die
Aare zu erhalten. Die neue Flußlinie wird unterhalb des

jetzigen Schuttkegels zu liegen kommen, so daß die Zulg in
einem spitzen Winkel in die Aare einmünden wird. Die
Normalbreite der Zulg wurde zu 60' angenommen, eine Breite,
die den Verhältnissen vollständig entspricht, was schon daraus
hervorgeht, daß die Zulg nicht einmal bei Steffisburg diese
Breite hat. Bei der Zulg wurde ein steinerner Bau mit einer
Unterlage von Holz und Faschinen, also das gewöhnliche
System, angenommen. Ob man hier vielleicht theilweise auch
das Gumppenberg'sche Sinkwalzensystem anwenden kann, wird
sich bei der Ausführung zeigen. Die Kosten der Korrektion
sind für die Aare auf Fr. 309,000
und für die Zulg auf „ 33,WO

angeschlagen, was eine Gesammtkvstensumme von Fr. 342,WO
ergibt. Die Einheitspreise per Lanffuß sind ungefähr
diejenigen, welche man bei der Aarkorrektion im Haslethal
angenommen hat. Sie entsprechen auch so ziemlich den Einheitspreisen

an der Linthgewässerkorrektion im Kanton Glarus.
Auf die einzelnen Abtheilungen des projektirten Unternehmens
vertheilen sich die Kosten, mit Inbegriff von circa 2O°/„ für
Unvorhergesehenes, wie folgt:

I. Aare.
1. Länge 5,WO'. Kosten Fr. 13O,WO, per Lauffuß Fr. 26. —
2. „ 4,WO'. „ „ 104,000 „ „ „ 26. -3. „ 3,800'. „ „ 75,000 „ „ „ 19. 75

12,800'. Fr. 309,000 per Lauffuß Fr. 24. 15

II- Zulg.
Länge 2,730'. Kosten Fr. 33,WO, per Lauffuß Fr. 12. 10

Es war nun auch die wichtige Frage zu untersuchen, wer
sich an dem Unternehmen betheiligen solle. Man wußte, daß
die Einwohnergemeinde Thun, die Burgergemeinden Heimberg,

Uetendorf und Uttigen, ferner einiges Privatland und
in hohem Maße, wegen Gefährdung der Bahnlinie durch die
Uferbrüche an der Aare, die Centralbahngesellschaft bei dem
Unternehmen betheiligt sei. Man kam zu der Ueberzeugung,
daß es am zweckmäßigsten sei, wenn das bctheiligte
Grundeigenthum >/,, die Centralbahngesellschaft Hz und der Staat
Hz der Kosten übernehme. Zwar hat der Staat hier keine
eigentliche Beitragspflicht, indessen hat er sich vom Standpunkte

der öffentlichen und der wasserbaupolizeilichen Inte¬

ressen stets an solchen Unternehmen mit einem Beitrage be-

lheiligt; so bei der Iuragewässerkorrekiion und bei der
Korrektion der Aare im Oberhasle. Bei diesen Unternehmen
übernahm der Staat einen Drittheil der Kosten, ohne daß er
eigentlich als schwellenpflichtig betrachtet werden kann. Das
Projekt wurde nun dem Regierungsrathe vorgelegt, um einen
vorläufigen Beschluß zu provoziren. Einen solchen faßte der
Regierungsrath denn auch unterm 28. September v. I., und
es lautet derselbe, wie folgt:

Der R eg i e r u n g s r a t h des Kantons Bern,
auf angehörten Vorirag der Direktion der öffentlichen

Bauten und
in Betracht:

1) Daß der Lauf der Aare zwischen Thun und Uttigen, in
Verbindung mit der ungünstigen Ausmündung der Zulg,
einen Zustand der Verwilderung herbeigeführt hat,
welchem durch lokale Schutzbauten nicht mehr abgeholfen
werden kann,

2) daß dieser Zustand und die immer weiter greifenden Zer¬
störungen eine durchgreifende Rcgulirung des Flußbettes
und eine gleichzeitige Verlegung der Zulgausmünduiig
erheischen,

3) daß die Dringlichkeit dieser Vorkehren auch von den
Gemeinden und der Centralbahngesellschaft, deren Grundbesitz

gefährdet ist, laut gemachten Eingaben anerkannt
wird,

4) daß somit besondere und öffentliche Interessen die
Beseitigung der obangeführten Uebelstände und Gefahren
gebieten,

beschließt:
I. Die Eindämmung und Rektifikation der Aare zwischen

Thun und Uttigen und die gleichzeitige Verlegung der Zulg-
mündung werden als dringlich erklärt.

II Ehe und bevor weitere Schlußnahmen erfolgen, soll
den Betheiligten Gelegenheit gegeben werden, sich über das
vorliegende Projekt auszusprechen, zu welchem Zwecke dasselbe
mit angemessenen Erläuterungen während 4 Wochen öffentlich
aufzulegen ist.

Diesem Beschlusse entsprechend ist das Projekt nebst
andern Aktenstücken während 4 Wochen in der Amtsschreiberei
Thun öffentlich aufgelegt worden, so daß den betheiligten
Gemeinden, Privaten und Korporationen Gelegenheit gegeben

war, sich darüber auszusprechen. Es sind gegen das Projekt
einzelne Einsprachen eingelangt, allein dieselben sind nicht
solcher Natur, daß sie das Projekt beanstanden, sondern es

handelt sich vielmehr um zivilrechtliche Ansprüche und einige
Verwahrungen in Beziehung auf weitere Ausdehnung der
Schwellenpflicht oder Benützung des Wassers des mit der Aare
in Verbindung stehenden Kanals bei Uttigen. Es war ein
erfreuliches Zeichen, daß nicht weitere Einsprachen gegen das
Unternehmen einlangten. Die Baudirektion konnte sich

hierauf mit der Aufstellung der Statuten befassen. Dieselben
sind Ihnen gedruckt ausgetheilt worden, und ich halte es daher
nicht für nothwendig, einläßlich darauf einzutreten. Es sind
darin alle Bestimmungen berücksichtigt, die bei einem solchen
Unternehmen zu berücksichtigen sind. Die Statuten bezeichnen
die Ausdehnung der Korrektion genau, so daß hierüber kein
Zweifel obwalten kann Sie sprechen sich auch mit möglichster
Genauigkeit darüber aus, wer bei dem Unternehmen als
betheiligt anzusehen ist. Hinsichtlich der Tragung der Kosten
enthalten die Statuten die Bestimmung, daß, wie bereits vorhin

bemerkt, das bethciligte Grundeigenthum, die schweizerische
Centralbahn und der Staat je einen Drittheil der Kosten zu
übernehmen haben. Auch die Art und Weise der Ausmitt-
lung der Kostenbetreffnisse des betheiligten Grundeigenthums



wird normirt. Es soll nämlich hiefür eine Schätzungskommission

bestellt, nach Vollendung des Unternehmens aber eine

neue Schätzung und eine neue, definitive Vertheilung der
Kosten vorgenommen werden. Während der Ausführung des

Unternehmens sollen die Betheiligten durch eine Kommission
vertreten werden, welche die ökonomischen Verhältnisse des

Unternehmens Vorzuberathen hat, damit die Staatsbehörden
nicht einseitig vorgehen. In dieser Kommission sollen die
Betheiligten in einem gewissen Verhältniß zu ihrer Betheiligungssumme

vertreten sein. Die Statuten enthalten ferner die
Bestimmung, daß die Kostenbeiträgc nach den Bedürfnissen des

Unternehmens und im Verhältniß seines Vorrückens einbezahlt,

daß die Streitigkeiten möglichst summarisch und rasch
abgethan und hauptsächlich dem Regiernngsratb zum Entscheide
unterstellt werden sollen. Für den zukünftigen Unterhalt des

Flußgebietes sind die absolut nöthigen Bestimmungen ebenfalls
berücksichtigt, die Hauptsache wird" jedoch in einem Reglement
festgesetzt werden, welches, wo möglich, noch vor der gänzlichen
Bollendung der Korrektion aufgestellt werden soll. Um den

Betheiligten Gelegenheit zu geben, sich über die Statuten
auszusprechen, sind dieselben öffentlich aufgelegt worden. Das
Resultat dieser Bekanntmachung war ein sehr erfreuliches,
indem keine Opposition einlangte. Das Direktorium der
Centralbahn hat bloß gewisse Wünsche, denen man ohne großes
Bedenken Rechnung tragen konnte, gegenüber den Staatsbehörden

ausgesprochen. "Diese Wünsche beziehen sich auf
folgende Punkte: Zunächst wünschte das Direktorium, daß das

ganze Unternehmen nur Einen Bezirk bilde und der Unterhalt
ein gemeinschaftlicher sei, und daß in diesen Unterhalt auch
ein Stuck Uferversicherung falle, welches am rechtseitigcn Aarufer

oberhalb der Eisenbahnbrücke bei Uttigen bereits anläßlich

der Erbauung dieser Brücke von der Centralbahngesell-
schaft erstellt worden war. Dieses 800—90(L lauge Schwellenstück

fällt allerdings in den Korrektionsplan, und es ist daher
billig, daß der zukünftige Unterhalt dieses Stückes ein
gemeinschaftlicher sei, indem, "wenn es s. Z. nicht von der Central-
bahngesellschaft erstellt worden wäre, es nun auf Kosten des

Korrektionsunternehmens ausgeführt werden müßte. Ein
weiterer Wunsch ging dahin, daß das Beitragsverhältniß an dem
zukünftigen Unterhalt nicht in den Statuten bestimmt werden
möchte, indem es zweckmäßiger sei, hierüber in das später
aufzustellende Reglement die nöthigen Vorschriften aufzunehmen.
Nun hat allerdings die Baudirektion, auf gewisse ihr gemachte
Andeutungen hin, im § 9 ihres Statutenentwurfes eine
Bestimmung aufgenommen, durch welche das Betheiligungsverhältniß

der Centralbahngesellschaft an dem zukünftigen Unterhalte

bereits festgestellt worden wäre, die Direktion hat aber
durchaus kein Bedenken, diese Bestimmung fallen zu lassen, um
später im Reglements das Nöthige festzusetzen. Das
Direktorium der Centralbahngesellschaft hat auch verlangt, es möchte

auf eine gehörige Vertretung der Betheiligten bei dem
zukünftigen Unterhalte Rücksicht genommen werden, damit die

Reglirung dieses Verhältnisses nicht etwa den Gemeinden
allein überlassen bleibe. Auch dieser Punkt konnte unbedenk-
lich zugegeben werden; denn da die Centralbahngesellschaft
ein großes Interesse an der Erhaltung der neuen Flußlinie
hat, so wird sie sicher auch dafür sorgen, daß der Unterhalt
nicht vernachlässigt werde. Endlich sprach die Centralbahngesellschaft

den Wunsch aus, es möchte die in den Statuten
auf sechs Jahre angenommene Bauzeit möglichst abgekürzt
werden, und zwar namentlich mit Rücksicht darauf, daß bei
Wassergrößen die Uferlinie bei der Station Uttigen stets
gefährdet ist. Hierauf bezüglich wurde dem Direktorium der
Centralbahn geantwortet, daß eine möglichst rasche Ausführung
der Korrektion allerdings auch im Wunsche der Staatsbehörden

liege, daß es aber unmöglich sei, die Vollendungszeit des

Unternehmens zu bestimmen, weil dieselbe von Faktoren
abhängig sei, die mit den Effekten der Korrektion in Verbindung
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stehen. Man könne nicht zum Voraus bestimmen, welchen
Einfluß der Leitkanal haben, in welcher Weise sich das Flußbett

ausbilden werde u. s. w. Daß aber auch die
Staatsbehörden wünschen, daß das Unternehmen möglichst rasch zu
Ende geführt werde, gehe schon daraus hervor^ daß man die
Bauzeit auf „längstens" sechs Jahre festgesetzt habe. Damit

erklärte sich das Direktorium für befriedigt. Es hatte
zwar anfänglich die Bemerkung gemacht, man muthe der
Centralbahngesellschaft z» viel zu, wenn man von ihr eine
Betheiligung von der Kosten verlange, man konnte aber den
Nachweis leisten, daß, wenn der gegenwärtige Zustand an der
Aare fortdauerte, die Centralbahngesellschaft genöthigt wäre,
Unterhaltungsarbciten zu machen, die schließlich so hoch zu
stehen kommen würden, wie der Beitrag von Vz, der
vorläufig auf Fr. 114,000 veranschlagt ist. Ein langes Markten
mit der Centralbahngesellschaft war übrigens nicht nöthig, und
es muß ihr Vorgehen in der ganzen Angelegenheit als ein
loyales bezeichnet werden. Obwohl die Unterhandlungen einige
Zeit in Anspruch nahmen, waren sie doch nicht mit großen
Schwierigkeiten verbunden. Ueberhaupt ist das Unternehmen
nun in Bezug auf seine Vorarbeiten in ein Stadium gelangt,
daß die Bauten hoffentlich noch im künftigen Herbst begonnen
werden können. Es sind zwar noch einige Vorarbeiten nöthig:
so hat noch die Ausmittlung der Kostenbetreffnisse, resp, die
Schätzung des betheiligten Landes stattzufinden, ferner müssen
die Pläne vom Regierungsrathe definitiv genehmigt, ein
Vorschriftenheft für die Bauten aufgestellt werden u. f. w. —
Dieß sind die geschichtlichen Verhältnisse zum vorliegenden
Dekretsentwurf. Ueber diesen selbst glaube ich mich kurz
fassen zu können. Die Hauptbestimmung findet sich im § 1

und betrifft den zu bewilligenden Staatsbeitrag. Wie bereits
erwähnt, ist als Staatsbeitrag ^ der Kosten angenommen
worden. Die Summe ist, analog mit den Dekreten über die
Juragewässerkorrektion und die Haslethalentsumpfung, in der
Vorlage nicht bestimmt ausgedrückt. Würden die Ausführungskosten

die Devissumme von Fr. 342,000 erreichen, so würde
der Staatsbeitrag Fr. 114,000 betragen, würde aber die
Devissumme nicht erreicht oder überschritten werden, so würde
der Staatsbeitrag entsprechend erniedrigt oder erhöht werden.
Der § 2 bestimmt, daß die Ausbezahlung des Staatsbeitragcs
sich nach den jeweiligen Büdgetansätzen richten soll und daß
die Eigenthümer des betbeiligten Landes und der Eisenbahn
dafür zu sorgen haben, daß die erforderlichen Geldmittel nach
den Bedürfnissen des Unternehmens immer rechtzeitig zur
Verfügung gestellt werden. Die Bestimmung des § 3, wonach
der Staat die Kosten der technischen Oberleitung und
Oberaufsicht der Korrektion übernimmt, ist bereits in "den Statuten
enthalten und stützt sich übrigens auf eine Vorschrift des
Wasserbaugesetzes. Der § 4 bestimmt, daß der Regierungsrath

den Ausführungsplan festsetze, die Reihenfolge der
Arbeiten bestimme und Alles anordne, was zur Einleitung und
Ausführung des Unternehmens nothwendig ist. Der § 5
ermächtigt den Regierungsrath, das zur Ausführung des Planes
erforderliche Eigenthum zu Handen des Unternehmers zu expro-
priiren. Die Aufnahme dieser Bestimmung ins Dekret wäre,
streng genommen, nicht nothwendig, da bereits im Wasserbau--
gesetz zwei sachbezügliche Bestimmungen enthalten sind.
Indessen glaubte man, diese Vorschrift hier der Vollständigkeit
wegen aufnehmen zu sollen. Endlich soll nach § 6 das Dekret
sofort in Kraft treten und mit der Vollendung des Unternehmens

und der Abtragung aller Kosten erlöschen. Dieß sind
in Kürze die Bestimmungen des vorliegenden Dekrets. Dasselbe

basirt sich hauptsächlich auf die von den Betheiligten
einstimmig angenommenen Statuten, auf einzelne Bestimmungen

des Wasserbaugesetzes und auf den Beschluß des
Regierungsrathes vom 28. September 1870, durch welchen die
Aarkorrektion zwischen Thun und Uttigen als ein Werk der Dringlichkeit

bezeichnet worden ist. Es war nicht nothwendig, ins

8
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Dekret weitere Bestimmungen aufzunehmen, da die Statuten
Alles enthalten, was in Bezug auf die Oekonomie und die

Durchführung des Unternehmens nothwendig ist. Der Re-
gierungsratb empfiehlt die Annahme des Dekrets, dessen
Berathung in Slobo ich vorschlage.

Das Dekret wird ohne Einsprache vom Großen Rathe
genehmigt.

Zweiter Bericht
über

außerordentliche Ausgasten i» den Jahren 1870 und 1871 und

über die Deckung derselben.

Dieser Bericht lautet, wie folgt:

Herr Präsident!
Herren Regierungsräthe!

Sie haben dem Großen Rathe unter'm 24. November
1870 einen ersten Bericht über die durch die Grenzbesetzung
vom Jahre 1870 verursachten Ausgaben und die zur Bestreitung

derselben getroffenen Maßnahmen vorgelegt, nach
welchem die Kosten der Grenzbesetzung und der durch dieselbe veranlaßten

außerordentlichen Anschaffungen auf Fr. 592,540
veranschlagt wurden. Indessen waren damals weder diese Ausgaben
mit etwelcher Genauigkeit zu bestimmen, noch die Hülfsmittel zur
Deckung derselben annähernd zu schätzen und Sie haben deßhalb

dannzumal keine Anträge über die Deckung des
voraussichtlichen Ausfalls vorgelegt, sondern diese Anträge für die
erste Sitzung des Großen Rathes im Jahre 1871 in Aussicht
gestellt.

Unterdessen sind zu den Ausgaben, welche durch die
Grenzbesetzung vom Jahre 1870 herbeigeführt wurden, noch andere
außerordentliche Ausgaben gekommen, veranlaßt durch die
Wasserverheerungen vom 26. Oktober und 1. November 1870
und durch die Kriegsereignisse, welche im Anfang dieses Jahres
an der französich-schweizerischen Grenze stattfanden und neue
Truppenaufgebote zur Folge hatten.

Der gegenwärtige Bericht hat nun auch diese weitern
außerordentlichen Ausgaben und die Deckung derselben in
Betracht zu ziehen.

I. Außerordentliche Ausgaben.

Außerordentliche Militärausgaben vom Jahr 1870.

Die Ausgaben sind, mit Ausnahme von Kleiderlieferungen,
welche beim Abschluß der Rechnung pro 1870 noch nicht

effektuirt waren, vollständig in die Staatsrechnung für das
Jabr 1870 aufgenommen. Es stehen zwar noch einige kleinere
Einnahmen- und Ausgabenposten aus, die sich jedoch gegenseitig

ziemlich decken werden, und deßhalb in der Rechnung
der ordentlichen Militärausgaben für das Jahr 1871 verrechnet

werden können, ohne das Resultat derselben wesentlich zu
ändern.

Die hier in Rechnung zu bringenden Kosten betragen:
g. Verrechnete Kosten.

Verwaltung. Einnahmen.I.

Büreaukosten der Militärdirektion
Büreaukostendes Kriegskommissärs

3) Büreaukosten der Zeughausver¬
waltung

4) Verschiedene Verwaltungskosten

Fr. Ct.
Ausgaben.

Fr. Ct.
927 95

3,223 97

213 44
2,800 23

II. Truppen.

1) Sold und Verpflegung
2) Pferdemiethe
3) Pferdeverpflegung
4) Pserdeabschätzung
5) Piketpferde
6) Fuhrungen
7) Verschiedenes

III. Kleidungsanschaffungen.

Einnahmen.

Fr. Ct.
25,612 61

Ausgaben.

Fr. Ct.
61,728 77
94,352 40
2,507 16

6l8 —
58,175 90

92 85
3,640 97

25,612 61 226,116 05

1) Käppihüte
2) Waffenröcke
3) Hosen
4) Reithosen
5) Kamaschen
6) Kapüte
7) Reitmäntel
3) Verschiedene Kleider». Ausrüstungen:

s. Schuhe
d. Halsbinden
c. Garnitur
<1. Habcrsäcke

Putzsäcke
Verschiedene Ausrüstungen
Brodsäcke

e.
r.

ss-

9,600 —
42,672 -
35,525 —
14,993 50
4,524 -13,604 75

6,022 50
1,250 —

824 05
4,082 50
2,750 —
2,215 40

12,000 —

— 150,063 70

IV. Kriegsmaterial.

1) Anschaffungen:

s. Geschütze
b. Fuhrwerke
0. Handfeuerwaffen
6. Schlagwaffen
v. Waffenbestandtheile
k. Lederzeug für Truppen
A. Reitzeuge und Pferdegeschirr
k. Verschiedene Ausrüstungen
1. Feld- und Lagergeräthe
k. Munition

17 - 205 80
13,978 25

1,650 -
5,977 20
2,009 -14,617 90
2,760 70

13,095 10
24,000 -

2) Unterhalt und Transport:

s. Unterhalt und Reparaturen
d. Transport
e. Verschiedenes

I. Verwaltung
II. Truppen

III. Kleidungsanschaffungen
IV. Kriegsmaterial:

1) Anschaffungen
2) Unterhalt und Transport

17 - 78,293 95

5,671 50
335 25 7,630 83

— — 216 —

335 25 13,568 33

— — 7 170 59
25,612 61 226/116 05

- - 150,063 70

17 -335 25
78,293 95
13,563 33

Reinausgaben
25,964 86

449,247 76
475,212 62

7,170 59 475,212 62 475,212 62
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b. Ausstände.

Für das Jahr 1871 bleiben noch folgende außerordentliche
Anschaffungen zu bezahlen und zu verrechnen: Fr. Ct.

1) Kapüte: Lieferung von 3750 Kapüten 102,60(1 —
Anfertigung von 500 Kapüten 3,000 —

2) Reitmäntel: Lieferung von 180 Reitmänteln 7,830 —
3) Wolldecken: Lieferung von 2000 Wolldecken 21,000 —

Lumina Ausstände 134,430 —

a. Verrechnete Kosten
d. Ausstände

449,247 76
134,430 -

Summa: Außerordentliche Militärausgaben 583,677 76

öffentlichen Bauten zu Fr. 30,000 veranschlagt werden und
wofür dieselbe ein Begehren um Kreditbewilligung vorlegt.
Hienach sind die außerordentlichen Ausgaben für Herstellungsarbeiten

in Folge Wasserverheerungen auf Fr. 210,000 zu
veranschlagen.

Die angeführten, bereits vollzogenen und noch bevorstehenden

außerordentlichen Ausgaben betragen zusammen:
^4. Außerordentliche Militärausgaben vom Jahr 1870:

g. Verrechnete Ausgaben Fr. 449,247. 76
b. Ausstände „ 134,430. -ö. Grenzbesetzung vom Jahr 1871 „ 65,000. —

0. Außerordentliche Herstellungsarbeiten
in Folge Wasserverheerungen „ 210,000. —

L. Grenzbrsehung vom Jahr 1871.

Für den Grenzbesetzungsdienst vom Jahr 1871 wurden
von den Truppen des Kantons Bern die Bataillone Nr. 67,
69, 1, (6, 18 und 58, die Sappeurkompagnie Nr. 5 und die
Parktrainkompagnie Nr. 78 in Dienst berufen. Die Direktion
des Militärs veranschlagte die Ausgaben zu Fr. 65,000, und
der Regierungsrath bewilligte am 28. Jänner 1871, unter
Vorbehalt der spätern Genehmigung durch den Großen Rath,
eine provisorische Kreditübertragung von 65,000 Fr. ab dem
Büdgetkredite IV., H, 3, Wiederholungskurse der
Infanterie des Auszuges, auf die Rubrik IV, öi,
Grenzbesetzung, welche für die Verrechnung der Kosten der
Grenzbesetzung vom Jahr 1871 eröffnet wurde. Bis zum 20. Mai
1871 betragen die Einnahmen und Ausgaben für die Grenz-
besetzung vom Jahr 1871 :

Einnahmen. Ausgaben.
Fr. Ct. Fr. Ct.

1) Sold undVerpflegung derTruppen — — 15,910 65
2) Pferdemiethe 5,562 — 17,886 60
3) Pferdeverpstegung — — 6 90
4) Pferdeentschädigung — — 393 50
5) Fuhrleistungen — — 5,627 34
6) Transport von Kriegsmaterial ^
7) Verschiedene Kosten — — 1,093 20

5,562 - 40,923 69
Reinausgaben 35,361 69

40,923 69 40,923 69

Die noch bevorstehenden Einnahmen und Ausgaben können

nicht genau angegeben werden, weil noch mehrere
Rechnungen fehlen. Voraussichtlich werden diese Ausgaben den
Voranschlag von Fr. 65,000 nicht erreichen. In Ermangelung
einer genauern Angabe wird jedoch für die gegenwärtige
Berechnung diese Summe aufgenommen.

0. Außerordentliche Herstcllungsarbciten infolge Wafferver-
Verheerungen.

Für Herstellungsarbeiten in Folge Wasserverheerungen
vom 26. Oktober und 1. November 1870 hat der Große
Rath unterm 26. November 1870 einen außerordentlichen
Kredit von Fr. 180,000 bewilligt, wovon im Jahr 1870 eine
Summe von Fr. 62,620. 76 verwendet wurde. Diese
Ausgaben sind aber in der Staatsrechnung für das Jahr 1870
nicht als Ausgaben der laufenden Verwaltung, sondern als
Vorschuß verrechnet, um erst im Jahr 1871 mit den übrigen
Ausgaben in Rechnung gebracht zu werden. Infolge neuer
Wasserverheerungen werden noch fernere Ausgaben für
Herstellungsarbeiten erforderlich, welche von der Direktion der

oder rund Fr. 859,000.
Fr. 858,677. 76

II. Mittel zur Deckung.

Für die Deckung dieser Ausgaben bieten sich folgende
Mittel dar:
^4. Einnahmenüberschuß der Staatsrechnung für das Jahr 1870.

Die Staatsrechnung für das Jahr 1870 weist folgendes
Ergebniß nach:

Reineinnahmen Fr. 7,697,019. 19
Reinausgaben 7,680,392. 83

Ueberschuß der Einnahmen Fr. 16,626. 31
Ueberdieß sind in derselben von den außerordentlichen

Militärausgabeu vom Jahr 1870 die oben angeführten
Ausgaben von Fr. 449,247. 76 in Rechnung gebracht, welche
Summe somit als gedeckt zu betrachten ist. (Siehe Beilage.)

ö. Ersparnisse auf den ordentlichen Ausgaben für das Mili-
tärwesen im Jahr 1871.

Im Voranschlag für das Jahr 1871 wurden für mehrere

Rubriken der Abtheilung IV, Militär, die Kredite nur
summarisch ausgesetzt und die Repartition dieser Kredite auf
die einzelnen Unterrubriken blieb dem Regierungsrathe
vorbehalten. Der Regierungsrath hat diese Repartition am 28.
Jänner 1871 vorgenommen und bei derselben für die Deckung
der außerordentlichen Ausgaben folgende Summen reservirt:

1) Aus Rubrik IV, v, Kleidung der Truppen Fr. 50,000
2) „ „ IV, K, Bewaffnungd. Truppen „ 20,000
3) „ „ IV, U, 3, Wiederholungskurse „ 18,600

Für letztere Rubrik wurde eine fernere Er-
sparniß in Aussicht genommen, der Betrag
derselben hingegen nicht fixirt, weil der Jnstruk-
tionsplan für das Jahr 1871 festgestellt werden
mußte, bevor diese Ersparniß annähernd
bestimmt werden konnte. Da bei der Repartition
für die Wiederholungskurse der Infanterie des
Auszuges eine Summe von Fr. 71,500 ausgesetzt

wurde, während der seither festgestellte Jn-
struktionsplan hiefür nur eine Summe von
Fr. 22,000 berechnet, so tritt eine fernere
Ersparniß ein von 49,500

Hienach würden die Ersparnisse auf den
ordentlichen Militärausgaben für das Jahr 1871

betragen Fr. 138,100

0. Außerordentliche Militärsteuer.

Nach § 22 des Militärsteuergesetzes vom 9. Mai 1863
kann die Militärsteuer bis auf das Doppelte erhöht werden,
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wenn der größere Theil der Dienstpflichtigen im eidgenössischen
Dienste gestanden ist. Dieser Fall ist bei der Grenzbesetzung
vom Jahr 1870 eingetreten, und es ist deßhalb die Erhebung
der doppelten Militärsteuer im Jahr 1871 gesetzlich zulässig.
Da es billig ist, daß infolge der stattgefundencn Kricgsereig-
nisse nicht nur die Dienstpflichtigen allein, sondern auch die

Militärsteuerpflichtigen in vermehrtem Maße in Anspruch
genommen werden und die möglichst schnelle Deckung der
außerordentlichen MilitärauZgaben eine außerordentliche Einnahme
verlangt, so erscheint es angemessen, die Bestimmung des H 22
des Militärstenergesetzes vom 9. Mai 1868 in Anwendung zu
bringen.

Der Neinertrag der Militärsteuer beträgt im Jahr 1870
Fr. 194,782. 80, und die Mehreinnahme, welche die Erhebung

der doppelten Militärsteuer im Jahr 1871 zur Folge
haben würde, kann hienach auf wenigstens Fr. 190,000
veranschlagt werden.

Hienach würde die Deckung der oben angeführten
außerordentlichen Ausgaben in folgender Weise stattfinden:

X.

k.

c.

Verrechnung außerordentlicher
Militärausgaben in der Staatsrechnung
für das Jahr 1870.
undEinnahmenüberschußdieserStaats-
rechnung
Ersparnisse auf den ordentlichen
Militärausgaben für das Jahr 1871
Außerordentliche Militärsteuer für das
Jahr 1871

Fr. 449,247. 76

„ 16,626. 31

„ 138,100. —

„ 190,000. —

oder rund Fr. 794,000.
Es verbliebe somit noch eine ungedeckte

Mehrausgabe von „ 65,000.

Fr. 135,000

„ 65,000

zusammen Fr. 793,974. 07

Fr. 859,000. —
Von dieser ungedeckten Restanz von Fr. 65,000 darf

angenommen werden, daß sie durch Mehreinnahmen auf dem

Büdget für das Jahr 1871 gedeckt werden kann.
Es ist noch anzuführen, daß das im September 1870

mittelst Ausgabe von Kassascheinen aufgenommene Anleihen
von Fr. 600,000 im September 1871 zurückbezahlt werden

muß. Nachdem für die Deckung der außerordentlichen
Ausgaben in der angeführten Weise gesorgt wird, sind für die
Rückzahlung dieses Anleihens voraussichtlich keine weitern
Vorkehren erforderlich.

Gestützt auf diesen Bericht stellt die Finanzdirektion den

Antrag, Sie möchten dem Großen Rathe empfehlen:
1) Die vom Regierungsrathe getroffenen, in diesem Berichte

angeführten Maßnahmen gut zu heißen;
2) Folgende außerordentliche Kredite zu bewilligen, bezie¬

hungsweise zu erneuern und zu erhöhen:
a. Für Zahlung der noch ausstehenden

Kleidungslieferungen
b. Für die Kosten der Grenzbesetzung

von 1871
o. Für außerordentliche Herstellungsar¬

beiten infolge Wasscrverheerungen „ 210,000
3) Zu beschließen, es sei, in Anwendung des § 22 des

Militärsteuergesetzes vom 9. Mai 1863, für das Jahr
1871 die doppelte Militärsteuer zu beziehen.

Mit Hochachtung!

Bern, den 22. Mai 1871.

Der Direktor der Finanzen:

L. Kurz.

Vom Regierungsrathe genehmigt und mit Empfehlung
an den Großen Rath gewiesen.

Bern, den 26. Mai 1871.

Im Namen des Regirrungsrathrs,
Der Präsident:

Weber.

Der Rathsschreiber:
vr. Trächscl.

Vorstehendem Bericht ist als Beilage folgende Uebersicht
der Ergebnisse der Staatsrechnung des Kantons Bern für das
Jahr 1870 beigefügt:

Voranschlag.

Einnahmen. Ausgabe».
Fr. Fr.
— 276,900
— 292,774
— 531,900

871,250

656,352
1,118,256

— 89,000
— 563,000
— 142,800
— 15,000
— 62,000

66,000
— 29,000
— 23,500
— 1,129,500

5,000
115,280

5,987,512

Rem-Einnahmen und Ausgaben der laufenden Verwaltung.

I. Allgemeine Verwaltung
II. Gerichtsverwaltung
III. Justiz und Polizei
IV ».Militär
IV h. Außerordentliche Militärausgabe
V. Kirchenwesen

VI. Erziehung
VII. Armenwesen des ganzen Kantons

VIII. Armenwesen des alten Kantons
IX. Gesundheitswesen
X. Handel und Gewerbe

XI. Landwirthschaft
XII. Entsumpfungen

XIII. Vermessungswesen
XIV. Forstwesen
XV. Bauwesen

XVI. Eisenbahnwesen
XVII. Finanzwesen

Staatsrechnung.
Einnahmen.

Fr. Rp.
Allsgaben.

Fr. Rp.
315,016. 32
295,295. 09
529,149. 82
789,396. 75
449,247. 76
651,051. 41

1,117,711. 02
90,466. 64

557,954. 43
155,735. 64
15,763. 30
60,771. 66
63,428. 81
32,329. 32
42,453. 86

1,145,96t. 24
8,396. 90

123,923. 37

Uebertrag — 6,449,608. 34
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Voranschlag.

Einnahmen. Ausgaben.

Fr. Fr.
— 5,987,512

364,000 —
148,000 —

30,000
11,020 —

376,285 —
249,252
412,520
275,800 -237,260 —

— 2,400
— 12,000
— 308,950

887,000

Staatsrrchnung.
Ginnahmen. Ausgaben.

Rp. Fr. Rp.

265,000
170,000
60,000
20,000

180,000
153,800

7,800

271,500
968,000
150,000

1,922,200
334,250

7,156,637 7,197,862
41,175 —

XVIII. Staatswerdungen und Rechtsamen
XIX. Domänenertrag
XX. Domänenliquidation

XXI. Jagd und Fischerei
XXII. Bergbau

XXIII. Salzhandlung
XXIV. Postentschädigung
XXV. Staatsbahn

XXVI. Hypothekarkasse
XXVII. Kantonalbank

XXVIII. Kantonskasse
XXIX. Zehnt- und Bodenzinsliquidation
XXX. Bauauleihen

XXXI. Eisenbahnanleihen
XXXII. Gewerbe- und Patentgebühren

XXXIII. Handänderungsgebühren
XXXIV. Kanzlei- und Gerichtsemolumcnte
XXXV. Bußen und Konfiskationen.

XXXVI. Militärsteuer
XXXVII. Stempelgebühr

XXXVIII. Amtsblatt
XXXIX. Papierhandlung

XI,. Zollentschädigung
XI3. Ohmgeld
XI.II. Erbschafts- und Schenkungsabgabe

XI4II. Direkte Steuern im alten Kanton
XI.IV. Direkte Steuern im Jura
XI.V. Unvorhergesehenes

Ueberschuß der Ausgaben (Voranschlag)
Ueberschuß der Einnahmen (Staatsrechnung)

Fr.
Uebertrag — —

367,545. 27
164,576. 56

25,016. 58
14,326. 90

977,857. 74
188,013. 29
528,454. 12
253,654. 49
249,102. 50

312,223. 21
159,269. 18
62,796. 69
18,666. 63

194,782. 80
154,971. 27

6,211. 70
796. 10

271,500. —
1,037,447. 77

258,335. 83
2,030,499. 53

414,245. 49
1,725. 54

6,449,608. 34

24,398. 28
11,745. 22

308,950. —
885,691. 04

7,197,862 7,197,862

Das Ergebniß der Rechnung ist um Fr. 57,301. 31

günstiger, als durch den Voranschlag vorgesehen wurde, ob-
schon Fr. 449,247. 76 außerordentliche Militärausgaben in
Rechnung gebracht worden sind, die Postentschädigung um
Fr. 61,238. 71 hinter der im Voranschlag aufgenommenen
Skalasumme zurückgeblieben ist und einzelne im Büdget
vorgesehene Ausgaben mehr oder weniger überschritten worden
sind. Dieses günstige Resultat wurde herbeigeführt durch
folgende Mehreinnahmen:

Salzhandlung Fr. 101,572. 74
Staatsbahn „ 115,934. 12

Ohmgeld „ 69,447. 77
Erbschafts-und Schenkungsabgaben „ 108,335. 83
Direkte «steuern im alten Kanton „ 103,299. 53

„ „ „ Jura „ 29,995. 49
und durch eine Ersparniß von Fr. 81,353. 25 auf den
ordentlichen Militärausgaben, nebst kleinern Ersparnissen und
Mehreinnahmen auf verschiedenen Rubriken.

Die Staatswirthschaftskommission empfiehlt die

Anträge des Regierungsrathes zur Genehmigung.

Kurz, Finanzdirektor, alsBerichterstatter desRegierungs-
rathes. Der Regierungsrath hat Ihnen in der letzten
Novembersitzung einen ersten Bericht über die Verwendung des

unbedingten Kredites vorgelegt, den Sie am 25. Juli vorigen
Jahres für die Grenzbesetzung bewilligt hatten. In diesem

vorläufigen Berichte waren die außerordentlichen, durch die

Grenzbesetzung hervorgerufenen Militärausgaben auf die

Tagblatt des Großen Rathes 1871.

7,697,019. 19 7,680,392. 88

16,626. 31

7,697,019. 19 7,697,019. 19

Summe von Fr. 592,540 veranschlagt. In einer dem Berichte
einverleibten Berechnung war angenommen, es können von
dieser Summe Fr. 295,000 durch Einnahmen und durch
Ersparnisse auf den Büdgets pro 1870 und 1871 gedeckt werden,
so daß sich dann noch ein Ausfall im gleichen Betrage
herausgestellt hätte. Da indessen damals weder die Ausgaben
genau ermittelt, noch die Hülfsmittel zur Deckung derselben
mit Sicherheit geschätzt werden konnten, so stellte der
Regierungsrath den Antrag, es seien vorläufig noch keine wettern
Schlußnahmen ztr-fassen. Zu den außerordentlichen
Militärausgaben, herrührend von der Grenzbesetzung des vorigen
Jahres, kamen in "

Folge der am 26. Oktober und 1.
November stattgefundeneiVWasserverheerungen noch weitere
außerordentliche Ausgaben hinzu. Auch hierüber wurde Ihnen in
der Novembersttzung ein Vortrag vorgelegt, und Sie bewilligten

für die auszuführenden Wiederherstellungsarbeiten einen
Kredit von Fr. 180,000. Sie haben jedoch auf den Antrag
des Regierungsrathes beschlossen), es solle dieser Kredit nicht
auf Rechnung des Jahres 1870 fàllen, sondern erst im Jcktzre
1871 in Rechnung gebracht werden^ Mittlerweile kam noch
eine dritte außerordentliche Ausgabt stinzu, die durch die zu
Anfang des Jahres stattgefundene (ZHeitzbesetzung verursacht
wurde. Der Regierungsrath glaubte, alle Kiese drei Umstäiide,
so weit es ihre finanzielle Seite betrifft) in den vorliegenden
Bericht hineinziehen zu sollen. Was zunächst die außerordentlichen

Militärausgaben des Jahres 1870 anbelangt, so war
der Regierungsrath nach Schluß des Jahres bemüht, dahin
zu wirken, daß das Resultat dieser Ausgaben möglichst bald
konstatirt werden könne, und er hat daher darauf gedrungen,
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daß die im Laufe des vorigen Jahres bestellten Militärkleider-
lieferungen möglichst bald effektuirt werden, um auch noch in
die Rechnung des Jahres 1879 gebracht werden zu können.
Diese Bemühungen hatten aber nicht vollständig den
gewünschten Erfolg, da auf den 29. Februar, welchen Zeitpunkt
der Regierungsrath für den Abschluß der Rechnung festsetzte,
eine bedeutende Menge vonKleideranschaffungen noch nicht effektuirt

werden konnte. Wie Sie aus dem ausgetheilten Berichte
ersehen haben, belaufen sich die außerordentlichen Militärausgaben,

welche in der Staatsrechnung für 1379 verrechnet
werden konnten, auf Fr. 449,247. 76. In dieser Summe
ist, beiläufig erwähnt, die Ausgabe für Fourage- und Pferde-
vergütnngen an die auf's Piket gestellten Stabsoffiziere inbe-
griffen. Sie werden sich erinnern, daß Sie über diesen Gegen-
stand einen speziellen Bericht vom Regierungsratbe verlangt
haben. Dieser Bericht ist erstattet worden und liegt
gegenwärtig bei der Staatswirthschaftskommission. Zu obiger in
der Staatsrechnung pro 1879 verrechneten Summe kommen
noch Ausstände im Betrage von Fr. 134,439 für Lieferung
von Kapüten, Reitmänteln und Wolldecken. Es mußten nämlich

mit Rücksicht auf die Jahreszeit 2,999 Wolldecken
angeschafft werden, wozu sich übrigens gerade eine günstige
Gelegenheit zeigte. Diese Anschaffung kann im Grunde nicht bloß als
eine Ausgabe in Folge der Grenzbesetzung angesehen, sondern
muß als eine bleibende Anschaffung betrachtet werden. Wie
bereits mitgetheilt, nahm der erste Bericht über die Grenbe-
setzung des vorigen Jahres an, die Kosten derselben werden
sich auf Fr. 592,549. —
belaufen. In Wirklichkeit betragen sie aber:

u. Verrechnete Ausgaben Fr. 449,247. 76
b. Ausstände „ 134,439. —

Total „ 583,677. 76

somit Fr. 8,862. 24
weniger, als man bei der Abfassung des ersten Berichtes
angenommen hatte. Was nun die Ausgaben in Folge der
Grenzbesetzung von 1871 betrifft, so sah sich der Regierungsrath
in die Nothwendigkeit versetzt, zur Deckung dieser Ausgaben
einen außerordentlichen Kredit von Fr. 65,999 zu bewilligen.
Da hiefür natürlich kein besonderer Ansatz im Büdget sich

findet, so mußte man sich durch eine Uebertragung behelfen,
und es wurden daher die daherigen Ausgaben vorläufig auf
den Kredit „Wiederholungskurse der Infanterie des Auszuges"
angewiesen. Von diesem Kredite sind bis jetzt für die
Grenzbesetzung Fr. 35,361. 69 verwendet worden, es stehen aber
noch eine Anzahl Rechnungen aus, und es kann daher noch
nicht genau bestimmt werden, wie hoch sich die Gesammtaus-
gabe der dießjährigen Grenzbesetzung belaufen werde. Voraussichtlich

wird die Ausgabe den vorläufig bewilligten Kredit
von Fr. 65,999 nicht erreichen, indessen hat der Regierungsrath

für die gegenwärtige Berechnung diese Summe
angenommen. Ueber die Herstellungsarbeiten in Folge
Wasserschadens liegt ein spezieller Bericht der Baudirektion vor, und
der Herr Baudirektor wird darüber auch mündlich Auskunft
ertheilen. Ich beschränke mich darauf, anzuführen, daß der im
November bewilligte Kredit nicht hinreicht, indem seither noch
neue Wasserverheerungen stattgefunden haben, infolge dessen
der Kredit von Fr. 189,999 auf Fr. 219,999. —
zu erhöhen ist. Rechnet man hiezu die Kosten
der Grenzbesetzung von 1879 mit „ 583,677. 76
sowie diejenigen der Grenzbesetzunq von
1871 mit „ 65,999. -so ergibt sich als außerordentliche Ausgabe

eine Gesammtsumme von Fr. 853,677. 76
Es entsteht nun die Frage, wie diese Summe gedeckt werden
soll. In dieser Richtung stellt der Regierungsrath verschiedene
Anträge. Glücklicherweise ist das Ergebniß der letzten Jahres¬

rechnung ein so günstiges, daß man darin sämmtliche Mil-
tärausgaben der Grenzbesetzung von 1879, mit Ausnahme der
noch ausstehenden Kleiderlieferungen, im Gesammtbetrage von
Fr. 449,247. 76 verrechnen konnte und die Rechnung gleichwohl

noch mit einem Einnahmenüberschuß von Fr. 16,626. 31
schließt. Aus der dem ausgetheilten Berichte beigefügten Uebersicht

der Ergebnisse der Staatsrechnung von 1879 haben Sie
ersehen können, welchen Umständen das günstige Resultat
hauptsächlich zu verdanken ist, nämlich, außer einer Ersparniß
auf den ordentlichen Militärausgaben, den Mehreinnahmen
auf folgenden Zweigen der Staatsverwaltung: Salzhandlung,
Staatsbahn, Ohmgeld, Erbschafts- und Schenkungsabgaben
und direkte Steuern. Dabei darf indessen nicht verhehlt werden,

daß, wenn der Große Rath nicht den Beschluß gefaßt
hätte, es sollen die Ausgaben für Wiederherstellungsarbeiten
in Folge Wasserschadens gänzlich auf Rechnung des Jahres
1871 fallen, derEinnahmenüberschuß inder Rechnung pro l879sich
in einen Ausgaben überschuß verwandelt hätte, da im vorigen Jahre
bereits Fr. 62,629. 76 für solche Wiederherstellungsarbeiten
verwendet worden sind. Außer dem Einnahmenüberschuß von
Fr. 16,626. 31 bieten sich als Mittel zur Deckung der
außerordentlichen Ausgaben verschiedene Ersparnisse auf dem
dießjährigen Büdget dar, welche auf die Summe von 138,199
Franken veranschlagt sind. Dabei will ich beiläufig erwähnen,
daß uns unlängst diese Ersparnisse thcilweise dahinznfallen
drohten, indem der Bundesrath an sämmtliche Kantone das
Ansinnen stellte, statt bloßer Inspektionen förmliche Instruktionen

mit der Landwehr abzuhalten, hauptsächlich um dieselbe
im Gebrauch der neuen Waffen zu instruiren. Nach dem
Voranschlage der Militärdirektion wäre uns dadurch eine
Mehrausgabe von Fr. 48,999 erwachsen, da für die Landwehrin-
spcktionen bloß Fr. 5,999 im Büdget ausgesetzt sind. Ohne
die Zweckmäßigkeit der Maßnahme des Bnndesrathes in
Abrede zu stellen, glaubte der Regierungsrath, darauf nicht
eintreten zu sollen, da er diese Maßregel nicht als nothwendig
betrachtete. Der Regierungsrath schlägt endlich als Mittel zur
Deckung der außerordentlichen Ausgaben die Erhebung einer
doppelten Militärsteuer vor. Der § 22 des Militärsteuerge-
setzcs vom 9. Mai 1863 sagt: „Die Militärsteuer kann bis
auf das Doppelte erhöht werden, wenn der größere Theil
der Dienstpflichtigen im eidgenössischen Dienste gestanden.
Der Große Rath hat in einem solchen Falle zu entscheiden,
ob und in welchem Maße eine solche Erhöhung stattfinden
solle." Dieser Fall ist nun bei der Grenzbesetzung eingetreten,
und der Regierungsrath glaubt, es sei, wenn je, in diesem
Jahre der Fall vorhanden, von der im 8 22 ausgesprochenen
Ermächtigung Gebrauch zu machen. Es läßt sich zwar nicht
verhehlen, daß es viele, namentlich ärmere Militärsteuerpflich-
tige etwas hart ankommen wird, eine doppelte Militärsteuer
zu bezahlen, man muß aber auf der andern Seite bedenken,
daß für die an der Grenze gestandenen Militärs das Opfer
noch ein viel größeres war. Die einfache Militärsteuer ergab
im letzten Jahre eine Einnahme von Fr. 194,782. 89, und
es ist anzunehmen, daß sie sich im gegenwärtigen Jahre
ungefähr auf die gleiche Summe belaufen würde. Wir haben
indessen bloß eine Summe von Fr. 199,999. —
angenommen. Rechnet man dazu die in der
Staatsrechnung für 1879 bereits verrechneten „ 449,247. 76
sowie den Einnahmenüberschuß des letzten
Jahres mit „ 16,626. 31
und endlich die Ersparnisse auf den ordentlichen

Militärausgaben für das Jahr 1871
mit „ 138,199. —

so erhalten wir die Summe von Fr. 793,974. 97
und es bleiben somit von der Gesammtsumme
der außerordentlichen Ausgaben von „ 858,677. 76

noch zu decken Fr. 64,793. 69



Der Regiernngsrath glaubt, hoffen zu können, daß diese Ausgabe

von circa Fr. 65,000 einerseits durch Mehreinnahmen
auf dem Budget und anderseits durch Ersparnisse auf einzelnen

Kreditansätzen werde gedeckt werden. Jedenfalls braucht
mau in dieser Beziehung keine Besorgniß zu haben und scheint
es nicht nöthig, diesfalls noch besondere Vorkehren zu treffen.
Der Negierungsrath stellt nun folgende Anträge: „1) es seien
die vom Regierungsrathe getroffenen Maßnahmen gut zu
heißen; 2) es seien folgende außerordentliche Kredite zu
bewilligen, resp, zu erneuern und zu erhöhe»:

g. für Zahlung der noch ausstehenden
Kleiderlieferungen Fr. 135,VW

d. für die Kosten der Grcnzbesetzung von
1871 „ 65,00»

e. für außerordentliche Herstellungsarbeiten
infolge Wafferverheerungen „ 2l»,W»
3) es möge der Große Rath, in Anwendung des § 22 des

Militärsteuergesetzes vom 9. Mai 1863, für das Jahr 1871
den Bezug einer doppelten Militärsteuer beschließen." Ich füge
noch bei, daß der Ertrag der doppelten Militärsteuer nahezu
die Kosten der noch ausstehenden Kleiderlieferungen, sowie die
Kosten der diesjährigen Grenzbesetzung decken wird. Ich
empfehle die Anträge des Regierungsrathes zur Genehmigung.

Kilian, Baudirektor, als Berichterstatter des
Regierungsrathes über die Frage der Erhöhung des außerordentlichen

Kredits für Herstellstngsarbeiten infolge Wasserschadens.
Sie haben in der letzten Novembersitzung einen Kredit von
Fr. 180,000 für Herstellungsarbeiten in Folge der am 26.
Oktober und 1. November eingetretenen Wafferverheerungen
bewilligt. Es wurde Ihnen damals ein ausführlicher Bericht
über die Ausdehnung dieser Verheerungen, sowie über die
Nothwendigkeit der Herstellungsarbeiten vorgelegt. Der
Berichterstatter hatte jedoch schon damals in seinem mündlichen
Rapport ganz besonders darauf aufmerksam gemacht, daß
nicht mit Gewißheit gesagt werden könne, ob die Summe
von Fr. 130,000 für die Ausführung der nothwendigen Her-
stellungsarbeitcn genügen werde oder nicht. Die Devisaufnahmen

mußten angesichts des nahe bevorstehenden Zusammentritts

des Großen Rathes in aller Eile und zu einem
Zeitpunkt stattfinden, wo das Wasser noch nicht überall gesunken
war und noch nicht der vollständige Schaden wahrgenommen
werden konnte. Eswar daher, obwohl man dabei mit möglichster
Genauigkeit vorging, rein unmöglich, ein ganz sicheres Kosten-
resultat zu erlangen. Dazu kam aber auch, daß man an
verschiedenen Orten noch weitere Verheerungen zu befürchten
hatte. In erster Linie ist hier das Passage am Lanbeckfall
auf der Simmenthalstraße zu nennen. Die Straße zieht sich

daselbst in einem engen Defilö längs eines Wasserfalls der
Simme hin, und letztere hat dort die Stützwerke der Straße
und die Straße selbst auf eine ziemlich große Ausdehnung
weggerissen und sich in den Berg hinein gedrängt. Der Verkehr
mußte durch eine provisorische Holzbrücke hergestellt werden.
In der That sind die Befürchtungen, die man hegte, zur
Wahrheit geworden, indem bedeutende Ablösungen an dieser
steilen Halde, oder so zu sagen ein Bergrutsch stattgefunden
hat. Gleichwohl mußten die Arbeiten mit der größten Energie
an die Hand genommen werden, und sie wurden während
der großen Kalte mit einer möglichst großen Zahl von Arbeitern

betrieben. Es mußten aber bedeutende Mehrarbeiten
sowohl in Beziehung auf die Fundamente, als in Beziehung
auf die Stützung des Berges an der Straße gemacht, es

mußten Mauern von bedeutender Dicke, Höhe und Länge
angebracht und ein schwieriger Stollen in den Berg
hineingetrieben werden, um das Wasser aufzufassen, das sich durch
den Berg gezogen hatte. Ob aber diese Herstellungen, die
wirklich als großartig zu bezeichnen sind, für alle Zeiten
dienen werden, ist sehr schwer zu sagen, indem daselbst sehr
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schlimme Faktoren bestehen. Der dort befindliche sog. Gruben-
waldbruch wirft nämlich bei jedem Gewitterregen furchtbare
Schlamm- und Steinmassen in die Simme, wodurch diese
außerordentlich angeschwellt wird. Man hat jedoch alle
technischen Hülfsmittel angewendet, um hier einen möglichst sichern
Bau zu erstellen. Aehnliche Verhältnisse sind bei der Wim-
misbrücke, wo die Arbeiten ebenfalls sich als viel schwieriger
herausgestellt haben, als man erwartet hatte. Es mußten
die Fundamente gerade oberhalb der Wimmisbrücke im Flußbette

viel tiefer gelegt werden, um der Straße einen neuen
Stützpunkt zu geben und um letztern vor Unterspülungen möglichst

zu sichern. Ebenso waren im sog. Laubeggli unterhalb
Zweisimmen, wo in Folge des Ausbruchs des Grubenwald-
brnchs Verheerungen an der Straße stattgefunden hatten,
Mehrarbeiten nothwendig. Dazu kommt, daß während des
Betriebs der Arbeiten hie und da ungünstige Verhältnisse
eingetreten sind, indem durch neue Anschwellungen der Gewässer
mehr oder weniger Zerstörungen verursacht und die Arbeiten
überhaupt erschwert worden sind. Alle diese Faktoren haben
dazu beigetragen, daß sich eine Kostenvermehrung von circa

Fr. 24,000
herausstellte, in Folge dessen die ursprünglich auf „ 180,000

berechnete Ausgabe nun auf Fr. 204,000
ansteigt. Es ist indessen zu erwähnen, daß noch weitere
Eventualitäten zu befürchten sind. Die Arbeiten sind nämlich an
verschiedenen Stellen noch nicht so weit vorgerückt, daß man
sicher ist, es werden nicht weitere Beschädigungen eintreten.
Wir befinden uns gegenwärtig in einem Zeitpunkte, wo die
Gewässer in Folge der ^chneeschmelze anschwellen und es

daher leicht möglich ist, daß hie und da einige Zerstörungen
stattfinden. Es ist deßhalb angezeigt, die Summe so
festzustellen, daß damit die Arbeiten gänzlich zu Ende geführt werden

können. Die Baudirektion hat daher dem Negierungs-
rathe vorgeschlagen, eine Summe von Fr. 210,000 anzunehmen,

d. h. Fr. 6,000 mehr als die Berechnung mit sich bringt.
Der Regiernngsrath stimmte diesem Antrage bei und empfiehlt
Ihnen die Erhöhung des letzten Herbst bewilligten Extrakredites

von Fr. 180,000 auf Fr. 210,000. Von dem bewilligten
Kredite sind im vorigen Jahre Fr. 62,620. 76 verwendet
worden. Seit Anfang dieses Jahres ist nun auf die Restanz-
summe des bewilligten Extrakredites, sowie mit Rücksicht ans
die Mehrkosten fortgcarbeitet worden, da man selbstverständlich

die Arbeiten nicht stecken lassen konnte.

Buch er, als Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Der Große Rath hat in der letzten Julisitzung dem
Regierungsrath einen unbedingten Kredit zur Wahrung u nserer
Neutralität und zur Erfüllung unserer Bundespflichten zur
Verfügung gestellt. Der Regierungsrath hat die daherigen
Ausgaben approximativ auf Fr. 592,540 normirt. In feister
Novembersitzung hat der Große Rath dem Regierungsrath
einen neuen außerordentlichen Kredit im Betrage von Fr. 1^0,000
für Herstellungsarbeiten bewilligt, die in Folge der
stattgefundenen Wafferverheerungen nothwendig geworden waren.
Der Regierungsrath hatte die Weisung, über die Verwendung
der beiden Kredite und die Mittel zu ihrer Deckung dem
Großen Rathe f. Z. Bericht zu erstatten und Anträge zu
stellen. Dieser Bericht liegt nun vor, und es ist derselbe
sehr klar und hat überdieß die gute Eigenschaft, daß er sehr
günstig ist. Schon bei der Aufstellung des 4jährigen Büdgets
haben Besorgnisse darüber obgewaltet, daß die Jahresrechnung
von 1870 möglicherweise mit einem Defizit abschließen könnte.
Ebenso hatte man bei der Ertheilung des außerordentlichen
Kredites von Fr. 180,000 für Wiederherstellungsarbeiten in
Folge Wasserschadens die Besorgniß, daß das Gleichgewicht

zwischen den Einnahmen und Ausgaben der 4jährigen
Finanzperiode gestört werde. In beiden Richtungen aber gibt
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der Bericht befriedigenden Aufschluß. Die außerordentlichen
Militärausgaben vom Jahr 1876 belaufen
sich auf Fr. 583,677. 76

Darin sind jedoch Anschaffungen von Kleidern

und Kriegsmaterial, welche nicht nur
einen vorübergehenden, sondern mehr oder

weniger einen bleibenden Werth haben, in-
begriffen. Dazu kommen nun die
Ausgaben für die Grenzbesetzung von 187 l,
welche noch nicht genau festgestellt,
vorläufig aber auf » 65,666. —
veranschlagt sind. Endlich kommen noch

die Ausgaben für Herstellungsarbeiten in
Folge Wasserverheerungen in Betracht,
welche anfänglich auf Fr. 186,666
veranschlagt, jetzt aber aus den vom Herrn
Vorredner angeführten Gründen auf „ 216,666. —
zu erhöhen beantragt wurden. Wir haben

somit eine Totalausgabe von Fr. 858,677. 76

Von dieser Summe wurden „ 449,247. 76

in der Staatsrechnung pro 1876 verrechnet,

und es bleiben somit noch Fr. 469,436. —
zu decken. Zu diesem Zwecke werden verschiedene Mittel
vorgeschlagen, und zwar soll hier zunächst der Einnahmenüberschuß
von Fr. 16,626. 31 verwendet werden, mit dem die letztjährige

Staatsrechnung trotz der oben erwähnten Verrechnung
von Fr. 449,247. 76 schließt. Dieses Resultat der Rechnung
ist unstreitig ein sehr unerwartetes und erfreuliches. Indessen
haben da Haktoren mitgewirkt, die wir nicht als normal
betrachten können, und wir dürfen uns daher nicht der Hoffnung

hingeben, die Einnahmen auf einzelnen Zweigen werden
sich in dieser Progression steigern. Jedoch kann schon jetzt

erwähnt werden, daß die erste Hälfte des laufenden Jahres
sich in Bezug auf die Einnahmen ebenfalls günstig gestaltet.
Als weiteres Mittel zur Deckung der außerordentliche»
Ausgaben werden Ersparnisse auf den ordentlichen Militärausgaben

im Jahre 1871 in Aussicht genommen, und zwar werden

diese Ersparnisse auf Fr. 138,166 berechnet. Wie
bereits erwähnt, haben im letzten Jahre mehr Anschaffungen
stattgefunden, als man vorgesehen hatte, und es kommen nun
dieselben thcilweise dem gegenwärtigen Jahre zu gute. Ferner
ist bekannt, daß eine Anzahl Wiederholungskurse u. s. w.
unterbleiben werden. Endlich wird als Mittel zur Deckung der

außerordentlichen Ausgaben der Bezug einer doppelten Militärsteuer

beantragt. Diese Frage ist bereits in der letzteil Novembcr-
sitznug des Großen Rathes ventilirt worden, und man hat
schon damals gefunden, daß das Militärsteuergesetz dem Großen
Ruthe Mittel und Wege an die Hand gebe, sich Hülfsmittel
zu verschaffen, ohne eine Störung in unsern 4jährigen Finanzplan

zu bringen. Was die formelle Seite dieser Frage
betrifft, so unterliegt es keinem Zweifel, daß der Große Rath
kompetent ist, heute den Bezug einer doppelten Militärsteuer
zu beschließen, da der § 22 des Gesetzes vom 9. Mai 1863
vorschreibt: „Die Militärsteuer kann bis auf das Doppelte
erhöht werden, wenn der größere Theil der Dienstpflichtigen
im eidgenössischen Dienst gestanden. Der Große Rath hat
in einem solchen Falle zu entscheiden, ob und in welchem
Maße eine solche Erhöhung stattfinden solle." Auch darüber
kann kein Zweifel bestehen, daß das Referendum mit dieser
Frage nichts zu thun hat, da es sich hier einzig darum handelt,
eine Gesetzesbestimmung anzuwenden, und die Militärsteuer
nichts Anderes ist, als ein Ersatz des effektiven Militärdienstes.
Hinsichtlich der Zweckmäßigkeit der vorgeschlagenen Maßregel
hält die Staatswirthschaftskommission dafür, es sei eine Frage
der Billigkeit gegenüber Denjenigen, welche im letzten Jahre
an der Grenze gestanden sind, daß auch Diejenigen das Ihrige
thun, welche vom persönlichen Militärdienste frei sind. Sie

werden sich erinnern, daß unser Kanton binnen 24 Stunden
12 Bataillone nebst Spezialwaffcn mobilisirte, und daß auch
1871 noch einige Bataillone des Auszugs und mehrere der
Reserve einberufen worden sind. Die Leute haben in der
allerschlimmsten Jahreszeit dem Rufe der obern Behörden mit
großer Bereitwilligkeit Folge geleistet. Der Dienst dauerte
großentheils sehr lange. Wir haben Beispiele, daß Bürger,
inbegriffen eine Instruktion, die sie unmittelbar vorher
gemacht, 4 volle Monate im Dienst gestanden sind. Diese
Leistungen unserer Militärs haben landauf landab die vollste
Anerkennung gefunden, und ich glaube, wir seien ihnen die
Rücksicht schuldig, daß nun auch die ander» Bürger im Sinne
des Gesetzes herbeigezogen werden, um einen entsprechenden
Beitrag zu leisten. Die Staatswirthschaftskommission hofft
daher, der Große Rath werde keinen Anstand nehmen, eine
solche Steuer zu erkennen. Allerdings werden Manche dadurch
schwer betroffen werden, so namentlich Dienstboten, die sich
noch im auszugpflichtigen Alter befinden und daher eine
Personaltaxe von Fr. 5 zu bezahlen haben. Im Allgemeinen
aber leisten Diejenigen, die zu der Steuer herangezogen werden,

bei weitem nicht so viel, als die Militärs im verflossenen
Jahre leisten mußten. Uebrigens wird die Militärsteuer
bekanntlich in sehr milder Form bezogen. Wer sich im
reservepflichtigen Alter befindet, hat weniger zu bezahlen, als
Derjenige, der noch im auszugpflichttgen Alter steht. Noch
weniger beträgt die Steuer Desjenigen, der das landwehrpflichtige

Alter erreicht hat. Wer in früheren Jahren Dienst
gethan hat, aber aus irgend einem Grunde entlassen worden
ist, braucht nur die Hälfte der ganzen Taxe bezahlen. Wenn
nun auch die vorgeschlagenen Mittel zur Deckung der
außerordentlichen Ausgaben vom Großen Rathe genehmigt werden,
wird immerhin noch eine Summe von Fr. 65,666 ungedeckt
bleiben. Es ist aber Aussicht vorhanden, daß dieser Betrag
durch vermehrte Einnahmen werde gedeckt werden können.
Die Staatswirthschaftskommission ist daher der Ansicht, der
Große Rath müsse sich in Betreff der glücklichen Lösung dieser
Frage befriedigt erklären. Wenn auf der einen Seite auch
bedeutende Opfer verlangt worden sind, so haben sich auf
der andern Seite durch glückliche Umstände auch die entsprechenden

Einnahmen gefunden,. Ich empfehle im Namen der
Staatswirthschaftskommission die Anträge des Regierungsrathes

zur Genehmigung.

L eh m a n n - C'u n i er. Ich möchte nur einen Wunsch
aussprechcn in Betreff der Eingaben der Gemeinden für ihre
Lieferungen bet Anlaß der vorjährigen Grenzbesetzung. Von
mehreren Gemeinden sind bezügliche Eingaben an das Kriegs -
kommissariat gemacht worden, die theilweise schon vom 13.
und 19. Juli 1876 herrühren, bis jetzt sind aber diese
Reklamationen ohne Antwort geblieben. Da der Militärdirektor
krank und der Kantonskriegskommiffär seiner Funktionen
enthoben ist, so wünsche ich, daß der Stellvertreter des Miltär-
direktors beauftragt werde, das nöthige Personal beizuziehen,
damit die Sache so schnell als möglich erledigt werden könne.

Kilian, Stellvertreter des Militärdirektors. Ich kann
Herrn Lehmann die Mittheilung machen, daß seinem Wunsche
bereits entsprochen ist. Der Stellvertreter des Militärdirektors
weiß gar wohl, daß Reklamationen von Gemeinden vorhanden

sind, die für ihre Lieserungen noch nicht befriedigt sind.
Der Grund, warum diesen Reklamationen bis dahin nicht
begegnet werden konnte, liegt in dem Zustande, in dem sich

leider das Kriegskommissariat befindet. Wie Ihnen bekannt
ist, fand sich die Finanzdirektion veranlaßt, bei dem
Regierungsrathe den Antrag zu stellen, es möchte eine Disziplinar-
untersuchung über die Geschäftsführung des Kriegskommissärs
angehoben werden. Diese Untersuchung hat wirklich
stattgefunden, und gestern ist der Bericht der betreffenden Kommission

eingelangt, so daß der Negiernngsrath nun im Falle sein



wird, in dieser Angelegenheit weitere schritte zu thun. Bei
der Einstellung des Kriegskommissärs Brawand beauftragte
der Regierungsrath vorläufig den Herrn Kommandanten Wy-
nistorf, Regierungsstatthalter von Burgdorf, mit der Besorgung

der Geschäfte des Kommissariats. Da sich aber bedeutende

Rückstände vorfanden, so wurde dem provisorische»
Kriegskommissär eine außerordentliche Hülfe gewährt und ein
Filialbürcau errichtet, um die rückständigen Geschäfte von der
letzt- und der diesjährigen Grenzbesetzung möglichst schnell zu
bereinigen. Diese Hülfe besteht in 3 Personen, so daß zu
erwarten ist, in 2—3 Monaten werden die Rückstände erledigt
sein und das Kantonskriegskommissariat wieder in sein gehöriges

Geleise kommen. Die außerordentliche Hülfe konnte um
so eher gewäkrt werden, als es sich nicht nur darum handelt,
den Reklamationen der Gemeinden gerecht zu werden,
sondern da es dann auch möglich wird, die Summen, welche dem
Kanton von Seite der Eidgenossenschaft zu gut kommen, eher

zu erhalten.

v. Buren. Anschließend an das soeben Gesagte, möchte
ich die Anfrage stellen, inwieweit die im gedruckten Bericht
enthaltenen Ziffern durch die definitive Abrechnung noch wer-
den modifizirt werden.

Kilian, Stellvertreter des Militärdirektors. Wenn die

Anfrage des Herrn v. Büren sich auf die außerordentlichen
Militärausgaben bezieht (v. Büren bejaht dieß), so muß
zwischen zwei Kategorien der Ausgaben unterschieden werden,
nämlich zwischen Ausgaben für geleistete Arbeiten, resp.
Lieferungen, und zwischen Ausgaben, die für Lieferungen, welche
in Folge der Grenzbesetzung bestellt, aber noch nicht effektuirt
sind, noch werden gemacht werden müssen. Was die erste

Kategorie betrifft, so ist die Sache von den betreffenden
Behörden verifizirt und kontrolirt worden, so daß nicht
anzunehmen ist, es seien beim Zeughause oder beim Kriegskommissariate

irgend welche Rückstände vorhanden, es müßte denn
sein, daß der provisorische Kantonskriegskommissär nicht Alles
entdeckt hätte. Die Verifikationen haben nicht nur zwischen
dem Kantonsbuchhalter einerseits und dem Kantonskriegskommissär

und dem Zeughausverwalter anderseits stattgefunden,
sondern auch zwischen dem Stellvertreter des Militärdirektors
und diesen Beamten. Für die noch nicht effektuirten Lieferungen

sind die Zahlungen selbstverständlich noch nicht erfolgt,
allein die Zahlen sind nach Mitgabe der betreffenden Akkorde
angegeben. Was überhaupt diese Lieferungen betrifft, so ist
die Militärdirektion während der Grenzbesetzung nicht einseitig
vorgegangen, sondern es wurde zum Zwecke der Prüfung der
einlangenden Lieferungen eine Kommission unter dem Präsidium

des Militärdirektors bestellt, welche häufige Sitzungen
hielt. Diese Kommisston hat sich speziell auch mit der Aufgabe

beschäftigt, einen Etat über die vorhandenen Kriegsge-
räthschaften, Ausrüstungsgegenstände, Waffen:c. aufzunehmen.
Es wurde dabei mit aller Raschheit vorgegangen, indem die
Militärdirektion sogar eine Anzahl Offiziere militärisch aufbot,

um in möglichst kurzer Zeit einen Etat über alles
Vorhandene und Schuldige aufzustellen. Ich glaube also, die

Zahlen des Berichtes sowohl über die stattgefundenen als
über die noch ausstehenden Lieferungen können als genau
angenommen werden, Irr- und Mißrechnung natürlich
vorbehalten.

v. Büren. Unter den Kosten der Grenzbesetzung von
1871 erscheint die Pferdemiethe im Einnehmen mit Fr. 5,562
und im Ausgeben mit Fr. 17,386. 66. Bei der Grenzbesetzung
von 1370 dagegen erscheint diese Rubrik bloß im Ausgeben
mit Fr. 94,352. 40. Es hat mich nun etwas frappirt, daß
im vorigen Jahre bei viel größern Leistungen keine Einnahmen

vorhanden waren.

Tagblatt des Großen Rathes 187 t.

Kilian, Stellvertreter des Militärdirektors. Es muß
dieß mit den Rechnungen, welche mit der Eidgenossenschaft
noch nicht reglirt sind, zusammenhängen. Da nun dem
Kriegskommissariate eine provisorische Aushülfe gewährt worden ist,
so wird dieses Verhältniß in nächster Zeit reglirt werden.

Fahrni-Dübois. Ich möchte auf einen Uebelstand
aufmerksam machen, der in Betreff der Pferdelieferungen
vorhanden ist. Da diese vielfach durch Lieferanten besorgt werden,

denen die Bauern die Pferde bringen, so erhalten die
Bauern bloß Fr. 2—-2Vz, während der Staat Fr. 3 bezahlt.
Dieß hat zur Folge, daß viele gute Pferde zurückbleiben,
was nicht der Fall wäre, wenn die Bauern die volle
Entschädigung erhielten, welche der Staat bezahlt. Es scheint
mir, man sollte die Zwischenhändler vermeiden können.

Herr Präsident. Dieser Gegenstand hat mit dem

vorliegenden nichts zu thun, wenn man sich indessen nicht zu
weitläufig darüber ausspricht, so habe ich nichts dagegen, daß
diese Frage bei diesem Anlaß berührt werde.

Kilian, Stellvertreter des Militärdirektors. Das
Pferdemiethgeld ist vom Großen Rathe auf Fr. 3 festgesetzt
worden. Wenn nun in dieser Beziehung Uebelstände vorhanden

find, so wird man bei Anlaß der Reorganisation des

Kommissariats denselben abzuhelfen trachten.

Die Anträge des Regierungsrathes und der
Staatswirthschaftskommission werden vom Großen Rathe unverändert

genehmigt.

Strafnachlaßgesuch.

Auf den Antrag des Regierungsrathes erläßt der Große
Rath dem Joh. Hirschi von Schangnau, der wegen Mißhandlung

zu 15 Monaten Korrekttonshaus verurtheilt worden,
den letzten Viertheil seiner Strafzeit.

Schluß der Sitzung um 12)4 Uhr.

Der Redaktor:

Fr. Zuber.

êOiMêSG»
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Dritte Sitzung.

Mittwoch, den 31. Mai 1871.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Hofer.

ligt bin und dabei ohnehin den Austritt nehmen würde, so
ersuche ich den neugewähltcn Herrn Präsidenten, sofort den
Vorsitz zu übernehmen.

B r u n ner, Fürsprecher (den Sitz des Präsidenten
besteigend). Ich verdanke dem Großen Rathe das mir geschenkte
Zutrauen und erkläre die Annahme meiner Wabl. Ich hätte
es begriffen, wenn man, nachdem ich schon mehrere Male die
Ehre hatte, den Großen Rath zu präsidiren, einmal von der
bisherigen Uebung abgewichen wäre. Ich bin jedoch
entschlossen, Ihnen am Schlüsse des Jahres Gelegenheit zu geben,
eine solche Abweichung eintreten zu lassen.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend mit Entschuldigung: die Herren Bütigkofer, Cuttat,
Feune, Efeller, Johann Mr.; Girard, Gouvernon, Grosjean,

Kohli, Ulrich; Mägli, Ott, Reber in Diemtigen, Ren-
fer in Bözingen, Schori, Weber, Wirth; ohne Entschuldigung:

die Herren Anken, Beuret, Bouvier, Chevrolet,
Dähler, Friedli, Geiser-Leuenberger, Gfeller, Niklaus; von
Gonzenbach, v. Grünigen, Gygax, Gottfried; Hurni, Inder«
mühle, Kaiser, Friedrich; Keller, Macker, Mischler, Rieder,
Ritschard, Nosselet, Stämpfli, Christen; Studer, Rudolf;
Thönen, Willi.

Für die vorzunehmenden Wahlen bezeichnet der Herr
Präsident als außerordentliche Stimmenzähler die Herren

v. Erlach und C h odat.

Tagesordnung:

Wahlen:
1) Eines Präsidenten des Großen Rathes pro

1871/72.

Von 155 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:
Herr Vizepräsident Brunner 143 Stimmen.

„ „ Karrer 111 „Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Gewählt ist somit Herr R. Brunn er, Fürsprecher,
in Bern, bisheriger Vizepräsident.

2) Eines ersten Vizepräsidenten des Großen
Rathes.

Von 170 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:
Herr Vizepräsident Karrer 88 Stimmen.

„ v. Sinner, Eduard, 64 „
„ Hofer 12 „

Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Es ist somit gewählt Herr K. Karrer, Fürsprecher,
in Sumiswald, bisheriger Vizepräsident.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache vom Großen Rathe genehmigt.

3) Eines zweiten Vizepräsidenten des Großen
Rathes.

H o fer, Fürsprecher. Ich habe gesehen, daß mein Name
für die zu treffende Wahl auf einem Vorschlage figurirt. Ich
bitte die Versammlung, von meiner Wahl vollständig
abzusehen.

Von 178 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:
Herr Marti 91 Stimmen.

„ v. Sinner, Eduard 65 „
„ Hofer 19 „Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Zum zweiten Vizepräsidenten ist gewählt Herr Eduard
Marti, Fürsprecher, in Viel.

4) Zweier Stimmenzähler des Großen Rathes.

Von 164 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:
Herr G. Berger 133 Stimmen.

„ Jmer 120 „
„ Hügli 28 „
„ Bernard 5 „Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Somit sind gewählt die Herren G. Berg er,
Fürsprecher, in Bern, und F. Jmer, Amtsverweser, in Neuenstadt,

bisherige Stimmenzähler.

Herr Präsident H o fer. Meine Funktionen würden noch
bis zum Schlüsse der heutigen Sitzung fortdauern. Da ich

indessen bei den heute vorzunehmenden Militärwahlen bethci-
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5) Eines Präsidenten des Regierungsrathes.

Von 188 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:
Herr Kummer 197 Stimme».

„ Kurz 79 „
ungültig 1 Stimme.

Zum Regierungspräsidenten ist gewählt Herr I. I.
Kummer, Regierungsrath.

6) Eines Direktors der Staatsbahn.

Von 133 Stimmenden erhalten im ersten Mahlgange:
Herr Schoch 199 Stimmen.

„ v. Mnralt 11 „
» Frotö 7 „Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Gewählt ist Herr Heinrich Schoch, bisheriger Kontrole-
chef der Staatsbahn.

7) Eines Kommandanten der Artillerie.
Von 86 Stimmenden erhält im ersten Wahlgange:

Herr Kühn 84 stimmen,
leer 2 Stimmzeddel.

Gewählt ist Herr Karl Kühn, Major des eidgen.
Artilleriestabes, in Btel.

Sommer,
Hofer, „
Courant, „
Pagnamenta, „
Egger,

//

55
18

" ^
„ 69

„ 37

Der Große Rath beschließt die Vornahme einer
Kollektivwahl.

Von 92 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:
Herr Uhlmann 92 Stimmen.

„ Tommer 92

„ Hofer 92

„ Pagnamenta 92

„ Egger 92

„ Courant 91

Zu Bataillonskommandanten sind somit gewählt die
Vorgeschlagenen.

9) Von sechs Majoren der Infanterie des Aus¬
zuges.

Regierungsrath und Kommission schlagen vor:
Herrn Marti, Aidemajor im Bataillon Nr. 37

„ Neuhaus, Hauptmann, im Bat. Nr. 54
Züricher, „ „ „ „ 19
Gygax, „ „ „ „ 37
Jolissamt, Aidemajor „ „ „ 69
Moser „ „ „ „ 69

Follet ête schlägt Herrn Hauptmann Kilcher vor, der
die nöthigen Fähigkeiten und den erforderlichen Eifer besitze.
Bereits während der letzten Grenzbesetzung habe er die
Funktionen eines Majors besorgt und zwar mit einem solchen
Eifer, daß Herr Kommandant Francillon ihm ein höchst
günstiges Zeugniß ausgestellt habe.

Von 116 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

An Platz des abwesenden Herrn Berger bezeichnet der
Herr Präsident zum Stimmenzähler Herrn Reber in
Niederbipp.

Herr Marti
„ Neuhaus

„ Züricher

" Gygaz

„ Moser

„ Jolifsaint
Kilcher

99 Stimmen.
99
99
99
99
87
18

8) Von sechs Kommandanten der Infanterie des
Auszuges.

Der Herr Präsident theilt mit, daß die Regierung
und die Großrathskommission zu Kommandanten der Infanterie

des Auszuges vorschlagen.-
Herrn Uhlmann, Major im Bataillon Nr. 16

Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Gewählt sind somit die vom Regierungsrathe und der
Großrathskommission Vorgeschlagenen.

Der Redner stellt zugleich die Anfrage, ob man eine
Kollektivwahl treffen wolle oder nicht.

Meyer, als Berichterstatter der Kommission. Ich glaube,
es könne eine Kollektivwahl vorgenommen werden. Die
Kommission hat sich zur Aufgabe gemacht, die Vorschläge genau
zu prüfen, und sie hält dafür, die Vorgeschlagenen verdienen
volles Zutrauen. Wenn es nicht speziell verlangt wird, so
will ich nicht in nähere Detals eintreten, sondern mich darauf
beschränken, Ihnen die Vorgeschlagenen zur Wahl zu
empfehlen.

19) Eines Kommandanten und eines Majors der
Reserve.

Regierungsrath und Kommission schlagen vor:
zum Kommandanten Herrn Schneider, Major im

Bataillon Nr. 39,
zum Major Herrn Kaiser, Hauptmann im Bataillon

Nr. 95.

Von 199 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:
Herr Schneider 94 Stimmen.

„ Kaiser 94 „Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Gewählt sind die Vorgeschlagenen.
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Hierauf wird dem Herrn Hauptmann Abraham Steiner
in Viel, Kommandanten des 13. Militärbezirkes, auf den

Antrag des Regierungsrathes und der Kommission der
Majorsgrad ertheilt.

Wahl eines Gerichtspräsidenten von Neuenstadt.

Vorschlag des Amtsbezirks:

1) Herr Clöment Carrel, Amtsrichter, in Lamlingen.
2) „ Wilhelm Kasthofer, in Bern.

Vorschlag des Obergerichtes:

1) Herr Fürsprecher Fröne, in St. Immer.
2) „ „ Bandelier, in Bern.

Von 107 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:
Herr Kasthofer 97 Stimmen.

„ Carrel 7 „
„ Fröne 3 „
„ Bandelier 0 „

Gewählt ist also Herr Wilhelm Kasthofer, in Bern.

Wahl eines Verwalters der Strafanstalt in Bern.

Gewählt wird im ersten Wahlgange mit 100 Stimmen
von 102 Stimmenden der vom Regierungsrathe vorgeschlagene
Herr I. K o pp, bisheriger Verwalter der Strafanstalt.

Militärvorlagen der Großrathskommission, und zwar
zunächst :

Beschlusses-Entwurf

betreffend

Schießübungen der Infanterie.

Der gedruckt ausgetheilte Vortrag des Regierungsrathes
an den Großen Rath betreffend die Militärvorlagen der
Großrathskommission lautet:

Herr Präsident,

Herren Großräthe!

Unterm 14. Februar abhin erhielten wir von der vom
Großen Rathe zur Berathung einiger auf den Antrag der
Staatswirthschaftskommission bei Anlaß der Behandlung des
Staatsverwaltungsberichtes vom Jahr 1869 gefaßten Beschlüsse,
betreffend Schießübungen der Infanterie und Offiziersbeförderungen,

niedergesetzten Kommission, drei von dieser
ausgearbeitete Beschlusses-, resp. Gesetzes-Entwürfe mit dem
Ansuchen, dieselben zu prüfen.

Es beschlagen diese Entwürfe:
I. Die Schießübungen der Infanterie (Dekretsentwurf) ;
II. Die Revision des Gesetzes über die Schützengesellschaf¬

ten (Beschlussesentwurf);
III. Die Beförderung und Versetzung der Jnfanterieofsiziere

(Gesetzesentwurf).

Schon vor der Vorlage der Anträge der
Staatswirthschaftskommission an den Großen Rath kamen wir in den

Fall, die hierauf bezüglichen Fragen zu berathen und, ohne
die Zweckmäßigkeit der angeregten Maßnahmen zu mißkennen,
hielten wir angemessen, mit Rücksicht auf die bevorstehende
Revision der schweizerischen Militärorganisation zu beantragen,
einstweilen die bezüglichen Anträge nicht erheblich zu erklären.

Dieser Antrag wurde vom Großen Rathe abgelehnt.
Als die Militärdirektion uns dann eine Berechnung über

die finanzielle Tragweite der beantragten Maßnahmen über
das Schießen der Infanterie machte und damit die Entwürfe
uns zur Vorlage kamen, stellte sich bei uns neuerdings die
Frage über Festhaltung am Standpunkte des einstweiligen
Nichteintretens, um so mehr, als die mittlerweile stattgehabten

Berathungen über die Bundesrevision eine vollständige
Umgestaltung unserer Militärverhältnisse und namentlich
derjenigen des militärischen Unterrichts in Aussicht stellen.

Der Entwurf III über die Offiziersbeförderungen wird
vielleicht durch diese Revision am wenigsten berührt. Anders
ist es aber mit den beiden andern Entwürfen, welche die
Schießübungen der Infanterie zum Gegenstande haben. Der
Unterricht der Infanterie wird auf den Bund übergehen. Die
hierüber eingegangenen Begehren und erfolgten Kundgebungen
sind so übereinstimmend, daß auch im Mindesten nicht an der
grundsätzlichen Einführung dieser weittragenden Neuerung
gezweifelt werden darf. Ist einmal dieser Grundsatz angenommen,

so liegt die Nothwendigkeit, die Schießfertigkeit unserer
Infanterie zu heben, nahe, und es steht dann zu erwarten,
daß der Bund mit der Uebernahme des Unterrichts auch für
die Schießübungen die den Zeitverhältnissen und den
verbesserten Waffen entsprechenden Vorschriften aufstellen werde.
Nicht unmöglich ist es aber, daß dann dieselben mit den dem

Großen Rathe vorzulegenden Entwürfen geradezu im Widerspruch

stehen oder auch derart sind, daß durch sie die weitere
Vollziehung der letztern dahinfällt. Wir anerkennen die
Nothwendigkeit der Hebung des Schießunterrichts der Infanterie
vollständig und würden deßhalb, wenn der Uebergang des ge-
sammten Jnfanterteunterrichts und damit auch des Schießunterrichts

an den Bund in ungewisser Ferne stünde, auch nicht
im Geringsten anstehen, die sofortige Annahme der Entwürfe
zu empfehlen. Allein inner dem Zeitraum längstens zweier
Jahre jedenfalls werden die neuen eidgenössichen Vorschriften
ins Leben getreten sein. Auch ist noch des Umstandes zu
erwähnen, daß die Durchführung der in Frage stehenden
Entwürfe eine vermehrte, jährlich wiederkehrende Ausgabe von
ungefähr Fr. 19,000 mit sich bringt, die im vierjährigen vom
Volke angenommenen Büdget nicht vorgesehen ist.

In Erwägung dieser Verhältnisse müssen wir den Wunsch
aussprcchen, es möchte die Berathung der Entwürfe verschoben
werden. Wenn wir uns nun auch in erster Linie in dieser
Weise aussprechen, so hielten wir doch für geboten, die
Entwürfe in der Sache zu behandeln, und es liegt das Ergebniß
unserer Berathung in den eventuellen Anträgen, die den drei
Entwürfen beigedruckt sind und die wir mit Gegenwärtigem
dem Großen Rathe vorzulegen die Ehre haben.

Zum Schlüsse halten wir es für unsere Pflicht, die
umsichtige, sachkundige und gründliche Behandlung der ganzen
Angelegenheit, die letztere in verschiedenen Militärkreisen und
Militärgesellschaften gefunden hat, lobend anzuerkennen.

Mit Hochachtung!

Bern, den 22. Mai 1871.

(Folgen die Unterschriften.)

Der Herr Präsident schlägt vor, den Entwurf der
Großrathskommission artikelweise zu berathen.



Kili an, Stellvertreter des Militärdirektors, als
Berichterstatter des Negiernngsrathes. Ich ergreife nicht das Wort,
um in erster Linie als Berichterstatter über das Materielle
des vorliegendes Entwurfes aufzutreten, denn dieß ist nach
meiner Ansicht zunächst Sache des Berichterstatters der
Kommission, welche die Vorlage ausgearbeitet hat. Ich ergreife
vielmehr das Wort, weil der Regierungsrath in Bezug auf
die Behandlung der Vorlagen der Großrathskommission mit
dieser nicht ganz einig geht. Der Regierungsrath glaubte
nämlich, dem Großen Rathe den Wunsch aussprechen zu
sollen, es möchte in die Vorlagen einstweilen nicht eingetreten
werden. Dieselben beziehen sich ans die anläßlich der
Berathung des Verwaltungsberichtes pro 1869 von der
Staatswirthschaftskommission gestellten Postulate Nr. 16 und 17

betreffend die Förderung des Schießwesens und die
Beförderung der Infanterieoffiziere. Der Regierungsrath hat sich

selbstverständlich mit diesen Postulaten schon vor ihrer
Berathung durch den Großen Rath beschäftigt, und er hat schon
damals gefunden, es sollten dieselben einstweilen verschoben
werden. In diesem Sinne war Herr Militärdirektor Karlen
beauftragt, dem Großen Rathe Bericht zu erstatten. Der
Militärdirektor kam diesem Auftrag nach, indessen scheint der

Bericht nicht ganz in dem Sinne ausgefallen zu sein, wie der

Regiernngsrath die Sache behandelt hatte, wenigstens konnte
dabei die Absicht des Regierungsrathes mißverstanden werden.
Er ist in materieller Beziehung mit der Sache selbst im großen
Ganzen einverstanden; auch erwünscht, daß sowohl in Bezug
auf das Schießwesen, als in Bezug auf die Beförderung der

Offiziere Verbesserungen eingeführt werden. Der Regierungsrath

glaubt aber, es sei gegenwärtig nicht der Zeitpunkt, auf
diese Materie einzutreten, und zwar mit Rücksicht auf die in
Aussicht stehende Revision der Bundesverfassung und der
damit zusammenhängenden Revision der Militärorganisation.
Schon im vorigen Jahre konnte man mit ziemlicher Sicherheit

annehmen, daß die Tendenz obwalte, das schweizerische

Militärwesen zu reorganisiren und zwar im Sinne der

Centralisation desselben/so daß auch der Unterricht der Infanterie

an den Bund übergehen würde. Der Große Rath hat
nun gleichwohl die Postulate erheblich erklärt und den
Beschluß gefaßt, es sollen diese Fragen näher untersucht werden.
Gleichzeitig setzte er eine Kommission nieder, um entsprechende

Vorlagen auszuarbeiten. Die Kommission kam diesem
Auftrage nach und theilte die von ihr entworfenen Vorlagen
dem Negierungsrathe zur Begutachtung mit. Diese Behörde
glaubte, an dem früher eingenommenem Standpunkt auch jetzt
noch festhalten zu sollen, obwohl sie in sachlicher Beziehung
im großen Ganzen mit der Kommission einverstanden ist.
Der Regierungsrath glaubte, diesen Standpunkt einnehmen

zu dürfen, ohne sich gegenüber dem Großen Rathe zu vergeben,
und zwar mit Rücksicht auf die nun noch klarer gestellte
Situation hinsichtlich der Reorganisation des schweizerischen
Militärwesens. Sie wissen, daß sich die Kommissionen der
eidgenössischen Räthe mit diesen Fragen beschäftigt haben, und
daß die nationalräthliche Kommission beantragt, es solle das

ganze Militärwesen an die Eidgenossenschaft übergehen und
speziell der Unterricht der Infanterie vom Bunde übernommen
werden. Sie wissen, daß auch die ständerätbliche Kommission
ähnliche Anträge stellt, die zwar nicht so bestimmt sind,
sondern mehr den Sinn haben, daß eine genauere Ueberwachung
durch den Bund stattfinden soll, als bis dahin. Ohne Zweifel
wird bei Anlaß der Behandlung der Frage der Revision der

Bundesverfassung auch die Frage der Centralisation des

Militärwesens behandelt werden. Wie verlautet, soll die
Revisionsfrage in einer außerordentlichen Sitzung der Bundesversammlung

zur Sprache kommen, die etwa im September
stattfinden wird. Da also in wenigen Monaten die Frage
der Centralisation des Militärwesens in der Bundesversammlung

entschieden werden wird, so glaubte der Regierungsrath,

Tagölatt des Großen Rathes t87t.

man solle doch wenigstens das Resultat der Revision der
Bundesverfassung abwarten. Ein zweiter Gesichtspunkt bezieht
sich auf die finanzielle Tragweite der Vorlagen, namentlich
derjenigen, welche die Schießübungen der Infanterie und die
Revision des Gesetzes über die Schützengesellschaften beschlagen.

Die Militär- und die Finanzdirektion haben die finanzielle

Tragweite dieser Entwürfe untersucht und gefunden,
daß sie eine Mehrausgabe von circa Fr. 26,666 zur Folge haben
werden. Diese Mehransgabe ist weder im dießjährigen, noch
im 4jährigen Büdget vorgesehen. Es wurde zwar die Ansicht
geltend gemacht, es könne diese Ausgabe noch in das Büdget
der Militärdirektion hineingebracht werden. Ich muß dieß
bezweifeln; denn ich weiß aus den Büdgetberathungen gar
wohl, wie sehr man immer dahin trachtet, anck das Büdget
der Militärdirektion möglichst zu reduziren, ein Bestreben,
das bei der Büdgetberathung überhaupt im Negierungsrathe
vorwaltet, um zu vermeiden, daß das Büdget mit einem Defizit

schließe. Wenn es sich nun ergibt, daß die Durchführung
der Entwürfe eine Mehrausgabe von Fr. 26,666 zur Folge
hat, die nicht mehr ins Büdget hineingebracht werden kann,
so ist dieser Punkt sicher auch der Berücksichtigung werth,
obwohl ich anerkenne, daß diese Ausgabe materiell eine sehr
gerechtfertigte ist; denn die Hebung des Schießwesens ist
allerdings ein Kardinalpunkt in unserm ganzen Militärwesen, auf
den man großes Gewicht legen muß'. — Dieß sind die
Rücksichten, welche den Regiernngsrath veranlaßten, bei Ihnen
den Wunsch auszusprechen, es möchte einstweilen in die
Vorlagen nicht eingetreten werden. Dabei wird aber anerkennt,
daß die Behandlung dieser Fragen sowohl von Seite der
Kommission, als von Seite der Militärvereine in einer sehr
lobenswerthen Weise stattgefunden hat, die sicher zur Hebung
unseres Militärwesens beitragen wird. Ich betone namentlich

und möchte dieß hier öffentlich anssprechen, daß es die
Militärdirektion und den Regierungsrath in hohem Maße
gefreut hat, zu sehen, daß die verschiedenen Militärvereine des
Kantons sich dieser Angelegenheit mit großem Eifer
angenommen und die ihnen gestellte» Fragen mit aller Umsicht
und mit großem Fleiße beantwortet haben. Der Regiernngsrath

möchte sich durchaus nicht den Schein geben, als wolle
er aus nichtigen Gründen die Sache verschieben. Er glaubt
aber, darauf aufmerksam machen zu sollen, daß, wenn die
Revision der Bundcsverfassung die Reorganisation und Centra-
lisation des Militärwesens mit sich führen sollte, dann ein
Theil der von der Kommission vorgelegten Anträge jedenfalls
nicht von großer Tragweite und nicht von langer Dauer sein
würde, indem sie mit den eidgenössischen Vorschriften vielleicht
in Widerspruch stehen würden. Hinsichtlich des Entwurfs
betreffend die «Schießübungen der Infanterie muß aber auch
darauf aufmerksam gemacht werden, daß im gegenwärtigen
Jahre ohnehin 9 Auszügerbataillone zu einer Waffeninspektion
und einer damit verbundenen eintägigen Schießübung einberufen

werden, so daß dem betreffenden Entwürfe dadurch so
ziemlich Genüge geleistet wird. Zwar ist dieß weniger der
Fall bei der Reserve, doch ist auch hier zu bemerken, daß die
in diesem Frühjahre für die Jnternirung einberufenen
Reservebataillone auch Schießübungen hatten. Der Regierungsrath
spricht also den Wunsch aus, es möchte die Berathung der
Entwürfe einstweilen noch verschoben werden. Der
Regierungsrath hielt diese Form für angemessen, weil er die
materielle Wichtigkeit der Sache anerkennt. Er glaubt, wie
gesagt, sich gegenüber dem Großen Rathe nicht zu vergeben,
wenn er, nachdem nun die Revision der Bundesverfassung
eine bestimmte Gestalt angenommen hat, seine frühere Ansicht
aufrecht hält. Es wird dem Regierungsrath kaum ein Vorwurf

gemacht werden können, wenn er in solchen Fragen eine
selbstständige Stellung einnimmt und nicht deßwegen von seiner
Ueberzeugung abgeht, weil der Große Rath die betreffenden
Postulate als dringlich angenommen bat. Ich nehme an, der
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Große Rath wolle nichts Anderes, als daß der Regierungsrath

seine Ueberzeugung ausspreche. Der Regiernngsrath
stellt also keinen eigentlichen Verschiebungsantrag, sondern
möchte den Großen sttath nur auf die hervorgehobenen Punkte
aufmerksam machen. Sie mögen nun entscheiden. Für den

Fall, daß das Eintreten beschlossen werden sollte, hat der
Regierungsrath die von der Kommission ausgearbeiteten
Entwürfe durchberathen und stellt einige eventuelle Abänderungs-
anträge, die dann bei der artikelweisen Berathung zur Sprache
kommen würden.

Herr Präsident. Der Wunsch, den die Regierung
ausspricht, es möchte die Angelegenheit einstweilen verschoben
werden, kommt materiell einem Antrage gleich, und ich

betrachte ihn daher als eine Ordnungsmotion, über die ich die

Umfrage eröffne.

Meyer, als Berichterstatter der Kommission. Sie erinnern

sich noch, daß die Staatswirthschaftskommisston im verflossenen

Jahre anläßlich der Behandlung des Staatsverwaltungsberichtes

verschiedene Anträge betreffend die Hebung des Schießwesens

und die Beförderung der Infanterieoffiziere stellte. Die
Regierung hat damals, ganz gleich wie heute, gesagt, sie gebe
die Richtigkeit dieser Anträge zu, allein dieselben seien
gegenwärtig nicht zeitgemäß, da durch die bevorstehende Bundesrevision

das ganze Militärwesen in die Hand der
Bundesbehörden werde gelegt werden. Die Frage rief in der
letzten Novembersesflon eine längere und gründliche
Diskusston im Schooße des Großen Ratbes hervor, und schließlich

genehmigte dieser mit überwiegender Mehrheit die Postulate

der Staatswirthschaftskommisston und setzte auf einen
in seiner Mitte gefallenen Antrag eine spezielle Kommission
zur Ausarbeitung' bezüglicher Vorlagen nieder. Ich hatte die

Ehre, in diese Kommission gewählt zu werden, und habe nun
heute die Satisfaktion, Ihnen mitzutheilen, daß die Kommission

mit vielem Eifer und Ausdauer die Arbeit au die Hand
genommen und durchgeführt hat. Leider konnte ich dabei
nicht immer Theil nehmen, da ich unterdessen in aktiven
Militärdienst berufen wurde. Damit die Sache möglichst
gründlich behandelt werde, legte die Kommission allen im
Kanton bestehenden Militärvereinen gewisse auf die Vorlagen
Bezug habende Fragen zur Beantwortung vor. Diese Fragen
wurden von allen Vereinen mit wahrem Jubel begrüßt. Ich
darf mich wohl dieses Ausdruckes bediene»; denn die
eingelangten Antworten lassen keinen Zweifel darüber, daß die
angeregten Fragen im großen Publikum eine bedeutende
Theilnahme, ja sogar an einzelnen Stellen Begeisterung erregten.
Nachdem die Kommission von den eingelangten Antworten
Kenntniß genommen und sie verarbeitet hatte, schritt sie zur
Ausarbeitung ihrer Vorschläge. Sie theilte dieselben hierauf
dem Regierungsrath mit, der sie seinerseits einläßlich behandelte.

Nachdem der Große Rath im vorigen Jahre die
Dringlichkeit der Sache anerkannt und die Anregungen der
Staatswirthschaftskommisston für begründet erklärt, nachdem
auch die Regierung die Begründtheit vollständig zugegeben hat,
muß es nun im höchsten Grade auffallen, daß die Regierung
es heute nicht über sich vermocht hat, das sofortige Eintreten
zu empfehlen. Mich wenigstens hat dieß, ich erkläre es offen,
sehr unangenehm berührt, und ich begreife das Vorgehen des

Regierungsrathes nicht. Nachdem der Große Rath die Dringlichkeit

der Sache beschlossen hatte, hätte die Regierung wohl
nachgeben könne», ohne dadurch ihrem prinzipiellen Standpunkte

irgendwie zu nahe zu treten. Die Regierung macht
zwei Gründe für die Verschiebung geltend: die Bundesrevision

und den Finanzpunkt. Gestatten Sie mir einige Worte
der Erwiderung auf diese beiden Einwendungen. Die
Bundesrevision steht allerdings vor der Thüre, und die Behörden
beschäftigen sich schon seit längerer Zeit damit. Allein es ist
noch gar nicht gesagt, daß die Bundesrevision angenommen

werde, sondern es hat den Anschein, als ziehe die Sache sich

noch längere Zeit hinaus. Wenn die Vorlagen, wie sie von
der Bnndesrevisionskommisston ausgearbeitet sind, in Bausch
und Bogen der Abstimmung unterstellt werden, wie die
vorberathende Kommission des Nationalrathes beantragt, so
wird höchst wahrscheinlich die ganze Bundesrevision verworfen
werden. Dann stehen wir wieder auf dem gleichen Standpunkt

wie beute, mit dem Unterschiede jedoch', daß wir die
Zeit verloren haben. Gesetzt aber auch, die Bundesrevision
werde angenommen, so ist es doch nicht möglich, daß bis im
Winter die Volksabstimmung erfolge. Wenn dieß aber auch
der Fall wäre, so braucht es doch wenigstens wieder ein Jahr
zur Vorberathung und Durchberathung der organischen
Gesetze, die infolge der Bundesrevision werden nothwendig werden.

Sind die Gesetze erlassen, so fehlen noch die nöthigen

Reglemente und Verordnungen, deren Aufstellung, wenn
sie gehörig ausgearbeitet werden sollen, ebenfalls längere Zeit
in Anspruch nehmen wird. Es kann daher mit Sicherheit
angenommen werden, daß, wenn auch der Bund die ganze
Instruktion an die Hand nimmt, wenigstens drei Jabre'vergehen

werden, bevor wir dazu kommen, im Militärwesen
die angestrebten Aenderungen einzuführen. Sollen wir nun
angesichts aller dieser Eventualitäten noch zuwarten, nachdem
wir die Wichtigkeit und Dringlichkeit der Sache beschlossen
haben? Ich sage, nein. Es handelt sich hier um eine Sache,
von welcher unter Umständen die Wabrung unserer Neutralität

und unserer selbstständigkeit abhängen kann. Es lohnt
sich daher gewiß der Mühe, die Sache näher zu prüfen und
derselben ein größeres Interesse zuzuwenden, als es an
einzelnen Orten der Fall zu sein scheint. Sie sind sicher noch
alle unter dem Eindruck der Ereignisse, die im Laufe des
letzten Winters an unserm Vaterlande vorbeigegangen sind; Sie
Wissen, wie große Anstrengungen die Schweiz machen mußte,
um ihre Grenzen zu decken, und wie die drohende Gefahr
mit knapper Noth, unter dem Schutze der Vorsehung, die von
jeher, unser Land bevorzugte, sowie infolge von Umständen
eigener Art, ohne weitere Folgen an uns vorbeiging. Dieß
beweist aber nicht, daß unter andern Umständen die Sache
nicht einen andern Ansgang hätte nehmen können. Wenn
wir unsererseits nicht Alles thu», was in unsern Kräften steht,
um unsern Wehrstand auf denjenigen Grad der
Vervollkommnung zu bringen, der nöthig ist, um mit Aussicht auf
Erfolg daran zu denken, uns gegen das Ausland zu vertheidigen,

so machen wir uns eines Vorwnrfes schuldig, gegen
den ich mich hier öffentlich verwahre. Es wird Sie vielleicht
interessiren, zu vernehmen, wie man im letzten Winter,
namentlich in der französischen Armee, die Beobachtung der
schweizerischen Neutralität ansah. Ich habe von mehreren
Generalen der französischen Armee bestätigen hören, daß sie
den Befehlen der Tasche hatten, unter gewissen Verhältnissen
durch die Schweiz zu marschiren, also unsere Grenzen nicht
zu respektiren. Wenn man angesichts der offiziellen Versicherung,

man werde unsere Neutralität unter allen Umständen
respektiren, derartige Erfahrungen macht, so ist man sicher
zum Mißtrauen berechtigt und soll für die Zukunft Vorsorge
treffen. Wo es sich also um solche Güter handelt, kommt
auch die Finanzfrage nicht in Betracht, welche als zweiter
Grund von der Regierung hervorgehoben wird, indem sie
betont, die Durchführung der Entwürfe würde eine jährliche
Ausgabe von Fr. 20,0(10 zur Folge haben. Wir haben in
der Kommission auch gerechnet und sind zu einer etwas
andern Summe gekommen, indessen will ich den Ansatz der
Regierung annehmen. Ich muß jedoch darauf aufmerksam
machen, daß es sich durchaus nicht um eine Mehr ausgab?
von Fr. 20,000
handelt; denn da bereits ein Kredit von „ 6,000
ins Budget aufgenommen ist, so reduzirt sich die
Mehrausgabe auf

Fr. 14,000



Man hat nun aber bereits bei der Aufstellung des 4jährigen
Budgets darauf aufmerksam gemacht, daß es der Fall wäre,
für diese Ausgabe einen Ansatz aufzunehmen. Ich habe
damals den Herrn Regierungspräsidenten angefragt, ob er die
Aufnahme eines besondern Ansatzes zu diesem Zwecke für
nothwendig halte; wenn ja, so werde ich einen bezüglichen
Antrag stellen. Herr Regierungspräsident Weber hat mir
erklärt, daß, wenn der Große Rath die Vorschläge der
Kommission genehmige, aus den Ueberschüssen bei andern
Rubriken ohne Schwierigkeit Fr. l4 15, WO zu diesem Zwecke
verwendet werden können, ohne daß dadurch eine Störung
des 4jährigen Finanzplanes verursacht werde. Der Finanzpunkt

kann daher weder mit Beziehung auf das Büdget, noch
mit Rücksicht auf die Größe der nöthig werdenden Ausgabe
in Frage kommen, wo es sich um solche Interessen handelt.
Wie würde es übrigens, frage ich schließlich, aufgenommen
werden, wenn der Große Rath, nachdem er bereits letztes
Jahr die Dringlichkeit der Sache erkannt hat, die Angelegenheit

nun auf die lange Bank schieben würde? In andern
Kantonen ist man nicht so karg. Die nämliche Frage wurde
im vorigen Jahre ungefähr zu gleicher Zeit, wie im hiesigen
Großen Rathe, auch im Kanton Zürich behandelt. Dort hat
die Regierung beantragt, jährlich ungefähr Fr. 15,WO für
Schießübungen zu verwenden. Aus der Mitte der Versammlung

ist der Antrag gefallen, den Ansatz auf Fr. 25,OW zu
erhöhen, und ein zweiter Antrag wollte sogar auf Fr. 35,WO
gehen. Der Große Rath von Zürich hat mit großer Mehrheit

für den höchsten Ansatz von Fr. 35,OW entschieden. — Mit
Rücksicht auf das Angebrachte stelle ich den Antrag, es möchte
sofort in die Berathung der Entwürfe eingetreten werden.

Abstimmung.

Für die Verschiebung der Berathung Minderheit.

Es folgt somit die artikelweise Berathung des Entwurfes
der Großrathskommission betreffend Schießübungen der
Infanterie.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in der Absicht, die Schießtüchtigkeit der Infanterie zu fördern,

in näherer Ausführung von § 79 der Militärorganisation
vom Jahr 1852,

beschließt:
8. 1-

Die Infanterie des Auszugs und der Reserve hat außer
den bereits vorgeschriebenen, auch in Zukunft mit den
Wiederholungskursen verbundenen Schießübungen noch folgende
fernere Schießübungen zu bestehen.

Der Regierungsrath beantragt, die Vorlage „Dekret" statt
„Beschluß" zu nennen.

Die Kommission stimmt diesem Antrage bei.

Der Eingang und der § 1 werden mit dieser Abänderung
der Ueberschrift genehmigt.

§2.
In denjenigen Jahren, in welchen die Bataillone des

Auszugs und der Reserve keinen Wiederholungskurs haben,
werden die Offiziere und die gewehrtragende Mannschaft
derselben zwei Mal für je längstens einen Tag zu speziellen

Schießübungen besammelt. Die Anzahl Schüsse für jede
dieser Schießübungen beträgt 15 per Mann.

Der Regierungsrath trägt auf Streichung der Worte „zwei
Mal" und „je" an.

Herr Berichterstatter der Kommisston. Hier ist
eine der Hauptabweichungen zwischen der Vorlage der
Kommission und den Anträgen des Regierungsrathes. Dieser will
jährlich nur Eine Schießübung, während die Kommission
beantragt, zwei solche vorzuschreiben. Die Kommission ist der
Ansicht, wenn man den Zweck einigermaßen erreichen und
unsere Militärs mit der neuen Schießwaffe hinreichend bekannt
machen will, so genüge es nicht, nur einen einzigen Schießtag
anzuordnen. Die Kommisston schlägt deßhalb zwei solche vor.
Dieser Vorschlag ist auch aus dem Grunde empfehlenswerth,
weil, wenn zwei Uebungen stattfinden, die Leute gezwungen
werden, ihre Waffen in gehörigem Zustande zu erhalten;
denn es wird mit jeder Schießübung eine Waffeninspektion
verbunden werden. Wenn man so große Opfer für so
vorzügliche Waffen bringt, so soll auch dafür gesorgt werden,
daß diese in gutem Stande erhalten werden. Die Kommission
wünscht daher, es möchte die von ihr vorgeschlagene Redaktion
angenommen werden, mit Ausnahme des Wortes „längstens",
das als überflüssiig gestrichen werden kann.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Der
Regierungsrath ist der Ansicht, es sollen die Schießübungen
nur aus einen einzigen Tag beschränkt werden. Es ist dabei
nicht zu vergessen, daß es sich hier nur um die Mannschaft
derjenigen Bataillone handelt, welche in dem betreffenden Jahre
keinen Wiederholungskurs bestanden haben. Auch ist ins
Auge zu fassen, daß die in den 2 und 3 vorgesehenen
Schießübungen als eine Mehrleistung unserer militärischen
Mannschaft zu betrachten sind, da sie über die Forderungen
der eidgenössischen Militärorganisation und des damit in
Verbindung stehenden Bundesgefetzes vom i5. Juli 1862, sowie
über die Forderungen der kantonalen Militärorganisation
hinausgehen. Ich gebe zwar zu, daß mit Rücksicht auf die
Einführung der neuen Waffe in andern Kantonen ebenfalls
solche Schießübungen über die Forderungen der eidgenössichen
Gesetze hinaus eingeführt worden sind. Allein der Regierungsrath

hat gleichwohl gefunden, man solle nicht aus einmal
zu weit gehen und es bei einem einzigen Tage bewenden
lassen. In denjenigen Jahren, in welchen die Bataillone
ihren Wiederholungskurs bestehen, welcher Fall im § 3
vorgesehen ist, soll nach dem Dafürhalten des Regierungsrathes
keine spezielle Schießübung mehr stattfinden. Ich mache noch
darauf aufmerksam, daß bei den Schießübungen weder Sold
noch Verpflegung verabfolgt wird, worin ein Grund mehr
liegt, nicht auf einmal zu große Forderungen an die Mannschaft

zu stellen. Die Regierung trägt aus diesen Gründen
auf Streichung der Worte „zwei Mal" und „je" an.

H o fer, Fürsprecher. Ich muß den Antrag des
Regierungsrathes bekämpfen. Wenn Sie das Schießwesen bei der
Infanterie nicht heben, so sind die enormen Militärausgaben,
die alljährlich verwendet werden, vergeblich. Eine Hauptsache

bei dem heutigen Stande der Taktik ist, daß die
Soldaten mit ihrer Waffe gehörig vertraut sind. Was nützen
uns kostbare und prächtige Gewehre, wenn der Soldat sie

nicht zu handhaben und nicht damit zu schießen weiß? Wollen
Sie sparsam sein, so verwenden Sie lieber einen Theil der
Kosten der übrigen Instruktion und der Wiederholungskurse
auf das Schießwesen. Wenn der Herr Berichterstatter des

Regierungsrathes sagt, man wolle weiter gehen als die
eidgenössischen Vorschriften, so erwidere ich darauf, daß die
eidgenössischen Vorschriften eben schon sehr alt und nicht auf
die heutigen Verhältnisse berechnet sind. Wenn wir unser
Militärwesen auf das Jahr 1852 zurücksetzen wollen, dann



44

können wir allerdings manche Ausgabe ersparen, wir dürfen
uns dann aber nicht einbilden, eine Armee zu besitzen, welche
im Stande ist, das Vaterland zu vertheidigen. Um nun aber
unsere Mannschaft auch »nr einigermaßen mit ihrer Waffe
vertraut zu machen und im Schießen zu üben, genügt ein
einziger Tag im Jahre, wo 15 Schüsse geschossen werden,
gewiß nicht. Es ist daher vollkommen gerechtfertigt, in
denjenigen Jahren, wo ein Bataillon keinen Wiederholungsknrs
zu bestehen hat, für dasselbe zwei Schießübungen, d. h. je
einen Tag im Frühling und im Herbst, und in den übrigen
Jahren, wo ein Wiederholungskurs staltfindet, Eine Uebung
anzuordnen, wobei die Mannschaft unter der Aufsicht der
Offiziere sich im Schießen üben muß. Wollen Sie die
nöthigen Mittel nicht bewilligen, so streichen Sie auch alle
andern Ausgaben, die bis jetzt im Interesse des Unterrichts
verwendet worden sind.

A b sti m m u n g.

Für die Redaktion der Kommission Mehrheit.

8 3.

In denjenigen Jahren dagegen, in welchen die Bataillone
den Wiederholungskurs bestehen, findet außer demselben nur
eine spezielle Schießübung statt. Die Anzahl Schüsse für diese

Uebung beträgt ebenfalls 15 per Mann.

Der Regierungsrath stellt den Antrag, diesen Artikel
fallen zu lassen.

Herr B e r i ch t e r st a t t e r des Regierungsrathes. Die
gleichen Gründe, welche den Regierungsrath veranlaßten, bei

§ 2 zu beantragen, es möchte nur Eine Schießübung
angeordnet werden, bewegen ihn anch hier, die Streichung des H 3

vorzuschlagen. Ich erlaube mir übrigens, bei diesem Anlasse
darauf aufmerksam zu machen, daß ich persönlich weder mit
dem bei H 2, noch mit dem beim vorliegenden Paragraphen
gestellten Antrage des Regierungsrathes einverstanden bin.
Auch ich war der Ansicht, es solle die Zahl der Schießübungen

nach dem Vorschlage der Kommission bestimmt werden.
Die Mehrheit des Regierungsrathes war jedoch damit nicht
einverstanden. Mit Rücksicht auf Ihren bei H 2 gefaßten
Beschluß finde ich mich nicht veranlasst, den Antrag des
Regierungsrathes noch weiter zu vertheidigen.

Abstim mung.

Für den H 3 Mehrheit.

8 4.

Die Schießübungen haben in den Bezirken der Mannschaft

und in Abtheilungen, welche die Stärke von 155 Mann
nicht übersteigen dürfen, stattzufinden. Hiebet können je nach
Maßgabe der Verhältnisse mehrere Gemeinden betheiligt sein.

Ohne Einsprache genehmigt.

8 5.

Die Munition für diese Schießübungen wird vom Staate,
die Scheiben mit Zubehör dagegen von den Gemeinden ge¬

liefert und zwar je eine Scheibe auf fünf angesessene Gewehr-
tragende der Infanterie des Auszugs und der Reserve. Jedoch
im Ganzen nie mehr als 35 Scheiben.

E g g er, Hektor. Ich halte es nicht für gerechtfertigt,
den Gemeinden die Lieferung der Scheiben aufzubürden. Man
muß bedenken, wie viele tausend Scheiben im Kanton aufgestellt

werden müssen. Es ist Sache des Staats und nicht der
Gemeinden, die Scheiben zu liefern. Es wäre dieß für
einzelne Gemeinden eine große Last. Man könnte sich anch fragen,
ob es nicht zweckmäßig wäre, die nämlichen Scheiben in
verschiedenen Gemeinden zu verwenden, so daß sie abwechselnd
bald in dieser, bald in jener Gemeinde aufgestellt würden.
Ich stelle den Antrag, es sei der § 5 also zu fassen i „Die
Munition für diese Schießübungen, sowie, die Scheiben mit
Zubehör werden vom Staate geliefert, und zwar ?c."

Dr. Müller, Albert. Ich finde im Entwürfe keine
Bestimmung, welche sagt, wo die Scheiben aufgestellt werden
sollen. Die Gemeinden mußten bis dahin einen Schießplatz
»erzeigen, aber es fragt sich, ob die bisherigen Schießplätze
für weite Distanzen eingerichtet sind. Es wird daher hier
gesagt werden müssen, ob die Gemeinden verpflichtet sind, solche
Schießplätze anzuweisen.

Herr Berichterstatter der Kommission. Die
Kommission hielt es nicht für nothwendig, hier von Schießplätzen
zu reden, weil das Gesetz über die Militärorgauisation im
§ W die Gemeinden bereits verpflichtet, die erforderlichen
Schießplätze einzuräumen. Den Antrag des Herrn Eggcr, dem
Staate die Anschaffung der Scheiben aufzulegen, muß ich
entschieden bekämpfen. Die Last ist für die Gemeinden nicht so
groß; denn nach dem Entwürfe braucht auch die größte
Gemeinde, die Stadt Bern, nicht mehr als 35 Scheiben zu
liefern, und die Kosten einer Scheibe werden nur Fr. 5 bis
höchstens Fr. 6 betragen. Müßte aber der Staat die Scheiben
im ganzen Kanton liefern, so würde er dadurch erheblich
belastet werden, während für die einzelnen Gemeinden nur eine
kleine Ausgabe nöthig wird.

Herr V e r i ch t e r st a t ter des Regicrnngsrathes. Auch
ich mochte nicht dem Staate die Kosten der Scheiben aufbürden.

Wie Sie aus dem Votum des Herrn Berichterstatters
der .Kommission entnommen haben, sind die Kosten für die
einzelnen Gemeinden sehr gering. Würde man aber die Lieferung

der Scheiben dem Staate aufbürden, so würde dieß für
ihn eine beträchtliche Ausgabe zur Folge haben. Ich empfehle
die unveränderte Annahme des H 5.

B r u n n er in Meiringen. Wenn die Kosten sehr gering
sind für die Gemeinden, so sind sie es auch für den Staat.
Das Bedenken, das man allfällig haben könnte, daß der
Staat die Scheiben theurer bezahlen müßte als die Gemeinden,
läßt sich dadurch beseitigen, daß der Staat den Gemeinden
eine fixe Entschädigung per Scheibe gibt. Der Berichterstatter
der Kommission sagte, eine Scheibe koste Fr. 5—6. Erkläre
man nun im § 5: „Der Staat leistet den Gemeinden für
die Lieferung der Scheiben eine Entschädigung von Fr. 5 per
Scheibe." Ich sehe keinen besondern Grund, warum die
Gemeinden die Scheiben liefern sollen. Sie haben wahrhaftig
ohnehin schon Lasten genug zu tragen. Bedenke man, was die
Gemeinden tragen müssen in Betreff der Einguartirung (wofür

die Entschädigung bei weitem nicht hinreicht), im Ärmen-
wesen, in Schwellenangelegenheiten :c. Unsere Gemeinden
haben nicht solche Einnahmen, wie z. B. die Gemeinden in
Frankreich, welche Zölle zc. beziehen können. Ich trage daher
auf Aufnahme eines Zusatzes im angedeuteten Sinne an.

Karr er. Ich mache auf die Folgen der Anträge der
Herren Egger und Brunner aufmerksam, welche deni Staate



die Kosten der Scheiben auferlegen möchten. Nach Vorschrift
des § 5 soll je eine Scheibe auf fünf angesessene Gewehrtragende

aufgestellt werden. Wir haben nun ungefähr 20,000
Gewehrtragende, was circa 4,000 Scheiben ergeben würde.
Hätte der Staat die Scheiben zu liefern, so würde dieß für
ihn eine bedeutende Ausgabe von vielleicht Fr. 20,000 zur
Folge haben, während die einzelnen Gemeinden dadurch nicht
sehr belastet werden, namentlich, da sie die Scheiben vielleicht
um die Hälfte billiger liefern können als der Staat. Herr
Brunner sollte sich dann auch noch näher darüber aussprechen,
ob die Entschädigung von Fr. 5 per Scheibe alljährlich
entrichtet werden soll oder jeweilen nur danu, wenn die Scheiben
erneuert werden müssen. Im letztern Falle kann ich übrigens
zum Voraus die Versicherung geben, daß der Staat alle
Jahre um neue Scheiben würde angegangen werden, während,
wenn diese durch die Gemeinden geliefert werden, sie vielleicht
5—10 Jahre gebraucht werden können. Die Gemeinden werden,

wenn sie die Scheiben anschaffen müssen, viel sorgfältiger
damit umgehen, als wenn der Staat sie bezahlt.

Schmid Andreas. Herr Brunner hat gefühlt, daß der
Antrag des Herrn Egger nicht angenommen werden kann,
weil die Magazinirung der Scheiben und ihr Transport auf
die Schießplätze den Staat theurer würden zu stehen kommen,
als die Scheiben selbst. Herr Brunner hat deßhalb
vorgeschlagen, der Staat solle einen Beitrag von Fr. 5 an die
Scheiben liefern. Man nimmt nun an, der Unterhalt betrage
10°/^, also hier Rp. 50. Wollen Sie nun wegen dieser
Rp. 50, welche der Staat den Gemeinden per Scheibe bezahlen

soll, eine eigene Kontrole errichten und vielleicht einen
eigenen Rechnungsführer anstellen? Offenbar nicht. Nehmen
wir den § 5 an, wie er vorliegt.

Hofer, Fürsprecher. Herr Brunner sagte, er sehe nicht
ein, warum die Lieferung der Scheiben den Gemeinden
auferlegt werden solle. Ich glaube, es sei ein solcher Grund
vorhanden, und es steht derselbe mit dem Projekt betreffend
Revision des Gesetzes über die Schützengesellschaften in Verbindung,

wodurch es der Mannschaft und zwar auch den
Unbemittelten möglich gemacht werden soll, in eine Schützengesellschaft

zu treten. Man will das dadurch möglich machen, daß
der Staat seine Gratifikationen an die Schießvereine nicht
mehr in baarem Gelde, sondern in Munition ausrichtet.
Dazu kommt der Beitrag, den der Bund in Form von
Munition an die Schießvereine ausrichtet. In dieser Richtung
bat also auch der Unbemittelte nicht so große Ausgaben.
Diese bestanden aber bisher namentlich in den Eintritts- und
Unterhaltungsgeldern, welche von den Schützengesellschaften
erhoben wurden, aber auch hier sollen Erleichterungen eingeführt

werden; denn es ist klar, daß z. B. ein Knecht, der
von seiner Hände Arbeit lebt, nicht Fr. 6—8 an eine
Schützengesellschaft zahlen kann. Es soll diesen Gesellschaften nun
dadurch eine Erleichterung geschaffen werden, daß die Anschaffung
der Scheiben den Gemeinden überbunden wird, welche sie

dann den >schützengesellschaften gegen angemessenen Unterhalt
zum Gebrauch überlassen. Der Unterhalt kommt nicht so hoch

zu stehen, wie Herr Schmid berechnete. Würde man dem
Staate die Lieferung der Scheiben übertragen, so hätte man
ein sehr kompiizirtes Räderwerk, was wir vermeiden sollen.

Trachsel. Ich bin ebenfalls der Ansicht, daß es nicht
wohl thunlich ist, dem Staate die Kosten der Scheiben
aufzubürden, auf der andern Seite möchte ich aber auch die
Gemeinden nicht zu sehr belasten. Ich glaube, es sei nicht nöthig,
auf je 5 Gewehrtragende eine Scheibe aufzustellen. Es werden
bei den Schießübungen nie alle Gewehrtragenden erscheinen,
sondern manche werden wegen Krankheit, Abwesenheit w. sich

nicht einfinden. Unter den Gewehrtragenden sind zudem auch

Tagblatt des Großen Rathes t871.
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Scharfschützen, die ihre eigenen Schießübungen haben und an
den hier vorgesehenen nicht Theil zu nehmen brauchen. Ich
glaube daher, es genüge, wenn auf je zehn Gewehrtragende
eine Scheibe vorhanden ist, und ich trage daher darauf an,
statt „fünf" zu sagen: „zehn."

Herr Berichterstatter der Kommission. Die
Konsequenz des Antrages des Herrn Trachsel wäre die, daß man
entweder die Schießübungen auf 2 Tage ausdehnen müßte
oder daß nicht sämmtliche Mannschaft zum Schießen gelangen
würde. Die Kommission ist nämlich der Ansicht, bei diesen
Schießübungen sei es nicht Hauptsache, schnell zu schießen,
sondern es solle dabei der Unterricht in ganz ruhiger Weise
ertheilt werden. Ich muß daher an der von der Kommission
vorgeschlagenen Redaktion festhalten.

Gfeller in Wichtrach. Ich stimme dem Antrage des
Herrn Trachsel bei. Ich glaube denn doch, daß diese
Schießübungen auch den Zweck haben, unsere Mannschaft im Schnellschießen

zu üben, worauf bekanntlich bei der gegenwärtigen
Art und Weise der Kriegführung ein Hauptgewicht zu
legen ist.

Da Niemand mehr das Wort verlangt, so schließt der
Herr Präsident die Umfrage.

Brunn er in Meiringen. Ich modifizire meinen
Antrag dahin, daß statt „Fr. 5" gesagt werde: „eine angemessene
Entschädigung".

Herr Präsident. Die Diskussion ist zwar geschlossen,
wenn indessen Niemand gegen diesen Abänderungsantrag des
Herrn Brunner etwas einzuwenden hat, so will ich denselben
noch zulassen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
muß mich gegen den Antrag des Herrn Brunner aussprechen

Herr Präsident. Sobald reklamirt wird, kann der
letzte Antrag des Herrn Brunner nicht in Abstimmung
gebracht werden, es sei denn, daß die Versammlung die
Wiedereröffnung der Umfrage beschließt, worüber ich abstimmen
lassen will.

Abstimmung.
Für Wiedereröffnung der Umfrage Minderheit.

Egg er, Hektor. Gestatten Sie mir noch eine Erläuterung

meines Antrages. Ich beabsichtige mit demselben nicht,
daß der Staat die Scheiben von Bern aus in nstura liefern
soll, sondern ich wünsche nur, daß der Staat den Gemeinden
ein Aequivalent gebe, über dessen Größe die Regierung sich
dann mit den betreffenden Gemeinden verständigen würde.

von Er lach. Ich möchte zu dem § 5 auch einen
Antrag stellen

Herr Präsident. Die Diskussion ist geschlossen, und
es können keine Anträge mehr gestellt werden.

Abstimmung.
1) Eventuell für den Antrag des Herrn Egger Minderheit.

„ „ „ „ „ „ Brunner Mehrheit.
2) Definitiv für den Antrag der Kommission Mehrheit.

„ „ „ „ des Herrn Brunner Minderheit.
3) Für den Antrag des Herrn Trachsel Minderheit.
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8 6.

Die Uebungen finden an Werktagen und im Wehrkleid

statt; dieselben sollen, wo die Entfernung nicht zu groß
ist, von Offizieren, welche zu der betreffenden Mannschaft
gehören, geleitet, sowie von den betreffenden Stabsoffizieren
und vom Oberinstruktor wechselweise direkt überwacht werden.

Der Regierungsrath stellt den Antrag, dem § 6 folgende
Fassung zu geben:

„Die Schießübungen finden im Wehrkleide statt. Sie
„sollen von den zugehörenden Offizieren geleitet und von
„den Stabsoffizieren überwacht werden. Der Oberin-
„struktor hat diesen Uebungen wechselweise so viel möglich
„beizuwohnen."

Der Herr Präsident theilt mit, daß die Kommission
sich dem Antrage des Regierungsrathes anschließe, mit der
Modifikation jedoch, daß nach „finden" „an Werktagen und"
eingeschaltet und der letzte Satz fallen gelassen werde.

Herr Berichterstatter der Kommission. Wie
bereits der Herr Präsident mittheilte, stimmt die Kommission
der Redaktion bei, welche der Regierungsrath vorschlägt, doch

möchte sie noch beifügen, daß die Schießübungen an Werktagen

stattfinden sollen. Die Kommission legt großen Werth
darauf, daß die Schießübungen wirklich das werden, was
man damit beabsichtigt, daß sie nicht Anlaß zu Trinkgelagen
geben, sondern daß dabei Ernst und militärischeOrdnung herrsche.
Finden die Uebungen an Sonntagen statt, wird sich viel
Publikum dabei versammeln, was sicher einen nachtheiligen Einfluß

auf die Ruhe und Ordnung ausüben würde, die dabei
beobachtet werden müssen. Es sprechen auch noch andere
Gründe für den Autrag der Kommission. Da, wo die Schießplätze

in der Nähe von Kirchen sind, würden die Schießübungen,

die jedenfalls schon am Morgen beginnen müssen,
Aergerniß und Störungen verursachen. Die übrigen Abänderungen,

welche beantragt werden, betreffen mehr die
Redaktion.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Der
Antrag des Regierungsrathes geht in Bezug auf die Bestimmung,
daß die Schießübungen an Werktagen stattfinden sollen, mit
dem Antrag der Kommission im Grunde so ziemlich einig.
Der Regierungsrath glaubte, es sei besser, hierüber gar nichts
zu sagen, sondern dieß der Exekution zu überlassen. Im
Allgemeinen würde die Militärdirektion die Schießübungen an
Werktagen anordnen, indessen könnte es vielleicht hie und da
Verhältnisse geben, wo es möglich wäre, die Uebungen an einem
Sonntage vornehmen zu lassen, ohne daß andere, z. B. religiöse
Interessen dadurch beeinträchtigt würden. Mit dem Fallenlassen
des letzten Satzes kann sich die Regierung einverstanden erklären,
da es Sache der Exekution ist, zu bestimmen, ob und wo der
Oberinstruktor den Schießübungen beiwohnen soll. Es ist wohl
selbstverständlich, daß er, wenn irgend möglich, den Uebungen

beiwohnen wird, um sie zu überwachen.

Abstim mung.
Für die Einschaltung der Worte „an Werktagen

und" 66 Stimmen.
Dagegen 46 „

Der § 6 ist somit in der von der Regierung vorgeschlagenen

Fassung mit den von der Kommission beantragten
Modifikationen genehmigt.

8

Den Offizieren und der Mannschaft wird für diese Uebungen

weder Sold noch Verpflegung verabreicht.

Ohne Bemerkung genehmigt.

8 8.

Die Schießresultate siud den betreffenden Bataillonskommandanten

einzureichen, welche dieselben von ihren Bataillonen

zu Handen der Mtlitärdirektion zusammenzustellen.

Der § 8 wird ohne Einsprache angenommen.

8 9.

Sämmtliche Offiziere des Auszugs und der Reserve sind
von dem Zeitpunkte an, wo gegenwärtiger Beschluß in Kraft
tritt, verpflichtet, Mitglieder einer Schützengesellschaft zu sein,
und wo keine Schützengesellschaften bestehen, solche zu gründen.

Für die Unteroffiziere beider Altersklassen tritt diese
Bestimmung in Kraft von der Revision des gegenwärtigen
Gesetzes über die Schützengesellschaften hinweg.

Dieser Beschluß tritt sofort in Kraft. — Aer Regierungsrath
ist mit der Vollziehung desselben beauftragt.

Der Regierungsrath beantragt:

l) den ganzen ersten Absatz zu streichen;' 2) im zweiten Absatz statt „dieser Beschluß" zu setzen:
„dieses Dekret".

Herr Präsident. Die Kommission schlägt nun
folgende Redaktion des ersten Alinea's vor:

„Der Eintritt in die Schützengesellschafteu ist
obligatorisch für die Offiziere des Auszugs und der Reserve.

„Für die Unteroffiziere beider Altersklassen tritt diese
„Bestimmung in Kraft von der Revision des gegenwärtigen

Gesetzes über die Schützengesellschaften hinweg."
Mit der Ersetzung der Worte „dieser Beschluß" durch

„dieses Dekret" im letzten Alinea ist die Kommission
einverstanden.

Herr Berichterstatter der Kommission. Die
Kommission glaubt, es sei, wenn wir unsere Mannschaft im
Zielschießen vorwärts bringen wollen, absolut nothwendig, daß
Diejenigen, welche berufen sind, im Feld zu kommandiren,
nämlich die Offiziere, mit dem guten Beispiele vorangehen.

Bis jetzt war ein großer Theil unserer Offiziere höchst
gleichgültig in Betreff des Schießwesens. Diesem Uebelstande
soll nun dadurch abgeholfen werden, daß die Offiziere
verpflichtet werden, von Gesetzeswegen in eine Schützengesellschaft
einzutreten, wodurch sie gezwungen werden, sich im Schießen
zu üben und alljährlich eine Anzahl Schüsse unter Kontrole
abzugeben. Sie erhalten dadurch die nöthige Befähigung,
ihre Untergebenen im Dienste in der Handhabung der Waffe
zu unterrichten. Nachdem die Beschlüsse der Kommission
bekannt geworden waren, langten von verschiedenen Seiten
zustimmende und aufmunternde Mittheilungen ein, die sich mit
großer Befriedigung über diese Bestimmung aussprachen.
Man fühlte eben auch da, daß es vor Allem aus au den
Offizieren ist, durch ihren Eifer und Fleiß ein gutes Beispiel
zu geben und ihre Untergebenen aufzumuntern. Was die



Unteroffiziere betrifft, so will die Kommission auch diese zum
Eintritt in eine Schützengesellschaft verpflichten, wenn einmal
das bezügliche Gesetz revidirt ist. Man will in dieser Hinsicht

nicht vorgreifen und einstweilen nur die Vorschrift
aufstellen, daß nach Durchführung der Revision jeder
gewehrtragende Unteroffizier der Infanterie Mitglied einer
Schützengesellschaft werden soll. Zur Begründung dieser Nothwendigkeit

führe ich noch Folgendes an. Infolge der Bestrebungen

verschiedener verdienter Offiziere wurden s. Z. die Scharfschützen

verpflichtet, in ihren Bezirken sog. Amtsschützengesellschaften

zu bilden. Diesen müssen alle im Amtsbezirk
wohnenden Schützen angehören, und sie müssen sich darüber
ausweisen, jährlich eine bestimmte Anzahl Schüsse geschossen

zu haben. Gerade diesen Bestimmungen verdanken wir es zum
größten Theile, daß das Schießwesen eine so allgemeine
Verbreitung genommen hat und daß die Fortschritte erhältlich
gewesen sind, welche später die Scharfschützenkorps aufzuweisen
hatten. Die Kommission glaubt daher, es werden auch bei
der Infanterie die Fortschritte im Schteßwesen sich wesentlich
steigern, wenn die Offiziere und Unteroffiziere zum Eintritt
in Schützengesellschasten verpflichtet werden. Die Regierung
will eine solche Verpflichtung nicht aussprechen, ich müßte es
aber im höchsten Grade bedauern, wenn ihr Antrag auf
Streichung dieser Bestimmung angenommen würde.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Der
Regierungsrath ist vollständig einverstanden, daß es sehr
wünschbar und zweckmäßig ist, daß die Offiziere in
Schützengesellschaften eintreten, um sich mit dem Schießwesen besser
vertraut zu machen, als sie es bis dahin waren. Ja es ist
dieß mit Rücksicht auf die Einführung der neuen Waffen,
die weit delikater sind, als die frühern, durchaus nothwendig.
Eine andere Frage aber ist es, ob man die Offiziere zum
Eintritt zwingen, oder ob man die Sache fakultativ lassen
soll. Der Regierungsrath glaubt, es solle hier das Prinzip
der Freiwilligkeit zur Geltung kommen, immerbin jedoch in
der Erwartung, daß die Offiziere es sich zur Ehre und Pflicht
machen werden, in Schützengesellschaften einzutreten. Sie
haben aus dem Munde des Herrn Berichterstatters der Kommission

vernommen, daß die vorgeschlagene Neuerung von den

Offizieren der Militärvereine mit Freuden begrüßt worden
sei. Wenn dieß der Fall ist, so darf man sicher auch
annehmen, daß sie freiwillig in Schützengesellschaften eintreten
werden. Wenn man auch den Grundsatz des obligatorischen
Eintritts aufstellt, so wird man praktisch doch nicht viel
damit erreichen. Diejenigen Offiziere, welche Freude am Schießen
haben, werden auch ohne eine obligatorische Bestimmung
eintreten, die übrigen aber, die in Bezug auf das Schießwesen
lau und gleichgültig sind, werden, auch wenn sie Mitglieder
einer Schützengesellschaft sind, gleichwohl ihre Gleichgültigkeit

behalten und bei den Schießübungen nicht viel profitiern.

Nach den Kundgebungen der Militärvereine ist aber
anzunehmen, daß die Offiziere in ihrer Mehrzahl freiwillig
einer Schützengesellschaft beitreten werden. Ueberdieß mache
ich darauf aufmerksam, daß im zweiten Entwürfe der
Kommission die Revision des Gesetzes über die Schützengesellschaf-
ten vorgesehen wird, und zwar soll diese Revision in dem
Sinne stattfinden, daß der Eintritt in solche Gesellschaften
erleichtert wird. Es ist daher auch mit Rücksicht hierauf
anzunehmen, daß die Offiziere freiwillig eintreten werden. Was
die Unteroffiziere betrifft, so hat der Regierungsrath aus
zwei Gesichtspunkten Bedenken getragen, eine Bestimmung
aufzunehmen, wie sie die Kommission vorschlägt. Einmal ist
zu berücksichtigen, daß wir auch viele unbemittelte Unteroffiziere

haben, und wenn wir auch den Eintritt in die
Schützengesellschaften erleichtern, so werden die Mitglieder derselben
immerhin gewisse Opfer zu tragen haben. Der Regierungsrath

möchte daher auch hier dem Prinzip der Freiwilligkeit
gegenüber demjenigen des Obligatoriums den Vorzug geben.
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Im Weitern muß betont werden, daß durch die Bestimmung,
welche die Kommission aufnehmen will, der Revision des
Gesetzes über die Schützengesellschaften gewissermaßen vorgegriffen
wird^ Aus diesen Gründen beantragt der Regierungsrath
die Streichung des ersten Alinea's.

Ioli s s a int, Paul. Ich bin mit der Militärdirektion
einverstanden, daß die Offiziere des Auszugs und der Reserve
Mitglieder einer Schützengesellschaft sein sollen. Allein die
Bestimmung des § 9, welche die Offiziere verpflichtet, da,
wo keine Schützengesellschaften bestehen, solche zu gründen,
wird in den landwirthschaftlichen Theilen des westlichen Jura
unausführbar sein und daher, wie so viele andere Gesetze,
ein todter Buchstabe bleiben. Es ist wirklich in vielen Dörfern

unmöglich, Schützengesellschaften zu gründen, wenn man
nicht auch die daselbst wohnenden Soldaten des Auszugs und
der Reserve zum Eintritt in dieselben verpflichten wilU Die
Offiziere wohnen meist in den Städten, und es bestehen
daselbst Schützengesellschaften, so daß es ihnen möglich ist, in
eine solche einzutreten. Allein dem Offizier auf dem Lande
wird es in den meisten Fällen geradezu unmöglich sein, eine
Schützengesellschaft zu gründen; denn es gibt, wenigstens im
Jura, Gegenden, wo die Neigung der Bevölkerung zum
Militärwesen noch sehr wenig entwickelt ist, und es wird der
Initiative der Offiziere für die Bildung von Schützengesellschasten

nur nach und nach gelingen, einigen Erfolg zu erringen.

Das einzige Mittel, unsere Militärs im Schießen zu
üben, erblicke ich darin, sie zu verpflichten, so oft als möglich
Schießübungen vorzunehmen, wie es die §§ 2 und 4
vorschreiben. Ich stelle daher den Antrag, iim § 9 die
Bestimmung zu streichen, welche die Offiziere verpflichtet, da,
wo keine Schützengesellschaften bestehen, solche zu gründen.

B r u nner in Meiringen. Ich stimme zum Antrage der
Kommission, der, wenn man den Zweck erreichen will,
angenommen werden muß. Ich frage aber, ob der Ausdruck
„Schützengesellschaften" genügt. Wir haben bekanntlich
verschiedene Arten von Schützengesellschaften, z. B. auch
Privatschützengesellschaften, die ein gewisses Vermögen haben und
alle Jahre einen Ansschießet veranstalten. Ich glaube nicht,
daß es genügen würde, .Mitglied einer solchen Schützengesellschaft

zu sein. Vielleicht beabsichtigt man, in dem neuen
Gesetze über die Schützengesellschaften die Sache näher zu defi-
niren, und ich stelle daher keinen Antrag, sondern überlasse es
der Kommission, die Sache näher zu prüfen.

Zyro. Auch ich pflichte dem Antrage der Kommisston
bei. Ich bringe in Erinnerung, daß nach den bestehenden
Vorschriften sämmtliche Scharfschützen verpflichtet sind, in
Schützengesellschaften einzutreten, und daß wabrscheinlich auch unter den
Scharfschützen sich Leute befinden, die ihre Beiträge, die sie

leisten müssen, sehr wohl anderweitig zu verwenden wüßten.
Die gleichen Gründe, welche s. Z. den Gesetzgeber bestimmten,
die Scharfschützen zum Eintritt in Schützengesellschaften zu
verpflichten, lassen sich auch auf die gewehrtragenden Unteroffiziere

und in noch viel höherem Maße auf die Offiziere der
Infanterie anwenden. Bei den Anforderungen, die man jetzt
an die Schützen stellt, bei der Konstruktion unserer gegenwärtigen

Gewehre, unterliegt es sicher keinem Zweifel, daß man
sich auch außer dem Militärdienste mit dem Schießen befassen
muß, und dazu ist eine Schützengesellschaft die beste Schule.
Die Zweckmäßigkeit des Eintritts in Schützengesellschaften wird
übrigens auch von der Regierung anerkannt; sie sagt aber,
durch den Zwang erreiche man nichts. Ich gebe zu, daß nicht
alle Mitglieder ihre Pflicht thun werden; allein eine
Unterstützung wird dem Schießwesen dennoch zu Theil, indem erstens
die Eintritts- und Unterhaltungsgelder bezahlt werden müssen
und zweitens immerhin sehr Viele, die sonst nicht geschossen

hätten, nun an den Uebungen Theil nehmen werden. Es



würde sich ein Offizier gewiß schämen, einer Schützengesellschaft

anzugehören und dann am Ende des Semesters in der
Kontrole als ein Mitglied zu figuriren, das gar nicht
geschossen hat. Die betreffenden Verzeichnisse werden natürlich
der Militärdirektion eingesandt werden müssen. Man redet
von der Herabsetzung der Unterhaltungsgelder, um auch den
Unbemittelten den Eintritt in Schützengesellschaften möglich zu
machen. Irgendwo müssen aber doch die nöthigen Mittel
aufgebracht werden, um die Kosten zu bestreiten. In unserer
Gesellschaft muß ein Eintrittsgeld von Fr. 6 und ein
jährliches Unterhaltungsgeld von Fr. 5 bezahlt werden. Das
Eintrittsgeld könnte möglicherweise herabgesetzt werden, allein das
Unterhaltungsgeld nicht, weil es bisher nicht einmal zur
Deckung der Kosten hinreichte, indem dazu noch der Ertrag
des Vermögens der Gesellschaft verwendet werden mußte. Ich
bemerke noch, daß das Unterhaltungsgeld früher Fr. 2. M
betrug, aber erhöht werden mußte. Ich erblicke also in der

vorgeschlagenen Bestimmung einen Faktor, um den
Schützengesellschaften direkt unter die Arme zu greifen, und ich empfehle
daher dringend die Annahme dieser Bestimmung.

L e h m a n n-Cu n i er. Vom Augenblicke an, da man die
Lehrer unseres Kantons zum Turnen anhält, scheint es mir, man
wolle überhaupt, daß jeder Bürger vor Allem aus fähig sei,
das Vaterland vertheidigen zu helfen. Will man nun eine
Ausnahme für die Offiziere schaffen? Nein! Man sagt
einfach, daß da, wo keine Schützengesellschaft besteht, eine solche

gegründet werden soll. Man soll daher den Art. 9
beibehalten, wie er von der Kommission vorgeschlagen wird, um
so mehr, als, wie Ihnen bekannt, die Militärsteuerpflichtigen
im gegenwärtigen Jahre die doppelte Taxe zu bezahlen haben.

H oser, Fürsprecher. Die vorgeschlagene Bestimmung
beruht auf dem Satze, daß man immer mehr darauf Bedacht
nehmen soll, dahin zu gelangen, daß der Unteroffizier den
Soldaten und der Offizier den Unteroffizier zu unterrichten
im Stande ist. Wie sollen aber die Offiziere den
Schießunterricht ertheilen, wenn sie selbst mit der Handhabung der
Waffe nicht vertraut sind? Der Herr Berichterstatter des

Regierungsrathes bestritt die Wünschbarkeit des Eintritts der
Offiziere in Schützengesellschaften nicht, allein er sagte, man
solle sie nicht dazu verpflichten, sondern es ihnen freistellen.
Würde dieß geschehen, so würde es gegenüber Vielen sicher
mit dem frommen Wunsche sein Bewenden haben. Wenn aber
die Offiziere sich im Schießen nicht üben, was nützt dann die
Ausgabe, die Sie in einem frühern Paragraphen beschlossen
haben? Herr Jolissaint sagte, im Jura sei es den Offizieren
gar nicht möglich, eine Schützengesellschaft zu gründen. Ich
mache aber darauf aufmerksam, daß in der von der
Kommission heute vorgeschlagenen Redaktion die Bestimmung des
ursprünglichen Entwurfs gestrichen ist, wonach die Offiziere
an Orten, wo keine Schützengesellschaft besteht, zur Gründung
von solchen verpflichtet werden. Wenn irgendwo die Bildung
einer Schützengesellschaft nicht möglich ist, so treten die daselbst
wohnenden Offiziere in diejenige ein, die ihnen am nächsten
liegt. Es ist doch gewiß nicht zu viel von ihnen verlangt,
daß sie einmal an einem Sonntag 2—3 Stunden weit auf
den Schießplatz reisen müssen. Befindet sich in einem ganzen
Amtsbezirke keine Schützengesellschaft, so ist es offenbar an
der Zeit, eine solche zu gründen. Wenn Offiziere zwar
Mitglieder einer Schützengesellschaft sind, aber nicht an den
Uebungen Theil nehmen, so wird der Militärdircktor, der
die Verzeichnisse nachsehen wird, gut thun, solche Offiziere auf
Bern kommen und sie da während einer Instruktion schießen
zu lassen.

Der Herr Präsident theilt der Versammlung mit,
daß Herr B r u n ner in Meiringen, unter Hinweisung auf
sein vorhin abgegebenes Votum, den Antrag gestellt habe,

im ersten Satze des Antrages der Kommission vor
„Schützengesellschaften" einzuschalten: „durch das Gesetz vorgesehenen."

A b stiin m u n g.

1) Eventuell für die von Herrn Brunner bean¬

tragte Einschaltung Mehrheit.
2) Für das erste Alinea der von der Kommission

vorgeschlagenen neuen Redaktion Mehrheit.
3) Für das zweite Alinea Mehrheit.

Der § 9 ist also in folgender Fassung genehmigt:

„Der Eintritt in die durch das Gesetz vorgesehenen
„Schützengesellschaften ist obligatorisch für die Offiziere
„des Auszugs und der Reserve.

„Für die Unteroffiziere beider Altersklassen tritt
„diese Bestimmung in Kraft von der Revision des

gegenwärtigen Gesetzes über die Schützengesellschaften
„hinweg.

„Dieses Dekret tritt sofort in Kraft. — Der Re-
„giernngsrath ist mit der Vollziehung desselben
beauftragt."

Der Herr Präsident stellt die Anfrage, ob man auf
einzelne Artikel zurückzukommen oder allfällige Zusatzanträge
zu stellen wünsche.

Z yro. Da ich wegen Theilnahme an einer Kommissionssitzung

verhindert war, der Berathung des K 6 beizuwohnen,
sw stelle ich den Antrag, man möchte auf den K 6 zurückkommen

und die Worte „an Werktagen und" streichen.

v. Er lach. Ich konnte aus dem gleichen Grunde, wie
Herr Zyro, der Berathung des § 5 nicht beiwohnen und
beantrage daher, es möchte auf den § 5 zurückgekommen werden.

A b st i m m u n g.

Für den Antrag des Herrn Zyro Minderheit.
Für den Antrag des Herrn v. Erlach Minderheit.

Der Herr Präsident läßt nun über das Dekret in
seiner Gesammtheit abstimmen.

Ab st i m m u n g.

Für das Dekret in seiner Gesammtheit Mehrheit.

Beschlusses-Entwurf

betreffend

Revision des Gesetzes über die Schiitzengcsellschaften vom 3.
Dezember 1861.

(Von der Großrathskommission vorgelegt.)

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betracht,

daß möglichst dahin gewirkt werden soll, die Schießkunst
zum Gemeingut namentlich aller Wehrfähigen zu machen,



daß der obligatorische Eintritt der Unteroffiziere der
Infanterie in Schützengesellschaften diesen Zweck fördert und
zugleich das Vereinsschießwesen zu heben geeignet ist,

in Betracht serner,

daß das gegenwärtige Gesetz und das zu Ausführung
desselben erlassene Reglement diesen Zwecken nicht genügend
entsprechen,

beschließt:

1) Es ist das Gesetz betreffend die Schützengesellschaften
vom 3. Dezember 1861 und das zudienende Reglement einer
Revision zu unterwerfen.

2) Es sind dabei folgende Grundsätze maßgebend:
s. Die Gemeinden verzeigen die Schießplätze wie bisher;
Ii. statt des Beitrages von Fr. 15,Mi) soll der Staat je¬

dem Mitglied, das wenigstens 56 Schüsse im Jahr
gethan, 5i) Patronen verabfolgen;

e. wesentliche Erleichterungen für die obligatorisch Eintre¬
tenden.

Der Regierungsrath ist mit der Revision dieses Gesetzes
beauftragt.

Der Regierungsrath beantragt folgende Fassung dieses

Beschlussesentwurfes:

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betracht,

1) daß möglichst dahin gewirkt werden soll, die Schießkunst
zum Gemeingut namentlich aller Wehrfähigen zu machen;

2) daß das gegenwärtige Gesetz und das zudienende Reg¬
lement diesem Zwecke nicht genügend entsprechen;

3) daß daher wesentliche Erleichterungen für die Eintreten¬
den eingeführt werden sollten und auch die Frage zu
prüfen wäre, ob nicht, statt des bisherigen Beitrages
von Fr. 15,Ml) an das Schützenwesen, der Staat
jedem Mitgliede, das wenigstens 50 Schüsse im Jahre
gethan, 56 Patronen zu verabfolgen habe;

beschließt:

Es ist das Gesetz betreffend die Schützengesellschaften vom
3. Dezember 1661 und das zudienende Reglement einer Revision

zu unterwerfen.

Meyer, als Berichterstatter der Kommission. Die
Kommission kann sich den Anträgen des Regierungsrathes
anschließen. Beide Entwürfe weichen im Grunde nur in der
Redaktion von einander ab. Der Regierungsrath hat die
Gründe in die Motivirung aufgenommen, während sie im
ursprünglichen Entwurf der Kommission im Disposttiv
enthalten waren. Da es angemessener sein dürfte, für die
Erlassung des neuen Gesetzes nicht schon positive Sätze
aufzustellen, so ist der Entwurf des Regierungsrathes demjenigen
der Kommission vorzuziehen.

Der Beschlussesentwurf wird nach den Anträgen des

Regierungsrathes vom Großen Rathe angenommen.

Tagblatt des Großen Rathes 1871.

Gesetzes-Entwurf
betreffend

Beförderung und Versetzung der Jnfanterieoffiziere.

(Von der GroßratHskommission vorgelegt.)

Erste Berathung.

Aus den Antrag des Herrn Präsidenten wird die
rtikelweise Berathung des Entwurfes beschlossen.

Der Große Rath des Kantons Bern,

in der Absicht, auf tüchtige Leistungen der Offiziere der
Infanterie hinzuwirken,

beschließt:
8 t.

Die Beförderung der Offiziere der Infanterie geht durch
Auszug und Reserve hindurch und zwar so, daß die Offiziere
der Reserve bei jeder Beförderung zunächst in den Auszug
treten und dafür so viel nöthig Offiziere desselben Grades
des Auszuges in die Reserve versetzt werden. Bei dieser
Versetzung ist auf möglichste Ausgleichung der Dienstleistungen
Rücksicht zu nehmen. Sie erfolgt auf Vorschlag der
Stabsoffiziere, welche die Beförderungen zu beantragen haben. (§ 4
hienach).

Der Regierungsrath beantragt die Streichung des letzten
Satzes: „Sie erfolgt:c."

Meyer, als Berichterstatter der Kommission. Die
Kommission bezweckt mit dem vorliegenden Entwürfe, die gleichen
Vortheile auch auf die Infanterie auszudehnen, welche bei
den Offizieren der SpezialWaffen seit einigen Jahren eingetreten

sind. Es hat sich nämlich, seitdem dièse Offiziere durch
den Auszug und die Reserve hindurch befördert werden, eine
erhebliche Besserung in der Bildung der Offiziere gezeigt.
Die Offiziere der Reserve bleiben nicht immer in dieser, sondern

machen abwechslungsweise mit einem Auszügerkorps eine
Instruktion mit und werden so auch mit den Neuerungen
bekannt, welche die Instruktion mit sich bringt. Bei den Jn-
fanterieoffizieren war dieß bisher nicht der Fall. Wer in der
Reserve war, blieb darin und hatte in Folge dessen zwar
weniger Dienst, aber auch eine so mangelhafte Instruktion, daß
der Oberinstruktor sich bitter darüber beklagt, ja sogar Zweifel

in die Feldtüchtigkeit der Reserve setzt. Nachdem man die
Ueberzeugung hatte, daß für die bessere Fortbildung der
Reserveoffiziere Etwas geschehen müsse, hielt man es für das
zweckmäßigste, bei der Infanterie den bei den SpezialWaffen
üblichen Beförderuugsmodus einzuführen. Was den Antrag
des Regierungsrathes auf Streichung des letzten Satzes des
§ 1 betrifft, so kann sich die Kommission damit einverstanden
erklären.

Kilian Stellvertreter des Militärdirektors, als Berichterstatter

des Regierungsrathes. Der Regierungsrath ist mit
den Grundsätzen, welche in den vorliegenden Gesetzesentwurf
niedergelegt sind, im Allgemeinen einverstanden. Es ist sicher

gut, daß in Bezug auf die Beförderung der Jnfanterieoffiziere
striktere und bestimmtere Vorschriften aufgestellt werden. Im
§ 1 beantragt der Regierungsrath die Streichung des letzten
Satzes, da derselbe nicht als absolut nothwendig angesehen
werden kann und man sich in Gesetzen möglichst kurz
ausdrücken soll. Der letzte Satz steht in engem Zusammenhang
mit dem § 4. Es ist selbstverständlich, daß bei den Versetzungen

in dieser Weise verfahren wird.
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Der Eingang und der H 1 werden mit der beantragten
Streichung des letzten Satzes des § 1 genehmigt.

Diese Beförderung der Offiziere geht je durch ein Ne?

servebataillon und die zwei entsprechenden Auszügerbataillone
hindurch, so daß diese drei in dieser Beziehung einen
Verband bilden.

Der § 2 wird ohne Bemerkung angenommen.

8 3.

Für die Beförderung ist durch alle Grade hindurch (vom
2. Unterlieutenant an) nicht bloß das Dienstalter, sondern
vorzugsweise die theoretische und praktische Befähigung und
das Betragen zu berücksichtigen. Es darf jedoch kein Grad
übersprungen werden und in jedem Grade muß der Betreffende
eine Instruktion mit einem Rckrutciidetaschement oder einen

Wiederholungskurs mit dem Bataillon durchgemacht haben,
ehe er weiter befördert werden kann.

Ohne Einsprache genehmigt.

8 4.

Für die Beförderung der subalternoffizicre haben die
Stabsoffiziere der betreffenden drei Bataillone den Vorschlag zu
machen. Der Obcrinstruktor hat sein Gutachten ebenfalls
abzugeben. Die Wahl selbst erfolgt, wie bisher, für die
Lieutenants durch die Militärdirektion, für die Hauptleute durch
den Rcgierungsrath. Ebenso bleibt die Ernennung zum Offizier,

sowie die Beförderung der Stabsoffiziere die nämliche.

Der Regierungsrath beantragt, den § 4 folgendermaßen
zu redigiren :

„Der Obcrinstruktor hat sein Gutachten über die
Beförderungen abzugeben.

„Für die Beförderung der Subalternoffiziere haben
„jedoch die betreffenden Bataillonskommandanten in der
„Regel und sofernZeitund Umstände es gestatten, vorher den

„Vorschlag zu machen. Die Wahl selbst erfolgt, wie bis-
„her, für die Lieutenants durch die Militärdirektion, für
„die Hauptleute durch den Regierungsrath. Ebenso
geschieht die Ernennung zum Offizier, sowie die
Beförderung der Stabsoffiziere nach dem bisherigen
Verfahren."

Herr Berichterstatter der Kommission. Die
Kommission schließt sich grundsätzlich dem Antrage der Regierung
an, sie wünscht aber, daß die Redaktion in folgender Weise
abgeändert werden möchte:

„Für die Beförderung der Subalternoffiziere hat der

„Obcrinstruktor sein Gutachten abzugeben; jedoch
„haben die betreffenden Bataillonskommandanten in der
„Regel, sofern Zeit und Umstände es gestatten, den
Vorschlag zu machen. Die Wahl selbst erfolgt, wie bisher,
„für die Lieutenants durch die Militärdirektion, für die
„Hauptleute durch den Regierungsrath. Für die Ernennung

zum Offizier, sowie für die Beförderung der
Stabsoffiziere verbleibt es bei dem bisherigen Verfahren."

Nach den: ursprünglichen Antrage der Kommission hätten auch
die Majore bei der Aufstellung des Vorschlages mitgewirkt,
nack dem Antrag des Regierungsrathes dagegen soll der
Vorschlag bloß vom Bataillonskommandanten ausgehen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Die
Kommission adoptirt den Antrag der Regierung, nur wünscht
sie einige Abänderungen der Redaktion, wie sie Ihnen vom
Herrn Berichterstatter mitgetheilt worden sind. Da diese
Abänderungen, wie gesagt, bloß die Redaktion betreffen, so kann
sich der Regierungsrath denselben anschließen.

v. Sinner, Rudolf. Ich hätte gerne vernommen,
warum die Kommission von dem Antrage abgegangen ist, daß
auch die Majore bei dem Vorschlage sich betheiligen sollen.
Es scheint mir, ein Vorschlag von 6 Personen sollte geeigneter

sein, als ein solcher, der nur von 3 Personen ausgeht.

Herr Berichterstatter der Kommission. Die ganze
Sache würde viel schleppender werden, wenn, statt drei, sechs

Offiziere einvernommen werden müßten, wozu offenbar mehr
Zeit erforderlich ist. In Fällen, wo die Beförderungen schnell
vorgenommen werden müssen, ist es wünschbar, daß die Sache
aus dem kürzesten Wege abgethan werden kann. Die
Kommisston ist dabei von der Voraussetzung ausgegangen, es
werde jeder Kommandant ohnehin mit seinem Major
Rücksprache nehmen und somit die Ansicht desselben indirekt
Berücksichtigung finden.

v. Sin ner, Rudolf. Ich stelle den Antrag, in dem
von der Kommission neu vorgeschlagenen Paragraphen das
Wort „Bataillonskommandanten" durch „Stabsoffiziere" zu
ersetzen, wie es im ursprünglichen Antrage der Kommission
enthalten war.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Der
Abänderungsantrag des Herrn v. Sinner ist von ziemlicher
Tragweite. Bereits der Herr Berichterstatter der Kommission
hat darauf aufmerksam gemacht, daß, wenn auch die Majore
einvernommen werden müßten, dadurch ein schleppender
Geschäftsgang herbeigeführt würde. Es ist dieß ein Punkt, der
für die Militärverwaltung nicht unwichtig ist. Die Befiederungen

finden nicht nur im Anfange, fondern auch im Laufe
des ganzen Jahres statt. Wenn ein Offizier fortgeht, erkrankt
oder stirbt, so muß er durch Beförderung eines andern ersetzt
werden. Wenn nun jeweilen 6 Stabsoffiziere angefragt werden

müßten, so würde dieß häufig eine Verschleppung zur
Folge haben, die zu bedauern wäre und unter Umständen sehr
fatal sein könnte. Schon jetzt, wo man sich nur an Einen
Bataillonskommandanten zu wenden hatte, langten die
Vorschläge oft nicht sehr rasch ein. Die Beförderungen müssen
aber häufig sehr rasch vorgenommen werden, wenn nicht die
Sache darunter leiden soll. In den meisten Fällen werden
nicht alle einzuvernehmenden Stabsoffiziere am gleichen Orte
wohnen, sondern der eine vielleicht in Aarberg, der andere in
Burgdorf, der dritte in Langnau u. s. w. Da müßte man
die Sache gleichsam von Pontius zu Pilatus schicken, bis
man im Besitze der Vorschläge wäre. Die Militärdirektion hat
daher gewünscht, daß der H 4 eine andere Redaktion erhalten
möchte. Die Bataillonskommandanten werden übrigens, so-
bald es ihnen möglich ist, ihre Majore gerne befragen, um
ihr Urtheil zu vernehmen.

v. Sinner, Rudolf. Der Herr Berichterstatter der
Regierung legt einen Hauptwerth darauf, daß die Beförderungen

rasch stattfinden können und kein schleppendes Verfahren
Platz greife. Ich dagegen glaube, der Hauptpunkt liege darin,
daß man sich bei jeder Beförderung klar mache, was man
eigentlich will und wen man vorschlägt. Da nun nicht mehr



bloß das Dienstalter für die Beförderungen maßgebend sein

soll, so ist es wünschbar, daß die Vorschläge von einem
größern Kollegium ausgehen, indem die Patur des Menschen
es mit sich bringt, daß Bekannte oft rascher zur Beförderung
würden vorgeschlagen werden. Ich empfehle daher meinen
Antrag zur Annahme.

v. Er lach. Ich schließe mich dem Antrage des Herrn
v. Sinner an und beantrage im Weitern, die Worte „in der
Regel, sofern Zeit und Umstände es gestatten" zu streichen.
Diese Worte setzen die ganze Sache in Frage.

Herr B e r i ch t e r st a tt e r des Regierungsrathes. Gegenüber

dem Antrage des Herrn v. Sinner mache ich noch darauf
aufmerksam, daß die Vorschläge jedenfalls reiflich würden
geprüft werden und daß das Verfahren unter keinen Umständen
ein einseitiges ist. Man vergesse nicht, daß auch der Ober-
instruktor sein Gutachten abgeben wird, auf welches ich großen
Werth setze. Im Weitern mache ich darauf aufmerksam, daß
laut einer andern Bestimmung dieses Gesetzes in Zukunft keine
Beförderungen stattfinden dürfen, bevor der Betreffende eine
Prüfung bestanden hat. Auch müssen die Offiziere eine
Instruktion durchgemacht haben, bevor sie befördert werden
können. Angesichts aller dieser Neuerungen kann man sicher
daraus rechnen, daß wir im großen Ganzen ein besseres und
gebildeteres Offizierskorps erhalten werden.

Abstimmn» g.

1) Eventuell für den Antrag des Herrn v. Erlach Minderheit.
2) Definitiv für den § 4, wie ihn nun die

Kommission vorschlägt Mehrheit.
Für den Antrag des Herrn v. Sinner Minderheit.

§5.
Bei jedem Eintritt in den Instruktionsdienst hat jeder

Offizier eine den Obliegenheiten seines Grades entsprechende
Prüfung zn bestehen, deren Ergebniß bei den Beförderungen
in Berücksichtigung fällt.

Wird ohne Einsprache angenommen.

St

8 7.

Alle mit dieser Bestimmung im Widerspruch stehenden
Vorschriften, namentlich diejenigen der §§ 36, 37 und ät) der
Militärorganisation werden aufgehoben oder entsprechend
abgeändert.

Dieses Gesetz tritt unmittelbar nach dessen Annahme
durch die Volksabstimmung in Kraft.

Der Regierungsrath ist mit der Vollziehung beauftragt.

Der Regierungsrath beantragt, die Worte „dieser
Bestimmung" zu ersetzen durch: „diesem Gesetze".

Die Kommission pflichtet diesem Antrage bei und der § 7
wird mit dieser Modifikation angenommen.

Da auf die Anfrage des Herrn Präsidenten Niemand
auf einzelne Artikel zurückzukommen wünscht und eine
Generalabstimmung nicht verlangt wird, so ist das Gesetz
genehmigt, wie es aus der ersten Berathung hervorgegangen ist.

Es unterliegt einer zweiten Berathung und ist somit nach
Verfluß von drei Monaten wieder vorzulegen.

Schluß der Sitzung um Uhr.

Der Redaktor:

Fr. Zuber.

8 6.

Die Offiziere, welche sich als unfähig erweisen, werden
à la suite versetzt. Der Oberinstruktor hat den Antrag zu
einer solchen Maßregel den Stabsoffizieren der drei Bataillone
vorzulegen. Dieselben geben ihr Gutachten der Militärdirektion

ab, welche entscheidet, ob der Betreffende in außerordentlicher

Weise zur Instruktion einzuberufen sei, oder ob die
Versetzung à Is suite stattfinden solle.

Der Regierungsrath beantragt folgende Fassung des § 6:

„Die Offiziere, die sich als unfähig erweisen, werden
„außer Aktivität versetzt. Die daherige Antragstellung
„kommt dem Oberinstruktor und den Kommandanten der
„drei Bataillone zu. Die Militärdirektion entscheidet
„hierauf, ob der Betreffende in außerordentlicher Weise
„zur Instruktion einzuberufen, oder ob derselbe außer
„Aktivität zu versetzen sei."

Die Kommission schließt sich dem Antrage des Regierungsrathes

an und der § 6 wird in dieser Fassung genehmigt.

Vierte Sitzung.

Donnerstag, den 1. Juni 1871.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten B r u n ner.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend mit Entschuldigung: die Herren Aebi, Bütigkofer,
Cuttat, Feune, Gfeller, Johann Mr.; Girard, Grosjean,
Kohli, Ulrich; Mägli, Reber in Diemtigen, Renfer in Bö-
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zingen, Schori, Weber, Wirth, Zyro; ohne Entschuldigung:
die Herren Anken, Bangerter, Blösch, Bouvier, Brûgger,
Buri, Niklaus; Chevrolet, Choulat, Dähler, Ducommun,
Funk, Geiser-Leuenberger, v. Gonzenbach, v. Grünigen, Gy-
gax, Jakob; Hänni, Jmobersteg, Kaiser, Friedrich; v. Känel
in Wimmis, Kehrli, Jakob; Keller, König, Gustav; Kummer,
Löffel, Macker, Meyer, Möschler, Oberli, Plüß, Renfer in
Lengnau, Rieder, Rihs, Rosselet, Röthlisberaer, Mathias;
Scheidegger, Schertenleib, Stämpfli, Johann; Thönen, Willi.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache vom Großen Rathe genehmigt.

Der Herr Präsident theilt mit, daß die Kommission
für die Vorberathung des bürgerlichen Gesetzbuches (siehe
Seite 5 und 13 hievor) sich durch folgende Mitglieder
verstärkt habe:

Herr Affolter, Reg.-Statthalter, von Trachselwald.

„ Blösch, Gerichtspräsident, in Viel.
„ Boivin, gew. Oberrichter, in Münster.

„ Bühlmann, Großrath, in Höchstetten.

„ Bützberger, Nationalrath, in Langenthal.

„ Engemann, Fürsprecher, in Thun.
„ Fröne, Großrath, in St. Immer.
„ Gigon, Fürsprecher, in Pruntrut.
„ Gobat, vr. furis, in Delsberg.
„ Jmobersteg, Reg.-Statthalter von Obersimmenthal.

„ König, Gustav, Großrath, in Bern.

„ I)r. Manuel, Großrath, in Bern.

„ Michel, Fürsprecher und Großrath, in Jnterlaken.

„ Müller, Fürsprecher, in Burgdorf.
„ Mützenberg, Gerichtspräsident, in Wimmis.

„ Pfister, Fürsprecher, in Langenthal.

„ Ritschard, Fürsprecher, in Jnterlaken.
„ Sahli, Fürsprecher, in Bern.

„ Schmid, Andreas, Großrath, in Burgdorf.
„ Schwab, Fürsprecher und Großrath, in Nidau.
„ I)r. Vogt, Emil, Professor, in Bern.
„ v. Wattenwyl, Großrath, in Diesbach.

„ Zeerleder, Gerichtspräsident, in Bern.

Tagesordnung:
Gesetz über Ausgabe von Noten durch Privatbanken.

Herr Präsident. Herr König, Präsident der für das
Banknotengesetz niedergesetzten Kommission, hat mir mitgetheilt,

daß dieselbe einstimmig den Antrag stelle, es möchte in
dieses Gesetz nicht eingetreten werden, weil Aussicht vorhanden

sei, daß das Banknotenwesen durch die Bundesgesetzgebung
werde normirt werden.

Der Große Rath pflichtet diesem Antrage bei.

Gesetze über das Jagdwesen und die Fischerei.

Die Kommission beantragt, die Berathung dieser Gesetze
auf die nächste Sessiön zu verschieben.

Der Große Rath erklärt sich mit diesem Antrage
einverstanden.

Dekrets-Entwurf
über

die Trennung der Einwohnergemeinde Schwarzhäusern von
der Kirchgemeinde Niederbipp und dem Amtsbezirk Wangen
und deren Einverleibung in die Kirchgemeinde und den Amts¬

bezirk Aarwaugen.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betracht:

daß die Gemeinde Schwarzhäusern sowohl ihrer top
«graphischen Lage nach als auch in Bezug auf ihren Verkehr und
die gegebenen Verhältnisse zur Kirchgemeinde und zum
Amtsbezirke Aarwangen gehört;

daß der Anschluß dieser Gemeinde an die Kirchgemeinde
und den Amtsbezirk Aarwangen im Wunsche der Bevölkerung
liegt und von ihr nachgesucht wird;

daß ferner in Anwendung des § 66 der Verfassung der
im Amtsbezirk Wangen liegende Scheuerhof- und Klebenbezirk
einer Gemeinde definitiv zugetheilt werden muß,

beschließt:

Der im Amtsbezirk Wangen gelegene Scheuerhof- und
Klebenhofbezirk, welcher bis dahin im Steuerregister von
Schwarzhäusern eingetragen war, wird dieser Gemeinde
definitiv zugetheilt.

8 2.

Die Einwohnergemeinde Schwarzhäusern, welche bisher
in kirchlicher Beziehung zu Niederbipp gehörte, wird von
dieser Kirchgemeinde und vom Amtsbezirk Wangen abgetrennt
und sowohl mit der Kirchgemeinde als mit dem Amtsbezirk
Aarwangen vereinigt.

8 6.

Durch diese Lostrennung verliert die Etnwohnergemeinde
Schwarzhäusern ihre Ansprüche auf das Kirchengut von
Niederbipp, und es gilt bezüglich der Folgen ihres Anschlusses
an Aarwangen der mit dieser Gemeinde vereinbarte Vertrag.

8 4-

Alle auf den Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes bei
einer Staats- oder sonstigen Behörde anhängigen bürgerlichen,
strafrechtlichen oder Administrativgegenstände, welche die
Ortschaft Schwarzhäusern betreffen, sollen von derjenigen
Behörde, bei welcher sie anhängig sind, zu Ende geführt werden.

8 5.

Aus den Grundbüchern von Niederbipp und den damit
verbundenen Manualen sind genaue Auszüge auszufertigen über
die letzten Rechtsgeschäfte, Verträge und sonstigen Akten,
infolge welcher Rechte an unbeweglichen Sachen geändert haben,
(Kauf, Tausch, Schenkung, Grundpfand, Dienstbarkeiten,
Erbschaft u. s. w.) die im Gemeindebezirk von Schwarzhäusern
gelegen sind.



Diese Auszüge sollen nach der Zeitfolge der Urkunden
geordnet, gebunden und registrirt in der Amtsschreiberci
Aarwangen zum amtlichen Gebrauche und zur Einsicht für Jeder-
mann niedergelegt werden. Bescheinigungen aus denselben
haben die gleiche rechtliche Gültigkeit, wie solche aus den
Originalgrundbüchern.

Die Kosten dieser Auszüge fallen der Einwohnergemeinde
Schwarzhäusern zur Last.

8 6.

Da in Hinsicht auf das Vormundschaftswesen und die

ganze Gemeindeverwaltung die Einwohnergemeinde Schwarzhäusern

nun zum Amtsbezirk Aarwangen gehört, so sind alle
darüber vorhandenen Urkunden, Bücher, Regleinente,
Register u. s. w. in Original von dem bisherigen Aufbewahrungsorte

Wangen nach Aarwangen zu bringen, ^ind solche
Aktenstücke gemeinschaftlich, so sollen amtlich beglaubigte Auszüge

aus denselben für Schwarzhäusern ausgefertigt werden.

8 7-

Dieses Dekret trit auf 1. Januar 1872 in Kraft. Der
Regierungsrath ist mit der Vollziehung desselben und mit
den weitern deßhalb zu treffenden Anordnungen beauftragt.

Alle auf die Trennung und Zutheilung der Gemeinde
Schwarzhäusern sich etwa noch ergebenden Zweifel oder
Anstänke sollen ebenfalls vom Regierungsrathe entschieden und
erledigt werden.

Hart m a n n Direktor des Gemeinde- und Armenwesens,

als Berichterstatter des Regierungsrathes. Es handelt
sich hier um die Trennung der Einwohnergemeinde Schwarzhäusern

von der Kirchgemeinde Niederbipp und dem Amtsbezirk

Wangen und um ihre Einverleibung in die Kirchgemeinde
und den Amtsbezirk Aarwangen. Die Gemeinde Schwarzhäusern

liegt am linken Aarufer und grenzt unmittelbar an
die Gemeinde Aarwangen welche theilweisc am rechten,
theilweise aber auch am linken Aarufer liegt. Die am nächsten
bei einander gelegenen Häuser der Gemeinden Schwarzhäusern
und Aarwangcn sind bloß wenige Schritte von einander
entfernt, während die Entfernung der Ortschaft Schwarzhäusern
von Niederbipp eine Stunde beträgt. Seit längerer Zeit
besteht noch ein weiterer Uebelstand in den dortigen
Gemeindeverhältnissen. Es befindet sich nämlich im Westen des Gemeiude-
bezirks Schwarzhäusern ein Landbezirk von 242 Juch., welcher
bis dahin keiner Gemeinde definitiv zugetheilt war. Dieser Bezirk

liegt im Amtsdezirk Wangen, gehört zur Kirchgemeinde
Niederbipp und besteht aus dem Klebenhof (einem einzelnen Hofe),
mehreren, Privaten angehörenden Liegenschaften, einer Allmend
und einem Waldstücke, das der bürgerlichen Korporation
Scheuerhof gehört. Diese Korporation wird aus einem Theile
der Burgerschaft von Aarwangen gebildet; sie besitzt ein
Nutzungsvermögen, hat aber keine öffentlichen Angelegenheiten
zu besorgen. Wie bereits bemerkt, war bis dahin ein westlich

von Schwarzhäusern gelegener Bezirk noch keiner
Gemeinde definitiv zugetbeilt. Allfällige Handänderungsverträge
wurden vom Untergericht Niederbipp gefertigt und in das
dortige Grundbuch eingeschrieben. Die Einführung der Grundsteuer

im alten Kanton im Jahre 1847 gab zu einer Verfügung

des Regierungsrathes Veranlassung, wonach die
Liegenschaften des betreffenden Bezirks in das Grundsteuerregister
von schwarzhäusern, welcher Gemeinde er am nächsten liegt,
eingetragen werden sollten. Gegen diesen Beschluß des

Regierungsrathes erhob die bürgerliche Korporation Scheuerhof
Einsprache, was den Regierungsrath veranlaßte, seineu
Beschluß nur als einen provisorischen'zu erklären und die
definitive Zuscheidung des Bezirks einem spätern Verfahren
vorzubehalten. Von 1847 hinweg blieb aber die Angelegenheit

Tagblatt des Großen Rathes 1871.

bis in die jüngste Zeit liegen, wo die Gemeinde Schwarzhäusern

von den Liegenschaftsbesitzern des mehrgenannten
Bezirks Gemeindesteuer forderte. Wie Ihnen bekannt, machen
nach unserm Gemeindesteuergesetz die Staatsstenerregister auch
für den Bezug der Gemeindesteuer Regel. Dieß veranlaßte
den Gemeinderatb von Schwarzhäusern, auch diesen im
Staatssteuerregister dieser Gemeinde eingetragenen Bezirk mit einer
Gemeindstelle zu belegen. Diese Maßregel gab Anlaß zu einem
Administrativstreit, der in erster Instanz vom Regierungsstatthalter

von Wangen und in zweiter Instanz vom
Regierungsrath entschieden wurde, und zwar verfügte der
Regierungsrath Folgendes: „Derjenige Theil des Scheuerhofes und
Klebenhofbezirkes, welcher im Amtsbezirke Wangen liegt, ist,
insoweit als dieser Bezirk an den öffentlichen Anstalten der
Einwohnergemeinde Schwarzhäusern theilnimmt oder als
teilnehmend zu betrachten ist, was nöthigenfalls in einem spätern
Verfahren auszumitteln sein wird, zur Mittragung der dahe-
rigen Lasten so lange verpflichtet, bis über die Zugehörigkeit
zu dieser oder jener Gemeinde definitiv entschieden sein wird."
Dieser Entscheid des Regierungsrathes gab der Bnrgerkor-
poration Scheuerhof Veranlassung, an den Großen Rath das
Gesuch zu stellen: „Es möchte der Scheuerhof, soweit derselbe
bis jetzt noch keiner Einwohnergemeinde zugetheilt ist, der
Gemeinde von Aarwangen zugetheilt werden." Dieses Gesuch
bezieht sich bloß auf den Scheuerhof, nicht aber auch auf den
Klebenbezirk, weil von den Gesuchstellern zugegeben wird, daß
dieser in Betreff des Niederlassungswesens, der Schule :e. an
den öffentlichen Anstalten der Gemeinde Schwarzhäusern
theilnimmt. Würde dem Gesuche der Burgerkorporation Scheuerhof

entsprochen, so würde, da der Scheuerhofbezirk sich
zwischen dem jetzigen Gemeindebezirk schwarzhäusern und dem
Klebenhof befindet, der letztere vom übrigen Gemeindebezirk
Schwarzhäusern abgeschnitten, diese Gemeinde also in zwei
Bezirke getrennt. Das Gesuch der bürgerlichen Korporation
Scheuerhof wurde der Gemeinde Schwarzhäusern zur
Einreichung ihrer Gegenbemerkungen mitgetheilt, worauf von
dieser Gemeinde ein Gesuch mit folgendem Schlüsse einlangte:
„Scheuerhof sei mit seinem Gesuche abzuweisen und das im
Amtsbezirk Wangen und in der Kirchgemeinde Niederbipp
liegende, im Grundsteuerregister von Schwarzhäusern
eingetragene Scheuerhof- und Klebengebict sei Schwarzhäusern
zuzutheilen, was der Lage und Grenze nach am natürlichsten sei."
Nachdem diese Eingaben eingelangt waren, ordnete die Direktion
des Gemeindewesens einen Augenschein und eine Vermittlung
an. Bei diesem am 8. April 1870 abgehaltenen Augenschein
waren außer dem Direktor des Gemeindewesens anwesend die
Regierungsstatthalter von Wangen und Aarwangen, sowie
die Ausgeschossenen der Gemeinden Schwarzhäusern und
Aarwangen und der Burgerkorporation Scheuerhof. Die Parteien
verständigten sich dahin, die Angelegenheit gütlich zu erledigen
und zwar in der Weise, daß der bis dahin keiner Gemeinde
definitiv zugetheilte Bezirk in Zukunft zur Gemeinde Schwarzhäusern

gehören, diese aber von der Kirchgemeinde Niederbipp

losgetrennt und der Kirchgemeinde Aarwangen einverleibt

werden solle. Die in diesem Sinne abgeschlossene Ueber-
einkunft wurde von der Gemeinde Schwarzhäusern ohne weitere

Bedingung, von der Gemeinde Aarwangen dagegen mit
folgenden Bedingungen genehmigt:

1) daß der Bezirk Scheuerhof der Einwohnergemeinde
Aarwangen zugetheilt werde, und

2) daß die Einwohnergemeinde Schwarzhäusern nicht
anspruchberechtigt sei auf das dermalige Kirchgemeindevermögcn
der Einwohnergemeinde Aarwangen und daß dieselbe an die
jährlichen Ausgaben einen noch auszumittelnden Beitrag zu
leisten habe.

Da sich die Parteien über die Frage, welcher Gemeinde der
Scheuerhofbezirk zuzutheilen sei, nicht einigen konnten, so wird
der Große Rath hierüber zu entscheiden haben. Ich füge noch

14
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bei, daß der abgeschlossene Vergleich auch der Kirchgemcinde
Ntederbipp zur Ansichtsäußerung vorgelegt wurde. Sie hat
gefunden, es liege die Lostrennung von Schwarzhäusern im
Interesse dieser Gemeinde und es könne nichts dagegen
eingewendet werden. Auch setzte die Kirchgemeinde Niederbipp eine
Kommission nieder, um die Grundsätze, unter denen sich die
Einwohnergemeinde schwarzhänsern von der Kirchgemeinde
Niederbipp trennen will, festzustellen, sowie die gegenwärtig
zwischen den Burgergemeinden Niederbipp und Schwarzhäusern

bestehenden bürgerlichen Verhältnisse zu regeln. Es wird
dann ^ache der Parteien sein, die kirchlichen Angelegenheiten,
die durch das vorliegende Dekret noch nicht erledigt werden
können, auf gütlichem Wege zu ordnen. Es handelt sich also
heute um die Zutheilung des bis dahin noch zu keiner
Gemeinde gehörenden Bezirks an eine solche, sowie um die

Trennung der Ginwohncrgemeinde Schwarzhäusern von der
Kirchgemeiude Niederbipp und Vereinigung derselben mit der
Kirchgemeinde Aarwangen. Was zunächst die Zutheilung des

Scheuerhofbezirks betrifft, so habe ich bereits bemerkt, daß,
wenn er mit Aarwangen vereinigt würde, der Gemeindsbezirk

schwarzhänsern in zwei Theile getrennt würde, die nicht
an einander grenzten. Eine solche Grenzreglirung ist offenbar

nicht zweckmäßig. Das Dekret, welches s. Z. vom Großen
Rathe über den Kataster erlassen worden ist, bestimmt, daß
wenn ein Gemeindsbezirk aus mehreren Theilen bestehe, bei
der Bereinigung der Grenzen ein Austausch solcher abgesonderter

Bezirke angestrebt werden solle, damit jeder Gemeindsbezirk

ein abgerundetes Ganze bilde. Schon aus diesem
Grunde sollte daher der Scheuerhofbezirk der Gemeinde
Schwarzhäusern zugetheilt werden. Dafür spricht auch der
Umstand, daß dieser Bezirk Von jeher zum Amtsbezirk
Wangen gehört hat, und daß die abgeschlossenen Handände-
rnngsvertrage früher vom Untergericht Niederbipp und später
theils vom Gemcinderath von Schwarzhäusern, theils vom
Negierungsstatthalter von Wangen gefertigt, stets jedoch in
das Grundbuch von Niederbipp eingetragen worden sind.
Auch die topographische Lage des Bezirkes verlangt dessen Zu-
scheidung an die Gemeinde schwarzhänsern, wie Sie sich

leicht durch einen Blick auf die unter der Tribüne des
Großrathssaales aufgehängte Karte überzeugen können. Aus diesen
Gründen hat der Negierungsrath gefunden, es solle der fragliche

Bezirk, dessen Liegenschaften seit 1847 im Steuerregister
von Schwarzhänsern eingetragen sind, definitiv dieser
Gemeinde zugetheilt werden.. Auch die beantragte Zuscheidung
der Gemeinde Schwarzhäusern zur Kirchgemeinde Aarwangen
ist vollkommen gerechtfertigt. Die Gemeinde Schwarzhäusern
liegt, wie bereits bemerkt, hart an der Gemeinde Aarwangen,
ist dagegen eine Stunde von Niederbipp entfernt. Aus diesem
Grunde wurden denn auch bis dahin alle kirchlichen
Angelegenheiten von Schwarzhänsern in Aarwangen besorgt! die
Bewohner der erstgenannten Gemeinde besuchten den Gottesdienst

in Aarwangen, ließen daselbst ihre Kinder taufen und
admittiren und ihre Todten beerdigen. Der Pfarrer von
Niederbipp, mit dem ich letzthin Gelegenheit hatte, darüber
Rücksprache zu nehmen, erklärte, es sei durchaus zweckmäßig,
schwarzhänsern mit Aarwangen zu vereinigen; er habe mit
den Bewohnern von Schwarzhäusern sich nur insofern zu
befassen, als ihm der Pfarrer von Aarwangcn die betreffenden

Akten zur Eintragung zusende. Durch die Zutheilung
der Gemeinde Schwarzhänsern an Aarwangen wird also nur
bestätigt, was in Wirklichkeit bereits vorbanden ist; man
drückt bloß den gesetzlichen Stempel auf die bisherigen faktischen

Verhältnisse. Es wird Ihnen nun zur Reglrrung der
Angelegenheit ein Dekret vorgelegt, welches im Ganzen 7
Paragraphen enthält. Die §§ 1 und 2 bestimmen! (Der Redner

verliest dieselben.) Ueber die in diesen beiden Artikeln
enthaltenen Bestimmungen habe ich mich bereits ausgesprochen.
Was den H 3 (der Redner verliest denselben) betrifft, so ist
es klar, daß wenn die Gemeinde Schwarzhänsern von der

Kirchgemcinde Niederbipp losgetrennt wird, sie dann auch keinen
Antheil mehr an dem Kirchengut von Niederbipp habe» kann.
Ueber seine Leistungen an die kirchlichen Auslagen von
Aarwangen wird dann Schwarzhäusern mit dieser Gemeinde einen
Vertrag abschließen. Es wurde die Frage aufgeworfen, ob
die Kirchgemeinde Niederbipp der Gemeinde Schwarzhänsern
nicht einen Theil des Kirchengutes herausgeben solle. Diese
Frage wurde verneint; denn die kirchlichen Auslagen von
Niederbipp werden sich durch die Lostrennung von Schwarzhäusern

nicht vermindern. Das Kirchengut von Aarwangen
gehört der Einwohnergemeinde Aarwangen, und es besteht mit
Bannwyl, welche Gemeinde bisher mit Aarwangen die
Kirchgemeiude gleichen Namens bildete, ein Vertrag über dessen
Leistungen an die kirchlichen Auslagen. Ein solcher Vertrag
soll nun auch zwischen Schwarzhäusern und Aarwangen
abgeschlossen werden. Im § 4 (den der Redner verliest) wird
bestimmt, wie es mit allfälligen Prozessen, die auf den
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Dekrets hängig sind, gehalten
fein soll. Der § 4 sagt nämlich, alle bürgerlichen, strafrechtlichen

oder Administrativgegenstände, die auf den Tag des
Inkrafttretens des Dekrets bei einer Staats- oder andern
Behörde anhängig sind, sollen von der betreffenden Behörde
zu Ende geführt werden. Die Bestimmungen des § 5 (der
Redner verliest dieselben) sind nothwendig, weil Schwarzhäusern

einem andern Amtsbezirk zugetheilt werden soll. Aehn-
liche Bestimmungen bat man auch in die Erlasse aufgenommen,

durch welche die Kirchgemeinde Buchholterberg vom Amtsbezirk

Konolfingen abgetrennt und dem Amtsbezirk Thun
einverleibt und mehrere Ortschaften der Kirchgemeinde Radelfingen

von diesem und dem Amtsbezirk Aarberg losgetrennt
und dem Amtsbezirk Laupen zugeschieden wurden. Die im
§ 5 vorgesehenen Auszüge sind nothwendig, um dem
Amtsschreiber von Aarwangen die gehörige Führung des
Hypothekarwesens zu ermöglichen. Der § 6 (den der Redner
verliest) enthält Vorschriften in Bezug auf die Urkunden w.,
welche das Vormundschaftswesen und die ganze Gemeuidever-
waltung von Schwarzhänsern betreffen. Soweit diese
Verwaltung vom Regierungsstatthalter besorgt wird, muß sie nun
auf den Amtsbezirk Aarwangen übertragen werden. In den
übrigen Gemeindeangelegenheiten ändert die Lostrennung der
Gemeinde Schwarzhäusern vom Amtsbezirk Wangen nichts;
denn es wird z. B. das Wohnsitzwesen nach wie vor von
Schwarzhäusern besorgt werden. Der § 7 endlich lautet:
(Der Redner verliest denselben.) Diese Bestimmung ist in
frühere ähnliche Erlasse stets aufgenommen worden. — Ich
empfehle die Berathung des Dekrets in ^loba und die
Genehmigung desselben. Die Großrathskommission, welche die
Angelegenheit gestern geprüft hat, ist mit den Anträgen des
Regierungsrathes einverstanden und empfiehlt das Dekret
ebenfalls einstimmig zur Annahme.

F a h r n i - D u b o i s, als Berichterstatter der Kommission.

Die Kommission ist einstimmig mit dem vorgeschlagenen
Dekret einverstanden und empfiehlt dasselbe zur

Genehmigung. Man hat sich darüber gewundert, daß die
vorgeschlagene Maßregel nicht bereits früher durchgeführt wurde.

Das Dekret wird vom Großen Rathe unverändert
genehmigt.



Vortrag
über

die Verlegung der Milimranstalteii in Bern außerhald der

Stadt und die Mittel zu Erreichung dieses Zweckes.

Der Regierungsraih stellt den Antrag:

„Es möge der Große Rath eine Kommission von
„sieden Mitgliedern ernennen, um die vom Regierungs-
„rathe über die einzelnen Punkte dieser Angelegenheit
„successive einlangenden Vorlagen und den Vertrag selbst

„zu prüfen und zu Handen des Großen Rathes vorzn-
„berathen."

Herr Regierungspräsident Weber, Direktor der Domänen,
als Berichterstatter des Regierungsrathes. Die vorliegende
Angelegenheit ist von ziemlich großer Tragweite, und ich erlaube
mir, Ihnen zunächst von dem an den Regierungsrath zu Handen

des Großen Rathes gerichteten Vortrage der Tomänen-
direktion Kenntniß zu geben, um mich dann in der mündlichen
Berichterstattung um so kürzer fassen zu können. Dieser Vortrag

lautet folgendermaßen:

Herr Präsident,
Meine Herren!

Es ist Jedermann bekannt, daß unsere Militäranstalten
äußerst mangelhaft und unzureichend sind. Die alte Kaserne
bei der französischen Kirche ist im höchsten Grade baufällig
und erheischt dringend einen Neubau; die Kaserne auf dem
Waisenhausplatz entspricht weder wirthschaftlich noch fani-
tarisch den Bedingungen, welche man heutzutage an eine wohnlich

und sanitarisch gut eingerichtete Kaserne stellt; auch die

sogen. Kavalleriekaserne leidet an mehrfachen Uebelständen;

das Zeughaus genügt längst den Bedürfnissen nicht
mehr; schon vor einigen Jahren mußte ein großer Schuppen
auf der obern Schanze erstellt werden, um einen Theil der

Kriegsfuhrwerke unterzubringen, und im Tableau über die

neuen Hochbauten haben Sie bereits die Erstellung eines

zweiten Schuppens für den Park beschlossen; endlich fehlen
vollständig die Militärstallungen. Die Uebelstände, welche
der Mangel dieser Stallungen in militärischer Beziehung nach

sich zieht, sind Ihnen in der Vorstellung der bernischen
Artillerieoffiziere vom 14. Mai 1871 klar dargethan worden;
die Uebelstände, welche dieses Verhältniß für die Stadt Bern
mit sich bringt, sind geradezu unerträglich geworden.

Mit dieser kurzen Darstellung glaubt Ihnen die
Domänendirektion eine sehr schonende Kritik der gegenwärtigen
Militäranstalten gemacht und Ihnen gleichwohl die Nothwendigkeit,

ja Dringlichkeit einer Reform derselben nachgewiesen

zu haben.
Die Sache ist übrigens nicht neu. Bereits im Jahr 1864

hat die Domänendirektion auf dieses Bedürfniß hingewiesen
und über die Lösung der Frage Vorschläge gemacht. Der
betreffende Passus jenes Berichtes lautet wörtlich, wie folgt:

„Der Bau von Militärstallungen ist eine absolute
Nothwendigkeit; die Erweiterung und der Umbau des Zeughauses

„werden ebenfalls von Jahr zu Jahr dringlicher und die Ka-
„serne Nr. 1 ist ein höchst baufälliges Gebäude, dem man den

„Namen Kaserne kaum mehr geben darf. Bedeutende
militärische Bauten stehen somit dem Staat in nächster Zeit bevor."

Der Bericht fährt sodann fort, wie folgt:
„Statt nun große Summen auszugeben, um

„diese Bauten in der Stadt auf theurem Baugrunde
„zu erstellen, in ungenügender Ausdehnung und
„ohne vernünftigen Zusammen hang der Hauptbauten
„un d ih rer Depen den zen, — ist es ungleich zweckmäßiger,
„schon jetzt grundsätzlich eine Verlegung der Militäranstalten

„oxli'g muros zu beschließen, das nöthige Areal zu erwerben,
„eine richtige und wirthschaftliche Disposition und Gliederung
„von Kasernen, Stallungen, Zeughaus und Werkstätten rc. zu
„entwerfen und sodann im Verlauf der nächsten Jahre allmälig
„die Neubauten zu erstellen, dagegen dann die alten Gebäude
„und die disponibel werdenden Baugründe in der Stadt zu
„verwerthen. Natürlich würde den dringlichern Bauten, wie
„Stallungen und Zeughaus, die Priorität eingeräumt, und
„die übrigen würden allmälig zur Ausführung gelangen.

„Diese Militärbauten würden auf circa Fr. 1,500,000 zu
„stehen kommen.

„Will man die Zukunft und ihre Bedürfnisse im Auge
„behalten, so ist für diese Bauten ein Raum von wenigstens
„25—30 Jucharten nöthig.

„Einen sehr günstigen Platz für ein solches Militärquar-
„tier bietet das Spitalackerfeld auf dem Altenberg-Plateau;
„das Terrain ist ausreichend groß, zweckmäßig arrondirt, in
„der Nähe des Exerzirplatzes der Truppen, leicht zugänglich
„von der Stadt und ist voraussichtlich noch zu billigem Preise
„zu erwerben.

„Diese Verlegung würde auch ans eine mehr centrale
Erweiterung der Stadt einwirken und der untern Stadt ein
„theilweises Aequivalent bieten für die einseitige Längenentwicklung

in westlicher Richtung."
Herr Präsident, meine Herren! Die Domänendirektion

steht heute, nach sieben Jahren, noch genau aus dem
nämlichen Boden wie im Jahre 1864, nur daß das Bedürfniß
seither ein ungleich dringlicheres geworden ist. Sie ist noch
heute der Ansicht, daß die Verlegung der Mtlitäranstalten
extra imiros, auf einen hinreichend großen arrondirten Platz
in der Nähe des Wylerfeldcs militärisch, wirthschaftlich
und finanziell die beste Lösung der Frage bietet und den
Interessen des Staates am Vollständigsten entspricht.

Betreffend den Bauplatz für diese Militäranstaltcn kann
von dem Spitalacker nicht mehr die Rede sein, auch von dem
nachher in's Auge gefaßten Beundcnfeld nicht mehr, weil die
mit den städtischen Behörden für die kaufs- oder tauschweise
Erwerbung dieses Terrains angeknüpften Unterhandlungen
erfolglos geblieben sind.

In neuester Zeit ist nun dem Staat von Seite einer
Gesellschaft von Kapitalisten und Bautechnikcrn ein Anerbieten
gemacht worden, das geeignet ist, das Projekt einer solchen
Verlegung der Militäranstalten zu verwirklichen, ohne die
laufende Verwaltung erheblich zu belasten.

Die Gesellschaft anerbietet dem Staate:
1) Die Abtretung eines wohl arrondirten Baugrundes

von 30 Jucharten, anstoßend an das Wylerfeld;
sie hat sich die Erwerbung dieses Terrains zum
größten Theile bereits gesichert;

2) die Erstellung der Zeughäuser für die Aufnahme
des sämmtlichen bernischen Kriegs- und Kommis-
sariatsmaterials mit zudienenden Werkstätten,
Laboratorien rc. ;

3) die Erstellung von Stallungen für die Aufnahme
von circa 250 Pferde», mit Reitschule und
Kaserne für die reitende Mannschaft;

4) die Erstellung von Kasernen für 1200 Mann.
Das sämmtliche Terrain und alle die genannten Bauten

will die Gesellschaft um die Summe von Fr. 1,495,000 dem
Staate erstellen und an Zahlungsstatt würde die Gesellschaft
übernehmen:

1) Die Pfarrhäuser an der Herrengasse, Junkerngasse und
Spitalgasse;

2) das Zeughaus nebst Hof;
3) das Gebäude der Militärdirektion, den Wurstemberger-

thurm, die Halde unterhalb der Münzterrasse;
4) die Kasernen.

Diese sämmtlichen Immobilien haben im Vermögensetat
des Staates eine Kapitalschatzung von Fr. 524,446



Die Brandafsekuranz der Gebäude beträgt Fr. 495,800

Die Grundsteuerschatzung beträgt Fr. 1,120,24«)

Der Ertrag derjenigen Immobilien, welche
vermiethet sind, macht jährlich Fr. 4,330

Der Unterhalt sämmtlicher Gebäude nach
einem zehnjährigen Durchschnitt beträgt Fr. 6,100

Diese Angaben werden genügen, um den Nachweis zu
leisten, daß das Projekt und das gemachte Anerbieten grundsätzlich

auf ganz gesunden Grundlagen beruhen und daß es

Pflicht der Behörden ist, dieselben in ernste Erwägung zu
ziehen.

Bei Prüfung und Untersuchung dieser hochwichtigen
Angelegenheit hat die Domänendirektion für das weitere
Vorgehen ungefähr folgenden Plan gemacht:

1) Vereinbarung über den Preis zur Erwerbung oder viel¬
mehr Abtretung der nöthigen Bauterrains;

2) Vereinbarung über die allgemeine Disposition der Bauten ;

3) Feststellung der Programme, Bauvorschriften, Pläne für
die verschiedenen Bauten;

4) Feststellung der Kostensumme, für welche die einzelnen
Bauten dem Staate erstellt werden;

5) Feststellung des Kaufpreises für die einzelnen Immobilien
des Staates, welche der Gesellschaft an Zahlungsstatt
abgetreten werden;

6) Vereinbarung über die Reihenfolge der verschiedenen
Bauten und der Gegenabtretungen;

7) Feststellung der Garantien;
8) Ausarbeitung und Vorlage des Vertragsentwurfes an

die kompetenten Behörden.
Sollten Sie, Herr Präsident, meine Herren, mit diesem

Vorgehen einverstanden sein, so erlaubt sich die unterzeichnete
Direktion, schon heute Ihnen folgende Anträge zu stellen:

1) Es sei dem Großen Rathe von dem für die Verlegung
der Militäranstaltcn gemachten Anerbieten Kenntniß zu
geben.

2) Es sei der Große Rath zu ersuchen, eine Kommission
von sieben Mitgliedern zu ernennen, um die vom
Regierungsrathe über die einzelnen Punkte dieser Angelegenheit

successive einlangenden Vorlagen und den Vertrag

selbst zu prüfen und zu Handen des Großen Rathes
vorzuberathen.

(Folgen die Unterschriften.)

Dieß ist der Wortlaut des Vertrages der Domänendirektion.

Hinsichtlich der Reihenfolge der verschiedenen Bauten
und der Gegenabtretungen (siehe oben Ziff. 6) kann ich infolge
seitheriger Unterredungen mit den Vertretern der betreffenden
Gesellschaft noch mittheilen, daß man ungefähr in folgender
Weise vorzugehen gedenkt. Die ganze Operation würde sich

in drei verschiedenen Perioden abwickeln. Vorerst würde die
Gesellschaft dem Staate die von ihr erworbene» Terrains
abtreten, wogegen ihr die Gebäude an der Herrengasse und
andere nicht zu Militärzwecken dienende Immobilien abgetreten
würden, so daß unterdessen den militärischen Bedürfnissen in
bisheriger Weise Genüge geleistet werden könnte. Sodann
würden die Baupläne des Zeughauses und der Stallungen
vereinbart und diese Bauten, die am dringlichsten sind,
ausgeführt werden. Nach Erstellung des neuen Zeughauses würde
der Gesellschaft als Gegenwerth das alte Zeughaus nebst Hof
abgetreten. Endlich würde auch die neue Kaserne erstellt und
nach Vollendung derselben die alte Kaserne an die Gesellschaft
abgetreten werden. Der Regierungsrath setzt nun großen
Werth darauf, daß der Große Rath schon heute eine
Kommission von sieben Mitgliedern niedersetze, damit derselben die
Vorlagen, wie sie vom Regterungsrathe behandelt sind,
successive vorgelegt werden können, um dann in der ordentlichen

Herbstsitzung des Großen Rathes diesem die Angelegenheit
vorzulegen, sei es mit dem Antrage auf Nichteintreten oder mit
dem Antrage, auf den vereinbarten Grundlagen vorzugehen.
Es ist klar, daß in dieser Angelegenheit einige sehr schwierige
Punkte zu prüfen sein werden; so die Fragen betreffend Plan
und Devis, Bauvorschriften rc. Werden die Bauten à forfait
ausgeführt, so müssen strenge Bestimmungen aufgestellt werden

damit man die nöthige Garantie für die gehörige
Ausführung habe. Ich empfehle den Antrag des Regierungsrarhes
auf Niedersetzung einer Kommission von sieben Mitgliedern
zur Genehmigung.

Steiner. Ich bekenne von vornherein, daß ich nicht
ein prinzipieller Gegner des Projektes bi»^ welches Ihnen
soeben in kurzen Zügen mitgetheilt worden ist. Ich verdanke
vielmehr der Regierung, daß sie darauf Bedacht nimmt, gewisse
Mängel bezüglich unserer Militäranstalten zu heben. Es ist
ganz am Platze, daß die Regierung einmal darauf ausgeht,
die Militärstallungen wieder zu erstellen, welche in den 50er-
Jahren infolge des Baues der Centralbahn abgebrochen worden

sind und wofür die Staatskasse die Entschädigungssumme
in Empfang genommen hat. Die Gemeinde Bern hat mehr
oder weniger ein Recht, zu verlangen, daß diese Bauten mit
dem vom Staate bezogenen Gelde wieder hergestellt werden.
Ich gebe ferner dem Gedanken meinen vollen Beifall, das
Zeughaus aus der Stadt zu verlegen. Der Unglücksfall, der
sich unlängst in Morsee ereignete, zeigt uns, welche Gefahr
auch uns warten könnte, wenn irgend einmal im Zeuahause
Feuer aufgehen sollte. Ich gebe auch zu, daß unsere Kasernen
viel zu wünschen übrig lassen, und wenn man die finanziellen
Mittel dazu hat, habe ich nichts dagegen, daß man neue
Kasernen erstelle. Nun habe ich aber auch einige Aussetzungen
zu machen, die ich gerade heute, wo das Geschäft zum ersten
Male auftaucht, zur Sprache bringen möchte; denn ich bin
überzeugt, daß die Kommission in der nächsten Sitzung auf
Genehmigung antragen wird. Mein erster Einwurf bezieht sich
auf den Umstand, daß der Staat der Spekulationsgesellschaft,
welche die Bauten ausführen will, an Zahlungsstatt unter
andern Gebäuden sämmtliche Pfarrhäuser der Stadt Bern
abtreten soll, also die ganze Herrengasse, Schattseite, das Pfarrhaus

an der Spitalgasse und das Pfarrhaus an der Junkerngasse,

das ehemalige Dekanat. Ich frage: wie kommt man
dazu, eine Klasse von Beamten, die wahrlich nicht zu reich be-
soldet ist, in ihrer ökonomischen Lage derart in Bedrängniß
zu bringen und zu schädigen? Der Geistliche hat in dieser
Beziehung eine ganz andere Stellung, als jeder andere Berufsmann.

Jeder, der einem andern Stande angehört, hat ein
weites Feld für seine Thätigkeit. Hat er eine Anstellung mit
sixer Besoldung, so steht ihm die ganze Welt offen und er
kann sich Nebenverdienst schaffen. Der Geistliche ist nicht in
dieser Lage; sein Reich ist nicht so ganz von dieser Welt oder
soll es nicht sein, und wenn er es da sucht, so macht man es

ihm zum Vorwurf. Der Geistliche ist daher in seinen
Einnahmen sehr eingeschränkt, und ich kann nicht begreifen, wie
man dazu kommen kann, die in der Stadt Bern angestellten
Geistlichen in eine nachtheiligere Stellung zu versetzen, als die
Geistlichen auf dem Lande. Die Geistlichkeit hat ein gesetzliches

Recht auf ihre Wohnungen. Im Jahre 1804 hat der
Staat sämmtliche Kirchengüter des alten Kantons an sich

gezogen, aber keineswegs als freies Eigenthum, sondern bloß
zur Verwaltung. Gleichzeitig hat er sich die Verpflichtung
auferlegt, eine gewisse fixe Summe als Besoldung an die
Geistlichkeit auszubezahlen. Der Staat hat somit nicht ein volles
und unbeschränktes Verfügungsrecht über das Kirchengut.
Maßgebend in Bezug auf die Stellung der Geistlichkeit ist ferner
das Besoldungsgesetz vom 4. November 1859, welches im
§ 15 sagt: „Dabei bleibt es Regel, daß der Geistliche außer
der Besoldung unentgeldlich zu genießen hat:

s. die Pfarrwohnung nebst Dependenzen;



d. den Pfarrgarten nebst wenigstens einer halben Jucharte
Pflanzland;" w.

Der Pfarrer hat also ein gesetzliches Recht auf die
Benutzung einer Pfarrwohnung. Warum soll man nun in Bezug

auf die Geistlichen der Stadt Bern eine Ausnahme von
der gesetzlichen Regel machen? Ich sehe hiefür keinen Grund,
es sei denn, daß man diese Pfarrhäuser gerne verwerthet, weil
der Staat mit dem Erlös derselben andere Bedürfnisse befriedigen

kann. Ich habe gehört, daß man von Seite der das
Projekt befürwortenden Persönlichkeiten dafür sich ausspreche,
daß den Geistlichen eine reichliche Wohnungsentschädigung zu
Theil werde. Ich traue dieser Zusicherung nicht viel. Es sind
dieß nichl Freunde unserer vaterländischen Kirche, welche den
Geistlichen die Pfarrhäuser wegnehmen und sie auf die Gasse
setzen wollen. Sie werden sicher auch nicht sehr warm dafür
einstehen, daß die Wohnungsentschädigung der Geistlichen
erklecklich ausfalle, sondern die Betreffenden werden an dem

Tage, da diese Angelegenheit im Großen Rathe zur Behandlung

kommen wird, zu Hause bleiben oder sich vielleicht sogar
hier widersetzen. Man hat auf die Baufälligkeit der Pfarrhäuser

an der Herrengasse aufmerksam gemacht. Es sind dieß
allerdings alte, bescheidene Häuser, aber ich habe nie gehört,
daß unsere Pfarrer sich darüber beklagt hätten, sie befinden
sich im Gegentheil sehr wohl darin und werden Ihnen dankbar
sein, wenn Sie sie auch fernerhin darin belassen. Ist aber
auch das Dekanat an der Junkerngasse, ist das Pfarrhaus an
der Spitalgasse baufällig? Nein; man will nur Geld machen,
und es wäre wahrscheinlich den Herren, welche das Projekt
patronisiren, lieber, sämmtliche Gebäude wären noch in sehr

gmem Zustande. Ich frage im Weitern: Hat nicht die
Gemeinde Bern eine gewisse Berechtigung, ein Wort dazu zu
sagen, daß man ihr eine ganz ausnahmsweise Stellung gegenüber

der gesetzlichen, gegenüber derjenigen anderer Gemeinden
bereiten will? Warum soll die Gemeinde Bern schlechter
gehalten werden, als alle andern Gemeinden des Kantons? Auch
sie hat das gesetzliche Recht, zu verlangen, daß man ihren Geistlichen

die Pfarrwohnungen belasse. Mit gleicher Rücksichtslosigkeit

könnte man in jeder Landgemeinde das Pfarrhaus
einem Gewerbs- oder Geschäftsmann abtreten, der es vielleicht
in eine Krämerci, in ein Geschäftsbüreau, in eine Pinte
umwandeln würde. Würde nicht in solchen Gemeinden sofort
das Gefühl hervorgerufen, sie werden benachtheiligt? Und dieß
wäre allerdings der Fall, schon mit Rücksicht darauf, daß sich

wahrscheinlich kein tüchtiger Geistlicher in eine Gemeinde melden

würde, die kein Pfarrhaus besitzt. Ich verlange daher,
man solle das Prinzip der Rechtsgleichheit und der
Gleichbehandlung sämmtlicher Gemeinden des Kantons nicht
verletzen dadurch, daß man die Gemeinde Bern in eine ganz
ausnahmsweise Stellung versetzt. So viel über die materielle
Seite der Vorlage; nun aber gestatten Sie mir auch noch

einige Bemerkungen über die Form. Hat der Staat Bern je
seine Bauten in der Weise ausgeführt, wie man dieß ^mn
hier beabsichtigt? Hat er sich je zu solchen Zwecken einer Spe-
kulationsgesellschaft in die Arme geworfen? Dieß ist nie
geschehen. Man will da einen Tauschhandel machen, man pro-
jektirt, spekulirt, hängt Einem eine „Helge" an die Wand und
verspricht einen schönen Neubau; dafür verlangt man aber eine

Menge werthvoller Gebäude in der Stadt. Es mahnt mich

dieß daran, wenn ein Jude auf den Hof eines bedürftigen
Bauers kommt und absolut etwas gehandelt sein muß; der
Bauer hat aber nicht Geld und man fängt daher an zu
tauschen. Ich tadle ungescheut das Vorgehen, das man
beabsichtigt. Es hätte dieß ein Monopol für diese Spekulationsgesellschaft

zur Folge, indem man sämmtliche andere
Fachgenossen sowohl in Bezug auf den Ankauf der von Seite des

Staates zu veräußernden Liegenschaften, als in Bezug auf die

Ausführung der projekttrten Bauten von der Mitbewerbung
ausschließen würde. Jede Konkurrenz ist hiedurch beseitigt, und
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die Sache wird zum Privilegium, zum Monopol für die
betreffende Spekulationsgesellschaft. Dieses Vorgehen hat den
weitern Nachtheil, daß man nicht bloß dem ausführenden
Bauunternehmer, der für seine Existenz arbeitet, den ihm
gebührenden Gewinn zahlt, sondern sodann noch einen zweiten
Gewinn an die Spekulationsgesellschaft entrichten muß. Würde
dagegen der Staat die Bauten, wie er es bisher gethan hat,
in Regie ausführen, so würde er den Gewinn in der Tasche
behalten, den er der Gesellschaft bezahlen muß, welche sich

bloß zum Zwecke des Geldgewinns gebildet hat. Ich frage
ferner: Was haben wir bei einem solchen Vorgehen für eine
Garantie für die solide und zweckmäßige Ausführung der
Bauten? Man wird zwar sagen, man werde den Bau
überwachen. Aber wenn der Staat ihn selbst ausführt, so wird
der Bau sicher besser ausfallen, als wenn er nach zwei Seiten
hin Gewinn gewähren muß. Wozu haben wir übrigens einen
Kantonsbaumeister und sein technisches Büreau? Etwa damit
er Privatarbeiten ausführe und der Staat seine eigenen Bauten
durch Privatunternehmer besorgen lasse? Das ist wohl eine
Erscheinung aus der verkehrten Welt. Unser Kantonsbaumeister

und sein technisches Büreau sind zunächst da, um die
Pläne zu entwerfen und ihre Ausführung zu überwachen. Ich
habe aus den Akten entnommen, daß die Grundsteuerschatzung
der abzutretenden Gebäulichkeiten der »Stadt Fr. 1,120,240
und die Kostenssumme der dem Staate zu erstellenden
Gebäulichkeiten Fr. 1,495,000 beträgt. Die Differenz zwischen
beiden Summen ist allerdings nicht sehr groß. Ich gebe zu,
daß das Nähere noch nicht festgestellt ist, wenn ich indessen
recht berichtet bin, ist das Projekt viel weiter gediehen, als
man uns mittheilte. Es war ein Projekt schon so ziemlich
abgeschlossen, wonachderStaatsogar einegewisseSummeherauszugeben

hatte, dagegen die Kasernenbauten nicht erstellt werden

sollten. Wir wollen indessen die beiden Ziffern annehmen

obwohl wahrscheinlich die Grundsteuerschatzung etwas
tief und die Bausumme zu hoch berechnet ist. Wenn dann
aber der Unternehmer und die Gesellschaft einen Gewinn
machen wollen, ist dann für den Staat Aussicht vorhanden,
durch die Gesellschaft gehörig bedient und nicht übervortheilt
zu werden? Wir sollen die drei Kasernen abtreten. Es ist
dieß zwar nur leichthin angedeutet, aber ich nehme es an.
Also die Kaserne Nr. 1 hinter der französischen Kirche, die
Kaserne Nr. 2 auf dem Waisenhausplatz und die neu errichtete

Kavalleriekaserne beim Aarbergerthor. Ferner ist
abzutreten das Zeughaus sammt Hof, das Gebäude der Militärdirektion

auf dem Waisenhausplatz, der Wurstembergerthurm,
die Halde unterhalb der Münzterrasse, worunter wahrscheinlich

auch die Silberstrecke verstanden ist, sämmtliche Pfarrhäuser

an der Herrengasse und die zwei Pfarrhäuser an der
Junkern- und Spitalgasse. Man erzählt sich, daß am 5. März
1798, als die Franzosen zum untern Thor einzogen, die Stadtwache

unter das Gewehr stand und daß einer der Franzosen
der Front nachging, um die Uhren und Geldsäckel einzusammeln.

Einer, der übergangen wurde, rief dem fortgehenden
Franzosen nach, er habe auch noch eine Uhr und überreichte
ihm dieselbe. Kann man sich einen schlagender» Zug alt-bernischer

Gutmüthigkeit denken? Scheint es nicht, als ob auch
heute die Behörde sich umsehe, ob sie nicht irgendwo noch
Etwas habe, irgend eine entbehrliche oder unentbehrliche
Baulichkeit, um sie herzugeben? Was mir besonders aufgefallen,
ist die Eilfertigkeit, mit welcher dieses Geschäft dem Großen
Rathe vorgelegt worden ist. Es ist zwar kein neues Geschäft;
denn ich habe schon lange davon reden gehört, obwohl
Niemand etwas Näheres wissen wollte. Gestern langte hier
der Vortrag des Regierungsrathes ein, und ich habe ihn
sofort durchgesehen. Was mußte ich sehen? Vorgestern, den
30. Mai, unterzeichnete der Domänendirektor den Vortrag,
gestern, am 31. Mai, wurde er vom Regierungsrathe behandelt,

welcher ihn früh Morgens genehmigte und mit Empfeh-
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lung dem Großen Rathe überwies, und heute, am 1. Juni,
tritt nun der Große Rath schon mehr oder weniger auf die
Sache ein, obwohl man glaubte, die Angelegenheit habe noch

gar keine Konsistenz gewonnen und befinde sich noch im
Stadium des Projektes. Das Geschäft scheint zwar weiter
gediehen zu sein, als es den Schein hat, sonst würde man nicht
so rasch vorgehen. Es fällt mir auf, daß man jetzt schon eine

Kommission gegenüber der bloßen Idee, gegenüber einer
Gesellschaft, die noch gar nicht existirt, ernennen soll. Ein solches
Vorgehen ist doch eigentlich beispiellos im bernischen
Staatsbaushalte; so hat man sich bisher nie beeilt, sondern man hat
jeweilen zuerst ein Projekt ausgearbeitet und es sodann an
eine Kommission gewiesen. Ich bin auch einigermaßen
mißtrauisch, weil ich sehe, daß das Projekt von einflußreichen
Persönlichkeiten begünstigt wird. Ich will Niemanden zu nahe
treten und mit aller Offenheit sagen, daß Herr Bankpräsident
Stämpfli zwar dabei betheiligt ist, aber, so viel ich höre,
keinen direkten persönlichen Vortheil zieht, sondern es soll, wie
man mir aus sicherer Quelle mittheilte, die Eidgenössische Bank
eine Gründungsprovision erhalten, obwohl sie die nöthigen Gelder

nicht liefert. Das gefällt mir nicht recht, und ich hätte lieber,
man würde ein solches Projekt, wie bisher, in Regie
ausführen, wobei der Bauunternehmer seinen redlichen Verdienst
findet und man sich durch genaue Ueberwachung für die solide
und zweckmäßige Ausführung eine Garantie verschaffen kann.
Das Projekt ist in der letzten Zeit entstanden, wo der
Spekulationsgeist große, aber nicht immer wohlriechende Blüthen
getrieben bat, sondern wo man so weit gegangen ist, nicht
nur mit eigenem, sondern auch mit fremdem Gelde zu speku-
Itren, nachdem man einen Griff in die anvertraute, vielleicht
sogar in eine öffentliche Kasse gethan hatte. Wenn das Projekt
noch nicht so weit gediehen wäre, wie es der Fall ist, indem
man bereits gewisse Verbindlichkeiten betreffend Landankauf
eingegangen hat, so wäre es jetzt vielleicht nicht einmal
vorgelegt worden. Alle diese Umstände sprechen aber durchaus
nicht für das Projekt. Ich habe alle Achtung vor dem Geiste
der Spekulation und der Unternehmung, ich ziehe meinen Hut
ab vor ihm, aber er soll sich auf dem Felde der freien
Konkurrenz bethätigen. Ich achte ihn nicht, wenn er sich bloß
auf dem Rücken des Staates Geltung verschaffen will und
einzig auf die Staatskasse svekulirt. — Dieß sind die
Bemerkungen, welche ich anbringen wollte. Ich bin weit davon
entfernt, den Gegenantrag stellen zu wollen, es solle keine
Kommission niedergesetzt werden. Ich habe von vornherein
erklärt, daß ich kein prinzipieller Gegner dieser Bauten bin;
ich wünsche vielmehr, daß die Frage untersucht werde. Wenn
aber in der nächsten Session das Projekt fertig vorliegt,
getragen von einflußreichen Persönlichkeiten, so hilft es dann
nichts mehr, Widerstand leisten zu wollen, und man wird
sagen, warum man nicht geredet habe, als die Sache zum ersten
Male vorgelegt worden sei. Ich erkläre, daß ich nie und nimmer

zu einem Vertrage stimme, nach welchem die Pfarrhäuser
der Gemeinde Bern veräußert und unsere Geistlichen auf die
Gasse gesetzt werde» sollen. Ich tadle ferner auch die
ungewöhnliche Art des Vorgehens, die man hier einschlagen will.

Stämpfli, Bankprästdent. Nur eine persönliche
Berichtigung. Herr Steiner hat den Namen der Eidgenössischen
Bank gebraucht, ich kann aber erklären, daß, was er in dieser

Richtung sagte, unbegründet ist. Ich persönlich beschäftigte
mich allerdings schon seit längerer Zeit mit der Frage der
Erstellung neuer Militäranstalten in Bern, und vielleicht
erinnern sich mehrere Mitglieder dieser Versammlung, daß ich
bereits im Jahre 1864 hier im Großrathssaale an einer
Abendversammlung einen ausführlichen Vortrag über diesen Gegenstand

gehalten habe und die Möglichkeit dieser Idee erörterte.
Am allerwenigsten aber sollte man vom Standpunkt der
Gemeinde Bern etwas dagegen haben; denn wenn irgend eine
Gemeinde von diesem Plane Vortheil zieht, so ist es die Ge¬

meinde Bern. Ueber die Sache selbst will ich kein Wort
sagen. Dieselbe soll unparteiisch und genau untersucht werden,
und es soll da nichts Unlauteres mit unterfließen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Auf
die Darstellung und Kritik, welche von Seite des Herrn Steiner

gemacht worden ist, muß ich mir noch einige Worte der
Erwiederung gestatten. Vor Allem aus erkläre ich mit aller
Bestimmtheit, daß von Seite der Staatsbehörde, weder von
einzelnen Mitgliedern der Regierung, noch von dieser selbst,
irgend ein verbindlicher Akt unterzeichnet, noch sonst irgendwelche

Verbindlichkeit mündlich oder schriftlich eingegangen
worden ist. Was die Eilfertigkeit betrifft, welche man der
Domänendirektion und der Regierung zum Vorwurf machen
will, so glaube ich, mau sollte es, da es sich um eine so wichtige

Frage handelt, der Behörde eher verdanken, daß sie dem
Großen Rathe schon, jetzt von dem Anerbieten der betreffenden
Gesellschaft Kenntniß gibt und nicht in den Tag hinein
vorwärts geht, ohne zu wissen, wie weit sie später etwa aus
Anklang bei der obersten Behörde rechnen kann, und daß sie
nicht vielleicht Verbindlichkeiten eingeht, bevor der Große Rath
ein Wort mitgeredet hat. Der Umstand, daß man schon heute
dem Großen Rath Kenntniß von der Sache gibt und den
Wunsch ausspricht, es möchte eine Kommission niedergesetzt
werden, welche der Regierung in der Lösung der Frage
beistehen und jeden Akt êchritt für Schritt prüfen und kontro-
lireu kann, sollte der Regierung sicher nicht Tadel, sondern
eher Lob zuziehen. Herr Steiner hat im Weitern hervorgehoben,

daß er sich daran stoße, daß eine Spekulationsgesellschaft
sich der Sache bemächtigen wolle. Ja, wenn wir einen großen
Baukredit und bedeutende Finanzmittel zur Verfügung hätten,
die aus der laufenden Verwaltung genommen werden könnten,
so würde auch ich es vorziehen, die Bauten durch den Staat
direkt erstellen zn lassen. Sie wissen aber wohl, wie es in
dieser Beziehung steht. Es sind nur zwei andere Wege möglich,

um die Bauten auszuführen, nämlich entweder die
Aufnahme eines Anleihens oder eine Steuererhöhung. Ich möchte
aber keinen dieser Wege betreten, obschon die Bauten dringlich
sind. Wenn daher den Bedürfnissen des Staats auf dem Wege
des Vertrages entsprochen werden kann und zwar in einer
Weise, die zugleich auch den städtischen Bedürfnissen entgegenkommt,

so glaube ich, es liege dieß im Interesse des Staats.
Die Gesellschaft kann offenbar günstigere Offerten machen,
als der Staat im Falle wäre zu realisiren. Wird das Zeughaus

auf dem Breitenrain erstellt und der Gesellschaft das
gegenwärtige Zeughaus sammt Hof abgetreten, so kann sie
den Platz besser verwerthen, als es der Staat thun könnte.
Der Staat könnte nicht ispekulationsbauten aufführen, er
könnte nicht Privathäuser zum Verkaufe erstellen, sondern er
müßte gewärtigen, ob Jemand das Terrain kaufen wolle.
Würden sich nicht Liebhaber finden, so läge der Platz unrentabel

da. Findet dagegen eine Spekulationsgesellschaft nicht
sofort Kaussliebhaber für ein Bauterrain, so wird sie selbst
sofort Privathäuser erstellen und sie nach ihrer Vollendung
verkaufen. Ich glaube daher, eine Gesellschaft könne da ein
gutes Geschäft machen, ohne daß der Staat ein schlechtes
macht. Es ist schon oft vorgekommen, daß man einer
Spekulationsgesellschaft größere Unternehmen zur Ausführung übertrug

; ich erinnere nur an die Eisenbahnbauten. Was die
Abtretung der Pfarrhäuser betrifft, so ist die Domänendirektion

der Ansicht, es sollen die betreffenden Geistlichen voll
und schön entschädigt werde», so daß sie ebenso gute, wenn
nicht noch bessere und angenehmere Wohnungen in der Stadt
finden. Die Häuser an der Herrengasse gehören nicht zu den
bcsteingerichteten; wer Gelegenheit hatte, sie zu sehen, weiß,
daß der größte Theil derselben an Gängen und Treppen
verloren geht. Wenn es irgendwo möglich ist, die Pfarrhäuser
abzutreten, so ist dieß hier in Bern der Fall, wo stets eine
so große Auswahl von Wohnungen aller Art vorhanden ist.



In einem Dorfe ist dieß nicht der Fall, und es könnte daher
dort von einer Veräußerung des Pfarrhauses nicht wohl die
Rede sein. Ich mache noch darauf aufmerksam, daß die im
Berichte angeführteil Zahlen betreffend die Kapital-, dieBrand-
assekuranz- und die Grundsteuerschatzung der Gebäude durchaus

nicht den Preis repräsentiren, welcher der Gesellschaft
angerechnet werden würde. In dieser Beziehung ist noch gar
nichts bestimmt, und ich habe überhaupt diese Immobilien nur
angeführt als solche, von denen die Gesellschaft sagt, daß sie
sie allfällig an Zahlungsstatt annehmen würde. Selbstverständlich

würde über den Preis jedes einzelnen Gebäudes
eine Verständigung stattfinden.

K iIian, Baudirektor. Ich glaube, ich sei es metner
Stellung sowohl als Baudirektor, wie auch als Stellvertreter
des Mtlilärdirektors schuldig, meine Ansicht über die vorliegende

Angelegenheit kund zu geben. Gleichzeitig werde ich mir
auch einige Worte der Erwiederung auf das Votum des Herrn
Steiner erlauben. Ueber die Frage der Nothwendigkeit der
Erstellung neuer Militäranstaltcn ist man sicher allseitig
einverstanden. Man weiß, daß die gegenwärtigen Gebäude den
heutigen Bedürfnissen bei weitem nicht genügen, und daß
zudem einzelne dieser Gebäude, namentlich diejenigen der
Kasernen, baufällig sind. Seit Jahren war daher, wie bereits
der Herr Domänendirektor bemerkte, der Gedanke der Regierung

auf die Frage der Erstellung neuer Militärbauten
gerichtet, dieser Gedanke konnte aber leider bis jetzt nicht
verwirklicht werden. Zwar suchte man bereits vor 10 Jahren
dem allerdringlichsten Bedürfniß zu begegnen, indem man ein

Projekt für Errichtung von Militärstallungen ausarbeitete,
die am Fuße des sog. "Martinshubels, zwischen dem Abhang
der Großen Schanze und der Schützenmatte vor dem Aarber-
gerthor erstellt werden sollten. Inzwischen ist jedoch daselbst
der Manövrirplatz der Eisenbahnen angelegt worden. Hierauf
tauchten andere Projekte auf und traten in den Vordergrund.
So hat sich die Baudirektion wenigstens sechs Jahre mit dem

Projekt der Erstellung eines neuen Kantonsschulgebäudcs
befaßt; sie hat dafür ein vollständiges Projekt aufgestellt, als
aber die Angelegenheit dem Großen Rathe vorgelegt wurde,
wurde sie einer pädagogischen Frage wegen auf unbestimmte
Zeit verschoben. Ueberhaupt sind die größern Staatsbauten
in der Hauptstadt immer in Zusammenhang miteinander ge'
bracht worden, und man gelangte nie zu einem Abschluß.
Dabei wirkten natürlich die finanziellen Schwierigkeiten in
erheblichem Maße mit, da man sah, daß es unmöglich sei, aus
der laufenden Verwaltung die nöthigen Mittel zur Erstellung
dieser Bauten zu erhalten. Für die gegenwärtige Finanzperiode
wurde ein anderes öffentliches Gebäude in den Finanzplan
aufgenommen, nämlich die Erstellung einer Entbindungsanstalt.
Dadurch sind aber die andern Bauten wieder zurückgesetzt
worden, so daß nicht zu erwarten ist, es werde in den nächsten

Jahren zum Bau der Militäranstalten und des
Kantonsschulhauses geschritten werden können. Es bietet sich nnn aber
eine Kombination dar, welche dieses möglich machen würde.
Diese Kombination ist allerdings ziemlich plötzlich aufgetaucht,
wer aber Gelegenheit hatte, die Grundlagen zu prüfen, der
wird sicher bald zu dem Gedanken kommen, daß dieselben
nicht ungesund sind, sondern einer Kombination entsprechen,
welche die Behörde unter gewissen Bedingungen und
Voraussetzungen wird annehmen können. Es handelt sich hier um
einen Austausch von ältern Immobilien gegen Bauten, die
einem dringenden Bedürfniß entsprechen. Ist es etwas
Unrechtes, wenn der Staat in dieser Weise vorgeht, wenn er,
statt baares Geld auszugeben, bestehende Immobilien
austauscht gegen andere Immobilien, die auch ihren Werth haben
und einem längst gefühlten, dringenden Bedürfnisse Genüge
leisten? Das ist sicher durchaus nichts Auffallendes. Treten
wir auf die Kombination nicht ein, so werden wir wahrscheinlich

auf dem Staudpunkte bleiben, auf dem wir gegenwärtig

stehen, und immer mehr gegenüber andern Kantonen in Rückstand

kommen. Man gehe nach Zürich und sehe, was dort
in Beziehung auf Militärbauten geschehen ist, wie dort große
Kasernen und Zeughäuser mit ausgedehnten Räumlichkeiten
und Umschwung erstellt worden sind. Wollen wir hier in
Bern stehen bleiben und nicht in der Sache vorwärts gehen?
Man wendet ein, es werde schwer sein, auf solchen Grundlagen

zu progrediren. Ich verkenne durchaus nicht, daß diese
Kombination auch ihre Kehrseite hat, allein ich glaube, die
Schwierigkeiten lassen sich überwinden. Zunächst ist die Frage
ins Auge zu fassen, ob eine Ausgleichung der Werthe zwischen
den abzutretenden und den zu erwerbenden Immobilien

erzielt werden könne. Dieß ist eben ein Punkt
der Prüfung und soll genau untersucht werden. Daher

wünscht denn auch die Domänendirektion, daß der
Regierungsrath nicht einseitig vorgehe, sondern daß die
Angelegenheit Schritt für Schritt von einer Großrathskommission
geprüft werde. Es ist bemerkt worden, es sei des Staates und
der Staatsbehörden würdiger, daß die Bauten in Regie
ausgeführt werden. Glauben Sie aber, der Staat lasse solche
Hochbauten je in Regie ausführen? Ich nenne es nämlich
nicht eine Ausführung in Regie, wenn ein Bau einem
Unternehmer übertragen wird. Auch im vorliegenden Falle ist
ein Unternehmer vorhanden, nämlich die Gesellschaft. Wenn
der Staat solche Bauten ausführen läßt, so vereinigen sich

oft zwei bis drei Unternehmer und bilden ein Konsortium,
welches die Ausführung übernimmt. Was die Ueberwachung
betrifft, so hat man gesagt, man habe den Kantonsbaumeister
nicht dafür, daß er Privatarbeiten mache und die Arbeiten
des Staates hintansetze. Die Ueberwachung der Ausführung
wird gerade die Aufgabe des Kantonsbaumeisters und seines
Nüreau's sein, ganz gleich, wie wenn die Bauten einem
andern Uebernehmer übertragen würden. Das ändert doch an
der Frage der Ueberwachung nichts, daß man die Bauten
durch Immobilien, statt mit baarem Gelde bezahlt. Herr Steiner

hat einen Einwurf, den man allfällig machen könnte,
übergangen. Man könnte nämlich die Frage auswerfen, ob es

angemessen sei, am Vorabend der Bundesrevision und der in
Aussicht genommenen Centralisation des Militärwcsens, Mi-
litärbanten in Bern zu erstellen. Dieß ist eine ziemlich wichtige
Frage, allein die Antwort darauf ist nicht schwer. Wird das
Militärwesen centralists, so wird die Eidgenossenschaft ihr
Augenmerk gerade auf diejenigen Plätze der Schweiz richten,
wo gehörige Militärbautcn erstellt sind, und diese Plätze werden

die ersten Waffenplätze werden. Man darf sich aber nicht
etwa vorstellen, die Militärgebäude werden so ohne weiters
der Eidgenossenschaft übergeben werden müsse». So wie ich
wenigstens die Grundlagen betreffend die Centralisation des

Milüärwesens kenne, hat man in Aussicht genommen, daß die
Eidgenossenschaft einen Gegenwerth leisten werde. Demnach
würde der Staat auch in dieser Richtung kein schlechtes
Geschäft machen. Gestatten Sie mir noch einige Worte in
Betreff der Lokalität. Man hat schon früher einen Platz in Aussicht

genommen, der demjenigen sehr naheliegt, auf dem nun
das Projekt erstellt werden soll, nämlich den sog. Spitalacker
und in zweiter Linie auch Terrain, das zum Brunuer-Blau-
Gute gehört. Der gegenwärtig in Aussicht genommene Platz
ist im Allgemeinen sehr günstig gelegen. Zwar darf man sich

in Bezug auf die Verlegung der Militäranstalten extra mu-
ros hier keine Illusionen machen; denn das Quartier
Lorraine wird sich auch immer vergrößern, und in 50 Jahren
wird man nicht mehr sagen können, die Militärbauten befinden

sich extra muros. Immerhin aber ist die Entfernung vom
Centrum der Hauptstadt ziemlich bedeutend. Hierauf ist
indessen nicht so viel Gewicht zu legen; denn sonst hätte man
auch in Thun die Militärbauten näher an die Stadt verlegt.
Viel wichtiger ist, daß die Anstalten in die Nähe des
Exerzierplatzes, des Wylerseldes, zu liegen kommen. Der Baugrund
selbst ist im Ganzen genommen günstig. Wenn auch gewisse
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Terrassirungen werden gemacht werden müssen, so wird dieß
der ganzen Anlage nicht schaden, sondern sie im Gegentheil
noch günstiger stellen. Nach dem Projekte würden auf dem

untersten Plateau die Militärstallnngen, etwas oberhalb die
eigentlichen Militärgebäude und Kasernen und auf dem obern
Plateau das Zeughaus erstellt werden. Man hat auch
Schwierigkeiten in Bezug auf die Ausführung des Baues erblickt.
Es lassen sich aber Vorschriften aufstellen, durch welche diesen
Schwierigkeiten begegnet werden kann. Ein Hauptpunkt wird
darin bestehen, daß man sich nicht mit allgemeinen Plänen
begnügt, sondern möglichst Detailpläne verlangt, so daß man
die Bauten in allen Details gehörig überwachen kann. Ich
reassumire dahin: Ich halte dafür,' die Angelegenheit sei so

wichtig für den Staat und das allgemeine Militärwesen, daß
es sich der Mühe lohnt, in nähere Prüfung derselben
einzutreten, und ich empfehle daher die Niedersetzung einer
Kommission. Ich glaube, Sie können aus dem Vorgehen des

Regierungsrathes entnehmen, daß er die Angelegenheit nicht
hinter dem Berge halten, sondern damit ganz offen verfahren
will. Daher wünscht er denn auch die Niedersetzung einer
Kommission, welche Schritt für Schritt die Angelegenheit mit
ihm gemeinschaftlich verfolgen würde.

Der Große Rath beschließt die Niedersetzung einer
Kommission von 7 Mitgliedern, deren Wahl dem Büreau anheimgestellt

wird.

Dekrets-Entwurf
über die

Verrechnung des Erlöses von verkauften Domänen.

Der Große Rath des Kantons Bern,
auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

§. l.
Bei Veräußerung von Domänen werden die Kaufbeilen

dem innern Zinsrodel, Abtheilung Domänenkapitalien, zur
Verwaltung übergeben.

8 2.

Wenn bei der Veräußerung gegenüber der Kapitalschatzung
im Vermögensetat ein Mehrerlös erzielt wird, so hat die
Verwaltung der Domänenkapitalie» den Betrag desselben an
die laufende Verwaltung, Abtheilung Domänenliquidation,
auszurichten.

Wird dagegen die Kapitalschatzung nicht erreicht, so hat
umgekehrt die laufende Verwaltung, Abtheilung Domänenliquidation,

den Betrag des Mindererlöses an die Verwaltung
der Domänenkapitalien zu vergüten.

In beiden Fällen findet die Auszahlung auf den im
Kaufvertrag festgestellten Tag von Zins-, Nutzungs- und
Schadensanfang statt.

8 3.

Dieses Dekret tritt sofort in Kraft.

Herr Reg.-Präsident Weber, Domänendircktor, als
Berichterstatter des Reg.-Rathes. Der Große Rath hat bereits in
zweiSitzungen den Beschluß gefaßt, es seiendieDomäuen, welche
nicht zu öffentlichen Zwecken dienen, successive zu veräußern

und der Erlös der verkauften Domänen, soweit er die
Kapitalschatzung übersteigt, der laufenden Verwaltung zuzuwenden.

Bei der Behandlung des 4jährigen Voranschlages wurde
deßhalb unter dem Titel „Domänenliquidation" ein neuer
Verwaltunaszweig eingeführt und unter den Einnahmen ein
jährlicher Ansatz von Fr. 200,WO aufgenommen. Bereits
damals wurde bemerkt, daß die Art und Weise der Verrechnung

durch eine besondere Verordnung oder durch das Finanz-
gesetz selbst reglirt werden solle, dessen Revision durch den
Großen Rath beschlossen worden ist. Die Finanzdirektion hat,
diesem Beschluß entsprechend, den Entwurf eines Finauzgesetzes
ausgearbeitet, derselbe ist aber vom Finanzausschuß noch nicht
vollständig durchberathen und wird daher dem Großen Rathe
erst in einer spätern Zession vorgelegt werden können. Nun
sollte aber die Verrechuungsweise des Erlöses der verkauften
Domänen reglirt werden, damit die Domänenverwaltnng und
die Hypothekarkasse, als Verwalterin der Domänenkapitalien,
wissen, wie sie die bezüglichen Summen zu verrechnen haben.
Der vorliegende Dekretsentwurf ordnet diese Frage in der
Weise, daß bei Veräußerung von Domänen die Kaufbeilen
jeweilen dem innern Zinsrodel, Abtheilung Domänenkapitalien,

zur Verwaltung übergeben werden. Wird bei der
Veräußerung gegenüber der Kapitalschatzung, wie sie im
Vermögensetat figurirt, ein Mehrerlös erzielt, so hat die
Verwaltung der Domänenkapitalien denselben an die laufende
Verwaltung, Abtheilung Domänenliquidation, also an die
Kantonskasse auszuzahlen. Tritt der umgekehrte Fall ein,
daß der Erlös die Kapitalschatzung nicht erreicht, so hat
konsequentermaßen die laufende Verwaltung der Domänen-
kapitalienverwaltung den Mindererlös zu ersetzen, weil man
eben den Grundstock des Domanialvermögcns nicht verändern

will. In beiden Fällen findet die Auszahlung auf den
Tag statt, auf welchen laut Kaufvertrag Nutzen und Schaden
anfängt. Ich empfehle die Berathung des Dekrets in ß-Iobo
und die Annahme desselben.

Schmid, Rudolf, als Berichterstatter der
Staatswirthschaftskommission. Das vorliegende Dekret stützt sich auf
frühere Beschlüsse des Großen Rathes; es ist sehr einfach und
selbstverständlich. Die Staatswirthschastskommission hat
dasselbe berathen und empfiehlt es dem Großen Rathe zur
Annahme.

Das Dekret wird vom Großen Rathe ohne Einsprache
genehmigt.

Herr Vizepräsident Karr er übernimmt den Vorsitz.

Dekrets-Entwurf
betreffend

die Erstellung der Bundesgasse und den Verkauf der Nord¬
bastion der kleinen Schanze in Bern.

Der Große Rath des Kantos Bern,
in weiterer Ausführung der Schlußnahmen vom 12

Januar und 24. November 1870,

beschließt:
8 ì.

Der Regierungsrath wird ermächtigt, auf Grundlage des
am 12. Jannar 1870 vom Großen Rath genehmigten Aligne-



mentsplanes das nöthige Grundeigenthum zu erwerben und
allfällig aufhaftende Dienstbarkeiten abzulösen.

Es wird demselben zu diesem Zwecke das Expropriationsrecht
ertheilt.

§ 2.

Es wird dem Regierungsrath für die Ausführung der
nothwendigen Arbeiten zu Lasten der Domänenliquidation
ein Vorschußkredit auf die Kantonskasse von Fr. 70,000
bewilligt.

§ 3.

Der Baugrund der Nordbastion ist gesammthaft und
abtheilungsweise' an eine öffentliche Steigerung zu bringen.

§ 4.

Der Regierungsrath wird ermächtigt, der Gemeinde Bern
einen Theil des Baugrundes abzutreten, um die Hirschengra-
benstraße zu erweitern, sofern die Gemeinde entsprechende
Gegenleistungen übernimmt.

Ein daheriger Abtretungsvertrag unterliegt der
Genehmigung des Großen Rathes.

8 5.

Der Regierungsrath wird mit der Vollziehung dieses
Dekrets beauftragt. Er hat dem Großen Rath in seiner
nächsten ordentlichen Sitzung über den Stand des Unternehmens

Bericht zu erstatten.

Die Staatswirthschaftskommission beantragt die
Annahme des vorstehenden Dekrets.

Herr Regierungspräsident Weber, Direktor der
Domänen, als Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
erlaube mir, zunächst den Vortrag zu verlesen, welchen die
Domänendirektion dem Regierungsrathe zu Handen des Großen
Rathes über den vorliegenden Gegenstand vorgelegt hat.
Dieser Vortrag lautet, wie folgt:

Herr Präsident!
Meine Herren!

Der Große Rath hat am l2. Januar 1870 ein Dekret
betreffend die Verlängerung der Bundesgasse und die

Verwerthung der disponiblen Terrains der nördlichen Bastion
der kleinen Schanze erlassen.

Dieses Dekret lautet:

Der Große Rath des Kantons Bern,
in der Absicht, durch die Verlängerung der Bundesgasse

eine rationelle Vergrößerung der Stadt Bern zu fördern und
gleichzeitig eine Verwerthung der Terrains der kleinen Schanze
einzuleiten,

auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:
8 i.

Der Alignementsplan über die Verlängerung der
Bundesgasse, die Erstellung einer Verbindungsgasse zwischen
derselben und dem Platz zwischen den Thoren und über die ganze
nördlichen Bastion der kleinen Schanze wird genehmigt.

8 2.

Der Regierungsrath wird ermächtigt, auf Grundlage des

vorgelegten Planes das nöthige Grundeigenthum für die
verlängerte Bundesgasse und das Terrain südlich derselben zu
erwerben unter Ratifikationsvorbehalt des Großen Rathes.

TaMatt des Großen Rathes t87t.

6t

Es wird demselben zu diesem Zwecke das Expropriationsrecht
ertheilt.

8 4.

Ueber die Ausführung der beiden Gassen und die Art
der Verwerthung der disponiblen Terrains der nördlichen
Bastion hat der Regierungsrath mit Beförderung einläßliche
Vorlagen zu machen.

8 4.

Die Verwendung der südlichen Bastion der kleinen Schanze
wird spätern Schlußnahmen vorbehalten.

8 5.

Der Rcgierungsrath wird mit der Vollziehung dieses
Dekrets beauftragt.

Durch dieses Dekret, sowie durch die seitherige» Schlußnahmen

bei der Büdgetberathung vom 24. November 1370
hat der Große Rath den bestimmten Willen ausgesprochen:

1) Die Bnndesgasse durch die kleine Schanze in westlicher
Richtung zu verlängern!

2) eine Verbindungsgasse zwischen derselben und dem Platz
zwischen den Thoren zu erstellen und

3) die Terrains der nördlichen Bastion im Interesse der
laufenden Verwaltung zu verwerthen.

Um in der Vollziehung dieser Schlußnahmen sicher
vorgehen zu können, war es nothwendig, einerseits die
privatrechtlichen Verhältnisse zu bereinigen und anderseits die
technischen und wirtbschaftlichen Vorstudien anzuordnen.

Zur Bereinigung der privatrechtlichen Verhältnisse wurde
vor Allem nach Vorschrift des § l8 des Gesetzes vom 3.
September <863 eine öffentliche Auflage des Expropriatiansplanes
angeordnet.

Innerhalb der gesetzlichen Frist langten drei Eingaben
ein, nämlich:

1) von der Wittwe Jndermühle vom 18. März 1870,
2) von der Wittwe v. Tavel vom 25. März 1870,
3) von dem Gemeinderath in Bern vom 2. Mai 1870.

Wittwe Jndermühle forderte für ihre Besitzung mit
Inbegriff der Geschäftsstörung nicht weniger als 752,000 Franken.
Die hierauf neuerdings eingeleiteten gütlichen Unterhandlungen

blieben erfolglos, so daß die Domänendirektion durch
Beschluß vom 27. Oktober ermächtigt wurde, die gerichtliche
Expropriation einzuleiten. — Auf das Gutachten der
Sachverständigen gestützt wurde die Entschädigungssumme iu erster
Instanz auf 277,980 Franken festgesetzt. — Gegen dieses
Urtheil wurde von beiden Parteien appellirt und hierauf
Oberexperten ernannt, so daß diese Angelegenheit in nächster Zeit
durch ein Urtheil des Appellations- und Kassationshofes seine
Erledigung finden wird.

Wittwe v. Tavel erhebt Anspruch aus eine Wasserquelle
im Hirschengraben und auf das Recht, mehrere Wasserleitungen

durch den Hirschengraben durchzuleiten. Diese Ansprüche
werden vom Staat bestritten, die angebahnten gütlichen
Verhandlungen haben noch zu keiner Verständigung geführt. Die
Erledigung dieser Angelegenheit hängt wesentlich davon ab,
wie die Verhältnisse mit der Gemeinde Bern geordnet werden.

Der Gemeinderath von Bern macht in erster Linie
geltend, es sei den, Rcgierungsrath das Expropriationsrecht nur
für die Erstellung der verlängerten Bundesgasse ertheilt worden,
nicht aber für die Erstellung der Quergasse und die übrigen
Theile der nach dem Alignementplan auszuführenden Arbeiten.
Es wird zugegeben, daß der Wortlaut des 8 2 des Dekrets
vom 12. Jänner 1870 eine solche Deutung zuläßt, obgleich
sie mit dem Sinn und Geist jener Schluß'nahme nicht
übereinstimmt. Um jeder irrigen Deutung für die Zukunft
vorzubeugen, kann es daher nur zweckmäßig sein, wenn der § 2
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des Dekrets eine bestimmte Fassung erhält in dem Sinn, das;
dem Regiernngsrath das Expropriationsrecht für
alle nach dem genehmigten Aligncmentsplan
auszuführenden Arbeiten eingeräumt wird.

Der Gemeinderath von Bern formulirt sodann in zweiter
Linie seine Entschädigungsansprüche in folgenden zwei Haupt-
punkten:

Erstens verlangt er vollen Ersah für die städtische Brunnstube

auf der Nordbastion entweder durch Erstellung einer
gleich tauglichen und in gleich günstiger Lage befindlichen
Brunnstube oder durch Bezahlung einer Entschädigungssumme
vou Franken 55,000.

Zweitens macht er zur Hegung von Gewild (einiger Hirsche,
Rehe, Schwäne und Enten) ein Nutzungsrecht auf den
Schanzengraben geltend und fordert für den Verzicht auf dieses
Nutzungsrecht Fr. 124,800
und für die Anlage eines neuen Thiergartens,
Umzäunung, Stallgebäude, Ententeich, Wasserleitung

und Transport der Thiere „ 54,000

zusammen nicht weniger als Fr. 173,800
Am 2. Juli fand zwischen den Delegirten der Regierung

und des Gemeindcraths eine Konferenz zur Besprechung dieser
Angelegenheit statt. Das Ergebniß dieser Konferenz läßt sich

kurz in folgende Sätze zusammenfassen:
Betreffend die B r n n n st u be sprachen die Abgeordneten

der Regierung die Geneigtheit aus, die Grundlage einer
billigen Entschädigung zu befürworten, die Art und Weise,
sowie das Maß' derselben soll aber spätern Verhandlungen
vorbehalten bleiben.

Betreffend den H i r s ch e n g r a b e n anerkannten die
Abgeordneten der Regierung keine Entschädignngspflicht an,
weder aus Rücksichten des strengen Rechts, noch der Billigkeit.

Die Abgeordneten der Gemeinde dagegen beharrten
grundsätzlich auf dem gestellten Entschädigungsanspruch,
erklärten sich aber bereit, über das Maß desselben in weitere
Unterhandlungen einzutreten, sie gaben ferner zu erkennen,
daß die Gemeinde sich voraussichtlich begnügen würde, wenn
ihr bebufs Verwendung zu öffentlichen Zwecken der nördlich
der verlängerten Bunde'sgasse liegende Theil des ausgefüllten
Hirschengrabcns überlassen würde.

Nach der Büdgetberathung vom November 1870 wurden
die technischen und wirthschaftlichen Untersuchungen in dieser
Angelegenheit neuerdings fortgesetzt. Die Prüfung und
Erwägung aller einschlagenden Verhältnisse und der Wunsch,
ein gütliches Abkommen mit der Gemeinde zu treffen, bestimmten

die Stadterweiterungskommission des Regieruugsraths,
anknüpfend an den Gedanken einer theilweisen Abtretung des

Hirschengrabens zu öffentlich-städtischen Zwecken, dem
Gemeinderath neue Vorschläge zur Lösung der verschiedenen
Anstünde zu übermitteln. — In einem Schreiben vom 5. April
1871 sind diese Vorschläge formulirt wie folgt:

1) Der Staat überläßt der Gemeinde die erforderlichen
Terrains links und rechts der Straße vor dem Murten-
thor, um dort nach dem vom Großen Rath festgestellten
Alignement einen grosten Platz zu erstellen von gleicher
Breite wie der Platz zwischen dem Burgerspital und den

Wattenwylhäusern.
2) Der Staat bestreitet die Expropriation der Jndermühle-

besitzung und überläßt sodann der Gemeinde die sämmtlichen

Terrains, welche nothwendig sind, um die
verlängerte Bundesgasse und die Quergasse nach den vom
Großen Rathe festgesetzten Alignement zu erstellen.

3) Der Staat überläßt der Gemeinde von den Bauter¬
rains des Hirschengrabens einen Riemen von hinreichender

Breite, um zwischen den Sommerleisthäusern und
der westlichen Fronte des neuen Häuserviertels einen
öffentlichen Platz von lOtN Breite erstellen zu können.

4) Die Gemeinde übernimmt dagegen die Erstellung der

verlängerten Bundesgasse, der Quergasse, des Platzes
vor den Thoren und des Hirschengrabènplatzes innerhalb
den zu vereinbarenden Fristen; sie übernimmt ferner den
zukünftigen Unterhalt dieser Gassen und Plätze.

5) Die Gemeinde hat die städtische Brnnnstube auf der
Nordbastion in ihren Kosten zu verlegen innerhalb einer
noch zu vereinbarenden Frist.

6) Der Staat überbindet der Gemeinde die von der Wittwe
v. Tavel geb. v. Mutach in ihrer Eingabe vom
25. April 1870 gemachten Ansprüche in Betreff der
Wasserleitungen im Hirschengraben in ihrem Werth und
Unwerth.

7) Die Gemeinde überläßt dem Staat 206lD' Straßenterrain

bei der Ausmündung der Quergasse auf den
Platz zwischen den Thoren.

Durch das Anerbieten einer unentgeltlichen Abtretung
aller in das Straßengebiet fallenden Schanzenterrains, das
theilweise mit großen Opfern erkaust wurde oder noch erworben

werden muß, ganz besonders aber durch das Anerbieten
einer unentgeltlichen Abtretung von 19,200((P von Hirschengraben,

welche durch das Dekret vom 12. Jänner 1870
bereits als Baugrund erklärt worden sind, glaubte die hier-
seitige Delegation sehr weitgehende Konzessionen an die städtischen

Interessen gemacht zu haben. — Sie glaubte diese
Konzessionen dem Regierungsrath und dem Großen Rath gegenüber

durch folgende Erwägungen rechtfertigen zu können:
1) Es liegt nicht nur im öffentlich-städtischen Interesse,

sondern anch im öffentlich-allgemeinen Interesse, daß
die Hirschengrabenstraße zu einem Platz erweitert wird;

- 2) Es würden durch ein gemeinschaftliches Vorgehen von
Staat und Gemeinde auf Grundlage der hierseitigen
Vorschläge eine Menge von Schwierigkeiten vermieden,
welche bei einem einseitigen Vorgehen des Staats
unausweichlich eintreten müssen;

3) Es würde die rasche Ausführung des ganzen Werkes
wesentlich gefördert.

Mit Zuschrift vom 24. April 1871 verlangte der Ge-
meinderath von Bern noch einige Aktenvervollständigungen
und Erläuterungen, in beiden Richtungen wurde am 5. Mai
Aufschluß ertheilt, so daß bei den städtischen Behörden über
die Tragweite der hierseitigen Vorschläge kaum mehr ein Zweifel
obwalten kann.

Bis zur Stunde ist noch keine Antwort auf diese
Vorschläge eingelangt, sie wird aber täglich erwartet und die
Möglichkeit einer Verständigung auf den angegebenen Grundlagen

ist noch nicht ausgeschlossen.
Der Möglichkeit einer ablehnenden

Antwort gegenüber ist es aberPflicht, die nöthigen
Maßregeln zu beschließen, um in dieser

Angelegenheit selbstständig vorgehen zu können.
Die von der Direktion der öffentlichen Bauten geleiteten

technischen Untersuchungen sind noch nicht ganz vollendet. —
Doch sind bereits festgestellt das Län g e n p r o fil und das

Querprofil der Bundesgasse. Die nöthigen
Arbeiten für die Erstellung der Bundesgasse
ohne Ch a u s s i r u n g sind berechnet auf Fr. 23,000
die Verlegung des Turnschuppens im Schanzen-
graben und die E r st ellu n g neuer
Turneinrichtungen auf der innern Schützenmatte

ans „ 28,000
Die Gebäulichkeiten, welche in die Bundesgasse

fallen, sollen zum Abbruch veräußert werden; ihr Erlös wurde
s. Z. auf 11 à 14,000 Franken berechnet und wird jedenfalls
mehr als hinreichend sein, um den üblichen Posten für
Unvorhergesehenes zu decken.

Der Abbruch der schanzen mauer wird durch
den Werth des Materials mehr als gedeckt.

Die Verlegung der städtischen Brunnstube
wird auf Fr. 21,000 berechnet.



Die Vorstudien und Berechnungen über die Nivellirung
der Nordbastion sollen in wenigen Tagen zum Abschluß
gelangen.

Die Terrains der nördlichen Bastion ergeben nach dem
am 12. Jänner 1870 genehmigten Alignementsplan einen
bereinigten Baugrund von 95,Wilts'.

Für die Verwerthung des Baugrundes wird der Weg
einer öffentlichen Verkaufssteigerung vorgeschlagen, sammthaft
und abtheilungsweise, den Käufern würde die Nivellirung
überbunden und ihnen für die Ablagerung des Materials die
entsprechenden Theile des Schanzengrabens eingeräumt.

Wenn der Staat selbststständig vorgehen muß, so wird
sich die Angelegenheit wirthschaftlich so gestalten, daß der
Staat ohne Expropriationsentschädigungen einen Kostenaufwand

von 7V à 99,999 Franken zu übernehmen hat,
dagegen aber 95,999^^ Baugrund zur Verwerthung
bringen kann.

Wenn hingegen die Gemeinde Bern die hierscitigen
Vorschläge annimmt, so hat der Staat außer den Expropriationsentschädigungen

nur die Kosten für die Verlegung der
Turneinrichtungen mit Fr. 23,999 zu übernehmen, zur Verwerthung
bleiben ihm aber in diesem Fall nur 75,999((P Baugrund.

Es hätte die unterzeichnete Direktion gewünscht, Ihnen
zu Handen des Großen Rathes abschließende Vorlagen machen
zu können, es war dieß aber nicht möglich. — Sie beschränkt
sich deßhalb darauf, Ihnen in Form eines Dekretscntwurfs
Anträge zu stellen, welche den Zweck haben, die Ausführung
der am 12. Jänner und 24. November 1879 gefaßten
Schlußnahmcn des Großen Rathes zu sichern, ohne zur Zeit
ein gütliches Abkommen mit der Gemeinde Bern

auszuschließen.

Sie schließt mit dem Wunsch, Sie möchten den
nachstehenden Dekretsentwurf dem Großen Rathe zur Genehmigung

empfehlen.
(Folgen die Unterschriften.)

Wie es am Schlüsse des eben verlesenen Vortrages heißt,
hätte die Domänendirektion gewünscht, Ihnen heute
abschließende Vorlagen machen zu können. Die Domänendirektion

setzt aber, wie dieß auch aus ihrem Vortrage hervorgeht,
großen Werth darauf, daß eine Verständigung zwischen den
Staats- und den Gemeindsbehörden über die Ausführung der
ganzen Angelegenheit erzielt werden möchte, und ich kann in
dieser Beziehung noch nicht alleHoffnung aufgeben. Unter allen
Umständen aber sollen nach meinem Dafürhalten die Staatsbehörden

in die Lage gesetzt werden, in der Sacheprogrediren zu können,
auch wenn eine Verständigung mit den Gemeindsbehörden
nicht möglich ist. Zu diesem Zwecke ist es vor Allem aus
nothwendig, daß die Frage betreffend dieAusdehnungdesExpro-
priationsrechtes genau bestimmt, daß für die auszuführenden
Arbeiten für Erstellung der Bundesgasse, Verlegung der
Turneinrichtungen und der städtischen Brunnstube der nöthige Kredit
ausgesetzt, und daß endlich das Verfahren bei der Verwerthung
des Baugrundes der Nordbastion grundsätzlich festgestellt werde.
In Betreff des letzten Punktes wird beantragt, es sei der
Baugrund der Nordbastion gesammthaft und abtheilungsweise
an eine öffentliche Steigerung zu bringen, wobei den Käufern
die Nivellirung überbunden würde. Der 8 4 des Dekrets
setzt die Alternative voraus, daß mit der Gemeinde Bern eine
Verständigung auf Grundlage der Vorschläge vom 5. April
1871 erzielt werden könne. Der Regierungsrath wünscht
deßhalb, er möchte vom Großen Rathe ermächtigt
werden, der Gemeinde Bern einen Theil des Baugrundes
(die Breite wird also hier nicht näher bestimmt) abzutreten,
um die Hirschengrabenstraße zu erweitern. Auch die Staatsbehörde

wünscht, daß diese Straße nicht in ihrer gegenwärtigen
Breite belassen werden möchte, damit sie als öffentlicher

Platz dienen und von der Landbevölkerung an Markttagen
benutzt werden könne. Natürlich hätte dann die Gemeinde

Bern entsprechende Gegenleistungen zu übernehmen. Die
Regierung wünscht die Ermächtigung nicht in dem Sinne,
daß sie zum definitiven Abschluß autorisirt sei, sondern es würde
der Abtretungsvertrag auch dem Großen Rathe vorgelegt werden,

wie dieß in § 4 ausgesprochen ist. Ich will nnch
vorläufig auf das Gesagte beschränken. Eoolltc aber über den
einen oder andern Punkt noch nähere Auskunft verlangt werden,

so bin ich gerne bereit, sie zu ertheilen. Ich stelle den
Antrag, es sei das Dekret in ß1«zbo zu berathen und zu
genehmigen.

'Karrer, als Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Die vorliegende Angelegenheit hat in der gestrigen

Sitzung der Staalswirthschaftskommission eine längere
Berathung veranlaßt. Im Laufe derselben ist auch die Mei-
nung gefallen, dem Dekret zwar in allen Theilen
beizupflichten, allein demselben noch weitere Bestimmungen
beizufügen. Nach längerer Diskussion kam man jedoch von dieser

Ansicht zurück, und es empfiehlt nun die Staatswirth-
schaftskommission das Dekret unverändert zur Genehmigung.
Bevor ich auf dasselbe näher eintrete, erlaube ich mir einige
allgemeine Bemerkungen über die Angelegenheit. Die Frage
der Verlängerung der Bundesgasse wurde bereits vor 19 Jahren

durch einen Anzug angeregt, dem der Große Rath
beipflichtete. Gestützt auf einen spätern Beschluß des Großen
Rathes, daß die erforderlichen Terrainerwcrbungen stattfinden
sollen, wurde auf den Antrag des Regierungsrathes die sog.
Osterriethbesitzung angekauft. Ein Theil dieser Besitzung war
aber nicht mehr käuflich, da er bereits vorher von Wittwe
Jndermühle angekauft worden war. Damals wurde von Seite
der städtischen Behörden der Fehler begangen, daß sie,
obwohl die Frage der Verlängerung der Bundesgasse mehr oder
weniger entschieden war, der Wittwe Jndermühle gestatteten,
mitten in die Expropriationslinie ein Gebäude zu erstellen.
Gegenüber dem Projekte für Verlängerung der Bundesgasse
durch theilweise Abtragung der Schanze, namentlich der Äord-
bastion, haben die städtischen Behörden, um den sog. land-
wirthschaftlichen Durchbruch der kleinen Schanze zu ermöglichen,

wobei die beiden Bastionen derselben erhalten worden
wären, s. Z. den Vorschlag gemacht, dem Staate eine
Kaufsumme in Baar von Fr. 199,999
zu leisten, ferner die von ihm bereits gemachten
Erwerbungen, veranschlagt auf „ 114,999
zu übernehmen, und endlich die weitern noch
nothwendigen Exprvvriationen auf der Jnder-
mühlebcsitzung, sowie die Kosten für die
Durchführung der Bundesgasse zu tragen. Die beiden
letzten Leistungen wurden von den städtischen
Behörden auf „ 159,999
veranschlagt, während gegenwärtig einzig die
Expropriationsforderung der Wittwe Jndermühle

sich auf Fr. 752,999 beläuft. Nach der
Berechnung der städtischen Behörden hätte die

Gemeinde ein Opfer von Fr. 364,999
gebracht. Dieses Anerbieten wurde vom Staate nicht
angenommen, weil man fand, ein Nettoertrag von Fr. 199,999
für das ganze Schanzenterrain entspreche den Interessen und
den finanziellen Bedürfnissen des Staates nicht. Von da an
bewegte sich der Kampf nicht mehr um die Erhaltung der ganzen

Schanze; denn man wußte nun, daß wenigstens die
nördliche Bastion fallen müsse, und es wird dieß auch in
nächster Zeit geschehen. Die Bestrebungen waren daher auf
der einen Seite auf die Erhaltung der südlichen Bastion
gerichtet, der in Betreff der Lage und prächtigen Aussicht
allerdings wenige andere Punkte an die Seite gestellt werden
können. Es ist einem großen Theile der Einwohnerschaft viel
daran gelegen, daß die südliche Bastion erhalten werde, und
ich kann hier mittheilen, daß die in der gestrigen Sitzung der



Staatswirthschaftskommissiou anwesenden Mitglieder ebenfalls
die Erhaltung der südlichen Bastion wünschen, insofern dieß

möglich ist und nicht andere dringende Interessen ihre Abtragung

nothwendig machen. Die Staatswirthschaftskommission
spricht diesen Wunsch hier aus, mit der bestimmten Erwartung

jedoch, daß von Seite der Behörden und der Einwohnerschaft

der Stadt Bern entsprechende Opfer gebracht werden.

Dieß ist die Bedingung des Lebens der Südbastion.
Darum handelt es sich indessen heute nicht, sondern bloß um
den Durchbruch der kleinen Schanze und die Veräußerung
der Nordbastion. Die verlängerte Bnndesgasse würde einen

Theil der letztern abschneiden und beim Maulbcerbaum
ausmünden. Es wird auch beabsichtigt, die Straße von da bis
nach Holligen fortzusetzen, wofür die Regierungsbehörden
einen Veitrag in Aussicht gestellt haben, sosern eine Verständigung

erzielt werden kann. Ich glaube, es werde Jedermann
wünschen, daß eine Verständigung stattfinde, damit durch
vereinigtes Wirken ohne allzu große Opfer von beiden Seiten
Etwas erreicht werde, was nicht nur der gegenwärtigen,
sondern auch der zukünftigen Generation zu Nutze kommen wird.
Das vorliegende Dekret besteht aus 5 Paragraphen und theilt
sich in drei Gruppen. (Der Redner verliest den H 1.) Der
Große Rath hat bereits unterm 12. Januar 1870 ein Dekret
betreffend die Verlängerung der Bundesgasse und die
Verwerthung der disponibel!« Terrains der Nordbastion erlassen.
Der § 2 dieses Dekrets spricht sich aber nicht deutlich dahin
aus, daß das Expropriationsrecht auf Grundlage des ganzen
Aliguementsplanes ertheilt sei, sondern der Wortlaut des H 2
läßt die Auslegung zu, das Expropriationsrecht sei nur für
die Erstellung der verlängerten Bundesgasse, nicht aber für
die Erstellung der Quergasse und die übrigen nach dem

Alignemeutsplan auszuführenden Arbeiten ertheilt worden.
Diesen Zweifel beseitigt nun der § 1 des vorliegenden
Dekrets. Nach Erlassung des Dekrets vom 12. Januar 1870,
durch welches der vorgelegte Alignementsplan genehmigt wurde,
fand eine öffentliche Auflage des Expropriationsplanes statt,
wie dieß das Expropriationsgesetz vorschreibt. Innerhalb der
gesetzlichen Frist langten drei Einsprachen ein, nämlich:

1) von der Wittwe Jndermühle,
2) von der Wittwe von Tavel,
8) von dem Gemeinderath der Stadt Bern.

Die Besitzung der Wittwe Jndermühle besteht aus drei Ge-
bäulichkeiten und hat im Ganzen einen Flächenraum von
15,210 (Z'. Wittwe Jndermühle forderte:

1) für das zweistöckige Wohnhaus Fr. 38,000
2) für das dreistöckige Fabrikgebäude „ 53,000
3) für das einstöckige Gewerbsgebäude „ 9,000
4) für den Grund und Boden (Fr. 20 per „ 302,200
5) für die Geschäftsstörung - „ 350,000

im Ganzen also Fr. 752,200
Auf eine solche Forderung konnte natürlich nicht eingetreten
werden. Gleichwohl wurden neuerdings gütliche Unterhandlungen

eingeleitet, die aber erfolglos blieben, so daß von Seite
der Staatsbehörden die gerichtliche Expropriation eingeleitet
wurde. In erster Instanz wurde die Entschädigungssumme,
gestützt ans das Gutachten der Sachverständigen, bestimmt,
wie folgt:

1) für das Wohnhaus Fr. 44,050
2) für das Fabrikgebäude „ 53,450
3) für das Gewerbsgebäude „ 8,800
4) für den Grund und Boden (Fr. 8 per (HI „ 121,680
5) für die Geschäftsstörung „ 50,000

Zusammen also Fr. 277,980
Was die Geschäftsstörung betrifft, so hat sich ergeben, daß
Wittwe Jndermühle gegen den Ansatz von Fr. 6,000 als
steuerbares Einkommen reklamirte und geltend machte, ihr
reines Einkommen belaufe sich nicht auf diese Summe. Gegen

den erstinstanzlichen Entscheid haben beide Parteien die Apel-
lation erklärt, worauf das Obergericht eiue Oberexpertise
anordnete, deren Ergebniß aber noch nickt vorliegt. Wittwe
von Tavel, welche ebenfalls eine Einsprache einreichte, erhebt
Anspruch auf eine Wasserquclle im Hirschengraben und
behauptet, sie sei berechtigt, mehrere Wasserleitungen durch den
Hirschengraben zu führen. Die Untersuchung hat nachgewiesen,

daß dieß lediglich eine Vergünstigung gegenüber Wittwe
von Tavel war und von einem Recht nicht die Rede sein
kaun. Indessen wird, wenn dennoch ein Zweifel hierüber
obwalten sollte, das Gericht erkennen, was angemessen ist. Die
dritte Eingabe ist diejenige des Gemeinderathes von Bern.
Dieser hat vor Allem aus eingewendet, es sei für die Quergasse

das Expropriationsrecht nicht ertheilt worden. Ich habe
bereits erklärt, daß der § 2 des Dekrets vom 12. Januar
1870 eine solche Deutung zuläßt. Diese Zweifel sollen aber
durch das beutige Dekret gehoben werden. Die Eingabe des
Gemeinderathes bezieht sich im Weitern auf die Brunnstube
auf der Nordbastion, von welcher aus die meisten städtischen
Brunnen gespiesen werden. Der Gemeinderath verlangt, daß
entweder eine ebenso taugliche und günstig gelegene Brunnstube

erstellt oder dann eine Entschädigung von Fr. 55,000
bezahlt werde. Von den Staatsbehörden sind die Kosten der
Verlegung der Brunnstube auf Fr. 21,000 berechnet. Ferner
macht der Gemeinderath ein Nutzungsrecht auf den Schanzen-
graben geltend, in welchem bekanntlich ein kleiner Thiergarten
mit Schwänen, Enten und Hirschen sich befindet. Der
Gemeinderath fordert für den Verzicht ans dieses Nutzungsrecht
eine Summe von Fr. 124,800
und für die Anlage eines neuen Thiergartens „ 54,000

zusammen also Fr. 173,800
Die Regierung ist der Ansicht, der Staat habe durchaus keine
Entschädigungspflicht in Betreff des Hirschengrabens, da die
Benutzung desselben der Gemeinde nur ans Gefälligkeit
gestattet wurde. Diese Frage ist indessen ebenfalls Gegenstand
der Untersuchung. Zwischen den staatlichen und den städtischen
Behörden fanden verschiedene Unterhandlungen statt, welche
den Abschluß eines gütlichen Uebereinkommens zum Zwecke
hatten. Dabei kam auch der Punkt in Frage, ob der ganze
Baugrund der Nordbastion von 95,000 Quadratfuß als
solcher benutzt oder ob längs der äußern Grabeumauer ein Streifen

zur Verbreiterung der dortigen Straße, die nur eine Breite
von 52 Fuß hat, abgetreten werden solle. Man war allseitig
einverstanden, daß es zweckmäßiger wäre, dort einen großen
Platz zu erstellen; denn die sanitarischen Interessen erheischen,
daß in Städten die Straßen häufig mit größern Plätzen
abwechseln, welche Luft und Licht freien Zutritt gestatten. Außerdem

könnte ein solcher Platz dem Marktpublikum zur
Aufstellung der Wagen und Pferde dienen. Die Regierung hat
dem Gemeinderath entsprechende Vorschläge gemacht, dieser
hat aber, nachdem ihm nachträglich noch die verlangten Er.
länterungen ertheilt worden waren, bis jetzt noch keine
Antwort ertheilt. Aus mündlichen Besprechungen glaubte ich
entnehmen zu können, daß der Gemeinderach an der Frage der
Nordbastion kein näheres Interesse zeigen zu sollen glaubt,
bis das Schicksal der Südbastion entschieden ist. Kann eine
Verständigung erzielt werden, so würde die Hirschengraben-
straße eine Breite von 100' erhalten und einen imposanten
Eindruck machen. Ist aber eine Verständigung unmöglich, so
wird wahrscheinlich, und es läge dieß im finanziellen Interesse

des Staats, bis an die äußerste Grenze des Terrains
gebaut werden, so daß die Straße nur 52' breit bliebe. Nach
den oben erwähnten Vorschlägen würde der Staat der Gemeinde
die nöthigen Terrains überlassen, um den Platz zwischen dem
Burgerspital und den Wattenwylhäusern in gleicher Breite
bis vor das Murtenthor fortzusetzen; ferner würde er die
Expropriation der Jndermühlebesitzung bestreiten, der
Gemeinde das nöthige Terrain zur Erstellung der verlängerten



Bundesgasse und der Quergasse und endlich längs der Hir-
schengrabenstraße einen Streifen Land zur Anlegung eines
öffentlichen Platzes von 100' Breite überlassen. Dagegen
hätte die Gemeinde folgende Leistungen zu übernehmen: Die
Erstellung und den zukünftigen Unterhalt der verlängerten
Bundcsgasse, der Quergasse, des Platzes vor den Thoren und
des Hirschengrabenplatzes, die Verlegung der Brunnstube, die
Ansprüche der Wittwe von Tavel in ihrem Werth und
Unwerth und die Abtretung von 206 Quadratfuß Straßenterrain
bei der Ausmünduug der Quergasse auf den Platz zwischen
den Thoren. Wie gesagt, ist noch keine Antwort auf diese
Vorschläge eingelangt. Ich denke, der Gemeinderath werde die
Interessen des dort zu erstellenden Quartiers so verstehen,
daß ein großer Platz am Hirschengraben erstellt wird und die
Regierung nicht genöthigt ist, das ganze Terrain zu
überbauen. Die Ausgaben des Staates würden, abgesehen von
den Expropriationskosten, vorläufig bloß Fr. 28,000 für
Verlegung der Turneinrichtungen betragen, falls eine
Verständigung mit der Gemeinde erzielt werden kann; ist eine
solche nicht möglich, so würden, um einen Theil der Nivel-
lirungsarbeiten w. zu machen, noch weitere Fr. 50—60,000
erforderlich sein. Es wird deßhalb heute ein Kredit von
Fr. 70,000 auf Rechnung des Erlöses von Bauplätzen
verlangt. Für die Verwerthung des Baugrundes wird der Weg
einer öffentlichen Steigerung vorgeschlagen, und zwar soll den
Käufern die Nivcllirung überbunden werden. Sollten nur
einzelne Partien verkauft werden können, so müßten die Ni-
vellirungsarbeiten zwischen dem Staate und den Käufern
getheilt werden. Es sind bereits bedeutende Angebote auf einen
Theil des Baugrundes gefallen, und es ist sogar Aussicht
vorhanden, daß sich eine Gesellschaft finde, welche den ganzen
Komplex übernimmt. Für den Fall jedoch, daß sich diese
Erwartungen nicht in vollem Maße erfüllen sollten, muß die
Regierung ermächtigt werden, die Nivellirungsarbeiten
auszuführen. — Ich empfehle Namens der Staatswirthschastskom-
mission das vorliegende Dekret zur Annahme.

v. B ü r e n. Sie werden es begreifen, wenn in der
gegenwärtigen Frage ein Vertreter der Stadt Bern das Wort
ergreift. Die beiden Vorredner haben mit ziemlicher
Bestimmtheit auf die Möglichkeit einer Verständigung zwischen
den Staatsbehörden und der Gemeinde hingewiesen. Es ist
dieß ein Standpunkt, den ich in dieser Angelegenheit von
Anfang an gerne eingenommen habe, und ich weiß, daß auch
meine Kollegen in der Gemeindsbchörde eine Verständigung
wünschen. Wenn mir nun auch in dieser Beziehung meine
Aufgabe erleichtert wird, so fällt sie mir immerhin noch schwer,
weil ich nicht die Gewandtheit des Ausdrucks und der
Darstellung habe, wie manche andere Redner. Ich werde mich
aber bestreben, die Frage von unserem Standpunkte aus klar
und ohne Hintergedanken darzustellen. Es sind von Anfang
au zwei verschiedene Anschauungen einander gegenübergestanden,

diejenige des Staates und diejenige der Gemeinde. Der
Staat sagte, er habe au der Schanze ein werthvolles Objekt,
das bei der Veräußerung zu Bauplätzen einen schönen Ertrag
für die Staatskasse abwerfe. Die Gemeinde dagegen sagte,
sie habe an der kleinen Schanze einen herrlichen Spaziergang,
wie ihn wenige Städte aufzuweisen haben, und es sei mehr
als schade, denselben zu zerstören; namentlich in einem Augenblicke,

wo in dieser Gegend neue Quartiere erstellt werden
nud die Stadt sich in dieser Richtung weiter ausdehnt, sei es
ein eminenter Nachtheil, alle Räumlichkeiten zu verbauen und
die schönen, mit Bäumen bepflanzten Plätze zu beseitigen. Sie
werden den ersten Standpunkt des Staates, aber auch den
zweiten der Gemeinde begreifen und mit mir sagen, der Staat
dürfe diese Rücksicht nicht hintansetzen, sondern müsse sie als
eine berechtigte auffassen. Von diesen beiden Standpunkten
gingen sämmtliche Schritte aus, welche den Verhandlungen
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und Entscheiden zu Grunde lagen. Dieß zeigt schon die
Anlage der Bundesgasse und des dortigen Quartiers, welche
dahin tendirt, die Schanze zu durchbrechen, um eine Verlängerung

zu finden, während der von den Gemeindsbehörden
s. Z. befürwortete Plan die Schanze intakt lassen und ein
schräges Alignement in der Richtung des frühern Viehmarktes
erstellen wollte. Diese letztere Anschauungsweise ist unterlegen,

und die andere hat obgesiegt. Nun aber erfordert die
Durchführung bedeutende Opfer, weil eine Privatbesitzung
expropriât werden muß, die vor etwas mehr als zehn Jahren
noch zu mäßigem Preise erhältlich war und für Fr. 100,000
verkauft wurde. Seither haben sich aber die Verhältnisse
anders gestaltet, und der Werth des Grundes und Bodens ist
bedeutend gestiegen, so daß die Erwerbung dieser Besitzung
eine bedeutende Lmmme kosten wird. Wenn nun auch, wie
gesagt, die Anschauungsweisen auseinandergehen, so sind doch
auch gemeinsame Anhaltspunkte vorhanden: Auf der einen
Seite soll auch der Staat Rücksicht nehmen auf die Erhaltung
von Promenaden und freien Plätzen mitten in dem Häuser-
komplex, der sich immer mehr vergrößert, und auf der andern
Seite muß auch die Gemeinde Bern wünschen, daß die
Finanzen des Staates sich äuffnen. Wäre es nun nicht möglich,
diesen beiden Rücksichten Rechnung zu tragen, um eine
Verständigung herbeizuführen? — Welches ist nun der heutige
Standpunkt? Nach Erlassung des Dekrets vom 12. Januar
1870 haben die Unterhandlungen zwischen dem Staat und der
Gemeinde zunächst in Betreff des zur Durchführung des
aufgestellten Planes erforderlichen Terrains begonnen. Die
Unterhandlungen haben sich etwas in die Länge gezogen, allein
nicht der Gemeinderath trägt die Schuld dieser Verzögerung,
sondern die Regierung that nach Abhaltung einer Konferenz
im letzten Sommer erst in diesem Frühling weitere Schritte.
Die kriegerischen Ereignisse mögen darauf Einfluß gehabt
haben, und es ist vielleicht gut, daß die Angelegenheit nicht
während dieser Zeit entschieden wurde, sondern daß man eine
ruhigere Periode abwartete. Infolge der Einleitung der
gerichtlichen Expropriation machten wir eine Eingabe, worin
wir für die durch das neue Alignement betroffenen Objekte,
auf welche die Gemeinde Ansprüche hat, eine Entschädigung
verlangten. Es sind dieß die Brunnstube und der Hirschen-
qraben. Die Brunnstube ist eine der wichtigsten städtischen
Anlagen; denn von ihr gehen die Leitungen zu sämmtlichen
Stadtbrunnen aus, einige Brunnen in der untern Stadt
ausgenommen. Eine Verlegung der Brunnstube ist daher keine
unbedeutende und auch keine leichte Sache; denn es handelt
sich darum, ein Niveau zu finden, welches die nöthige Höhe
hat. Ist es nicht möglich, ein natürliches Niveau zu finde»,
so muß ein künstliches erstellt werden, was nicht ganz ohne
Schwierigkeiten geschehen kann, da die Brunnstube solid
angelegt und vor Frost und Hitze geschützt werden muß. Alle
Leitungen, sowohl die, welche das Wasser nach der Brunnstube

führen, als auch die, welche es davon wegleiten, müssen
gegen die neue Brunnstube hin geführt werden. Die Kosten
der Verlegung der Brunnstube wurden von der städtischen
Behörde auf Fr. 55,000, von der Regierungsbehörde aber
bloß auf Fr. 21,000 berechnet. Wir wollen über die Zahl
nicht streiten; die Hauptsache ist, daß die neue Anlage
zweckentsprechend erstellt werde. Die Forderung des Gemeinderathes
von Fr. 178,800 für die Verlegung des Thiergartens im
Hirschengraben wird als viel zu hoch bezeichnet. Die Regierung

geht aber noch weiter und bestreitet der Gemeinde
geradezu das Recht zur Benutzung des Hirschengrabens. Ich
bin kein Rechtskundiger und will hier kein Plaidoyer halten,
aus einem Gutachten, das wir ausarbeiten ließen, ergibt sich

aber, daß wir doch einigen Anspruch haben, der sich aus der
Verjährung herleitet. Der von uns aufgestellten Berechnung
liegen zwei Faktoren zu Grunde. Wir dachten nicht daran,
zu sagen, der Grund und Boden könne nach erfolgier Auf-
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füllung des Grabens als Bauterrain verwerthet werden, und
wir haben unserer Berechnung nicht diesen Maßstab zu Grunde
gelegt. Wir haben vielmehr gesagt, wenn wir in der Nähe
der Stadt wieder Grund und Boden acquiriren müssen, so

werden wir dafür jedenfalls Fr. 2 per sZ', für einen gleich
großen Platz, wie der Hirschengraben (62,à also

Fr. 124,366
bezahlen müssen. Für die Umzäunung wurden „ 35,666
und für die innern Einrichtungen, Lieferung
von Wasser und Erstellung der nöthigen
Wasserleitungen, Transport der Thiere rc. „ 19,666

angesetzt, was zusammen obige Summe von Fr. 178,866
ergibt. Wir haben indessen bereits bei einer vor einem Jahre
mit der Regierung abgehaltenen Konferenz uns unverholen
dahin ausgesprochen, daß es uns nicht darum zu thun sei,
diese Summe zu erhalten, so angenehm uns dieß auch wäre,
namentlich jetzt, wo es sich darum handelt, einen Acclimati-
sationsgarten zu erstellen, eine Idee, die nicht von uns
ausgegangen ist. Wir legen also nicht so großes Gewicht auf diesen
Punkt und begnügten uns damit, diesen Gegenstand in der
Eingabe zu erwähne», welche in Folge der Einleitung der
gerichtlichen Expropriation eingereicht wurde. Wenn wir den

ganzen obern Theil des Grabens nach dessen Auffüllung für
öffentlichen Grund und Boden erhalten, so sind wir sehr wohl
zufrieden. Wenn man uns aber jedes Recht bestreitet, so fällt
unser Anspruch freilich dahin, und es kommen dann bloß
etwa Rücksichten der Billigkeit in Betracht, um es uns zu
ermöglichen, anderswo einen bescheidenen Thiergarten zu
erstellen. Dieß sind die Punkte, welche wir in unserer
rechtlichen Eingabe geltend machten. Im April d. I. machte uns
die Regierung die bereits von den Vorrednern erwähnten
Vorschläge, um eine Verständigung zu erzielen. Nach diesen
Vorschlägen würde der Staat der Gemeinde abtreten:

1) Den Grund und Boden der verlängerten Bundesgasse;
2) den Grund und Boden der Quergasse;
3) Abschnitte auf beiden Seiten der Straße vor dem Murten-

thor zur Verlängerung des Platzes zwischen den Thoren;
4) eine» Streifen vom Hirschengraben, um in Verbindung

mit der dortigen Straße einen Platz von 166' Breite
zu erstellen.

Dagegen soll die Gemeinde folgende Leistungen
übernehmen: Zunächst soll sie die betreffenden Straßen ausführen,
und zwar ist darin auch die Ausfüllung des Grabens inbe-
griffen. Dieser Punkt war uns auf das erste Schreiben der
Stadtcrweiterungskommission der Regierung nicht ganz klar,
und ich mache kein Hehl daraus, daß ich die bestimmte
Meinung hatte, die Auffüllung des Grabens sei nicht inbegriffen.
Um aber sicher zu gehen, verlangte man nähere Auskunft, und
es zeigte sich nun, daß man sich geirrt hatte und daß die
Regierung die Auffüllung des Grabens ebenfalls darunter
verstanden hatte. Wir sollen also bei der Abgrabung der
Nordbastion, dieser schönen Anlage, selbst Hand anlegen; daß dieß
uns widerstehen muß, ist begreiflich. Zweitens sollen wir von
unsern Ansprüchen betreffend die Verlegung der Brunnstube
abstrahiren und diese Verlegung auf unsere Kosten vornehmen.

Drittens soll die Gemeinde dem Staat 266 HZ' Straßenterrain

bei der Ausmündung der Quergasse auf den Platz
zwischen den Thoren abtreten, und endlich die Forderung der
Wittwe v. Tavel betreffend die Wasserleitungen im Hirschen-
grvben übernehmen. Man sagt zwar, es sei diese Forderung
rechtlich nicht begründet, aber es wird immerhin nicht angenehm

sein, diese Sache durchzufechten. Wenn man einwendet,
wir haben Wasser zu unserer Verfügung und können diesen
Anspruch mit solchem befriedigen, so mache ich darauf
aufmerksam, daß die Gaselquellen nicht so reichlich sind, wie man
glaubte, und daß wir daher das Wasser nicht so ohne Weiteres

verschenken können. Dieß sind die Leistungen, welche
die Gemeinde übernehmen soll. Nach unserer Berechnung be¬

laufen sich nun die Kosten der Auffüllung des Grabens und
der Chaussirung, welche Arbeiten uns der Staat zumnthet,
auf Fr. 86,666. Wie hoch ist auf der andern Seite Das-
jenige, welches der Staat uns bietet, anzuschlagen? Die
Regierung berechnet den Werth des Streifen Landes, der für
die Verbreiterung der Hirschengrabenstraße abgetreten werden soll,
auf Fr. 153,666—192,666. Sie nimmt nämlich an, wenn
diese 19,266 haltende Parzelle zu Bauplätzen verwendet
würde, so würde man Fr. 8 - 16 per (Z' dafür erhalten, was
obige Summen ergibt. Ich erlaube mir, in dieser Beziehung
einige Zweifel auszusprechen. Im Falle der Abtretung des
betreffenden Streifens sind 75,666 HZ' Baugrund zu verwenden,

wird aber die Straße nicht zu einem Platz erweitert,
sondern in ihrer gegenwärtigen Breite belassen, so hält der
Baugrund 95,666 j^j'. Aber im letztern Falle kann gleichwohl
nicht eine zweite Häuserreihe unmittelbar vor die erste gestellt
werden, sondern es wird dann einfach die Häuserreihe weiter
vorgerückt, wodurch bloß der Hofranm vergrößert und auf
beiden Seiten je ein Bauplatz von 48' Breite mehr gewonnen
Wird. Um so Viel könnte nämlich die Häuserreihe vorgerückt
werden. Berechnet man nun die Tiefe der Häuser auf 56 bis
55' und die Fayadenbreite, wie gesagt, auf 48', so erhält man
für die beiden Hausplätze einen Quadratinhalt von rund 5666'.
Dieß ergibt, den sZ' zu Fr. 16 berechnet, einen Werth von

Fr. 56,666
Der Hofraum wird durch das Vorrücken

der Häuserreihe um 13,764' größer. Ich denke,
wenn man für den Hofraum die Hälfte des

Werthes der Hausplätze, also Fr. 5 per HZ',
annimmt, so sei dieß bereits eine ziemlich hohe
Berechnung. Es ergibt sich somit für den

Hofraum, der gewonnen wird, ein Werth von „ 68,826

Durch das Vorrücken der Häuserreihe würde
somit ein Mehrwerth von Fr. 118,826
erzielt. Es muß aber hier auf einen Umstand aufmerksam
gemacht werden, mit Rücksicht auf welchen diese Summe als zu
hoch angesehen werden muß. Wenn nämlich die
Hirschengrabenstraße bloß eine Breite von 52' erhält, so wird die
Häuserreihe einen geringern Werth haben und der Ansatz von
Fr. 16 für den Quadratfuß des Baugrundes ist dann zu hoch
gegriffen. Daß dieß richtig ist, zeigt uns die Erfahrung. Die
Berner Baugesellschaft hat Bauten an Straßen von verschiedener

Breite. Die Christoffelgasse ist nämlich 72', die Bundesgasse

86' und die Gurtengasse 56' breit. Die Häuser an der
letztern sind wohlfeiler. Ich gehe daher gewiß nicht zu tief,
wenn ich den Werth der Bauplätze, statt auf Fr. 16, auf Fr. 7
per Quadratfuß anschlage. Dadurch wird aber obige Summe
von Fr. 118,826
uni „ 63,666
vermindert, und der Gewinn, der durch das
Vorrücken der Häuserreihe erzielt werden könnte,^
würde sich auf Fr. 55,826
reduziren. Glauben Sie übrigens, es läge im Interesse des
Staates, die Hirschengrabenstraße in der bisherigen Breite
von 52' zu belassen? Gewiß nicht. Bei der Bundesgasse wurde
s. Z. gerade von Seite des Staates Gewicht darauf gelegt,
daß dieselbe eine Breite von 86' erhalte, und doch wäre dort
wegen des Hofes des Bundesrathhauses die Entfernung der
beiden, einander gegenüberstehenden Fayaden auch bei einer
geringern Breite der Straße immerhin noch sehr bedeutend.
Ich setze daher volles Zutrauen auf die Regierung, daß sie
auch beim Hirschengraben eine Straße von angemessener Breite
anlegen werde. Ich frage nun: sollen wir noch ein Opfer
dafür bringen, daß man die Nordbastion beseitigt, eine
Anlage, die uns in ihrem jetzigen Bestände lieb und werth ist?
Wenn der Staat sagt, .er müsse auf die Vermehrung seiner
Einnahmen Bedacht nehmen, so anerkenne ich diesen Standpunkt,

und es ist begreiflich, daß, nachdem man bereits große



Opfer für die Verlängerung der Bundesgasse gebracht hat,
man auf den Gewinn nicht verzichten will, welcher sich aus
dem Erlös der Bauplätze ergeben wird. Allein nicht nur der
Staat muß mit seinen finanziellen Hülfsmitteln haushälterisch
zu Werke gehen, sondern auch die Gemeinde muß die ihrigen
sorgfältig zu Rathe ziehen. Was die Verständigung zwischen
Staat und Gemeinde betrifft, so ist eine solche allerdings noch

jetzt möglich. Es hat mich gefreut, aus dem Munde des

Berichterstatters der Staatswirthschaftskommission zu vernehmen,
daß diese wünscht, es möchte eine Verständigung erzielt
werden; er hat auch das dabei in Frage kommende Objekt
genannt, nämlich die Südbastion der kleinen Schanze. Wenn
wir die Südbastion in ihrer jetzigen Höhe mit den darauf
stehenden Bäumen erhalten, so werden wir auch gerne eine

Gegenleistung übernehmen, und zwar mache ich hier auf Etwas
aufmerksam, das bereits vor einigen Jahren besprochen
wurde, und damals war die Stimmung nicht ungünstig. Es
betrifft dieß den Vorschlag, daß die Gemeinde dem Staate
den nöthigen Grund und Boden zur Verlegung der
Militäranstalten abtrete. Der damals in Aussicht genommene Platz
auf dem Beundenfeld liegt nicht weit von demjenigen, von wel-
chem heute bei der Behandlung eines andern Traktandums die
Rede war. Er liegt an einer der schönsten Zugangsstraßen
der Stadt, außerhalb der sogen. Böhlenscheuer. Es befindet
sich dort ein Komplex von beiläufig 40 Jucharten, der also
größer ist, als der beute für die Militäranstalten in Aussicht
genommene Platz. Die dortige Allee wäre für die militärischen

Verhältnisse sehr angenehm, und was die Stallungen
betrifft, so wäre der Platz für dieselben dort vielleicht eben so

gut oder vielleicht noch besser als derjenige, auf dem
sie jetzt projektirt sind. Der letztere liegt sehr nahe bei der
Eisenbahn, was mit Rücksicht auf die vielen Pferde, die dort
zusammenkommen, kaum sehr zweckmäßig ist. Wie verhält es

sich nun mit dem Finanzpnnkt? Ich weiß nicht, wie viel der
Grund und Boden auf dem Vreitenrain kosten wird. So viel
mir bekannt, wurde für das Greyerzgut eine Summe von
Fr. 112,000 bezahlt. Es muß aber auch außerdem noch ziemlich

viel Land erworben werden, und zwar auch solches, auf
dem sich Häuser befinden. Ich denke, die Summe von
Fr. 200,000 werde überschritten und vielleicht diejenige von
Fr. 300,000 erreicht werden. Ich glaube, es dürfte gerade
jetzt wohl erwogen werden, ob man nicht besser thue, die

Militäranstalten nach dem alten Projekt zu erstellen, welches
sich vielseitiger Billigung erfreut hat. In diesem Falle würde
uns das Opfer, das wir zu bringen haben, nicht so schwer
fallen. Wir haben nämlich einen guten Alliirten, die Burgerschaft,

die uns den Platz zu einem billigen Preise abtreten
würde. Wenn man sich für die Erhaltung der Südbastion
der kleinen Schanze verständigen könnte, so würden alle Parteien

sich wohl dabei befinden. Wenn eine solche Verständigung

erzielt werden kann, so begrüße ich den heutigen Tag,
der eine langjährige, schwierige Angelegenheit einem guten
Ende entgegenführt.

Das Dekret wird vom Großen Rathe unverändert
genehmigt.

Frage der Ergänzung der Kommission für das

Brandassekuranzwesen.

v. Tavel, Präsident der Kommission. Die Frage der
Ergänzung der Brandaffekuranzkommission ist nicht von mir,
sondern vom abgetretenen Präsidium des Großen Rathes
aufgeworfen worden. Die Kommission hat, ihrem Auftrage
gemäß, die Grundlagen für das neue Brandassekuranzgesetz in
mehreren Sitzungen gründlich berathen, und ich habe in ihrem

Namen einen ausführlichen schriftlichen Bericht an den Großen
Rath abgefaßt. Dieser Bericht wurde dem Herr» Direktor
des Innern ans seinen Wunsch zugestellt, und ich weiß nun
nicht, wie er weiter zu progrediren gedenkt. In der Kommission

ist durch den Tod des Herrn v. Känel die Stelle eines
Mitgliedes erledigt worden. Nachdem nun die Kommission
ihre Berathungen beendigt hat, halte ich die Wiederbesetzung
dieser Stelle nicht für nothwendig, und ich schlage deßhalb
vor, sie einstweilen nicht wieder zu besetzen. Wenn dann später
ein Gesetz über das Brandassekuranzwesen aufgestellt wird und
der Große Rath für gut findet, es der nämlichen Kommission
zur Vorberathung zu überweisen, so wird es immer noch früh
genug sein, die Kommission zu ergänzen.

Dr. Hügl i. Ich dagegen beantrage die Wiederbesetzung
der erledigten Stelle. In der Kommission war ein Standpunkt

in Betreff des Brandassekuranzwesens gar nicht
vertreten. Von 15 Mitgliedern waren nämlich nur 10 anwesend.
Die Mehrzahl derselben war gegen die Freigebung der
Versicherung, und die Frage der Freigebung wurde nur mit kurzen
Worten von Herrn alt-Oberrichter Weber angedeutet, der
aber keinen speziellen Antrag stellte. Ich glaube aber, es sollte
auch dieser Standpunkt vertreten sein, obschon ich nicht für
die Freigebung bin. Gerade Herr v. Känel hätte diesen Standpunkt

vertreten, er war aber verhindert, der Verhandlung
beizuwohnen.

Kurz, Regierungsrath. Der Herr Direktor des Innern
ist leider noch nicht so weit hergestellt, um den Sitzungen des
Großen Rathes beizuwohnen, und ich erlaube mir daher, als
sein gesetzlicher Stellvertreter, mit einigen Worten über den
Stand der Angelegenheit Auskunft zu geben. Es ist mir
bekannt, daß Herr Regierungsrath Bodenheimer sich mit dieser
Frage befaßt und beabsichtigt, mit Benutzung des vorhandenen
Materials im Laufe des Jahres einen Gesetzesentwurf
auszuarbeiten und vorzulegen. Wenn die Kommission die
Veröffentlichung ihres Gutachtens wünscht, so ist dieser Wunsch
vollkommen gerechtfertigt, und es liegt in ihrer Kompetenz,
den Druck desselben anzuordnen. Was die Frage der Ergänzung

der Kommission betrifft, so bin ich der Ansicht des Herrn
Hügli. Wenn es sich um die Vorberathung des Gesetzes selbst
handelt, so wird man dann dafür doch njcht eine neue
Kommission aufstellen.

v. Tavel. Sobald die Ergänzung der Kommission
gewünscht wird, habe ich durchaus nichts dagegen. Ich bemerke

nur, daß mehrere Mitglieder in die Kommission gewählt worden

sind, von denen man allgemein annahm, sie seien für
die Freigebung. Diese Mitglieder haben sich aber in der
Kommissionssitzung nicht eingefunden.

Der Große Rath beschließt die Ergänzung der Kommission

und überträgt die Wahl des betreffenden Mitgliedes dem
Büreau.

Bericht über die Pferdevergütungcn und Fouragcrationen
während der Grenzbesetzung.

Schmid, Rud., als Berichterstatter der
Staatswirthschaftskommission. Auf Veranlassung der Staatswirthschasts-
kommission wurde bei der Vorlage des ersten Berichtes über
die außerordentlichen Militärausgaben der Regierungsrath
ersucht, einen genauen Bericht über die an die berittenen Offiziere

verabfolgten Fourage- und Pferdevergütungen vorzulegen.
Die Militärdirektion hat einen solchen Bericht ausgearbeitet,
und es ist demselben auch ein Bericht der Finanzdirektion



beigefügt. Diese hat sich in dieser Frage auf den gleichen
Boden gestellt wie die Staatswirthschaftskommission. Sie
hat nämlich gefunden, sowohl die Militärdirektion als der

Regierungsrath seien in diesen Vergütungen etwas zu weit
gegangen, und man erwartet, diesen Behörden werden sich in
Zukunft an die gleichen Grundsätze halten, welche von den

Bundesbehörden beobachtet werden. Die kantonale
Militärdirektion hat nämlich während der Piquetstellung eine
Pferdcentschädigung an die Offiziere ausgerichtet, während die
Eidgenossenschaft in diesen Fällen nur eine Fouragevergütung,
eine Pferdevergütung aber bloß im effektiven Dienst leistete.
Es hat dieß eine Ausgabe von circa Fr. 50,Mil veranlaßt.
Im ersten Bericht war sie zwar auf Fr. 70,000 festgestellt,
nach genauer Verifikation hat sich aber die Summe um
Fr. 20,000 reduzirt. Die Staatswirthschaftskommission sieht
sich zu keinen besonder» Anträgen veranlaßt, sondern spricht
einfach die Erwartung ans, man möchte in Zukunft die gleichen

Grundsätze befolgen, wie die Bundesbehörden.

Der Große Rath beschließt, es sei von dem Berichte im
Protokoll Vormerkung zu nehmen.

Der Herr Präsident stellt die Anfrage, wie weit die
Vorberatbung folgender an die Bittschriftenkommission gewiesenen

Geschäfte gediehen sei:
1) Beschwerde der Burgergemeinde Pruntrut.
2) Vorstellung betreffeng die deutschen Schulen im Jura.
2) Gesuch von Kaminfegern betreffend Abänderung des § 89

der Feuerordnuug.
4) Petition der Wittwe Mottet.

Michel, Fürsprecher, als Berichterstatter der
Bittschriftenkommission. Es ist mir leid, mittheilen zu müssen,
daß keines dieser Geschäfte vorberathen ist. Ich habe erst am
ersten Tage der gegenwärtigen Session Kenntniß davon
erhalten, daß der Präsident der Bittschriftenkommission wegen
Krankheit der Sitzung nicht beiwohnen kann. Ich war daher
nicht im Falle, die Mitglieder der Kommission auf den ersten
Tag zu einer ^Sitzung einzuladen, und es waren nur sehr
Wenige hier anwesend. Auch einer Einladung auf Dienstag
hat nur ein einziges Mitglied Folge geleistet. Gestern hat
mich eine telegraphische Depesche wegen Krankheitsfall in der
Familie nach Hause gerufen, und aus dem gleichen Grunde
muß ich mich heute bleibend entfernen. Ich bemerke übrigens,
daß keines dieser Geschäfte dringend ist. Das dringendste
ist dasjenige von Pruntrut, die betreffenden Akten sind aber
so umfangreich, daß es durchaus nothwendig ist, sie zwischen
zwei Sitzungen des Großen Rathes bei den Mitgliedern der
Bittschriftenkommission zirkuliren zu lassen.

Herr Präsident. Ich gebe ebenfalls zu, daß diese
Geschäfte nicht sehr dringend sind. Ich kann jedoch die
Bemerkung nicht unterdrücken, daß seit längerer Zeit ein eigener
Unstern über der Bittschriftenkommission zu schweben scheint,
indem es sehr schwierig ist, die Mitglieder derselben zu
versammeln. Ich will dem Präsidenten derselben keinen Vorwurf
machen, aber ich glaube, die Kommission sollte sich nicht nur
während der Sitzungen des Großen Rathes versammeln,
sondern auch in der Zwischenzeit, wenn wichtige Geschäfte zu
behandeln sind.

Der Große Rath beschließt die Verschiebung der vier
Geschäfte auf die nächste Session.

Ein Vortrag über die Erstellung einer eisernen chaussiir-
tcnBrücke über die Zihl bei Aegerten wird auf
den Antrag des Herrn Regierungspräsidenten an die
Staatswirthschaftskommission zur Vorberathung überwiesen.

Gxpropriatiousgesnch der Ballgesellschaft der St. Jminer-
Breuleux-Tramlingen-Straße.

Die Baudirektion und der Regierungsrath legen folgendes

Expropriationsdekret vor:

Der Große Rath des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrathes und der
Baudirektion,

ertheilt hiemit der die ausführenden Gemeinden St. Immer,

Villeret, Tramelan-dessus, Tramelan-dessous und les Breuleux

vertretenden Straßenbaukommission für den Neubau der
St. Immer - Breuleux - Tramelan - Straße nach den unterm
26. Dezember 1870 genehmigten Plänen das Expropriationsrecht,

welches sich auch auf allfällige Abänderungen beziehen
soll, die von der Baudirektion angeordnet werden sollten.

Kilian, Baudirektor, als Berichterstatter des
Regierungsrathes. Unterm 26. Dezember v. I. haben Sie den
Plan für die Ausführung einer Straße von St. Immer nach
Breuleux mit einer Zweiglinie nach Tramelan genehmigt und
den ausführenden Gemeinden St. Immer, Villeret, Tramelan-
dessus, Tramelan-dessous und les Breuleux einen Staatsbeitrag

von Fr. 66,000 an das Unternehmen bewilligt. Die
Gemeinden haben eine Straßenbaukommission niedergesetzt, die
sich mit den Einleitungen zur Ausführung des Werkes beschäftigt.

Der Bau wurde ausgeschrieben, und es sollte nun die
Ausführung an die Hand genommen werden. Es zeigten sich
aber ischwierigkeiten in Bezug auf die Erwerbung des Grundes

und Bodens, und es wurde deshalb ein Expropriationsgesuch

eingereicht. Die Baukommission hat den Betheiligten
Gelegenheit gegeben, sich über den Plan und die Expropriation

auszusprechen, wie dies § 14 des Gesetzes über
Entziehung und Beschränkung des unbeweglichen Eigenthums
vorschreibt. Die ausführenden Gemeinden hätten schon bei der
Eingabe ihres Gesuches um Bewilligung eines Staatsbeitrages

um die Ertheilung des Expropriationsrechtes nachsuchen
können, allein sie huben dies unterlassen, weil sie hofften, mit
den Landeigenthümern sich gütlich verständigen zu können.
Da es sich hier um einen bereits bewilligten Bau handelt,
der im öffentlichen Interesse liegt, stellen die Baudirektion
und der Regierungsrath den Antrag, es sei der betreffenden
Straßenbaukommission das Expropriationsrecht zu ertheilen,
und zwar nach Mitgabe des folgenden Dekretes: (Der Redner
verliest obiges Dekret.)

Der Große Rath genehmigt ohne Einsprache das
vorgelegte Dekret.

Naturalisationsgesuche:

1) des Herrn Georg Jakob Zeh, v. Lauterbach, Königreich

Württemberg, Schneidermeister, in Bern.

Teuscher, Direktor der Justiz und Polizei, als
Berichterstatter des Regierungsrathes. Dem Petenten, Herrn
Zeh ans Württemberg, hat die Gemeinde Stettlen das Orts-



burgerrecht zugesichert, und der Regierungsrath beantragt, es

sei seinem Gesuche um Aufnahme ins bernische Landracht zu
entsprechen. Herr Zeh ist 1812 geboren, stammt von ehelichen
Eltern ab, ist seit 1841 verheirathet und hat ans dieser Ehe
drei Kinder, von denen jedoch nur das jüngste in der
Naturalisation inbegriffen ist, da die beiden andern mehrjährig
sind. Der Petent ist protestantischer Konfession, seit 1840 in
Bern als Schneidermeister angesessen, genießt eines guten
Leumundes und steht in bürgerlichen Rechten und Ehren.
Seine Vermögensvcrhältnisse sind nicht ungünstig, da er sich
über den Besitz eines Vermögens von Fr. 10,000, bestehend
hauptsächlich in Zinsschriften, ausgewiesen hat.

Der Herr Präsident bezeichnet am Platz des Herrn Jmer
Herrn v. Goumoens zum provisorischen ^-timmenzähler.

A b sti m m u n g.

Für Willfahr 73 Stimmen.
Für Abschlag 10 „

Herr Zeh ist mit dem gesetzlichen Mehr von ^ Stimmen
naturalisirt unter dem Vorbehalte der Entlassung aus seinem
bisherigen Staatsverbande.

im Betriebsfond und der Liegenschaft der Wollenspinnerei
besteht. Der Regierungsrath trägt auf Entsprechung des
Gesuches an.

Ab stimm» ng.

Für Willfahr 79 Stimmen.
Für Abschlag 3 „

Herr Volz ist naturalisirt unter dem Vorbehalte der
Bescheinigung seiner Entlassung aus dem bisherigen Staatsverbande.

Strafnachlaßgesuch.

Auf den Antrag des Regierungsrathes wird dem Heinrich

Züttel von Lüscherz, der wegen Nichterfüllung der Ali-
mentationspflicht zu 30 Tagen Gefängniß verurtheilt worden,
der Rest seiner Strafe erlassen.

2) Des Herrn Hugo Alfred Curta, aus Dürrheim, Groß-
herzogthum Baden, Lithograph, in Thun.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Herr
Curta ist 1838 geboren, bekennt sich zur katholischen Konfession,

ist verheirathet und Vater eines noch minderjährigen
Kindes. Er ist bereits seit 10 Jahren als Lithograph in Tbun
angesessen, und es ist ihm das Ortsburgerrecht dieser
Gemeinde zugesichert. Er hat sich fortwährend einer tadellosen
Aufführung beflissen, steht in bürgerlichen Rechten und Ehren
und besitzt ein Vermögen von über Fr. 11,000, das er sich

durch seine Berufsthätigkeit erworben hat. Der Regierungsrath

trägt auch hier auf Entsprechung an.

Abstimmung.

Für Willfahr 78 Stimmen.
Für Abschlag 8

Herr Curta ist naturalisirt unter der Bedingung, daß er
eine Urkunde über seine Entlassung aus seinem bisherigen
Staatsverbande beibringe.

3) Der Herrn Joh. Bernhard Volz, von Heilbronn,
Königreich Württemberg, Wollenspinner, in Graben, Kirch-
gemeinde Herzogenbuchsee.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Herr
Volz, geboren 1815, ist bereits seit 1843 im Kanton Bern;
er hat eine Wollenspinnerei in Herzogenbuchsee-Graben
gepachtet und 1851 dieselbe käuflich erworben. Der Petent ist
verheirathet, aber kinderlos, genießt eines guten Leumundes
und hat seiner Gemeinde seit Jahren Dienste geleistet, weß-
halb diese ihn unentgeldlich in das Ortsburgerrecht aufnehmen
will. Herr Volz ist evangelischer Konfession, steht in bürgerlichen

Rechten und Ehren und bat sich über ein Vermögen
von mehr als Fr. 40,000 ausgewiesen, welches hauptsächlich

Tagblatt des Großen Rathes 1871.

Schluß der Sitzung um 12^ Uhr.

Der Redaktor:

Fr. Zuber.

âiìste 8itzung.

Freitag, den 2. Juni 1871.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten B r u n ner.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend mit Entschuldigung: die Herren Aebi, Büttgkofer,
Cuttat, Egger, Hektor; Feune, Gfeller, Johann Mr.;
Girard, Grosjean, Kohli, Ulrich; Mägli, Ott, Reber in Diem-
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tigen, Renfer in Bözingen, Schori, Weber, Wirth; ohne
Entschuldigung: die Herren Anken, Anker, Berger, Christ.;
Beuret, Blösch, Bohnenblust, Born, Bouvier, Brügger, Burger,

Franz; Buri, Niklaus; Chevrolet, Choulat, Engel,
Flückiger, Frote, Gerber in Steffisburg, v. Gonzenbach, Gy-
gax, Jakob; Hennemann, Heß, Hofstetter, Jmobersteg, v.
Känel in Wimmis, Kehrli, Jakob; Keller, König, Samuel;
Leibundgut, Macker, Meister, Michel, Friedrich; Möschler,
Müller, Albert; Müller, Karl; Oberli, Racle, Rieder, Ritzen-
thaler, Rosselet, Ruchti, Scheidegger, Schwab, Johann; Seß-
lcr, Sigri, «sommer, Samuel; Spring, Thönen, v. Watten-
wyl, Eduard; Zeller, Zürcher.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache vom Großen Rathe genehmigt.

Der Herr Präsident verliest folgendes Schreiben:

Herr Großrathspräsident!

Darf ich Sie ersuchen, in meinem Namen dem Großen
Rathe vor seiner Abreise für das mir wiederholt bewiesene
außerordentliche Wohlwollen, welches alle meine Erwartungen
übertraf, meinen tiefgefühlten Dank auszusprechen?

Sie wollen gleichzeitig auch mein dagegen so auffallendes
Fernbleiben von Ihren Sitzungen bestens entschuldigen mit
dem Hinweis auf die derzeitige Heimsuchung meiner Familie
und meine noch einiger Schonung bedürftige Gesundheit.

Mit Hochschätzung verharrt

Aargauerstalden, 2, Juni 1871.

Ihr ergebener

Kummer, Regierungspräsident.

Der Herr Präsident zeigt an, daß das Büreau
1) Die Kommisston für das Br a nd assekuranzwese n

ergänzt habe durch Herrn G. König in Bern;
2) Die Kommission für die Angelegenheit der Verlegung

der M ilit âr a u st al te n bestellt aus:
Herrn Seßler, als Präsident

„ Jost,

„ Klaye,

„ Knechtenhofer,

„ Ott,
„ v. Sinner, Rudolf,
„ schmid, Andreas.

Tagesordnung:

Vorlage betreffend die Kompetenz der Kirchenborstände.

Der Regierungsrath schließt auf Abweisung der von Seite
der Kantonssynode und einer Anzahl von Bezirkssynoden und
Kirchenvorständen rc. eingereichten Beschwerden gegen das re-
gierungsräthliche Kreisschreiben vom 28. Januar 1869.

Die Kommission ist getheilter Ansicht: die Mehrheit
stimmt dem Antrage des Regierungsrathes bei, die Minderheit
dagegen beantragt:

1) die ganze Angelegenheit an die Regierung zurückzuweisen

mit dem Auftrage, zu untersuchen, ob es nicht
nothwendig sei, in Paternttäts-, Ehescheidungs-, Ehceinstellungs-
unv Sittenpolizeisachen die Kompetenz der Kirchcnvorstände
näher zu bestimmen, damit es denselben möglich werde, die
ihnen durch bas Gesetz zugewiesene Aufgabe zu erfüllen;

eventuell, d. h. wenn Tagesordnung erkennt würde:
2) die Kirchenvorstände ihrer Verpflichtungen soweit zu

entheben, als im Kreisschreiben von 1869 die Erscheinnngs-
Pflicht vor dem Kirchenvorstande aufgehoben worden ist.

Teu scher Direktor des Kirchenwesens, als Berichterstatter

des Regierungsrathes. Ich glaube, in dieser Angelegenheit

betreffend die Kompetenz der Kirchenvorstände eine ziemlich

unbefangene Stellung im Großen Rathe einzunehmen, da
ich in dem Zeitpunkt, wo dieses Geschäft anhängig gemacht
und das angefochtene Kreisschretben erlassen worden ist, noch
nicht die Ehre hatte, Mitglied des Negierungsratbes und
Vorstand der Kirchendirektio» zu sein. Die Angelegenheit da-
tirt von einer Petition der Kantonssynode vom Jahre 1868
her. Der Schluß dieser Petition, über die Sie heute zu
urtheilen haben werden, ging dahin, sie möchten, in authentischer

Interpretation des Einführungsgcsctzes zum neuen
strafgesetzbuche, erklären, daß durch dieses weder das Synodalgesetz,

noch das Kreisschreiben von 1888, durch welches die
Kompetenz der Kirchenvorstände reglirt worden ist, aufgehoben
oder beschränkt worden sei. Veranlassung zu dieser Petition
der Kantonssynode gab ein Spezialentscheid des Regierungsrathes.

Im Jahr 1867 kam nämlich in der Gemeinde Ober-
dicsbach ein Fall von Sonntagsentheiligung vor. Ich möchte
Sie ersuchen, diesen Punkt in der ganzen Angelegenheit nicht
aus den Augen zu verlieren. Dieser Fall bestand darin, daß
einige Landmänner an einem Sonntag heuen ließen. Sie
wurden in Folge dessen vom Kirchenvorstand vorgeladen,
leisteten aber der Vorladung nicht Folge. Man hat darauf die
Zwangsvorführung vom Regicrungsstatthalter verlangt, allein
die Betreffenden widersetzten sich auch da. Die Sache wurde
dem Regierungsrathe vorgelegt, und dieser entschied dahin, es
sei die Vorladung des Kirchenvorstandes von Oberdiesbach zu
kassiren. Dieser Spezialentscheid des Regierungsrathcs gab
Veranlassung zu der erwähnten Petitton der Kantvnssynode.
Der Regierungsrath, dem die Petition zur Vorberathung
überwiesen wurde, stellte bei dem Großen Rathe den Antrag, es
möchte derselben keine weitere Folge gegeben werden, da er,
der Regierungsrath, durch ein Kreisschreiben vom 28. Januar
1369 die Kompetenz der Kirchenvorstände für die Zukunft reglirt

habe. Der wesentliche Inhalt dieses Kreisschreibens
besteht darin: In Bezug auf die Rechte und Pflichten der
Kirchenvorstände wird auf das Gesetz vom 19. Januar l852
über die Organisation der evangelisch-reformirten Kirchensynode

hingewiesen. Es wird ferner den Kirchenvorständen das
Recht eingeräumt, die betreffenden Personen anzuhören und
zu vermahnen, also eine Intervention christlichen Wohlwollens
in den ihnen zugewiesenen Gegenständen, in Paternitäts-,
Ehe- und in reinen Sittenpolizeifällen, auszuüben. Endlich
wird, und dieß ist der Hauptpunkt, den Kirchenvorständen für
die Zukunft der Vorführungszwang abgesprochen. Sie haben
also zwar das Vorladungsrecht, dagegen existirt der Citationszwang

nicht mehr, nach welchem die Kirchenvorstände Diejenigen,

welche einer Vorladung nicht freiwillig nachkommen
wollten, durch den Regierungsstatthalter vorführen lassen
konnten. Die Kirchenvorstände sollen sich damit begnügen,
allfällige WiderHandlungen den kompetenten Beamten zu denun-
ziren. Dieß ist der Inhalt des Kreisschreibens. Der Große
Rath ist auf die Angelegenheit nicht sofort eingetreten, sondern

hat sie an eine Kommission gewiesen, welche seither, wie



Ihnen bekannt, ergänzt worden ist. Er bat im März vorigen
Jahres beschlossen, die Angelegenheit der neuen Legislaturperiode

zu überlasse», und so kam es, daß sie zu einer eigent-
lichenSeeschlange wurde, die immer von einemTraktandenverzeich-
uiß ans das andere überging. Heute soll sie nun endlich ihre
Erledigung finden. Während der Zeit, da die Angelegenheit beim
Großen Nathe anhängig war, hat sie noch eine größere
Bedeutung dadurch erlangt, daß zu der ursprünglichen Petition
der Kantonssynode noch eine Menge Petitionen aus andern
Kreisen eingereicht wurden. Diese Petitionen wurden theils
direkt au die Großrathskommission, theils au den Großen
Rath gerichtet. Ich erlaube mir, aus dem ganzen Wust von
Akten, der zu diesem Geschäfte gehört, die Petitionen der
Bezirkssynoden von Langenthal, Bürcn, Bern und Thun zu nennen.
Es liegen ferner Petitionen vor von Bürgern ans dem Amtsbezirk

Konolfingeu, von den Gemcindcräthen von Madiswyl,
Langnan, Signan, Wohlen, Grindelwald w. (besonders aus
dem Oberland, Mittellaud und Oberaargau), von Amtsvcr-
sammlnngen, z. B. von derjenigen von Konolfingen, und endlich

von fast allen evangelisch-reformirtcn Kirchcnvorständen.
Der Pastoralverein von langenthal hat nämlich eine Vorstellung

drucken lassen und sie allen Kirchenvorständen zugesandt,
und die meisten haben dieselbe unterzeichnet. Oft sind diese
Petitionen auch noch von den Gemeinderäthen unterstützt. Die
Angelegenheit hat allerdings eine gewisse Bedeutung erlangt
und in gewissem Grade Wurzel im Volke gefaßt. Sämmtliche
Petitionen schließen dahin, es möchte das regicrungsräthliche
Kreisschreiben von 1869 aufgehoben und das Kreisschreiben
von 1838 wieder ins Leben gerufen werden, welches den

Citationszwang anerkennt. Werfen wir einen kurzen Blick auf
die Gesetzgebung, welche in dieser Materie bis dahin herrschte,
so sehen wir, daß 1831 das Sittengericht an die Stelle des

Chorgerichts getreten ist und daß ihm schon damals namentlich

oblag die Beförderung des Ehefriedens, die Ermahnung
zur Verträglichkeit, der Aussöhnungsvcrsuch in Paternitäts-,
Ehescheidungs- und Einstellungssachen. Ueber das Vorladungs-
recht und den Vorführungszwang enthält das Gesetz von 1831
keine Bestimmung. Auch im Krcisschreiben von 1833 ist
hierüber nichts gesagt, sondern es wiederholt dasselbe im
Wesentlichen bloß die Kompetenzen. Das Krcisschreiben vom
22. September 1834 beschränkt die Kompetenzen der
Kirchenvorstände in sehr deutlicher Weise dahin, daß es das Cita-
tionsrccht bloß für Paternitäts-, Ehescheidungs- und
Eheeinstellungssachen gestaltet, für eigentliche Sittenpolizeisachen aber
kein solches Recht einräumt. Diese Bestimmung wurde durch
das Kreisschreiben vom 39. April 1838 wieder abgeändert,
indem dieses den Vorladungszwang auch für die reinen Sit-
tcnpolizeisachen einführte. Dieser Zustand blieb bis zum Jahre
1869, wo durch Kreisschreiben vom 28. Januar der
Vorladungszwang wieder abgeschafft wurde. Dieß ist in Kürze der
Gang der Gesetzgebung in dieser Angelegenheit. — Ich wende
mich' nun zu der Sache selbst und frage mich zunächst, ob der
Regierungsrath zum Erlaß des .Kreisschreibens von 1869
kompetent war. Es wird nämlich in den Petitionen gesagt,
der Regierungsrath habe durch sein Kreisschreiben von 1869
dem Entscheid des Großen Rathes über die bereits anhängig
gemachte Petition der Kantonssynode vorgegriffen, und er sei

zum Erlaß des Kreisschreibeus nicht kompetent gewesen. Nach

unbefangener Prüfung dieser Frage habe ich gefunden, es

könne die Kompetenz des Negicrungsrathes nicht bestritten
werden. Er hat nichts Anderes gethan, als durch ein neues

Kreisschreiben ein früheres (von 1833) ersetzt, wozu er offenbar

kompetent war. Man wendet aber ein, und dieser Punkt
wurde in der Kommission namentlich vom Herrn Berichterstatter

der Minderheit betont, es stehe das Kreisschreiben
wenigstens seinem Geiste nach im Widerspruch mit der
Gesetzgebung und ändere dieselbe materiell ab, und mit Rücksicht

hierauf sei es vom Regierungsrathe in inkompetenter Weise

erlassen worden. Man beruft sich da namentlich auf das Sy-
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nodalgesctz von 1852 und das Zivilgesetzbuch. Diese Behauptung

ist »ach meinem Dafürhalten nicht gerechtfertigt; denn
weder im Synodalgcsetz, noch im Zivilgesctzbuche findet sich
der Vorladnngszwang, das Recht des Regierungsstatthalters,
Namens des Kirchenvorstandes Jemanden vorführen zu lassen,
bestätigt. Ein solcher Zwang versteht sich auch keineswegs von
selbst, sondern muß ausdrücklich in einem Gesetze vorgesehen
sein, wenn er zur Anwendung kommen soll. Weder die
Verfassung, noch die bestehenden Gesetze stellen einen solchen
Zwang als Regel auf, und da, wo er aufgestellt ist, bildet
er eine Ausnahme. Ist er daher in der Kompetenz der
Kirchenvorstände nicht ausdrücklich vorgesehen, so gilt er für
dieselben nicht. Man kann also da dem Regicrnngsrathe nicht
den Vorwurf machen, daß er seine Befugnisse überschritten
habe. Prüfen wir nun die Frage der Zweckmäßigkeit des re-
gierungsräthlichen Kreisschreibens. Diese Frage mag allerdings
diskutabler sein, als die soeben besprochene. Wenn man aber
die Sache unbefangen und ruhig und im Hinblick auf die
heutige Zeitanschauung und Zeitverhältnisse beurtheilt, so wird
man finden müssen, daß die Gründe zu Gunsten des regie-
rungsräthlichen Kreisschreibens überwiegen und keine stichhaltigen

Zweckmäßigkeitsgründe gegen das 'Kreisschreiben sprechen.
Ich bemerke vor Allem aus, ob Sie nun den Vorladungszwang,

wie er im Kreisschreiben von 1838 enthalten war,
wieder herstellen oder ihn abgeschafft lassen wollen, so bleibt
sich die Sache ungefähr gleich. Der H 24 des Synodalgesetzes
vom 19. Januar 1852 bestimmt: „Dem Kirchenvorstande
liegt ob:

3) dem Gelöbnisse der Kirchenältesten gemäß über
christliche Zucht und Sitte, über den ehrbaren Wandel
der Gemeindeglieder und über eine würdige Feier der
Sonn- und Festtage zu wachen, die hierin Anstoß
Gebenden zu vermahnen und mit der Schärfe des Wortes
zu strafen, überhaupt alles Dasjenige zu besorgen, was
bis jetzt den Sittengerichten oblag."
Diese Vorschrift des Synodalgesetzes kann ebensogut

angewendet werden, ob man nun den Vorladungszwang habe
oder nicht, ob also das Kreisschreiben von 1838 oder dasjenige

von 1869 gelte; denn in solchen Dingen bildet der
Zwang die Ausnahme, die Freiwilligkeit die Regel. Wer sich

nicht freiwillig zum Kirchenvorstande begibt, um sich von ihm
ermähnen und mit der „Schärfe des Wortes" strafen zu lassen,
wer sich nicht freiwillig dieser Intervention christlichen
Wohlwollens unterzieht, bei Dem richtet man auch mit dem Zwang
nichts aus. Wenn man übrigens behaupten wollte, es werde
durch das Kreisschreiben des Regierungsrathes das Synodalgesetz

berührt, so müßte man in den Konsequenzen noch weiter

gehen und z. V. auch aus dem § 25 des Synodalgesetzes
den gleichen Schluß in Bezug auf die Geistlichen ziehen. Dort
wird nämlich der Bezirkssynode gegenüber sämmtlichen Geistlichen

das gleiche Recht eingeräumt, wie im H 24 den
Kirchenvorständen gegenüber dem einzelnen Bürger: die Bezirkssynode

soll die Geistlichen in Bezug ans ihren sittlichen Wandel

und ihre Amtsführung überwachen. Mit dem gleichen
Rechte könnte nun die Bczirkssynode den Vorführungszwang
in Anspruch nehmen, und doch wird Jedermann fühlen, daß
eine wahre Abnormität darin läge, wenn eine Bezirkssynode
einen Geistlichen durch einen Polizeidiener, resp, aus Anordnung

des Regierungsstatthalters vorführen lassen könnte!
Wenn man aber diesen Citationszwang für den Kirchenvorstand

beansprucht, so muß man ihn auch für die Bezirkssy-
uode zugeben. Dieß ist eine erste Betrachtung, die in meinen
Augen ziemlich schwer wiegt zu Gunsten des regierungsräth-
lichen Kreisschreibeus. Es wird nun in den Petitionen namentlich
ein gewendet, durch das Kreisschreiben des Regierungsrathes werde
die Stellung der Kirchenvorstände lahmgelegt. Die Petitionen
bedienen sich aller möglichen Wendungen, um diesen Gedanken
hervortreten zu lassen. Sie sagen, die Kirchenvorstände werden
herabgesetzt zu kraftlosen Scheinkörpcrn und werden zum Ge-



spotte, namentlich gerade Derjenigen, ans die sie einwirken

sollten. Sie machen geltend, ihr Ansehen, ihre Autorität leide

darunter, so daß kein rechter Mann mehr in eine solche

Behörde sich werde wählen lassen u. s. w., u. s. w. Ich frage
nun aber: was richtet man denn eigentlich mit solchen

polizeilichen Zwangsrechten aus? wird die Wirksamkeit eines

Kirchenvorstandes eine segensreichere sein, wenn derselbe das Recht

hat, einen renitenten Bürger, z. B. einen Trunkenbold oder

Einen, der ein Bergchen gegen die Sittlichkeit begangen hat,
durch den Polizeidiener vorführen zn lassen? kann er, im
Besitze dieses Rechtes, besser und nachhaltiger auf ihn einwirken?

Ich glaube es nicht und halte dafür, die natürliche
Autorität des Kirchenvorstandes, dieses christliche ^Wohlwollen
und die väterliche Fürsorge, von welcher das Synodalgesetz
und auch das Kreisschrciben des Regierungsrathes reden,
überwiegen den polizeilichen Zwang zur Vorführung. Es fällt
dabei dann namentlich auch ins Gewicht, daß die Nothwendigkeit

des Zwanges denn doch schließlich die Ausnahme bil-
det; denn die Meisten, welche vor den Kirchenvorstand citirt
sind, werden der Vorladung freiwillig Folge leisten. Das
Hauptgewicht aber möchte ich darauf legen, daß man dem

Kirchenvorstaude überhaupt eine freiere Stellung geben soll.
Er soll nicht auf die gleiche Linie gestellt werden, wie ein
Gericht, wie eine staatliche Behörde, die mit staatlichen Zwangsmitteln

ausgerüstet ist. Das anerkennt übrigens auch der
Berichterstatter der Kommissionsminderhcit, indem auch er die

Kraft und Wirksamkeit der Kirchenvorstände in erster Linie
darin erblickt, daß sie milde Mittel anwenden. Dieß sagen
auch die identischen Petitionen des Pastoralvereins von Lan-
geuthal, indem sie sogar dafür plaidiren, den Kirchenvorständen

die Paternitätsstreitigkeiten und diese nnerbaulichen
Sittenpolizeiverhandlungen überhaupt abzunehmen. Es liegt denn
auch eine Gegenpetition aus dem Amtsbezirk Schwarzenburg
vor, welche direkt verlangt, daß man den Kirchcnvorständen
die Paternitätsangelegenheiten abnehme. Es ist also nicht richtig,

daß man im ganzen Lande seitens der Kirchenvorstände
so einig über diese Frage sei. Es wird im Weitern geltend
gemacht, man bringe die Kirchenvorstände dadurch in eine
schiefe Stellung, daß man sie gewissermaßen zu Denunzianten
mache. In dem Kreisschreiben von 1869 wird ihnen nämlich
die Pflicht auferlegt, wenn sie strafbare Handlungen entdecken,
dieselben der kompetenten Behörde mitzutheilen, damit die
Betreffenden zur Strafe gezogen werden können. Dadurch,
sagt man, mache man sie zu Spionen, zu einer Verleiderbehörde,

was nicht ihre Stellung sei. Ich halte auch diese
Einwendung nicht für begründet. Diese Pflicht ist den
Kirchenvorständen von jeher obgelegen und wird ihnen auch durch
das Kreisschreiben vom 39. Äpril 1838 auferlegt, dessen
Wiederherstellung man gerade verlangt. In allen bezüglichen
Erlassen ist nämlich die Vorschrift enthalten, daß, wenn es sich

in einem einzelnen Falle zeige, daß eine eigentliche strafbare
Handlung vorliege, der Kirchenvorstand verpflichtet sei, davon
dem Strafrichter Anzeige zn machen. Diese Pflicht haben eben
auch alle andern Behörden, ja sogar der einzelne Bürger,
und ich wüßte deßhalb nicht, warum nicht auch der
Kirchenvorstand sie auf sich nehmen sollte. Man dreht sich da
überhaupt in einem Zirkel. Es wird dem Kirchenvorstände das
Vorladungsrecht ja nicht bestritten, aber er soll seiner
Vorladung nicht durch Zwangsmittel Geltung verschaffen können.
Man wendet zwar hier ein, wenn man "dem Kirchenvorstand
zumuthen wolle, eine WiderHandlung zu konstatiren, so müssen

doch die Betreffenden vor ihm erscheinen. Die meisten
Vorgeladenen werden aber freiwillig erscheinen; sie werden
abgehört werden, und wenn mehr als ein bloßes Sittenvergehen,

eine eigentliche strafbare Handlung vorliegen sollte, so
ist der Kirchenvorstand verpflichtet, sie zu denunziren. Spionage

muthet ihm Niemand zu; man verlangt nicht, daß er
von Haus zu Haus gehe und nachfrage, ob Dieß oder Jenes
begangen worden sei, wie dieß z. B. ein Polizeidiener thut,

der in den Straßen umhergeht, um irgendwo einen Bettler
oder Vaganten aufzutreiben. Man hat im Weitern auch noch

die Bedeutung der Kirchenvorstände, die sie in Bezug auf das
Armenwesen haben, betont und den Einfluß hervorgehoben,
den sie auf den Ziviletat, den Wohnsitzetat, die Schulpflege
:c. ausüben. Man hat sogar statistische Nachweise beigebracht,
ans denen ihre segensreiche Wirksamkeit hervorgehen soll. Ich
meinerseits bin weit entfernt, den wohlthätigen Einfluß der
Kirchenvorstände auf Religion und Sittlichkeit bestreiten zu
wollen, allein ich glaube denn doch, daß man zu weit geht,
wenn man sagt, sie haben auf alle möglichen andern staatlichen

Verhältnisse großen Einfluß. Namentlich geht man zu
weit, wenn man diesen Einfluß von der Frage abhängig
machen will, ob sie mit dem Vorladungszwang ausgerüstet seien
oder nicht. Ich anerkenne, wie gesagt, einen wohlthätigen
Einfluß der Kirchenvorstände, so z. B. auf das Armenwesen,
indem, wenn sie in Paternitätssachen gehörig ermähnen, einer
Gemeinde möglicherweise weniger uneheliche Kinder aufgebürdet

werden. Ich gebe auch zn, daß sie bei Ehestreitigkeiten und
in Fällen von Trunksucht einen wohlthätigen Einfluß ausüben
können und daß dadurch die Sittlichkeit und die Volkswohlfahrt

gefördert werden kann. Wenn man aber behauptet,
sogar der Zivil-, der Wohnsitzetat, die Schulpflege stehen in
inniger Verbindung mit der Wirksamkeit der Kirchenvorstände
und namentlich mit dem Umstände, daß sie das Zwangsrecht
zur Vorladung besitzen, da geht man doch etwas zn weit.
Dem Pauperismus sollen und können sie entgegenwirken,
allein es soll dieß in freier Weise geschehen und wird dann
auch besser geschehen, als wenn sie zu polizeilichen Zwangsmitteln

greifen würden. Man redet im Weitern auch von den
bedenklichen Folgen, welche das Kreisschreiben des Regierungs-
rathcs von 1869 nach sich gezogen hat. Man sagt namentlich,
in Paternitätssachen gehe das Klagrccht verloren. Dieß ist
geradezu ein Irrthum. Das Klagrecht der Geschwängerten
geht dadurch nicht verloren, wenn schon der Vorladung gegenüber

dein Schwängerer nicht Folge gegeben werden kann.
Wenn er bei dem Termin ausbleibt, wird ein Protokoll
aufgenommen, und sodann hat die Sache ihren weitern gesetzlichen

Verlauf. Es verhält sich damit ganz gleich, wie wenn
der Beklagte vor dem Friedensrichter nicht erscheint; da wird
einfach dem Kläger das Recht eröffnet und der Prozeß kann
beginnen. Die Behauptung, daß das Klagrecht durch Abschaffung

des Vorladungszwanges verloren gehe, ist also geradezu
unrichtig. Das Klagrecht hängt immer von dem Willen der
Klägerin selbst ab; es frägt sich, ob sie den Betreffenden vor
dem Kirchenvorstand als Vater nennen, gegen ihn klagen und
endlich den Eid leisten will. Es ist sicher auch eine unrichtige
Behauptung, wenn man sagt, die Abschaffung des Vorladnngs-
zwanges habe vermehrte Schwangerschaftsverbeimlichungen und
eine zunehmende Belastung des Notharmenetats zur Folge.
Wo sind denn eigentlich, frage ich, diese nachtheiligen Folgen
des Kreisschreibens von 1869, das nun schon seit 2>/z Jahren

existirt? sind denn in diesem Zeitraume die sittlichen und
volkswirthschaftlichen Zustände wirklich so viel schlimmer
geworden in unserm Kanton? Ich glaube es nicht. Es können
auch ohne Vorladungszwang die nöthigen Maßnahmen gegen
Schwangerschaftsverheimlichungen getroffen werden, und auch

gegen die Belästigung des Notharmenctats gibt es andere
Mittel, als den Vorladungszwaug. Es wird in den Petitionen

auch betont, daß gerade der Umstand, daß die
Kirchenvorstände strafbare Handlungen im Keim ersticken und ihnen
zuvorkommen können, einen Theil ihrer nützlichen Wirksamkeit
bilde. Ich will das nicht bestreiten, nur kann ich darin kein Argument

für den Vorladungszwang erblicken. Entweder liegt eine

strafbare Handlung vor, und dann soll der Fehlbare dem

Strafrichter angezeigt werden, oder es liegt keine strafbare
Handlung vor, und dann soll der Kirchenvorstand einfach eine
Intervention christlichen Wohlwollens eintreten lassen. Man
hat ferner gesagt, so lange Kirche und Staat nicht von ein-



ander getrennt seien und wir nicht eigentlich freikirchliche
Gemeinden mit strenger Kirchenzucht haben, so lange sei die

Handreichung der Polizeigewalt nothwendig. Dieses Argument
ist so fein, daß ich wenigstens es nicht begreifen kann. Warum
soll beim jetzigen Zustand, wo wir noch die Landeskirche
haben, der Vorladungszwang nothwendiger sein, als er später
ist, wenn wir die Trennung von Kirche und Staat haben?
Ich finde, das Verhältniß bleibe sich in diesem Punkte ganz
gleich. Diese Aenderung in der Kirchenverfassung wird natürlich

tiefgreifende Folgen haben, aber nicht in diesem Punkte.
Man hat im Weitern gesagt sich habe es mir nämlich zur
Pflicht gemacht, hier möglichst alle in der ganzen Masse von
Petitionen enthaltenen Gründe zu berühren), daß man den

Zwang zur Annahme der Ermahnung mit dem Vorladungs-
zwang verwechsle. Man könne zugeben, daß sich Einer nicht
zwingen zu lassen brauche, Dasjenige, wozu er ermahnt worden,

als wahr anzunehmen und sich danach zu verhalten. Ein
solcher Zwang sei allerdings nicht möglich, dagegen sei der

Zwang, den Betreffenden vorzuführen und ihn zu nöthigen,
die Ermahnung anzuhören, doch wenigstens zulässig. Ich
erwiedere darauf, ein solcher Zwang ist allenfalls zulässig bei

Kindern, nicht aber bei erwachsenen Menschen. Ein Kind
kann allenfalls der Vater am Ohre vor sich führen, wenn es

nicht freiwillig kommen will, eine erwachsene Person aber soll
man nicht durch den Polizeidiener vorführen, um ihn zu
ermähnen, ihm gute Lehren zu geben und Zuspräche zu halten.
Es wird auch betont, daß man doch an andern Orten, z. B.
in der Armenpolizeigesetzgebung und im Niederlassungswesen
den Behörden auch eine Disziplinarbefugniß einräume,
warum man sie denn dem Kirchenvorstand vorweigern wolle; es

werden ja auch vor dem Friedensrichter Bußen, z. B. wegen
Ausbleibens der Parteien, ausgesprochen. Ich mache jedoch
darauf aufmerksam, daß es sich in solchen Fällen betreffend
das Armenpolizei- und das Niedcrlassungsgcsctz um eigentliche
Polizeiübertretungen handelt. Bei dem Friedensrichter wird
die Buße nur gegenüber dem ausbleibenden Kläger, nicht aber
auch gegenüber dem ausbleibenden Beklagten ausgesprochen.
Man kann deßhalb dieses Argument hier nicht geltend machen.

— Nach ganz unbefangener Prüfung dieser allerdings nicht
unwichtigen Angelegenheit bin ich zu dem Schlüsse gekommen,
daß das regierungsräthliche Kreisschreiben von 1869 nicht,
wie man behauptet, ein unerklärlicher Erlaß ist, sondern seine

gute Motivirung in der Natur der Sache und in der heutigen
Zeitanschauung hat, daß ferner dieses Kreisschreiben keineswegs

die Autorität der Kirchenvorständc erschüttert und ihr
Ansehen untergräbt, sondern daß vielmehr diese Autorität
eine ebenso große, wenn nicht größere sein wird, wenn sie

diesem polizeilichen Zweck enthoben sind und in durchaus freier
Stellung wirken können. Ich glaube, es könne nicht die Rede
davon sein, daß man gegen die Christlichkeit und Sittlichkeit
handle, wenn man das regierungsräthliche Kreisschreiben
aufrecht hält; die Kirche im Kanton Bern wird deßwegen gleichwohl

mitten im Dorfe bleiben. Ich möchte daher im Namen
des Regierungsrathes den Antrag stellen, es sei den Petitionen
der Kirchensynode, der Kirchenvorstände, sowie den von
anderer Seite eingelangten sachbezüglichen Eingaben keine weitere

Folge zu geben, sondern darüber zur Tagesordnung zu
schreiten.

Herr Vizepräsident Karr er übernimmt den Vorsitz.

Mig y, als Berichterstatter der Mehrheit der Kommission.

Nach dem einläßlichen Vortrage des Herrn Berichterstatters

des Regierungsrathes kann ich mich kurz fassen, da ich

vollständig mit ihm einverstanden bin. Die ursprüngliche
Veranlassung der vorliegenden Beschwerden war eine Sonntagsentheiligung.

In Oberdiesbach haben nämlich zwei Grundbesitzer an
einem Sonntage geheuet. Sie weigerten sich, der in Folge dessen

vom Kirchenvorstande erlassenen Vorladung nachzukommen.
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Auf das Ansuchen des Kirchenvorstandcs erließ der Regierungsstatthalter

einen Vorführungsbefehl, worauf die Betheiligten
mit einer Beschwerde an den Regierungsrath gelangten. Dieser
erließ sodann das durch die vorliegenden Beschwerden
angefochtene Kreisschreiben. Ich kann nicht begreifen, wie man
diese Sache mit einer gewissen Gereiztheit behandeln konnte.
Der § 256 St. G. sagt: „Mit einer Geldbuße von
einem bis zu vierzig Frankeil werden bestraft: 8) Diejenigen,

die unnöthig und auf anstößige Weise an Sonntagen
oder an gesetzlich anerkannten Festtagen Arbeiten verrichten
oder verrichten lassen." Durch das Strafgesetzbuch wird also
die Sonntagsentheiligung als eine Uebertretung bezeichnet.
Ist es aber, wenn eine Uebertretung begangen worden ist,
Sache des Kirchenvorstandes, eine Strafe auszusprechen?
Nein, sondern hiezu ist nur der Nichter kompetent. Das
Kreisschreiben des Regierungsrathes von 1869 ist daher
vollkommen gerechtfertigt," namentlich auch mit Rücksicht auf den
§ 2 des Promulgationsgesetzes zum Ttrasgesetzbuche, welcher
bestimmt: „Vom 1. Januar 1867 an treten alle in Gesetzen,
Dekreten und Verordnungen enthaltenen Bestimmungen, welche
sich auf Gegenstände, die den Inhalt dieses Gesetzbuches
bilden, beziehen, außer Wirksamkeit." Es versteht sich von selbst,
daß, Wenn ein Strafgesetz eine Handlung als Verbrechen,
Vergehen oder Polizeiübertretung bezeichnet, keine Rede davon
sein kann, in irgend einer andern Verordnung oder Gesetz
eine doppelte Ahndung einer solchen Handlung zu finden.
Der Grundsatz, daß die gleiche Handlung nicht mit zwei
Strafen belegt werden kann, ist in allen Strafgesetzbüchern
der Welt ausgesprochen. Ich kann daher nicht begreifen, daß
man der Sache eine solche Wichtigkeit beigelegt und alle
Kirchenvorstände des Kantons in Bewegung gesetzt hat, während

man einfach eine Anzeige an den Nichter hätte zu machen
brauchen, um die Betreffenden ihrer Strafe zu überweisen.
Damit ist man aber nicht zufrieden, sondern man will solche
Personen auch mit der „Schärfe des Wortes" bestrafen! Ich
behaupte nun, der Große Rath ist inkompetent, das
Kreisschreiben von 1369 außer Kraft zu erklären. In dem Gesetze
von 1831, durch welches die Befugnisse der Sittengerichte
bestimmt worden sind, findet sich keine Spur von einem Recht
des Zwanges. 1834 wurde den Kirchenvorständen das Vor--
ladungsrecht nur in Paternitäts-, Ehescheidungs- und
Einstellungssachen gegeben. In andern Angelegenheiten hat man
ihnen nicht einmal ein Vorladungs recht, geschweige denn
einen Vorladungs z w a n g eingeräumt. Das Kreisschreiben
von 1838 dagegen hat allerdings den Citationszwang
ausgesprochen, es enthält aber auch die Bestimmung, daß das
Sittengericht von stattgefundenen WiderHandlungen dem
Gerichtspräsidenten Anzeige machen solle. Dieser Punkt wird durch
das Kreisschreiben vom 23. Januar 1869 näher bestimmt.
Die Zif. 1 desselben sagt: „Die Rechte und die Pflichten
der Kirchenvorstände sind durch das Gesetz vom 19. Januar
1852 über die Organisation der evangelisch-reformirten Kirchensynode

festgesetzt." Dieses Gesetz wird also unberührt
gelassen, nur wird dann erklärt, ein Vorladungszwang könne
nicht stattfinden. Das Kreisschreiben von 1838 wurde auch
vom Regierungsrath erlassen und zwar in Abänderung
desjenigen von 1834. 1869 nun hat der Regierungsrath ein
neues Kreisschreiben erlassen, welches dasjenige von 1333
abänderte. Der Regierungsrath hat also da ganz das Gleiche
gethan, wie im Jahre 1838: er hat ein früheres Kreisschreiben

durch ein neues ersetzt. Nach den in der Verfassung
ausgesprochenen Grundsätzen können Sie sich nicht in die
Ausübung der Regierungsgewalt einmischen, es hätte denn das
Kreisschreiben an dem Gesetze etwas geändert, was aber nicht
der Fall ist. Es kann daher den Petitionen keine weitere
Folge gegeben werden. Vom Standpunkt der Kompetenz
ausgehend, halte ich dafür, es müsse der Große Rath sich heute
einfach die Frage vorlegen: ist es zweckmäßig, eine Gesetzes-
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bestimmung aufzustellen, durch welche den Kirchenvorständcn
der Vorladnngszwaug gegeben wird? — Unsere Versassung

garantirt die individuelle Freiheit. Nun wird von den

Kirchenvorständen in unbeschränkter Ausdehnung das Recht
beansprucht, alle Tage die individuelle Freiheit auf eine gröbliche
Weise zu verletzen. Das Strafverfahren bezeichnet genau die

Fälle, wo Jemand arretirt und vor den Richter geführt werden

kann. Würde aber dem Begehren der Kircheuvorstände
entsprochen, so könnten dieselben Jemanden, der vielleicht auf
der Gasse etwas Aergerniß erregt hat, durch den Landjäger
vorführen lassen. Und was haben solche Vorführungen oft
für eine Folge? Gehen die Betreffenden etwa in sich und nehmen

die Ermahnungen des Kirchenvorstandes zu Herzen? Nein,
sondern sehr häufig spotten sie darüber, machen dem Kirchen-
Vorstande Grobheiten, kebren ihm den Rücken und sagen:
silos paître, Messieurs! Das Kreisschreiben vom 39. April
1838, dessen Wiederinkraftsetzung von den Kirchenvorständen
verlangt wird, sagt in Zif. 1: „Den Sittengerichten liegt
die Pflicht ob, nach bestem Vermögen zur Handhabung der

Ruhe und Ordnung, Zucht und Ehrbarkeit und zu Vermeidung

jedes öffentlichen Aergernisses beizutragen." In allen
in diese Bestimmung einschlagenden Fällen soll also die
individuelle Freiheit in die Hand des Kirchenvorstandes gegeben
werden! Wenn Einer ein wenig Nachtlärm gemacht hat, so

hat der Polizeirichier nicht das Recht, ihn vorführen zu lassen,

jedoch kann er ihn zu einer Buße verurtheilen. Der
Kirchenvorstand dagegen beansprucht das Recht des Vorführnngs-
zwanges, damit er den Betreffenden, obschon derselbe seine

Buße bezahlt hat, außerdem noch crmahnen kann; denn die

„Schärfe des Wortes", das ist der wahre Säbel! Das klingt
allerdings schön! Wenn wir uns auf den Standpunkt der
ältern Gesetzgebung stellen, so finden wir, daß in Paternitäts-
und Ebescheidungssachen der Kirchenvorstand nichts Anderes
ist, als der Friedensrichter; denn vor ihm hat der Aussöhnungsversuch

stattzufinden. Nun kömmt es aber keinem Friedensrichter

in den Sinn, die Betreffenden durch den Landjäger
vorführen zu lassen; und wenn sie der Vorladung nicht Folge
leiste», so jammert der Friedensrichter nicht: Meine Amtsehre

ist zu Grunde gerichtet, ich kann mich unmöglich dazu
hergeben, mein Amt länger zu besorge»! Die Kircheuvorstände
dagegen wollen eine größere Besugniß, als sie den Friedensrichtern

zusteht: sie verlangen, die einer Vorladung nicht
Nachkommenden vorführen lassen zu können. Sie sagen, wenn
sie dieses Recht nicht haben, so sei ihre Amtsehre ruinirt,
ihre Wirksamkeit zu nichte gemacht, kein ehrenwerther Mann
werde sich mehr zu einer derartige» Mission hergeben. Wo
werden die Paternitäts- und Ehescheidungsfälle entschieden?
Vor dem Amtsgericht. Da wäre es doch offenbar viel
nothwendiger, einen Vorfnhrungszwang eintreten zu lassen, als
bei dem Kircheuvorstände. Allein wie geht es vor dem
Amtsgerichte? Erscheint eine vorgeladene Partei nicht, so wird sie

wegen Ausbleibens verurtheilt. Sogar vor dem Obergericht
findet dieses Verfahren statt. Ist etwa dadurch das Ansehen
unseres Obergerichtes kompromittirt, daß es nicht alle Augenblicke

die Parteien durch Landjäger vorführen läßt? Ich sage
also: die Kirchenvorstände sind einfach die Friedensrichter in
Paternitäts-, Ehescheidungs- und Eheeinstellungssacheu. Sie
haben sich daher nicht zu beklagen, wenn sie behandelt werden,

wie die übrigen Richter des Landes. .Die eigentliche
Thätigkeit der Kirchenvorstände erstreckt sich aber auf solche
Fälle, welche vom Strafgesetzbuch nicht als eigentliche Wider-
Handlungen qualifizirt werden; dahin gehören z. B. häusliche
Zwistigkeiten :c. Da sollen die Kircheuvorstände, welche
gewöhnlich aus den ehrbarsten Männern einer Gemeinde
gebildet sind, mit väterlicher Ermahnung und gutem Rathe
einschreiten.. Diese schöne Seite ihrer Thätigkeit geht aber
verloren, sobald der Zwang damit verbunden wird. Es gibt
allerdings überall Leute, welche auf die väterlichen Räthe des

Kirchenvorstandes, auf seine Worte christlichen Wohlwollens

nicht hören wollen, aber solchen Leuten gegenüber richtet man
auch mit dem Zwang nichts aus, und eine gewaltsame
Vorführung z. B. eines Trunkenboldes verursacht einen Manchen
oft willkommenen Skandal, der keineswegs zur Besserung der
Sitten, zur Hebung von Zucht und Ehrbarkeit beiträgt.
Gestützt auf alle diese Gründe komme ich zu der Ansicht, es
wäre nicht zweckmäßig, wenn der Große Rath heute eine
Bestimmung dekretiren würde, wodurch den Kirchenvorständen
der Vorführungszwang eingeräumt würde. Zur Aufhebung des
Kreisschreibens von 1369 ist, wie ich bereits auseinandergesetzt

habe, der Große Rath nicht kompetent. Ich schließe mich
dem Antrage des Regierungsrathes an.

Dähler, als Berichterstatter der Minderheit der
Kommission. Wenn ich mir erlaube, hier eine abweichende
Meinung zu erörtern, und dabei den frühern und den gegenwärtigen

Justizdirektor gegen mich habe, so werden Sie mir doch
gewiß einigen Muth zutrauen. Vor 1'/2 Jahren habe ich
mir die Freiheit genommen, hier darauf anzutragen, es möge
die Sache näher untersucht werden, da es sich indirekt um
eine Abänderung des Civilgesetzes handle, wozu die Regierung
nicht befugt sei. Der Große Rath hat hierauf eine Spezial-
kommisston niedergesetzt, welche nun heute hier Bericht erstattet.

Im Jahre 1334 hat die Regierung einen ähnlichen
Schritt gethan, aber sie hat dabei ein ganz anderes Verfahren
eingeschlagen. Das Kreisschreiben vom September 1834 gibt
nämlich den Kirchenvorständen nur das Recht, in Paternitäts-,
Ehescheidungs- und Einstellungssachen vorzuladen. Da wußten
Volk und Kirchenvorstände genau, woran sie sich zu halten
hatten. Gleichwohl laugten auch Reklamationen ein, in Folge
dessen 1838 die Regierung das vor zwei Jahren aufgehobene
Kreisschreiben erließ, durch welches den Kirchenvorständen der
Vorführungszwang eingeräumt wurde in dem Sinne, daß der
Regierungsstatthalter über die Frage der Vorführung zu
entscheiden hatte. Das Kreisschreiben stellt also noch ein anderes
Organ auf, welches untersuchen kann, ob etwa Uebertrieben-
heit und Unverstand im Begehren ist. Der Regierungsstatthalter

kaun in jedem einzelnen Falle interveniren. Hie-
von haben die beiden Vorredner kein Wort gesagt. Volle
39 Jahre ist das Kreisschreiben unbeanstandet geblieben und
hat keine Uebelstände zur Folge gehalt. Im Jahre 1868
hatte die Regierung einen Spezialfall zu entscheiden. In
Oberdießbach heueten nämlich an einem heiligen Sonntage,
obschon mehrere Tage vorher das herrlichste Wetter war, einige
Leute, woran das Publikum Aergerniß nahm. Die Betreffenden

wurden vorbeschieden. Hätten sie sich, wie es Einige
wirklich gethan haben, zum Kirchenvorstandspräsidenten begeben,

so hätte die Sache damit ihr Bewenden gehabt. Die
Andern aber wandten sich an den Regierungsstatthalter, den
verstorbenen Herrn Schmalz, der ein sehr milder und vorsichtiger

Mann war. Dieser bewilligte die Vorführung. Darauf
wandten sich die Betreffenden an den Regiernngsrath, welcher
nun, gestützt auf diesen Spezialfall, allgemeine Vorschriften
für den ganzen Kanton erließ. In seinem Kreisschreiben sagt
er, die Kirchen Vorstände können zwar die Leute vorladen,
es sei aber Niemand verpflichtet, einer solchen Vorladung
Folge zu leisten. In jedem geordneten Staat gilt die Regel,
daß man beide Parteien anhört, bevor man entscheidet. Hier
hat man diese Regel nicht befolgt, sondern nur Eine Partei
angehört und darauf hin einen Entscheid gefaßt, der den
ganzen Kanton beschlägt. Was nun die Sache selbst betrifft,
so hat Herr Migy ganz richtig bemerkt, daß in der
gegenwärtigen Gesetzgebung unsers Kantons der Grundsatz gilt,
bevor ein Geschäft beim Richter anhängig gemacht werde, solle
ein Aussöhnungsversuch stattfinden, und zwar in Sachen, um
die es sich hier handelt, vor dem Kirchenvorstand und in
Civilsachen vor dem Friedensrichter. Ich behaupte nuu aber,
dieser Grundsatz wird von vornherein bedeutend geschwächt,
wenn man sagt, es brauche einer Vorladung nicht Folge ge-



leistet zu werden. Zwar weiß ich wohl, daß man auf die
Aussöhnungsversuche kein großes Gewicht mehr legt, da man
sie häusig von vornherein als erfolglos betrachtet, und daß
man es daher vorzieht, eine Streitsache sofort vor den
Gerichtspräsidenten oder das Amtsgericht zu bringen. Diese
Anschauung ist indessen nicht richtig; denn es ließen sich

unschwer eine Menge Beispiele aufzählen, wo ei» Aussöhnuugs-
versuch zu einem günstigen Resultate führte. Jedenfalls aber
soll der Grundsatz aufrecht gehalten werden; denn es bezweckt
derselbe ein milderes und humaneres Verfahren, und es

entspricht namentlich einem republikanischen Haushalte besser,
daß in Streitigkeiten vor Allem aus der Versuch einer
gütlichen Vermittlung stattfinde. Ich habe mich sehr verwundert,
daß man hier sagen konnte, durch das Kreisschreiben des Ne-
gicrungsrathes werde die Gesetzgebung nicht abgeändert. Ich
muß dieß aufs Bestimmteste bestreiten und behaupte, daß das
Kreisschreiben eine Abänderung unserer Gesetzgebung in sich

schließt. Die Satz. l?3 u. ff. 6. sind noch in Kraft und
bestimmen Folgendes: Nicht in der Ehe lebende schwangere
Weibspersonen sollen spätestens 3t) Wochen nach der
Entstehung ihrer Schwangerschaft dem Kirchenvorstaude Anzeige
machen, worauf eine Abhörung der Betreffenden stattfinden
soll. Diese Bestimmungen sind in Kraft und können durch
keine Dialektik weggewischt werden. Will man ihnen aber
nachleben, so muß eine Abhörung der Schwangern möglich
gemacht werden. Findet keine Abhörung statt, so knüpfen sich

gewisse Civilfolgen daran; so z. B. geht das Klagrecht
verloren, und es kann dasselbe nur durch einen besondern Beschluß
des Gerichtes wieder hergestellt werden, wozu aber ganz besondere
Gründe vorliegen müssen. Ich sage also: Das Kreisschreiben
des Negicrungsrathes von 1869 schließt eine indirekte
Aufhebung der angeführten Bestimmungen des Civilgesetzes in sich.
Mau hat nun einen schrecklichen Lärm in Betreff des Vor-
führungszwanges gemacht, und ich glaubte, die Vorredner
werden eine Menge grauenhafter Geschichten citireu, wo
Vorführungen stattfanden. Aus den 36 Jahren, da das
Kreisschreiben von 1838 in Kraft bestanden ist, kenne ich keine
einzige Vorführung. Ich habe bereits gesagt, daß das Kreis-
schreibeu einseitig erlassen worden sei, indem man nur Eine
Partei angehört habe. Man hat aber auch die Adresse ganz
falsch gemacht. Es wäre nicht nöthig gewesen, alle Kirchen-
Vorstände des ganzen Kantons auf so verletzende Weise zu behandeln.

Es ist sicher für jede Behörde etwas Demüthigendes
und unter Umständen Verletzendes, wenn die obere Behörde
sagt, jene könne in ihren Funktionen fortfahre», zu gehorchen
aber brauche man ihr nicht, So etwas soll in keinem Staate,
am wenigsten aber in einer Republik vorkommen. Der Kirchen-
Vorstand ist eine gesetzliche Behörde, und wer in eine solche
gewählt wird, ist gehalten, seine Wahl anzunehmen und auf
gewisse Pflichten den Eid zu leisten. Und nun sagt die obere
Behörde, man branche dem Kirchenvorstand nicht zu gehorchen!
Man muß dann doch großen Glauben an die Geduld der
Kirchenvorstände haben, wenn man glaubt, sie werden ihre
Funktionen unentmuthigt fortsetzen und sich auslachen lassen.
Ich weiß nicht, ob der Berichterstatter der Kommissionsmehrheit

sich dazu hergeben würde. Die Regierung hätte einfach
den Regierungsstatthaltern die Weisung ertheilen können, nur
unter bestimmten Bedingungen oder gar nicht mehr
Vorführungsbefehle zu erlassen. Das hätte die Kirchenvorstände
unberührt gelassen. Ich möchte nun keinen Tadel, keine
Mißbilligung gegen die Regierung aussprechen, aber ich möchte
doch wenigstens die Angelegenheit an die Regierung
zurückweisen, um zu untersuchen, wie die «Sache am besten "geordnet
werden könne, um die Kirchenvorstände in den Stand zu
setzen, ihrer Pflicht gehörig nachzukommen. Wenn dieß dem
Großen Rathe nicht belieben sollte, so stelle ich eventuell den
Antrag (den eigentlich die Kommissionsmehrheit hätte stellen
sollen), es seien die Kirchenvorstände ihrer Verpflichtungen
so weit zu entheben, als das Kreisschreiben von 1869 die Er¬

scheinungspflicht vor dem Kirchenvorstaude aufhebt. Ich weiß
wohl, daß man oft mit einer gewissen Geringschätzung von
den Kirchenvorstände» redet. Sie sind aber ein gesetzliches Institut,

und man sollte solche Schranken gegenüber den Ausschreitungen

der Bürger nicht so ohne Weiters schwächen oder beseitigen

; denn es läßt sich nicht verkennen, daß die Kirchenvorstände
schon manches Gute bewirkt und manches Böse verhindert
haben. Ich stelle also Namens der Minderheit der
Kommission den Antrag: „Die ganze Angelegenheit sei an den
Regierungsrath zurückzuweisen mit dem Auftrage, zu
untersuchen, ob es nicht nothwendig sei, in Paternitäts-, Eheschei-
dungs-, Eheeinstellungs- und Sittenpolizeisachen die Kompetenz

der Kirchenvorstände näher zu bestimmen, damit es

denselben möglich werde, die ihnen durch das Gesetz zugewiesene
Aufgabe zu erfüllen." Eventuell, d. h. für den Fall, daß
Tagesordnung beschlossen werden sollte, beantrage ich: „Es
seien die Kirchenvorstände ihrer Verpflichtungen so weit zu
entheben, als im Kreisschreiben von 1869 die Erscheinungspflicht

vor den Kirchenvorstand aufgehoben worden ist."

Mösching. Ich stelle den Antrag, es seien die
vorliegenden Petitionen, die meist gleichlautend sind, zu verlesen,
damit Sie sich selbst überzeugen, ob sie als Wust bezeichnet

zu werden verdienen, wie dieß der Berichterstatter der Regierung

gethan hat. Ich weiß nicht, wer der Verfasser dieser
Petitionen ist, aber ich habe auch eine solche unterzeichnet. Sie
sind bündig abgefaßt und verdienen es, der Versammlung
mitgetheilt zu werden.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
habe die Petitionen nicht mit Bezug auf ihren Inhalt als
Wust bezeichnet, sondern bloß in Bezug auf ihre Massenhaf-
tigkeit. Ich glaube, man würde dem Großen Rath einen
Übeln Dienst erweisen, wenn man die Petitionen, die einen
dicken Band bilden, ablesen würde. Der Große Rath kann
um so eher vom Verlesen der Petitionen abstrahiren, als ich es

mir zur Hauptpflicht in meinem Rapporte gemacht habe, den
wesentlichsten Inhalt aller Petitionen zu berühren.

Der Herr Präsident eröffnet die Umfrage über den
Antrag des Herrn Mösching.

Mösching. Es wird genügen, wenn nur Eine
Petition verlesen wird, da sie fast alle gleichlautend sind.

A b stim m u n g.

Für den Antrag des Herrn Mösching Minderheit.

Die Umfrage über die Sache selbst wird somit fortgesetzt.

Mösching. Der regierungsräthliche Erlaß von l869
hat die Kirchenvorstände, welche berufen sind, die Sittenpolizei

zu handhaben, in ihrer Wirksamkeit geschwächt und war
für sie sehr bemühend. Undank ist eben der Welt Lohn, und
die Aufgabe der Kirchenvorstände ist ohnehin eine undankbare.
Es mußte sie bemühen, zu sehen, daß die oberste Vollziehungsbehörde

ihnen in ihrer Aufgabe so wenig an die Hand geht.
Ich gebe zu, daß die Kirchenvorstände nicht alles Wünschbare
leisten, immerhin aber könnte man bei gutem Willen und
wenn die obern und untern Behörden sich gegenseitig die

Hand reichen, wenn auch die Geistlichen und Lehrer das Ihrige
dazu beitragen, mit erfreulichem Erfolge wirken. Man sagt,
es seien die Petitionen nur von den Kirchenvorständen
ausgegangen und nicht vom Volke. Gehören nun aber die
Mitglieder der Kirchenvorstände nicht etwa auch zum Volke?
gehören sie etwa zum Auswurfe des Volkes? Volkswille, Gotteswille!

sagt man. Hier aber behandelt man die Sache mit
Geringschätzung. Ich erkläre, daß ich zum Antrage der Kom-
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missionsminderheit stimme. Ich würde zwar noch lieber zu
dem Antrage stimmen, es solle der Große Rath das
Kreisschreiben des Regierungsrathes von 1869 aufheben. Es ist
mir aufgefallen, daß Herr Migy erklärt hat, der Große Rath
habe hiezu nicht das Recht. Wir haben ja eine ganze Menge
von Beispielen, daß der Große Rath sich veranlaßt gefunden
hat, regierungsräthliche Entscheide aufzuheben.

v. Watte nwhl in Rubigen. Ich will nicht
untersuchen, ob der Regierungsrath zum Erlaß des Kreisschreibens
von 1869 kompetent gewesen sei oder nicht. Dagegen fühle
ich mich verpflichtet, hier auszusprechen, daß ich die Art und
Weise tadle, wie der Regierungsrath sämmtliche Kirchenvorstände

vor dem Volke lächerlich gemacht hat. Dieses
Vorgehen hat mich frappirt. Ebenso ist mir auch das Votum
des Herrn Migy aufgefallen, der als katholischer Jurassier
wohl weiß, daß der Jura durch seine Geistlichen ganz andere
Mittel hat, den Ausschreitungen des Volkes entgegenzutreten,
als wir im protestatischen Kantonstheile.

A b stim m u n g.

1) Für den eventuellen Antrag der Kommis-
sionsttiindcrheit 65 Stimmen.

Dagegen Minderheit.
2) Für den Antrag des Regierungsrathes und

der Kommissionsmehrheit 41 Stimmen.
Für den Hauptantrag der Kommissions-

mtnderheit 57 „

Strafnachlaßgesuche.

Auf den Antrag des Regierungsrathes werden die
Strafnachlaßgesuche des Joseph Vallat, von Bure, und der Mag-
dalena Thomann, geb. siegenthaler, nun Frau Röthlisberger,
abgewiesen.

Herr Präsident Brunner übernimmt wieder den Vorsitz.

Vortrag
über

Erstellung einer eisernen chaussirten Brücke über die Zihl
zwischen Ärgerten und Brügg.

Der Regierungsrath beantragt, es sei für diese Brücke
ein Staatsbeitrag von Fr. 20,699 an das Juragewässerkor-
rektionsunternehmen zu leisten.

Die Staatswirthschaftskommission stimmt diesem
Antrage bei.

Herr Regierungspräsident Weber, Direktor der Ent-
sumpfungen, als Berichterstatter des Regierungsrathes. Zwischen

Aegerten und Brügg führt die Landstraße nach Viel
über die alte Zihl. Die Brücke, welche die beiden Ufer
verbindet, ist ganz aus Holz erstellt, mit tannenem Bohlenbelag,
ungedeckt und im höchsten Grade baufällig. Der Unterhalt
der Brücke veranlaßt jedes Jahr bedeutende Kosten, und die

Baubeamteu des Staates haben die größte Mühe, dieselbe
vor dem Einsturz zu bewahren. Der Ban einer neuen Brücke
wäre schon seit Jahren ein dringendes Bedürfniß gewesen,
derselbe wurde aber nicht ausgeführt, weil durch die Ausführung

der Juragewässerkorrektion die alte, circa 9lR breite Zihl
zwischen Aegerten und Brügg durch den 312^ breiten Nidau-
kanal ersetzt wird, welcher die vereinigten Gewässer der Aare
und Zihl abführen wird. Die Kosten einer neuen Zihlbrücke
werden daher dem Staate erspart, indem das Unternehmen
der Juragewässerkorrektion eine neue Brücke über den Nidau-
kanat erstellen und das alte Zihlbett auffüllen wird. Der
Generaldevis der Juragewässerkorrektion, welcher im Jahr
1863 von den Herren La Ntcca und Bridel aufgestellt wurde,
diente der Uebereinkunft zwischen den betheiligten Kantonen,
dem Bundesbeschluß vom 25. Juli 1867 und dem Dekret
vom 19. März 1868 als Grundlage. In diesem Generaldevis
ist in Aegerten eine hölzerne ungedeckte Brücke projektirt mit
einem Voranschlag von Fr. 59,999. Der leitende Ingenieur
des Unternehmens, Herr Bridel, hat drei Projekte für die
Erstellung einer Fahrbrücke in Aegerten ausgearbeitet. In
allen drei Projekten sind die Widerlager von Stein, die Joche
und das Gerippe von Eisen, nach den Projekten 1 und 2
aber würde die Fahrbahn (Langhölzer und Bohlenbelag) in
Holz erstellt, während das Projekt 3 eine Fahrbahn aus Zo-
rös-Eisen und Chaussirung vorsieht. Die Projekte l und 2
sind ohne die Zufahrten auf Fr. 48—49,909 veranschlagt,
während das Projekt 3 aus Fr. 73,999 zu stehen kommt.
Das Unternehmen der Jnragewässerkorrektion ist nach dem
Projekt der Herren La Nicca und Bridel nur zur Erstellung
einer ungedeckten hölzernen Brücke verpflichtet, dasselbe erklärt
sich aber bereit, die chaussirte eiserne Brücke nach Projekt 3

zu erstellen, sofern der Staat demselben einen Beitrag von
Fr. 29,999 bewilligt. Da der Unterhalt der neuen Brücke
dem Staate auffallen wird, so hat er ein bedeutendes Interesse

daran, daß dieselbe solid und gut ausgeführt wird, und
dieser Bedingung entspricht das Projekt 3 am vollkommensten.

Zur Erläuterung der Sache theile ich noch mit, wie sich
das Verhältniß zwischen den Leistungen des Staates und
denjenigen der an der Juragewässerkorrektion bethciligte» Grnnd-
eigenthümer gestalten wird. Außer der Erstellung der Brücke
übernimmt das Unternehmen auch die Ausführung der Zufahrten

auf beiden Seite». Die bisherige Zufahrt zog sich in
einem scharfen Winkel um die Wirthschaft in Brügg herum,
die neue Zufahrt wird dagegen in rationellerer Weise, nämlich

in einer Kurve mit einem großen Radius auf die neue
Brücke gelangen. Das Unternehmen der Juragewässerkorrektion
geht von der Ansicht aus, es solle kein Theil der Bauten so
ausgeführt werden, daß man später einwenden könne, er sei
unrationell, und es übernimmt daher das Unternehmen auch
die Zufahrten, die ziemlich hoch zu stehen kommen, indem
das Scheuerwerk von einem Hause beseitigt werden muß, das
fünf verschiedenen Eigenthümern gehört. Die Zufahrten werden

jedenfalls die Summe von Fr. 5,990 kosten. Wenn nun
statt einer hölzernen Brücke eine eiserne ausgeführt wird,
deren Erstellung mit Inbegriff der Zufahrten auf Hr. 78,099
devisirt ist, so ist es offenbar billig, daß der Staat einen
außerordentlichen Beitrag leiste, wie er dieß s. Z. für die

Brücke^ im Haslethal gethan hat. Von den Fr. 78,999 würde
eine summe von Fr. 53,999 dem Staat und den
Grundeigenthümern auffallen, und zwar würde nach Maßgabe des
Dekrets über die Juragewäfferkorrektion der Staat ^ und
die Grundeigenthümer zu tragen haben. Für diesen Kredit

ist hinlänglich gesorgt im Büdget der Entsumpfungsdirek-
tion und durch die Jahresleistungen der Grundeigenthümer.
Wird nun noch ein außerordentlicher Staatsbeitrag von Fr.
29,999 ausgerichtet, so gestaltet sich die Sache so, daß der
Staat und die Grundeigenthümer ungefähr gleichviel an die
Brücke leisten würden, nämlich der erstere Fr. 39,399 und
die letztern Fr. 38,799. Die Baudirektion ist mit der Be-



willigung eines Staatsbcitrages ebenfalls einverstanden, nur
hat sie eine andere Berechnungsweise aufgestellt, indem sie

von den Fr. 20,000
eine Summe von „ 7,700
auf den Kredit der Entsumpfungsdirektion und

bloß die übrigen Fr. 12,300
auf den Kredit der Baudirektion zu nehmen beanträgt. Die
Entsumpfungsdirektion hat aber keinen andern Kredit, als
den im Dekret von 1868 vorgesehenen im Betrage von Franken

200,000. Die Entsumpfungsdirektion und der Regierungsrath
können daher dem Antrage der Baudirektion nicht

beistimmen, sondern stellen den Antrag, es sei der Staatsbeitrag
von Franken 20,000 auf den Kredit der Baudirektion
anzuweisen.

Schmid, Rud., als Berichterstatter der
Staatswirthschaftskommission. Die Staatswirthschaftskommission schließt
sich dem Antrage des Regierungsrathes an. Wenn auch die
Mehrausgabe von Fr. 20,000 eine bedeutende ist, so ist es

für den Staat, der die über 300' lange Brücke zu unterhalen
haben wird, gleichwohl vortheilhaft, einen solchen Beitrag zu
leisten, um dann eine eiserne Brücke zu erhalten. Man hat
in den letzten Jahren mit den hölzernen ungedeckten Brücken
traurige Erfahrungen gemacht, und es hat für den Staat
bedeutende Auslagen zur Folge, vielleicht alle 4—5 Jahre den

Brückenbelag zu erneuern. Wird eine eiserne Brücke erstellt,
so ist zu erwarten, daß sie eine lange Reihe von Jahren den

Witterungseinflüssen Widerstand leisten und keine
Unterhaltungskosten veranlassen werde.

Kilian, Baudirektor. Ich verlange nicht das Wort,
um einen Gegenantrag zu stellen. Ich halte es aber für
meine Pflicht und glaube, ich sei es meiner Stellung als
Baudirektor schuldig, den Großen Rath auf die Konsequenzen
eines solchen Beschlusses aufmerksam zu machen. Die
Baudirektion ist grundsätzlich mit dem vorgeschlagenen Projekt
einverstanden und hält es auch für gerechtfertigt, daß ein
außerordentlicher Staatsbeitrag von Fr. 20,000 an das
Unternehmen geleistet werde. Nicht einverstanden aber ist sie

in Bezug auf die Verrechnung dieser Summe, und sie hat in
dieser Hinsicht in ihrem Mitrapporte folgende Darstellung
gemacht: „Was nun die oben erwähnte Beitragssrage betrifft,
so kann es als billig erachtet werden, daß der Staat noch
einen Beitrag leistet, sofern das Konstruktionsprojekt Nr. 3
ausgeführt wird. Die Billigkeit findet ihre Begründung aber
nur in dem Umstände, daß die Ausführung dieses Planes
Fr. 73,000 kosten wird, während s. Z. der Bau im Generaldevise

der Herren La Nicca und Bridel zu Fr. 50,000
veranschlagt war. Hiebei ist aber nicht zu übersehen, daß der
Staat an die Kosten des Unternehmens der Juragewässerkorrektion,

welche nach Abzug des Bundesbeitrages verbleiben,
einen Beitrag von V» leistet (§ 3 des Dekrets vom 10. März
1868). Sofern nun der Brückenbau mit dem Voranschlage
von Fr. 73,000 statt Fr. 50,000 ausgeführt wird, betreffen
diese Mehrkosten auch den Staat mit seinem Beitragsdrittel,
welcher Fr. 7,667 oder rund Fr. 7,700 ausmacht.
Daß es sich übrigens hier auch um eine Ergänzung oder
Vervollständigung des Projektes nach § 4, Absatz 2 des
Dekrets handelt, wird wohl angenommen werden dürfen. Bringen

wir nun in der von der Entsumpfungsdirektion
vorgeschlagenen Beitragssumme von Fr. 20,000
in Abrechnung die obigen „ 7,700

so reduzirt sich der auf die Kredite der Baudirek-
direktion zu nehmende Staatsbeitrag auf Fr. 12,300
Für den Fall nun, daß wirklich auf Rechnung der Baudirektion

noch ein Staatsbeitragan diesen Brückenbau geleistet werden
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sollte, wurde hierseits höchstens eine solche Summe in
Aussicht genommen. Bei einer mit dem Herrn Ensumpfungs-
direktor bereits vor einem Jahre (4. Mai 1870) hierüber
gepflogenen vorläufigen Besprechung wurde hierseits die Geneigtheit

ausgesprochen, einen Beitrag von circa Fr. 10,000 zu
empfehlen. Auf diese Summe wurde dann hierseits auch im
4jährigen Finanzplan (unter der Rubrik „Brückenbauten")
Rücksicht genommen, keineswegs aber für einen Beitrag von
Fr. 20,000. Zudem muß bemerkt werden, daß mehrere
Brücken auf Staatsstraßen von erheblichem Kostenbelange in
diesem 4jährigen Zeitraume zur Ausführung kommen müssen,
auf welche nicht Bedacht genommen werden konnte. Die
Baudircktion legt Gewicht darauf, dieß hier hervorzuheben,
weil sie darauf zu achten bat, sich möglichst innert der Grenzen
der ihr zur Verfügung gestellten Kredite zu bewegen. Gestützt
auf diese Erörterungen und die obige Staatsbeitragsberechnung

muß die Baudirektion finden, daß die auf ihre» Baukredit

zu setzende Staatsbeitragsquote für die neue vom
Unternehmen der Juragewässerkorrektion nach Konstruktionsplan
Nr. 3 auszuführende Eisenbrücke nicht höher als auf Fr. 12,300
zu bestimmen sei." Ich füge noch bei, daß, wenn das Projekt
der Herren Bridel und La Nicca jetzt, statt 1863, aufgestellt
worden wäre, diese Experten sicher eine eiserne Brücke mit Eisenbelag

projektirt hätten. 1863 war eben die Konstruktion mit
Eisenbelag (Zorös-Eisen) noch nicht bekannt. Dazu kommt
noch, daß, wenn die Zihl in ihrem alten Bette bleiben würde,
nur die Erstellung einer 90' langen Brücke nothwendig wäre,
während die projektirte Brücke 312' lang werden wird. Dieser
Brückenbau steht daher im Zusammenhange mit der
Ausführung des Unternehmens der Juragewässerkorrektion. Aus
allen diesen Gründen hält die Baudirektion dafür, es sollte
ein Drittheil der vorgesehenen Mehrkosten aus dem Staatsbeitrage

für die Juragewässerkorrektion bestritten werden,
welcher laut vorerwähntem Dekret überhaupt auf Vz der sich

ergebenden Effektivkosten festgestellt worden ist. Wenn
hingegen die Baudirektion die Mehrkosten auf Rechnung ihres
Kredites übernehmen muß, so darf man sich dann nicht
verwundern, wenn sie im Laufe der Finanzperiode einen Nachkredit

für Brückenbauten zu verlangen genöthigt ist. Ich will
indessen keinen Gegenantrag stellen, da ein solcher voraussichtlich

doch vergeblich wäre, allein ich konnte nicht umhin,
den Standpunkt der Baudirektion in dieser Frage zu
erläutern.

Der Antrag des Regierungsrathes wird vom Großen
Rathe genehmigt.

Konzessionsgesuch

für

eine Eisenbahn von Burgdorf oder Lyssach bis an die solo-
thurnische Grenze bei Gerlafingen.

Der Regierungsrath legt folgenden Dekretsentwurf

vor:

Der Große Rath des Kantons Bern,
Auf den Antrag des Regierungsrathes und der zur

Begutachtung der Konzessionsgesuche für den Bau und Betrieb
einer Eisenbahn von der bernischen Grenze bei Gerlafingen
nach Burgdorf oder Lyssach bestellten Kommission,
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beschließt:

Dem Jnitiativkomite der Gesellschaft der Emmenthaler-
bahn wird die nachgesuchte Konzession unter folgenden
Bedingungen ertheilt:

1) Die Bahn soll grundsätzlich der Linie folgen, welche im
Uebersichtsplan des Vorprojekts slid) angenommen worden
ist. Die Frage der Versetzung der Station Aefligen
nach dem Westen dieses Dorfes in der Richtung von
Fraubrunnen soll durch die Konzessionärgesellschaft
untersucht werden, und der Negierungsrath wird definitiv
die Baustelle dieser Station bestimmen, sowie auch die
Modifikation der Linie bis nach Burgdorf, welche in
Folge dessen eintreten wird.

2) Spätestens ein Jahr nach der Genehmigung dieser
Konzession durch die eidgenössischen Räthe hat die Gesellschaft

dem Großen Rathe den Ausweis zu leisten, daß
sie die nöthigen Hülfsmittel zur Ausführung der
Unternehmung besitzt; gleichzeitig hat sie als Gewähr für die
Erfüllung ihrer Verpflichtungen eine Geldhinterlage
oder Kaution von wenigstens achtzigtauseud Franken zu
leisten.

Im Falle die Kaution in Baar entrichtet wird, hat
der Staat dieselbe mit 3VzV» zu verzinsen.

3) Die Fahrtenpläne der regelmäßigen Züge, die Tarife
und Transportreglementè, sowie deren allfällige

Abänderungen unterliegen der Genehmigung des Regie-
rungsrathcs.

4) Die konzedirte Linie ist steuerpflichtig, sobald die Aktien
eine Dividende von 5°/, abwerfen.

5) Ohne die Ermächtigung des Großen Rathes darf der
Beirieb weder verpachtet noch mit andern Unternehmungen

fusionirt werden.
6) In theilweiser Abweichung des Art. 40 wird festgesetzt:

Der Kanton Bern ist berechtigt, die den Gegenstand
der gegenwärtigen Konzession bildende Eisenbahn und
eventuell deren Verlängerung bis Languau jederzeit auf
eine zweijährige Ankündigung hin an sich zu ziehen.

7) Die konzessionirte Gesellschaft wird sich mit der schwei¬

zerischen Centralbahngesellschaft bezüglich der Prioritätsoder

Vorrangsrechte, welche dieselbe laut Konzession
vom 24. November 1852 (Art. 31) gegenüber der
konzedirte» Bahn könnte geltend machen wollen, abfinden.

Die großräthliche Kommission stellt einige Abän-
derungsanträge, die in den nachstehenden Voten ihres
Berichterstatters angeführt sind.

Iolis s aint, Eisenbahudirektor, als Berichterstatter
des Regierungsrathes. Die Frage einer Eisenbahnverbindung

zwischen den wichtigen Thälern der Aare und der Emme
von Solothnrn zunächst bis Burgdorf, später wahrscheinlich
bis Languau, ist seit mehreren Jahren im Emmenthal Gegenstand

lebhafter Besprechung. Die Stadt Burgdorf und die
blühenden Ortschaften an der Emme stehen in gewerblicher
und kaufmännischer Geschäftsverbindung mit der -Hauptstadt
von Solothnrn, und dennoch stehen diese Mittelpunkte des

Handels, diese Märkte landwirthschaftlicher und gewerblicher
Erzeugnisse einer fruchtbaren und industriellen Gegend, welche
durch die Straße des Emmenthals nicht mehr als 23
Kilometer von einander entfernt sind, nur mit einem Umweg
über Herzogenbuchsee, in einer Entfernung von 31 Kilometern,

in Eisenbahnverbindung. Der Bevölkerung an den

Ufern der Emme, obschon vorherrschend ackerbautreibend, fehlt
es nicht an zahlreichen gewerblichen Etablissements und reichen
Fabriken. Mit einem Wort, man kann sagen, daß das Unter-
Emmenthal eine der produktivsten und industriellsten Gegenden

des Kantons und selbst der ganzen Schweiz ist. Diese Um¬

stände erklären das Bedürfniß, welches sich bei mehreren
Gelegenheiten kund gegeben hat, die Erstellung einer Eisenbahn
und direkter Verbindungen zwischen Burgdorf und Solothurn
durch das Emmenthal, dessen Gestalt und Bodenbeschaffenheit
der Erbauung und dem Betrieb einer billigen Eisenbahn so

günstig sind, daß man es gar nicht besser wünschen könnte,
als ganz natürlich. Im Jahre 1804 hat sich ein Konnte von
verschiedenen Personen aus den beim Bau dieser Eisenbahn
betheiligten Ortschaften gebildet. Dieses Konnte hat zunächst
die Herren Ingenieure Näf und Zschokke beauftragt, ein
vorläufiges Projekt aufzustellen. Sie kamen diesem Auftrage
nach und legten einen interessanten Bericht vor, dem ein
Plan beigefügt war, auf welchem verschiedene Tracös
eingezeichnet waren. Nach diesem Bericht kamen namentlich zwei
Tracös in Frage. Dieselben gehen beide von der Station
Derendingeu aus und benutzen die Pferdebahn bis nach Ger-
lafingen, wo sie sich trennen, in ihrer ganzen Länge. Das
eine der Traces zieht sich voit da in beinahe gerader Linie
nach Burgdorf über Wyler, Utzenstorf, Kirchberg, wo es
die Emme überschreitet und sich in der Nähe von Thiergarten
mit der Centralbahn, ungefähr 700 Meter von dem Eingange
des Bahnhofes Burgdorf entfernt, vereinigt. Das zweite
dieser Traces liegt längs dem rechten Ufer der Emme bis
gegenüber Bergdorf, wo der Fluß überschritten wird; von da
folgt es dem Urtenenkanal, geht über Schalunen, Franbrunneu
und Zauggenried und mündet bei der Station Lyssach wieder
in die Centralbahu ein. In ihrem ersten Berichte haben die
Ingenieure sich nicht darüber ausgesprochen, welches von
diesen beiden Tracés den Vorzug verdiene, sondern sie haben
die Wahl zwischen beiden den betheiligten Gemeinden und
der Jnitiativgesellschaft überlassen. Bei dieser Wahl war die
Vereinigung schwer. Burgdorf, Solothurn und das rechte
Emmeuufer verlangten die gerade Linie über Kirchberg, während

Fraubrunuen, der Bucheggberg und das linke Ufer die
Vereinigung in Lyssach über Franbrunneu wünschten. Um
indessen den Interessen des rechten, sowie denjenigen des
linken Ufers gerecht zu werden, hat mau ein mittleres
Trace angenommen, das sich in Wyler von dem ersten
Projekt ablöst, über Utzenstorf-Landshut nach Aefligen
geht und dort oberhalb der Brücke die Emme überschreitet.
Bei dieser Linie würden auch die Ortschaften des linken Ufers
der Emme in einem gewissen Grade die Vortheile der Eiseu-
bahn genießen. Die Vereinigung, welche durch die Annahme
dieser Linie zu Stande gekommen war, hielt aber nicht lange.
Es trat bald eine gewisse Aufregung und ziemlich lebhafte
Opposition im Amtsbezirk Fraubrunuen und im Bucheggberg
gegen die zwei nicht nach Lyssach führenden Linien zu Tage.
Am 22. November abhiu wurden dem Regierungsrathe zu
Handen des Großen Rathes zwei Konzessionsgesuche für den
Bau und Betrieb einer Eisenbahn von Solothurn nach Burgdorf,

resp. Lyssach eingereicht. Das erste ging von der
Jnitiativgesellschaft der sog. Emmenthalbahu aus und nimmt die mittlere
Linie über Aefligen in Aussicht. Das zweite wurde von der
Vorbereitungsgesellschaft für Solothurn-Lyssach eingereicht und
betrifft die Erstellung einer Eisenbahn Gerlafingen-Bergdorf-
Fraubrunnen-Lyssach. Es liegen somit zwei Konzessiousge-
suche für zwei parallele Linien vor, die dem gleichen Bedürfniß

entsprechen. Der Große Rath wird sich daher darüber
auszusprecheu haben, welche Linie gewählt und konzedirt werden

soll. Es ist klar, daß nicht gleichzeitig beiden Begehren
entsprochen werden kann, und zwar aus folgenden Gründen:
Beide Linien haben das gleiche Tracö von Derendingen nach
Gerlafingen auf solothurnischem und von letztcrm Orte nach
Utzenstorf-Landshut auf bernischem Gebiete. Der Kanton
Solothurn hat bereits eine Konzession ertbeilt, und es wird
dieselbe wahrscheinlich der Jnitiativgesellschaft der Emme»?
thalerlinie (Solothurn-Burgdorf) abgetreten werden. Für die°

Solothurn-Lyssach-Linie wird der solothurnische Große Rath
keine neue Konzession ertheilen. Ebenso kaun der Kanton



Bern nicht zwei Konzessionen für die Strecke Gerlafingen-
Utzenstorf-Landshut ertheilen. Abgesehen von diesem
gemeinschaftlichen Trace, liegen die beiden Linien von Utzenstorf nach
Kirchberg und nach Lyssach parallel neben einander und zwar auf
eine Entfernung von nur 2—3 Kilometer. Da somit nur Eine
Konzession ertheilt werden kann, so hat der Große Rath zu
untersuchen, welchem der beiden Gesuche der Borzug gegeben
werden soll. Um im Stande zu sein, mit Sachkenntniß den
obern Behörden einen Vorschlag zu machen, hat die
Eisenbahndirektion die zwei vorliegenden Konzessionsgesuche
eingehend untersucht und Herrn Ingenieur Cuttat beauftragt,
die beiden Linien zu vergleichen und motivirten Bericht zu
erstatten, welcher der Staat den Vorzug zu geben habe. Der
Bericht des Herrn Ingenieur Cuttat schließt mit dem Vorschlag,
die mittlere Linie lib anzunehmen, mit dem Vorbehalte jedoch,
daß die Frage noch untersucht werden solle, ob es zweckmäßig
sei, die Station Aeflingen in die Nähe des Eichenwäldchens,
welches sich zwischen diesem Dorfe und Fraubrunnen befindet,
zu versetzen. Die Benutzung der Centralbahn von der Station

Lyssach bis nach Burgdorf ist mit großen Uebclständen
verknüpft, sowohl für die regelmäßige Cirkulation der Züge
als auch für die Fortsetzung der Emmenthalbahn von Burgdorf

nach Langnau. Es bedarf keiner großen Erfahrung in
Eisenbahnsachen, um zu begreifen, welchen Schwierigkeiten
und Verlegenheiten der Betrieb einer Eisenbahn ausgesetzt
sein würde, welche an ihren beiden Endpunkten an eine
Konkurrenzgesellschaft tributpflichtig wäre, deren Schienen sie auf
ziemlich langen Strecken benutzen und bei deren Bahnhöfen
und Stationen sie ausmünden müßte. Den technischen
Erwägungen des begutachtenden Ingenieurs, welche schon ganz
entschieden zu Gunsten der Linie lib lauten, fügen wir noch
folgende hinzu: Wir halten diese mittlere Linie für die
rationellste und für diejenige, welche den allgemeinen Interessen
der Gegend zwischen Solothurn und Burgdorf am besten
entspricht. Dieselbe scheint uns auch in technischer und finanzieller

Beziehung am sorgfältigsten studirt worden zu sein.
Sie ist 4 Kilometer kürzer als die Linie nach Lyssach. Unter
diesen Verhältnissen und bei der Bestimmung der Bahn,
Ortschaften zu dienen, welche an Hülfsquellen aller Art reich sind,
scheint uns das zur Erstellung des Trace's Ilb nothwendige
Kapital gesichert zu sein. Bezüglich der Linien auf dem
linken Ufer oder über Fraubrunnen darf man nicht die nämliche

Zuversicht aussprechen, da ihnen die finanzielle
Unterstützung des Hauptortes und des untern Emmenthals und
diejenige des Kantons Solothurn abgeht. Ueberdieß glauben
wir, daß die Opposition eines Theils des Amtes Fraubrunnen
auf übertriebenen Befürchtungen oder Ansprüchen beruht.
Wenn es sich darum handelte, die äußerste Linie auf dem
rechten Ufer der Emme anzunehmen, so wäre diese Opposition
bis zu einem gewissen Grade gerechtfertigt. Aber von dem
Augenblicke an, wo das Initiativkomite die mittlere Linie mit
einer Station zu Aefligen aus dem linken Ufer angenommen
hat, befinden sich Fraubrunnen und die benachbarten Dörfer
so zu sagen an der Linie, indem ihre Entfernung von
derselben nicht mehr als 3—4 Kilometer beträgt. Mit einigen
sehr leichten Korrektionen der Zufahrtsstraßen gelangen sie

in 16—15 Minuten zur Station Aefligen. Gestützt auf diese

Erwägungen schlagen die Eisenbahndìrektion und der Ne-
gierungsrath vor, die von dem Initiativkomite nachgesuchte
Konzession zur Erstellung und Betrieb einer Eisenbahn aus ber-
ntschem Gebiete von Gerlafingen über Wyler-Utzenstorf-Aefligen-
Alchenflüh und Burgdorf (mittlereLinie lib) zu bewilligen. Ueber
die Bestimmungen dieses Konzessionsgesuchs haben wir keine
Bemerkungen zu machen. Dieselben sind beinahe analog
denjenigen der Konzessionsakte für die Jurabahnen, von welcher
sie im Allgemeinen eine wörtliche Abschrift sind. Ich stelle
daher den Autrag, es sei in den vorliegenden Dekretsentwurf
einzutreten und derselbe in ^lobo zu berathen.

Z y ro, als Berichterstatter der Kommission. Sie werden

entschuldigen, wenn die Kommission nicht in der Lage
war, einen gehörigen Bericht anzufertigen. Die Akten wurden

mir letzten Dienstag zugestellt, und Mittwoch Morgen
hielt sie ihre erste Sitzung. Im Laufe der Verhandlungen
zeigte es sich, daß der Gegenstand nicht so einfach ist, wie es

auf den ersten Blick geschienen hatte, da verschiedene einander
widerstrebende Interessen dabei im Spiele sind. Die
Kommission sah sich deßhalb genöthigt, ihre Verhandlungen zu
suspendiren und zwar, da gestern einige Mitglieder verhindert

waren, bis heute Nachmittag um 3 Uhr. Nun wird die
Kommission diesen Morgen mit der Nachricht überrascht, daß
man im Sinne habe, heute die Session zu schließen. Die
Kommission ist deßhalb vorhin zusammengetreten, um die
Vorlagen zu prüfen und ihre Anträge zu stellen. Unter diesen
Umständen müssen wir auf Ihre Nachsicht Anspruch machen.
Es handelt sich also heute um die Ertheilung einer Konzession
für eine Eisenbahn entweder zwischen Burgdorf und Gerlafingen

an der solothurnischen Grenze oder zwischen Lyssach und
Gerlafingen. Beide Konzessionsbegehren sind zu gleicher Zeit,
im November 1870, dem Regierungsrathe eingereicht worden.
Das eine derselben enthält eine Anzahl Beilagen, Pläne,
Berechnungen w., und es ist überhaupt dieses Projekt gründlich

ausgearbeitet. Das andere dagegen ist mit weniger
Beilagen versehen, und es wird darin der Antrag gestellt, es
seien, wenn diesem Gesuche nicht entsprochen werden könne,
beide Begehren zu verschieben. Des erstere Projekt betrifft
die Eisenbahn Burgdorf-Gerlafingen und das letztere diejenige
von Lyssach nach Gerlafingen. Die Vorbereitungsgesellschaft
für diese letztere Linie hat in einem Schreiben vom 5. April 1371

neuerdings die Verschiebung angeregt, indem sie darauf aufmerksam

machte, daß noch verschiedene Varianten zu dem ursprünglichen

Projekt studirt werden. Ein letztes Gesuch endlich, ci. «1.

28. Mai 1871, welches direkt an den Großen Rath gerichtet
ist, schließt ebenfalls ans die Verschiebung beider Gesuche und
RückWeisung derselben an den Regierungsrath, um, wo möglich,

eine Verständigung zwischen beiden" Parteien zu erzielen.
Begründet wird dieses Gesuch damit, daß man vernommen

habe, es solle dem Konzessionsbegehren für die Linie
Burgdorf-Gerlafingen der Vorzug gegeben werden. Es wird
darauf aufmerksam gemacht, daß die Interessen der betheiligten

Landesgegend genau geprüft werden und daß der Staat
es wohl überlegen solle, ob er eine Linie konzedire, die unter
Umständen seine eigenen Interessen gefährden, nämlich die
Rentabilität der Linie Bern-Langnau (später Bern-Langnau-
Luzern) verkümmern könnte. Die Geschichte des
Eisenbahnunternehmens geht zurück bis ins Jahr 1864, wo eine
Gesellschaft von Bürgern des Kantons Solothurn und der
bernischen Amtsbezirke Burgdorf und Fraubrunnen sich bildete.
Diese Gesellschaft ernannte aus ihrer Mitte ein Initiativkomite

von 11 Mitgliedern und ertheilte demselben den Auftrag,
ein Projekt für eine Linie zwischen Burgdorf und Solothurn
durch Anordnung der nöthigen Studien vorzubereiten. Man
hat dabei den allgemeinen Zweck verfolgt, das Emmenthal
mit dem mittleren Aarethal zu verbinden. Die dortige
Gegend ist sehr gewerbreich und auch in Bezug auf die Land-
Wirthschaft höchst wichtig. Es befinden sich eine Menge
industrieller Etablissemente daselbst, und die vorhandenen Wasserkräfte

würden die Anlage weiterer derartiger Etablissemente
erleichtern. Dabei mag schon damals der betreffenden Gesellschaft

eine Fortsetzung der Bahn von Burgdorf nach Langnau
vorgeschwebt haben, und auch auf der andern Seite bei
Solothurn mag eine Verbindung mit der sog. Gäuthalbahn in
Aussicht genommen worden sein. Vor der Hand waren alle
Parteien einig. Man hat die Frage technisch untersuchen
lassen, und 1865 arbeiteten die Ingenieure Näf und Zschokke
ein Gutachten aus, welches die verschiedene» Linien ziemlich
gründlich und objektiv bespricht. Im Laufe der Zeit gingen



die Interessenten auseinander. Während die Bewohner der
rechten Seite der Emme Gewicht darauf legten, eine Linie
über Utzenstorf zu erhalte», bevorzugten die Bewohner des

Bucheggberges und des Amtes Fraubrunnen eine Linie auf
der linken Seite der Emme. In Folge dessen traten einzelne
Mitglieder aus dem Jnitiativkomite ans und suchten der Linie
Lisiach - Gerlafingen die Präponderanz gegenüber der andern
zu verschaffen. Allein auch die Träger des andern Projekts
blieben nicht unthätig, sondern arbeiteten, als sie die Absicht
der andern Partei erkannten, um so eifriger, um die
Angelegenheit mäglichst bald spruchreif zu machen. Sie ließen
speziell eine Linie Solothurn-Derendingen-Biberist-Gerlafingen-
Utzenstorf-Bätterkinden-Aefligen-Alchenflüh-Burgdorf in jeder
Hinsicht genau untersuchen. Die Herren Zschokke und Dictier

arbeiteten ein neues Gutachten über die Anlage einer
solchen Eisenbahn ans, welches eine Kostenberechnung, sowie
eine, auf bisherige Erfahrungen und auf statistische Tabellen
gestützte Rentabilitätsberechnung enthält. Diese Arbeit ist
jedenfalls nicht ganz frei von Irrthümern, muß jedoch im
Allgemeinen als eine, namentlich dem Laien sehr verständliche
und gründliche bezeichnet werden. Gestützt hierauf, hat das
Jnitiativkomite ein Konzessionsgesuch eingereicht, welches im
Wesentlichen mit der Konzession der Jurabahnen übereinstimmt.

Das Konnte für die Linie Lyssach-Gerlafingen hat
dagegen ein Konzessionsgesuch eingereicht, das mehr der
Konzession für Bern-Langnau nachgebildet ist. Nach dem Projekte

dieser Gesellschaft würde die Eisenbahn von Solothurn
auf eine längere Strecke auf dem rechten Ufer der Emme sich

hinziehen und von Derendingen nach Gerlafingen so ziemlich
mit dem Tracö der bisherigen Pferdebahn zusammenfallen.
Dieß ist übrigens auch bei der ersteren Linie der Fall, und
es kann überhaupt gesagt werden, daß die Tracés der beiden
Linien bis Utzenstorf so ziemlich miteinander übereinstimmen.
Da überschreitet jedoch die zweite Linie bei dem sog. Bergdorfe

auf einmal die Emme, folgt sodannn dem Urtenenkanal,
geht über Schalunen, Fraubrunnen und Zauggenried und
mündet bei der Station Lyssach in die Centralbahn ein. Die
Entfernung der Einmündung von Burgdorf beträgt ungefähr
4 Kilometer, während sie bei der andern Linie nur 799 Meter

beträgt. Was die Länge der beiden Linien betrifft, so

weisen dieselben keine erheblichen Differenzen auf. Die Burg-
dorferlinienie ist nämlich bis Gerlafingen 18,869 und bis
Solothurn 22,699 Meter lang, während das andere Trace von
Lyssach bis Gerlafingen eine Länge von 18,959 und bis
Solothurn 26,799 Meter hat. Beim ersten Projekt beträgt die
Maximalsteigung 8°/«« auf 499 Meter und die Kosten sind
auf Fr. 1,765,999 oder Fr. 93,584 per Kilometer veranschlagt.
Das zweite Projekt weist eine Maximalsteignng von 8,5°/»«
auf 1,755 Meter und einen Kostenanschlag von Fr. 1,892,999
oder per Kilometer Fr. 95,992 auf. Jnteressirt bei der sog.
Burgdorferlinie ist vor Allem aus Vurgdorf, das rechtseitige
Emmenufer, Solothurn, und indirekt, wenn schon nicht
augenblicklich, die Gegend zwischen Burgdorf und Langnau, indem,
je nachdem die eine oder andere Linie erstellt wird, die
Fortsetzung auf Langnau möglich gemacht wird oder nicht. Bei
der Linie, die bei Lyssach ausmündet, ist hauptsächlich der
Bucheggberg interessirt, ferner die Ortschaft Fraubrunnen
und Umgegend, Lyssach und indirekt die Gegend von da in
der Richtung nach Bern. Wie ich bereits erwähnt habe, hat
man auch mehrere Varianten in Aussicht genommen. Nach der
einen würde die Linie Burgdorf-Solothurn bei Kirchberg noch
mehr nach der rechten Seite hin gedrängt. Eine Variante
der Linie Lyssach-Solothurn geht über Lohn nach Biberist.
Die Kommission hat gefunden, es können diese beiden
Varianten außer Acht gelassen werden,da sie beide zu extrem
erscheinen. Die letztere wäre namentlich auch deßhalb
unzweckmäßig weil sie eine Zickzackbahn wäre und einen
Berg durchschneiden oder umgehen müßte, was bedeutende
Mehrkosten zur Folge hätte. Die Kommission hat gefunden,

es sei wünschenswerth, daß die Ortschaften auf beiden Seiten
möglichst berücksichtigt werden, und es lag ihr nun ob,
diejenige Linie ausfindig zu machen, die dem größten Theile
der Gegend dient und deren Ausführung zugleich auch gesichert
scheint. Die Kommission schloß sich endlich dem Antrage des
Regierungsrathes an, vor der Hand von dem Gesuche, welches

nicht mit hinlänglichen Belegen versehen ist, zu abstra-
hiren und die Konzession für die Linie Burgdorf-Solothurn zu
ertheilen. Es betrifft dieß die Lime, welche im Generalplau
unter lib bezeichnet und von Herrn Ingenieur Cuttat genau
geprüft und vorgeschlagen worden ist. Die Kommission beantragt
jedoch einige Abänderungen des regierungsräthlichen Dekretsentwurfes.

Die Zif. 1 desselben bestimmt.- „Die Frage der Versetzung
der Station Aefligcn nach dem Westen dieses Dorfes in der Richtung

von Fraubrunnen soll durch die Konzessionärgesellschaft
untersucht werden, und der Regierungsrath wird definitiv die
Baustelle dieser Station bestimmen, sowie auch die Modifikation

der Linie bis nach Burgdorf, welche in Folge dessen
eintreten wird." Die Kommission hat gefunden, es liege in
dieser Bestimmung zu wenig Garantie für die Gegend von
Fraubrunnen und es sollte hier, in Berücksichtigung der
dortigen Interessen, etwas Positiveres zugesichert "werden. Die
Kommission schlägt deßhalb einstimmig folgende Redaktion vor:

„Jedoch soll die Station Aefligen im Westen dieses

„Dorfes, zwischen demselben und Fraubrunnen, erstellt
„werden. Der Regierungsrath wird definitiv die
Bauteile dieser Station bestimmen, sowie auch die
Modifikation der Linie bis nach Burgdorf, welche in
„Folge dessen eintreten wird."

Während als odie Regierung nach ihrem Projekte vollkommen
freie Hand behält, wird nach dem Antrage der Kommission
die Garantie gegeben, daß die Station bei Aesiigen noch näher
gegen Fraubrunnen gerückt wird, so daß dieses nur ungefähr
19 Minuten von der Station entfernt wäre. Es scheint, die
Eisenbahndirektion habe hiegegen Bedenken geäußert, da
vielleicht in Bezug auf die Ausführung Schwierigkeiten eintreten
könnten, indessen hat die Eisenbahndirektion bei näherer Prüfung
des Planes ihre Bedenken theilweise fallen gelassen. Die
Kommission glaubt, es solle sich das linke Ufer der Emme
mit dem gestellten Mittelantrage zufrieden geben. Sie ging
von der Ansicht aus, es könne bei einem Eisenbahnbau
unmöglich jedes Dorf verlangen, ganz nahe bei sich eine Station
zu erhalten; man habe schon früher bei den Straßen nicht
jedes Dorf berücksichtigt, wenn die Gefällsverhältnisse ungünstig
waren; bei den Eisenbahnen könne man noch viel weniger
die allgemeinen Interessen gegenüber denjenigen einzelnen
Ortschaften opfern. Die Kommission sagte sich: die Linie auf
dem rechten User der Emme durchzieht die bevölkertsten
Gegenden des Emmenthals, wo sich bereits zahlreiche industrielle
Etablissemente befinden, und sie dient jedenfalls einem
weit größern Theile der Bevölkerung, als eine Linie,
die speziell den Wünschen Fraubrunnens entspräche. Nach
einer auf die Volkszählung von 1869 sich stützenden Berechnung

befindet sich rechts und links von der Linie, die nun
vorgeschlagen wird, eine Bevölkerung von circa 34,999 Seelen,
die jetzt vielleicht auf 49,999 angewachsen ist. Hiezu kommt
noch, daß die Linie Solothurn-Burgdorf Aussicht auf ihre
Fortsetzung nach Langnau hat, während dieß bei der Linie
Solothurn-Lyssach nicht der Fall ist, da sie allzu große
Krümmungen macht und auf eine lange Strecke die Linie ver Centralbahn

benutzen muß. Im Weitern ist das erstere Projekt jedenfalls

gründlicher ausgearbeitet und besser vorbereitet, und es

hat Aussicht, eher ausgeführt zu werden als das zweite. Die
erstere Linie hat auch den Vortheil, daß sie, während die
zweite Linie an ihren beiden Endpunkten eine längere Strecke
der Centralbahn in Pacht nehmen müßte, wenigstens in einer
Richtung fast vollständig frei ist und in Burgdorf nur auf
eine ganz kurze Strecke die Anlagen der Centralbahn benutzen
muß. Das gegen die Linie Burgdorf-Solothurn angeführte



Argument, es werde durch dieselbe die Staatsbahn geschädigt,
ist bei der Kommission nicht ins Gewicht gefallen. Die
Kommission hat sich überhaupt nicht verhehlt, daß der Staat Bern
dadurch, daß er eine eigene Eisenbahn besitzt, oft in eine
etwas sonderbare Stellung kommen kann, wo es schwer hält,
unparteiisch zu sein. Die Kommission sagte sich : es ist Pflicht
des Staates, einem Eisenbahnunternehmen, dessen Ausführung
die Interessen einer ganzen Landesgegend verlangen, nicht
entgegenzutreten, weil dasselbe vielleicht die Einnahmen der eigenen
Bahn schädigt ; denn die allgemeinen Interessen der Bevölkerung
sollen gegenüber solchen Interessen dominiren. Dieß sind die
Gründe, welche die Kommission bewogen haben, Ihnen die
Berathung des Dekretsentwurfs in ^lobo und dessen Annahme
mit einigen Abänderungen, auf die ich später eintreten werde,
zu empfehlen.

Bücher. Als Mitglied der Ortsbehörde von Burgdorf
bin ich 1864 berufen worden, an den Verhandlungen des

Gründungskomite's Theil zu nehmen, und in dieser Eigenschaft

habe ich alle Phasen des Projektes mit durchgemacht.
Da das Komite einen gemeinnützigen Zweck anstrebt, so glaube
ich, heute in diesem Saale eine unparteiische Stellung
einnehmen zu können, die nicht im Widerspruch mit den
allgemeinen Interessen des Kantons steht. Ich finde mich veranlaßt,
einige Aufschlüsse über den Zweck des Unternehmens und die
Absichten, welche da mitwirkten, zu geben, da ich die
Wahrnehmung gemacht habe, daß das Projekt überraschte und man
sich fragte, ob denn ein Bedürfniß zu Erstellung einer solchen
Bahn vorhanden sei. Das größte Verdienst in dieser Frage
gebührt unsern solothurnischen Freunden, den Herren Land-
ammann Vigier und Negieruiigsrath Dietler. Hätten wir
1865 in Burgdorf nicht das Brandunglück gehabt, so wäre
die Bahn auf den heutigen Tag vielleicht fertig, allein in
Folge dieses Unglückes mußte die Sache verschoben werden,
bis wir uns in der Lage befanden, unsere Kräfte dem
Unternehmen zuzuwenden. Die Städte Solothurn und Burgdorf
sind nicht mehr als 23 Kilometer von einander entfernt, während

der Umweg auf der Eisenbahn über Herzogenbuchsee 31
Kilometer beträgt. Die projektirte Verbindung zwischen Burgdorf

und Solothurn berührt eine Reihe wohlhabender Dörfer,
unter denen ich Kirchberg, Utzenstorf, Bätterkinden und Biberist
nenne. Die Bevölkerungszahl auf eine Ausdehnung von einer
Stunde auf beiden Seiten der Bahn beträgt nach der letzten
Volkszählung 35—36,666 Seelen. An der Linie liegen auch
eine Anzahl industrieller Etablissemente, welche in erster Linie
die Wohlthat einer Eisenbahnverbindung wünschen müssen.

In Derendingen befindet sich eine große Baumwollenspinnerei
mit einem jährlichen Verkehr von 24,666 Centner. In Biberist
haben wir eine der größten Papierfabriken der Schweiz, die
nach genauen Erhebungen in Rohstoff und Papier einen
Jahresverkehr von 126,666 Centner hat. In Gerlafingen sind
die bekannten Eisenwerke mit einem Verkehr von ebenfalls
circa 126,666 Centner. Bätterkinden hat eine Holzfasernfabrik
mit einem Verkehr von 256,666 Centner. Die von der Eisenbahn

durchzogene Gegend hat aber noch eine Menge Wasserkräfte,

die bis jetzt noch nicht benutzt wurden. Neben der

Industrie steht in diesem Landesbezirk auch die Landwirthschaft
auf einer hohen Stufe. Bekanntlich alimentirt die Gegend
von Utzenstorf das Emmenthal und Entlebuch mit landwirth-
schaftlichen Erzeugnissen aller Art. Dazu kommen noch Verkehrsinteressen

lokaler Art. Das Komite hat allerdings eine spätere
Verbindung mit Langnau in Aussicht genommen, und es ist
sicher gut, daß der Gegend zwischen Burgdorf und Langnau
Gelegenheit geboten wird, sich dem allgemeinen Eisenbahnnetz
anzuschließen. Das Burgdorferkomite hat s. Z. 3—4
verschiedene Traces nebst einer Reihe Varianten ausarbeiten
und berechnen lassen, um die Landesinteressen möglichst zu
wahren. Schließlich hat man sich für das vorliegende Trace
entschieden, indem man gefunden hat, dasselbe entspreche den
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Interessen der Gegend am besten. Wer bei der Feststellung
eines Trace's mitgewirkt hat, weiß, daß hie und da Ortschaften
etwas entfernter von der Linie gelassen werden müssen. So
mußte auch Fraubrunnen etwas auf der Seite gelassen werden,
indessen ist die Entfernung nicht bedeutend, so daß dieser
Gegend das Mögliche geboten worden ist, um so mehr, als
sie hinsichtlich des Verkehrs jedenfalls nicht auf die gleiche
Linie zu stellen ist, wie die Ortschaften, welche an die Bahn
gelangen. Auf dem hier ausgetheilten Plane findet sich ein
Fehler. Zwischen der projektirten Station Aefligen und
Fraubrunnen besteht nämlich eine Verbindungsstraße, welche diese
zwei Punkte auf eine Entfernung von 15-26 Minuten mit
einander verbindet, aber auf dem genannten Plane fehlt.
Zwischen Derendingen und Gerlafingen ist der Bahnkörper
bereits hergestellt, so daß man daselbst sofort mit der
Lokomotive fahren könnte; bisher wurde die Anlage bloß zu einer
Pferdebahn benutzt. Es sind für die Linie Lossach-Solothurn
verschiedene Gründe geltend gemacht worden. Ich mache jedoch
darauf aufmerksam, daß ein Anschluß in Lyssach bedeutende
Verkehrsstörungen zur Folge haben würde. Die Schnellzüge
der Cewtralbahn könnte man gar nicht benutzen; man wäre
von jeder Verspätung der Centralbahn abhängig und müßte,
um eine Strecke von 4 Minuten zu durchlaufen, möglicherweise

eine halbe oder ganze Stunde warten. Aehnliche Störungen
würden sich auch im Güterverkehr herausstellen, und ein

wesentlicher Uebelstand wäre es namentlich, daß die Güter
umgeladen werden müßten. Man wird freilich einwenden, man
fahre dann direkt nach Burgdorf, allein man wird dann nicht
frei sein und sich den Anordnungen der Centralbahn anschließen
müssen ; auch muß für die Benutzung der Linie ein Pachtzins
bezahlt werden. Auf der andern Linie dagegen kann das
fehlende Stück mit sehr kleinen Opfern erstellt werden, indem
das Terrain sehr günstig ist und der Burgergemeinde Burgdorf

gehört. Namentlich aber mit Rücksicht auf die Fortsetzung
der Linie nach Langnau ist es von großer Wichtigkeit, daß
nicht ein Zwischenstück von der Centralbahn abhängig sei.
Die finanzielle Seite des Unternehmens berührt den Großen
Rath nicht, da keine Subvention verlangt wird. Die
Erstellung der Bahn à korksil wird eine Summe von Fr. 1,765,666
erfordern. Wir haben auch bereits Präpositionen für den
Betrieb, und was die Rentabilität betrifft, so werden wir den
Gemeinden und Privaten, die sich betheiligen werden, voraussichtlich

eine mäßige Rendite anbieten können. Ich erlaube
mir auch einige Bemerkungen über die Frage der Konkurrenz
für die Staatsbahn. Die Staatsbahn und der Kanton, die
übrigens zwei verschiedene Personen sind, sind bei der
Fortsetzung der Langnauer Linie nach Luzern wesentlich interessirt.
Es liegt nun aber auf der Hand, daß dieser Linie durch die
Eisenbahn Solothurn-Burgdorf-Langnau ein bedeutender
Güterverkehr zufließen wird, namentlich von Seite der großen
industriellen Etablissemente, die ich vorhin erwähnt habe. Die
Kommisston wünscht, daß man in Betreff der Erstellung der
Station Aefligen den Wünschen der Gemeinde Fraubrunnen
möglichst Rechnung trage. Ich theile diese Ansicht auch, muß
jedoch zu bedenken geben, daß sich zwar auf dem Papier die
Sache sehr leicht macht, während derselben in Wirklichkeit wesentliche

Hindernisse im Wege stehen. Namentlich werden die
Expropriationskosten bedeutend höher zu stehen kommen, da eine
Reihe von Privatbesttzungen, Wohnungen w.zerstörtwerden muß,
ein Verfahren, das mit den Grundsätzen, die man bei dem

ganzen Unternehmen befolgte, ziemlich im Widerspruch steht.
Wenn indessen Fraubrunnen einen erheblichen Beitrag leisten
will, so wird eine Verständigung in diesem Sinne nicht
unmöglich sein. Ich möchte aber den Großen Rath ersuchen, in
dieser Richtung nicht zu weit zu gehen und nicht bindende
Vorschriften aufzustellen. Wenn man erklärt, es sollen bei
der Festsetzung der Station Aefligen die Bedürfnisse von
Fraubrunnen und der umliegenden Ortschaften möglichst
berücksichtigt werden, so sollte dieß genügen. Der Regierungsrath

21



wird dann erkennen, was gegenüber der Gesellschaft und gegenüber

der Gemeinde Fraubrünnen recht und billig ist. Ueber--

Haupt soll man vermeiden, die Linie länger zu machen, als
nothwendig ist. Der § 6 des Dekretsentwurfs enthält die ziemlich

harte Bestimmung: „Der Kanton Bern ist berechtigt, die
den Gegenstand der gegenwärtigen Konzession bildende Eisenbahn

und eventuell deren Verlängerung bis Langnau jederzeit
auf eine zweijährige Ankündigung hin an sich zu ziehen." Ich
hätte gewünscht, "daß die Gesellschaft, die keine Subvention
verlangt, gleich gestellt würde, wie alle andern Eisenbahnen
im Kanton. Wenn indessen der Regierungsrath diese harte
Bestimmung nicht zurückziehen will, so wird man sich dieselbe
gefallen lassen müssen, und ich will daher keinen Gegenantrag
stellen. Ich empfehle die Anträge des Regierungsrathes und
der Kommission, jedoch wünsche ich, daß der Antrag der
Kommission in Betreff der Station Aesligen etwas gemildert werde.

Herr Präsident. Schließt sich Herr Bucher in dieser
Beziehung dem Antrage des Regierungsrathes an?

B nchcr bejaht dieß.

Da Niemand mehr das Wort verlangt, will der Herr
Präsident zur Abstimmung über den Dekretsentwurf
übergehen.

Herr Berichterstatter der Kommisston. Ich habe
mich bloß über die Eintretensfrage ausgesprochen und wünsche
noch, von den Abänderungsanträgen der Kommission Kenntniß

zu geben und dieselben zu begründen.

Herr Präsident. Nach dem Reglement findet keine

Diskussion über die Eintretensfrage mehr statt. Da die Vorlage

in Alobo behandelt wird, so hätte sich daher der Herr
Berichterstatter der Kommission in seinem Rapporte auch über
die Abänderungsanträge derselben aussprechen sollen. Ich
ertheile ihni nun zu Begründung dieser Anträge das Wort.

Herr Berichterstatter der Kommission. Die
Kommisston stellt zunächst den Antrag, dem § 3 der Konzession,
welcher lautet: „Die zu bildende Aktiengesellschaft verzeigt im
Kanton Bern Domizil" beizufügen: „wo sie für persönliche
Ansprüche belangt werden kann." Der § 42 der Konzession
lautet: „Außer den in §§ 8, 40 und 41 vorgesehenen Fällen
sind im Weitern alle Streitigkeiten privatrechtlicher Natur,
welche sich auf die Auslegung dieser Konzessionsurkunde
beziehen, schiedsrichterlich auszutragen." Die Kommission fragte
sich, was hierunter verstanden sei. Wenn privatrechtliche
Streitigkeiten von vielleicht ganz kleinem Belange entstehen,
so wird man nicht diese Maschinerie in Scene setzen wollen.
Man glaubte, man wolle mit dieser Bestimmung nur sagen,
die zwischen dem Staat und der Gesellschaft über die
Auslegung der Konzession entstehenden Streitigkeiten seien
schiedsrichterlich zu beurtheilen, alle Streitigkeiten privatrechtlicher
Natur dagegen dem ordentlichen Richter zu überweisen. Aus
diesem Grunde stellt die Kommission den Antrag, dem § 3
den erwähnten Zusatz beizufügen und sodann den § 42
folgendermaßen zu fassen:

„Außer den in den §§8, 40 und 41 vorgesehenen
„Fällen sind im Weitern alle Streitigkeiten zwischen
„dem Staat und den Konzessionären, welche sich auf
„die Auslegung dieser Konzessionsurkunde beziehen,
„schiedsrichterlich auszutragen."

Ich bemerke noch, daß man glaubte, es brauche als selbstverständlich

nicht angeführt zu werden, daß für dingliche Streitigkeiten

der Gerichtsstand der gelegenen Sache maßgebend sei.
Der § 10 der Konzession sagt: „Wenn nach Erbauung der
Eisenbahn neue Straßen, Kanäle oder Brunnenleitungen,
welche die Bahn kreuzen, von Staats- oder Gemeindewegen

angelegt werden, so hat die Gesellschaft für die daherige
Inanspruchnahme ihres Eigenthums, sowie für die Vermehrung
der Bahnwärter und Bahnwarthäuser, welche dadurch
nothwendig gemacht werden dürften, keine Entschädigung zu
fordern. Dagegen fällt die Herstellung, sowie die Unterhaltung

auch derjenigen Bauten, welche in Folge der Anlage
solcher Straßen, Kanäle u. s. f. zu dem Zwecke der Erhaltung

der Eisenbahn in ihrem unverkümmerten Bestände
erforderlich waren, ausschließlich dem Staate, beziehungsweise
den betreffenden Gemeinden oder Privaten zur Last." Hier
beantragt die Kommission, nach dem Worte „Bahnwarthäuser"
einzuschalten: „und die Kosten der Einschränkung." Eine
ähnliche Bestimmung wurde bereits bei der Konzession der
Broyethalbahn aufgestellt. Beim § 35 hat die Kommission
darüber diskutirt, ob nicht das Wort „Atienkapital" durch
„Anlagekapital" ersetzt werden solle. Der § 35 lautet nämlich

: „Wenn die Bahnunternehmung drei Jahre nacheinander
einen 10°/z übersteigenden Reinertrag abwirft, so ist der
Betrag der Transporttaxen, der laut den Bestimmungen dieser
Konzessionsurkunde in dem von der Gesellschaft aufzustellenden
Tarife nicht überschritten werden darf, gemäß einer zwischen
dem Regierungsrathe und der Gesellschaft zu treffenden Ueber-
einkunft herabzusetzen. Reicht dagegen der Reinertrag des
Unternehmens nicht hin, um das Aktienkapital wenigstens zu
2°/o zu verzinsen, so ist es der Gesellschaft vorbehalten, obige
Tarifansätze um höchstens 30°/„ zu erhöhen." Man glaubte,
die Gesellschaft habe es mit Rücksicht auf die Bestimmung
des § 35 in der Hand, möglichst bald eine Erhöhung der
Tarife eintreten zu lassen, indem sie die nöthigen Mittel für
die Erstellung der Bahn größtentheils durch Obligationen
und nur einen kleinen Theil durch Aktien aufbringe. Indessen
ist die Kommission schließlich zu der Ansicht gekommen, im
§ 35 keine Aenderung vorzuschlagen, indem in Wirklichkeit
hier nichts zu befürchten ist. Es ist nicht wahrscheinlich, daß
der größte Theil des Anlagekapitals in Obligationen werde
gefunden werden, sondern es wird wenigstens die Hälfte in
Aktien emittirt werden müssen. Dazu kommt noch, daß laut
Zif. 3 des Dekretsentwurfs jede Aenderung der Tarife der
Genehmigung des Regierungsrathes unterliegt. Endlich hat
man auch gesagt, man wolle der Gesellschaft gegenüber nicht
zu weit gehen, da sie vom Staate keine Subvention
beansprucht. Die Kommission stellt nun noch einige Abänderungs-
anträge zum Dekretsentwurf. In Zif. 2 wird beantragt,
die Verzinsung auf 3°^ zu beschränken. Der Herr Eisenbahndirektor

hat erklärt, der Staat selbst beziehe nicht mehr als
3"/„. Sie werden sich erinnern, daß bei der Brünigbahn-
konzession eine andere Bestimmung aufgestellt wurde, die
nämlich, es solle die Kautionssumme so verzinst werden, wie
die Depots. Da im vorliegenden Falle die Kautionssumme
bedeutend niedriger ist, so hat man gefunden, eine Verzinsung

von 3"/, genüge. Die Bestimmung der Zif. 5, wonach
ohne die Ermächtigung des Großen Rathes der Betrieb weder
verpachtet noch mit andern Unternehmen fusionirt werden
darf, hat, wie es scheint, bedeutende Anfechtung erlitten,
indem man sagte, es sei nicht gerechtfertigt, daß der Große
Rath sich ein solches Recht vorbehalte, namentlich da die
Linie für den Selbstbetrieb zu klein sei. Die Kommission
hat sich aber nicht veranlaßt gefunden, hier eine Abänderung
zu beantragen. Uebrigens ist eine solche Bestimmung auch
für die Broyethal- und die Brünigbahn aufgestellt worden.
In Abweichung von dem Antrage des Regierungsrathes
beantragt die Kommission, die Zif. 6 des Dekretsentwurfcs zu
streichen, welche lautet: „In theilweiser Abweichung des
Art. 40 wird festgesetzt: der Kanton Bern ist berechtigt, die
den Gegenstand der gegenwärtigen Konzession bildende Eisenbahn

und eventuell deren Verlängerung bis Langnau jederzeit
auf eine zweijährige Ankündigung hin an sich zu ziehen."
Die Kommission hat zwar begriffen, daß man diese
Bestimmung hier ausgenommen hat, und sie ist weit davon ent-



fernt, der Eisenbahndirektion oder der Regierung deßwegen
einen Vorwurf machen zu wollen. Die Kommisston hat sich

im Gegentheil nicht verhehlt, daß sehr wahrscheinlich die
Staatsbahn später durch die Linie Solothurn-Burgdorf in
ihren Einnahmen geschädigt werden wird und es daher wün-
schenswerth sein dürfte, daß der Staat diese Linie an sich

ziehen könnte. Indessen glaubte die Kommission, man solle,
da vom Staate keine Subvention verlangt wird und im
Uebrigen die nöthigen Vorbehalte im Interesse des Publikums
gemacht werden, nicht so Weit gehen, zu verlangen, die Bahn
auf zweijährige Kündigung hin an sich ziehen zu können. Es
könnte dieß geradezu das Unternehmen gefährden, indem die
Aktionäre sagen würden, wenn dasselbe einen schönen Ertrag
abwerfe, so werde der Staat die Bahn an sich ziehen, sonfl
aber sie der Gesellschaft belassen. Aus diesen Gründen trägt
die Kommission auf Streichung der Zif. 6 an. Bei Zif 7
wird eine Redaktionsveränderung beantragt, indem man die
Worte „Prioritäts- oder Vorrangsrechte" durch „Vorrangsoder

Ausschlußrechte" zu ersetzen beantragt. Nach Mitgabe
der in Zif. 7 angeführten Konzession vom 24. November 1852
hat die Centralbahn nicht nur Prioritäts-, sondern auch
Ausschlußrechte. Es heißt nämlich im § 31 dieser Konzession: „Für
andere Bahnen in gleicher Richtung, wie die im gegenwärtigen

Akt konzessionirten, nämlich für Bahnen zwischen dem
Jura und der im Akt 1. bestimmten Murgenthal-Bern- Lau-
pen-Linie, verpflichtet sich die Regierung, während der nächsten

30 Jahre an keine andere Gesellschaft eine Konzession
zu ertheilen, ebensowenig den Bau oder den Betrieb davon
selbst zu übernehmen." Hier ist also deutlich ein Ausschlußrecht

ausgesprochen. Ich soll noch erklären, daß die
Kommission mit Befriediedigung von den ihr bei verschiedenen
Anlässen gemachten Erklärungen Akt genommen hat, wonach
die Gesellschaft dieser Bahn vom Staate keinen Rappen
Subvention verlangt. Die Kommission anerkennt dieses schöne
und gute Beispiel und empfiehlt dasselbe zur Nachahmung.
Sie hat deßhalb auch gefunden, man sollàei der Ertheilung
der Konzession etwas coulanter sein, als man es vielleicht
unter andern Umständen wäre. In Betreff der Zif. 1 haben
mir verschiedene Mitglieder der Kommission während der
Diskussion erklärt, daß sie nicht darauf beharren, daß man
ausdrücklich sage, es solle die Station Aefligen zwischen diesem
Dorfe und Fraubrunnen, also gleichsam in der Mitte, erstellt
werden. Sie begnügen sich damit, zu sagen:

„Jedoch soll die Station Aefligen im Westen dieses
„Dorfes gegen Fraubrunnen hin erstellt werdeil rc."

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Die
vorliegende Konzession ist im Ganzen bloß eine beinahe wörtliche

Kopie der Konzession für die Jurabahnen. Ich trete
auf die einzelnen Artikel nicht näher ein, da Ihnen dieselben
bekannt sind. Ich erkläre vor Allem aus, daß der Regierungsrath

den Abänderungsanträgen der Kommisston mit Ausnahme
zweier Punkte beistimmt. Der erste betrifft die Bestimmung
der Stelle, auf welcher die Station Aefligen errichtet werden
soll. In dieser Beziehung bemerke ich, daß es nicht klug ist,
schon heute einen Entscheid zu fassen, wie ihn die Kommission

beanträgt, sondern daß es zweckmäßiger ist, diese Frage
einer nochmaligen Prüfung vorzubehalten, welche bei Anlaß
der definitiven Studien vorzunehmen sein wird. Herr Bucher
hat bereits bemerkt, daß es leicht sei, ein Trace auf dem
Papier zu verändern, wenn man aber diese Abänderungen auf
dem Terrain untersucht, stößt man oft auf unvorhergesehene
Schwierigkeiten. Dieß würde wahrscheinlich auch hier der
Fall sein. Wenn man die Station Aefligen auf die Westseite
dieses Dorfes verlegt, so wird das Tracö bis nach Thiergarten

geändert, und das zu erwerbende Grundeigenthum wird
dann wahrscheinlich viel höher zu stehen kommen, als wenn
sich die Bahn längs der Dämme der Emme hinziehen würde.
Auch müßten dann wahrscheinlich Gebäude niedergerissen wer-
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den, die sich auf dem Trace befinden. Unter diesen Umständen

scheint es mir, man sollte heute nicht vorgreifen und diesen
Punkt intakt lassen, bis die Ingenieure die Gegend besichtigt
und ihre Studien beendigt haben, worauf dann der
Regierungsrath entscheiden wird. Ich glaube, durch die vom
Regierungsrath vorgeschlagene Bestimmung werden in dieser
Beziehung alle Interessen gewahrt. Dieselbe lautet nämlich:
„Die Bahn soll grundsätzlich der Linie folgen, welche im
Uebersichtsplan des Vorprojekts (lib) angenommen worden
ist. Die Frage der Versetzung der Station Aefligen nach
dem Westen dieses Dorfes in der Richtung von Fraubrunnen

soll durch die Konzessionärgesellschaft untersucht werden
und der Regierungsrath wird definitiv die Baustelle dieser
Station bestimmen, sowie auch die Modifikation der Linie
bis nach Burgdorf, welche in Folge dessen eintreten wird."
— Der Art. 6 des regierungsräthlichen Entwurfes berechtigt

den Staat, die Eisenbahn jederzeit auf eine
zweijährige Ankündigung hin zurückzukaufen. Diese Bestimmung
wurde mit Rücksicht auf den Umstand aufgenommen, daß
diese Eisenbahn später wahrscheinlich bis nach Langnau
verlängert werden wird. In diesem Falle wird es zweckmäßig
sein und im Interesse des Staates liegen, die Linie Solothurn

Burgdorf und ihre Verlängerung nach Langnau
zurückzukaufen. Es sollte daher die Bestimmung des Art. 6
beibehalten werden. Ich sehe übrigens nicht ein, welchen Nachtheil

dieser Vorbehalt der Gesellschaft bringen sollte, da der
Rückkauf ihren Aktien durchaus nicht schaden wird. Der
lStaat muß in dieser Angelegenheit für die Zukunft freie
Hand behalten. Aus diesen àûnden stelle ich den Antrag,
der Große Rath möchte die Art. 1 und 6 des Dekretsentwurfs
annnehmen, wie sie vom Regierungsrathe vorgelegt werden.
Ich beantrage im Weitern, es seien die Exekutionspläne für
die Arbeiten auf bernischem Gebiete dem Regierungsrathe^ur
Sanktion vorzulegen. Diese Bestimmung würde dem Dekret

als Zif. 8 beigefügt werden.

Schmid, Andreas. Ich muß hier etwas rektifiziren,
das im gedruckten Bericht der Eisenbahndirektton enthalten
ist und auch hier ausgesprochen wurde. Es heißt nämlich,
es sei die eingereichte Konzession eine wörtliche Abschrift der
Jurabahnkonzession. Dieß ist zwar im Allgemeinen richtig,
ich muß indessen darauf aufmerksam machen, daß ein Paragraph

ausdrücklich gestrichen worden ist. Schon früher bei
der Aufstellung des Transportreglements ist darauf aufmerksam
gemacht worden, daß die Erhebung einer Einschreibegebühr von
5 Rappen für jedes Gepäckstück ein Mißbrauch sei, der in der ganzen

Ostschweiz nicht bestehe. Dieser Uebelstand ist auch in die
Jurabahnkonzession (§ 33) übergegangen, indem derselbe eine
solche Einschreibegebühr von 10 Rappen festsetzt. Diesen
Paragraphen haben wir in der vorliegenden Konzession
gestrichen.

Abstimmung.
1) Für die Modifikationen der §§ 3 und 42 der Konzession

nach dem Antrage der Kommission Mehrheit.
2) Für die Einschaltung im § 10 der Konzes¬

sion nach dem Antrage der Kommission Mehrheit.
3) Für die Zif. 1 des Dekretes nach dem An¬

trage des Regiernngsrathes 79 Stimmen.
Für Abänderung derselben nach dem

Antrage der Kommission 25 Stimmen.
4) Für den Antrag der Kommission, in Zif. 2

statt „3'/-°/o" zu sagen „3°/j>" Mehrheit.
5) Für die unbeanstandeten Zif. 3, 4 und 5 „
6) Für Beibehaltung der Zif. 6 61 Stimmen.

Für Streichung derselben nach dem Antrage
der Kommission 45 Stimmen.

7) Für den Abänderungsantrag der Kommis¬
sion zu Zif. 7 Mehrheit.
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8) Für den Zusatzantrag des Herrn Bericht¬
erstatters des Regierungsrathes, betreffend
die Exekutionspläne Mehrheit.

Eine Gesammtabstimmung über das Dekret und die
Konzession wird nicht verlangt, und es sind dieselben somit mit den

in obiger Abstimmung angenommenen Modistkationen
genehmigt.

Hierauf wird das Protokoll der heutigen Sitzung
verlesen und ohne Einsprache genehmigt.

Der Herr Präsident schließt die Sitzung mit folgenden

Worten:

Meine Herren!

Wir haben nun alle diejenigen Geschäfte behandelt und
erledigt, welche in dieser Sitzung überhaupt erledigt werden
konnten. Erlauben Sie mir, eine kurze Uebersicht über den

Stand der noch Pendenten Geschäfte zu geben.
Nicht erledigt wurden folgende Gegenstände: Bürgerliches

Gesetzbuch, wofür Sie eine Kommission von 3i)
Mitgliedern niedersetzten; Gesetz über die Finanzverwaltung, das
Sie an die Staatswirthschaftskommission wiesen; Gesetze über

Jagd und Fischerei, die Sie auf die nächste Session verschoben.

Für die Eisenbahnfragen haben Sie ebenfalls eine Kommisston
niedergesetzt, welche in einer Sitzung vom 1. Juni, zu welcher
sie die Herren v. Känel und Arn beigezogen bat, um über die

Broyethalbahn Aufschluß zu geben, folgende Beschlüsse gefaßt
hat: Es seien die Akten und Pläne sämmtlicher drei Projekte
in einem Zimmer der Eisenbahndirektion zur Einsicht sämmtlicher

Mitglieder zu deponiren, die Kommission in drei
Sektionen zu theilen und jeder Sektion eines der Projekte zur
Prüfung und Berichterstattung an die Plenarkommission zu
überweisen. Diese Sektionen wurden folgendermaßen bestellt:

L a n g n a u -1' u z e r n - Bahn.
Herr Bucher,

„ Anker,

„ Blösch,

„ Kaiser, in Grellingen,

„ Karrer.

Broyethalbahn.
Herr v. Werdr,

„ Röthlisberger, in Walkringen,

„ Steiner,

„ Brunner, in Metringen,
„ Schrämli.

B r ü n i g b a h n.

Herr Meyer,
„ Berger, in Bern,
„ Lehmann-Cunier,

„ Schwab,

„ v. Wattenwyl, in Rubigen.

Die Kommission hat im Weitern beschlossen, es habe
jedes Mitglied die Akten und Pläne in Bern zu prüfen und
es solle die nächste Plenarsitzung Dienstag den 25. Juli,
Morgens 9 Uhr, in Bern stattfinden.

Es sind endlich noch einige Geschäfte bei der Bittschriftenkommission

rückständig, und ich nehme an, dieselbe werde Zeit
finden, sie bis zur nächsten Sitzung vorzuberathen.

Ich erkläre hiemit die gegenwärtige Session für geschloffen
und wünsche Ihnen eine glückliche Heimkehr.

Schluß der Sitzung und der Session um 1 Uhr.

Der Redaktor:

Fr. Zuber.

»WISZN«»

Verzeichnis

der seit der letzten Session eingelangten
Vorstellungen und Bittschriften.

Naturalisationsgesuch des Herrn Bernhard Block), vom 11.
Februar 1871.

Naturalisationsgesuch des Hrn. Jules Gruet, vom 11. März.
Eingabe des Präsidenten des Ktrchenvorstandes von Bern be¬

treffend die Kompetenzen der Kirchenvorstände, vom 4.
April.

Gesuche der Herren Fehr u. Comp., Käshändler, um Inter¬
pretation des § 7 des Einkommensteuergesetzes, vom
29. April.

Gesuch um Anerkennung der Anstalt für schwachsinnige Kinder
auf dem Wyler bei Bern als juristische Person, vom
29. April.

Eingabe des Volksvereins von Steffisburg, betreffend die
Besoldungen der Amtschreiber unv Amtsgerichtsschreiber,
die Handänderungsgebühr, den Salzpreis und das
Einkommensteuergesetz, vom 3. Mai.

Eingabe des Unteryffiziersvereins der Stadt Bern, betreffend
Einführung einer allgemeinen Volksbewaffnung und
Bekleidung und Ausrüstung der Milizen, vom 6. Mai.

Naturalisationsgesuche der Herren Cbipot, Pochon, Häuptli,
Bauer, Halberer, Bloch und Bernhard, vom 6. Mai.

Gesuch der deutschen Schulkommissionen des Delsberger- und
Münsterthales um Unterstützung der dortigen deutschen
Schulen, vom 8. Mai.

Gesuch von 164 Bürgern der Kirchgemeinde Bövilard um
Korrektion der Straße Pontenet-Malleray, vom 13. Mai.

Subventionsgesuch des Gründungskomite's der Brünigbahn,
vom 10. Mai.

Naturalisationsgesuch des Herrn E. Bloch, vom 24. Mai.
Naturalisationsgesuche der Herren I. H. Moulen und Waren¬

horst, vom 25. Mai.
Naturalisationsgesuche des Herr» I. Zeh, vom 27. Mai, und

des Herrn I. B. Volz, vom 30. Mai.
Eingabe des Herrn Kavalleriehauptmann G. Feller, vom 30.

Mai, betreffend die Vorstellung des bernischen Kavallerievereins

vom 23. Dezember 1870.
Eingabe des bernischen Artillerieveretns, vom 30. Mai, be¬

treffend die Vorstellung desselben vom 26. Dezember 1870.
Gesuch des Komite's für die Lyssach-Solothurn-Bahn um Ver¬

schiebung der Berathung der Konzessionsgesuche für die
Solothurn-Burgdorf, resp. Lyssach-Bahn, vom 30. Mai.

Expropriationsgesuch der Einwohnergemeinde Graffenried für
Erstellung eines Turnplatzes, vom 30. Mai.

Kassationsgesuch von 42 Bürgern des Amtsbezirks Delsberg
gegen einen Entscheid des Regierungsrathes vom 30.
September 1870 betreffend die Verwendung der dortigen
Einregistrirungsgebühren, vom 30. Mai.

Eingabe von 366 Bürgern aus dem Amtsbezirk Delsberg,
den gleichen Gegenstand betreffend, vom 30. Mai.
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